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Landkreis Rostock Gustrow, 07.04.2025
Umweltamt Unser Az: 66.0-51.10.40-176-504
Untere Naturschutzbehorde

Amt fur Kreisentwicklung
SG Regional- und Bauleitplanung

Stellungnahme zur Reg-Nr.: 111-1110-BPv00600-E250101
Vorhaben: vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 Photovoltaikanlage Friedrichshof
Vorhabenstrager: Gemeinde Walkendorf

Aus Sicht der Untere Naturschutzbehdrde wird der vorgenannte Planvorentwurf abgelehnt:

1. Flachennutzungsplan und Alternativstandortprifung
Die Gemeinde verfiigt nicht Gber einen Flachennutzungsplan, sodass auf der Ebene der Gemeinde
eine Prifung alternativer Standorte und Nutzungsverteilungen nicht erfolgt ist.
2. Alternativstandortpriifung
Unabhangig vom Gebiet der Gemeinde lasst sich die Verdichtung und die Auswahl der Flachen in
einem Schutzgebiet der europaischen Kategorie nicht ableiten.
3. Vertraglichkeitsprifung
a. Die Prifung der Vertraglichkeit fir das Schutzgebiet hat sich an der Bekanntmachung der
Kommission Priifung von Planen und Projekten in Bezug auf Natura-2000-Gebiete — Methodik-
Leitlinien zu Artikel 6 Absatze 3 und 4 der FFH-Richtlinie 92/43/EWG 2021/C 437/01 zu
orientieren.
b. Die Vertraglichkeitsprifung ist auf den Planungsinhalt zu konkretisieren. Vorliegend ist eine Agri-
PV mit einer GRZ von 0,8 nebst Speicherung geplant. Die Vertraglichkeitspriifung geht von einem
anderen Vorhabentyp aus. Die Agri-PV-Nutzung lauft auf eine Nutzungsintensivierung hinaus, da
eine flachenhafte und vertikal hohe Uberschirmung nebst Weidenutzung stattfindet.
c. Die Vertraglichkeitsprifung setzt sich mit den Ergebnissen des AFB nicht auseinander.
d. Es sind kumulative Wirkungen zu betrachten, welche ihren Bezug zum Schutzgebiet, nicht zur
Gemeinde, haben.
e. Soweit das SPA nicht Uber eine Managementplanung verflgt, sind im Rahmen der
Vertraglichkeitsprifung alle Vogelarten zu bertcksichtigen.
4. Zerschneidung
Die Sondergebietsflache umfasst ca. 78 ha nebst Einzaunung. Die Zerschneidung der Landschaft ist
zu prufen.
5. GRZ und Agri-PV gemaf} DIN SPEC 91434
Der Sinn der Anwendung der DIN SPEC 91434 bei einer baulichen Uberformung, d.h. Aufstdnderung
mit Uberschirmung auf 80 % des Geltungsbereiches (GRZ 0,8), in Abgrenzung zur Freiflichen-PVA
mit ZAV wird hier in Frage gestellt.
6. ErschlieRung, Einspeisung
Es ist zu klaren, ob eine innere ErschlieRung fur den Brandschutz erforderlich ist.
Die Infrastruktur auRerhalb des Plangeltungsbereiches wird Gber dieses Verfahren nicht abgebildet
und bedurfen eigenstandiger Verfahren und ggf. Genehmigungen.
7. Eingriffsregelung
Im Rahmen der Eingriffsregelung sind Uberschirmung/Uberdachung, Lagefaktoren im Schutzgebiet,
Versiegelung fir Brandschutz und Ld&schwasserbereitstellung sowie Landschaftsbild nicht
bertcksichtigt.
8. Artenschutzfachbeitrag
Der Artenschutzfachbeitrag wird nicht anerkannt. Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage der
Annahme einer Freiflachen-PVA. Die Parameter einer Agri-PVA wurden nicht zu Grunde gelegt.
9. Biotoptypenkartierung
Es ist fur den Geltungsbereich eine Biotoptypenkartierung vorzulegen.

Mit freundlichen Grif3en

gez. Duwe
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Amt fir Raumordnung und Landesplanung
Region Rostock

[ Amt fir Raumordnung und Landesplanung Region Rostock, Doberaner StralRe 114, 18057 Rostock |

- per E_'Ma” - . Bearbeiter: Herr Mandtke

Gemeinde Walkendorf Gber

MIKAVI Planung GmbH Tel.: 0385 / 588 89-450

Frau Lisa Kéhn E-Mail:

- toeb@mikavi-planung.de - poststelle@afrlrr.mv-
regierung.de

L J

lhr Zeichen Ihr Schreiben vom Unser Zeichen Durchwahl Datum

sch/kdéh_30261 03.03.2025 220/ 2_049/22 -454 03.04.2025

Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 6 ,,Photovoltaikan-
lage Friedrichshof*“ der Gemeinde Walkendorf, Beteiligung nach 8§ 4 Abs. 1
BauGB

hier: Landesplanerische Stellungnahme

Sehr geehrte Frau Kohn,

auf Grundlage folgender mir vorgelegter Unterlagen:

e Satzung Uber den vorhabenbezogenen B-Plan Nr. 6 mit Planzeichnung im
Maf3stab 1:3.500 und Textteil sowie Begrindung (Vorentwurf, Stand Januar
2025)

gebe ich nachfolgende landesplanerische Stellungnahme ab.

1. Planungsinhalt

Die Gemeinde Walkendorf beabsichtigt im Vergleich zur Planungsanzeige nunmehr
die Schaffung bauplanungsrechtlicher Voraussetzungen fur die Errichtung einer Agri-
Photovoltaikanlage nach DIN SPEC 91434. Das Plangebiet hat eine Grol3e von etwa
100 ha.

2. Erfordernisse der Raumordnung

Im Rahmen der Beteiligung zur Planungsanzeige wurden der Gemeinde mit Stellung-
nahme vom 04.08.2022 die fur das Vorhaben malRgebenden Erfordernisse der
Raumordnung mitgeteilt.

3. Ergebnis der Prifung

Die Ziele der Raumordnung nach 5.3 (9) und 4.5 (2) des Landesraumentwicklungs-
programms M-V 2016 gelten fir solche PV-Anlagen nicht, bei denen die bisher aus-
getbte landwirtschaftliche Nutzung vorrangig bleibt und sich die Nutzung der Solar-
energie der Landwirtschaft unterordnet. In diesem Fall stehen dem Vorhaben keine
Ziele der Raumordnung entgegen.



Vor dem Hintergrund der laufenden Fortschreibungen des Landesraumentwicklungs-
programms M-V sowie des Regionalen Raumentwicklungsprogramms kénnen sich
zukunftige Regelungsanpassungen ergeben.

Zum Umfang und Detailierungsgrad der Umweltprifung ergeben sich aus raumord-
nerischer Sicht keine Hinweise.

Mit freundlichen Griuf3en nachrichtlich per E-Mail:

Landkreis Rostock
gez. Amt fir Kreisentwicklung
Michael Fengler bauleitplanung@lkros.de
Amtsleiter



Staatliches Amt
fur Landwirtschaft und Umwelt
Mittleres Mecklenburg

StALU Mittleres Mecklenburg
An der Jagerbak 3, 18069 Rostock

MIKAVI Planung GmbH bearbeitet von: Susann Puls
MuhlenstraBe 28 Telefon: 0385 588-67122
17349 Schonbeck

E-Mail: Susann.Puls@stalumm.mv-regierung.de
Geschaftszeichen: StALU MM — 12¢-024/25
(bitte bei Schriftverkehr angeben)

Rostock, 01.04.2025

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 "Photovoltaikanlage Friedrichshof" der
Gemeinde Walkendorf

Ihr Schreiben vom 03.03.2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu den eingereichten Unterlagen gebe ich im Rahmen der Beteiligung Trager offentlicher Belange
zu oben genanntem Vorhaben folgende Stellungnahme ab:

Landwirtschaft

Zu dem o.g. Vorhaben wird seitens der Landwirtschaft bezlglich der betroffenen und angrenzen-
den landwirtschaftlichen Nutzflachen um Beachtung folgender Bedenken und Hinweise gebeten:

Geplant ist die Errichtung einer Agri-PV Anlage fir den landwirtschaftlichen Kulturanbau mit Be-
weidungsoption als Hauptnutzung und die Stromproduktion mittels einer Freiflachen-Photovolta-
ikanlage als Sekundarnutzung gemaf Kategorie | der DIN SPEC 91434.

Der Geltungsbereich umfasst ca. 100,087 ha, davon ca. 77,55 ha landwirtschaftliche Nutzflache
mit einer durchschnittlichen Ackerzahl von 29 Bodenpunkten.

Bei ca. 31 ha liegen Bodenwertzahlen von 40 bis 48 vor!

Das Vorhaben ist agrarstrukturell als Agri-PVA nur zu werten, wenn auf der Vorhabenfla-
che tatsachlich eine landwirtschaftliche Tatigkeit ausgeiibt wird.

Durch die Errichtung der Photovoltaikmodule sowie der damit verbundenen Bewirtschaftungsein-
schrankungen durfen maximal 15 % der Vorhabenflache einer landwirtschaftlichen Nutzung ent-
zogen werden.

Mindestens 85 % der Vorhabenflache miissen weiterhin

landwirtschaftlich nutzbar bleiben und fir die Weidenutzung durch Rinder, muss auf mindestens
85% der Flache ein normaler Aufwuchs stattfinden und dieser auch tatsachlich durch die Tiere
zu beweiden ist.

Um eine Bewirtschaftung der landwirtschaftlich nutzbaren Flache nach Installation der Agri-PV-
Anlage nachweislich sicherstellen zu konnen, muss wahrend der Planung der Anlage ein Konzept

Allgemeine Datenschutzinformation:
Der Kontakt mit dem StALU MM ist mit der Speicherung und Verarbeitung der von Ihnen ggf. mitgeteilten persénlichen Daten verbunden (Rechtsgrundlage:
Art. 6 (1) e DSGVO i.V.m. § 4 (1) DSG M-V). Weitere Informationen erhalten Sie unter www.regierung-mv.de/Datenschutz.

Post- und Hausanschrift sowie Besucheranschrift Telefon: 0385/588-670

Sitz der Amtsleiterin: Dienstgebadude Biitzow: Telefax: 0385/588-67799 (Rostock)
Staatliches Amt fiir Landwirtschaft und Umwelt ~ SchloRplatz 6, 18246 Blitzow 0385/588-67899 (Blitzow)

Mittleres Mecklenburg E-Mail: poststelle@stalumm.mv-regierung.de

An der Jagerbak 3, 18069 Rostock Internet: www.stalu-mv.de/mm



zur landwirtschaftlichen Nutzung der Flache (Landwirtschaftliches Nutzungskonzept) ausgearbei-
tet werden. In den Unterlagen zur — Photovoltaikanlage Friedrichshof - wird auf die DIN SPEC
91434:2021-05 Bezug genommen, jedoch liegt entsprechend dieser kein landwirtschaftliches
Nutzungskonzept bei.

Das landwirtschaftliche Nutzungskonzept gibt Ausktinfte Gber Inhalt und Struktur und wird vom
Landnutzer (Landwirt, Pachter) und dem EPC Unternehmer (Agri-PV-Errichter) gemeinsam er-
stellt (gezeichnet) und ist der Projektdokumentation beizufligen.

Die DIN SPEC ist grundsatzlich keine verbindlich anzuwendende Rechtsnorm. Sie wurde jedoch
bereits im Rahmen des Beihilferechts zur Grundlage des Anspruchs auf die Flachenpramie er-
klart.

Fir einen Anspruch auf Flachenpramie ist demnach Voraussetzung, dass die Flache unter
Einsatz iiblicher landwirtschaftlicher Methoden, Maschinen und Gerate bearbeitet werden
kann und die Einhaltung der DIN SPEC 91434 in Erganzung der DIN SPEC 91492:2024-06
—Agri-Pholtaik-Anlagen — Anforderungen an die Nutztierhaltung gewahrleistet wird.

Fur eine abschlieiende Stellungnahme hinsichtlich agrarstruktureller Belange, in Bezug auf die
Beurteilung der PV-Anlage als eine Agri-PVA, ist demnach die Vorlage eines landwirtschaftlichen
Nutzungskonzeptes, insbesondere auch im Rahmen des Beihilferechts nach DIN SPEC 91434
im Zusammenhang mit der DIN SPEC 91492:2024-06 (landwirtschaftliches Nutzungskonzept mit
Nutztierhaltung) erforderlich.

Ich bitte Sie daher um die Herreichung eines landwirtschaftlichen Nutzungskonzeptes, welches
die o. g. Voraussetzungen erfullt.

Im Hinblick auf den Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprifung werden keine besonderen
Anforderungen gestellt

Integrierte landliche Entwicklung

Die Stellungnahme bezieht sich ausschliellich auf die veréffentlichten Unterlagen in der 6ffentli-
chen Bekanntmachung zu dem o.g. Vorhaben auf der Website des Amtes Gnoien am 03.03.2025.

Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wirkt sich auf die Wertermittlung so-
wie die Neugestaltung der Eigentumsverhaltnisse aus. Durch diesen Eingriff in das laufende Bo-
denordnungsverfahren kénnen fir den Uberplanten Bereich die Ziele der Flurneuordnung nur
noch bedingt umgesetzt werden. Die Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung im Flurneu-
ordnungsverfahren ,Walkendorf* ist am 21.01.2024 erfolgt und ist bestandskraftig.

Mit § 34 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) soll genau das vermieden werden — Behinderung der
Flurneuordnungsbehoérde in der Gestaltung der Abfindung. Daher ergeht eine Veranderungs-
sperre mit Erlaubnisvorbehalt. Diese soll unter anderem die planerische Gestaltungsfreiheit der
Flurneuordnungsbehorde sichern. Demnach darf nur noch mit Zustimmung der Flurneuordnungs-
behérde Anderungen in der Nutzungsart, an Bauwerken und &hnlichen Anlagen vorgenommen
werden.

Im Geltungsbereich befinden sich zwei MaRnahmen die Bestandteile des genehmigten Plans
Uber die gemeinschaftlichen und 6ffentlichen Anlagen (Plan nach § 41 FlurbG) im Flurneuord-
nungsverfahren Walkendorf sind. Der nérdliche Geltungsbereich liegt im Entwicklungskorridor der
MafRnahme der Renaturierung des Luhburger Grabens. Der festgelegte Entwicklungskorridor der
Renaturierung des Luhburger Grabens bildet den neuen Bestand als eigentumsrechtliche Grund-
lage.

Der sudliche Geltungsbereich beinhaltet die Mallnahme M 12-1 Weg nach Wesselstorf. Das Alt-
kataster umfasst nicht den tatsachlichen topografischen Verlauf der Wegetrasse sowie der wei-
teren Nutzungsarten. Der neue Bestand richtet sich nach dem tatsachlichen Verlauf der Nut-
zungsarten.

Gemal § 57 FlurbG sind die Planwunschanhdérungen bereits durchgefihrt. Der sich aus diesen
Verhandlungen ergebene Neubestand ist gegeniber den Angehérten bindend. Demzufolge ist
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fur die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 6 ,Photovoltaikanlage Fried-
richshof* der Gemeinde Walkendorf der neue Bestand als eigentumsrechtliche Grundlage anzu-
halten. Sollte wiedererwartend das Altkataster in Verwendung kommen, sind wir angehalten ge-
maf § 34 FlurbG der Aufstellung des Bebauungsplanes NICHT zuzustimmen.

Vorbehaltlich einer eventuellen Zustimmung zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes ist darauf hinzuweisen, dass damit nicht automatisch die Zustimmung fur kinftige
Bauvorhaben im Geltungsbereich des genannten B-Plans ergeht. In diesen Fallen ist die Zustim-
mung durch die Flurneuordnungsbehérde separat einzuholen.

Weiterhin moéchte ich hier besonders auf § 188 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB) verweisen.
Danach sind die Planungen der Flurbereinigung und die der Gemeinde frihzeitig aufeinander
abzustimmen. Gleiches Ziel verfolgt § 4 Baugesetzbuch (BauGB).

Bodenschutz

Bodenschutzrechtliche Belange, die durch das das Staatliche Amt fur Landwirtschaft und Umwelt
Mittleres Mecklenburg zu vertreten sind, sind nicht berthrt. Es gibt keine Hinweise oder Anforde-
rungen an das Vorhaben.

Wasserwirtschaft

Das Plangebiet grenzt im Norden direkt an den berichtspflichtigen Wasserkorper TREB-2900 des
Luhburger Bachs (Karte 1). Der 6kologische Zustand des Wasserkorpers TREB-2900 wird im
aktuellen Bewirtschaftungszeitraum mit ,,unbefriedigend“ (Klasse 4) bewertet (Bestandsauf-
nahme 2019), allerdings wurde der Wasserkorper bis 2024 in 2 Bauabschnitten renaturiert. Dies-
bezlglich erfolgten im/am Gewasserverlauf angrenzend an das Plangebiet die Einrichtung eines
Gewasserentwicklungskorridors (GEK) mit standorttypischer Gehdlzentwicklung sowie Struktur-
verbesserungen durch Totholzeinbau und Béschungsabflachungen und teilweise eine Neutras-
sierung. Es ist davon auszugehen, dass sich der 6kologische Zustand des Wasserkorpers zu-
kinftig verbessern wird.

Karte 1: Raumlicher Geltungsbereich, Gewasser, Gewadsserentwicklungsraum sowie Ge-
landeverhaltnisse (Hohenlinien)
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Der Geltungsbereich des geplanten Vorhabens erstreckt sich womaéglich teilweise innerhalb des
ausgewiesenen GEK bzw. auf dem neutrassierten Verlauf — eine genaue Aussage dariber ist mit
den vorhandenen Planen nicht eindeutig zu treffen. Die eigentliche Baugrenze befindet sich ver-
mutlich auRerhalb des GEK. Es ist sicherzustellen, dass der GEK frei von jeglicher Bebauung
(einschlieBlich Einfriedung etc.) bleibt und auch im neutrassierten Gewasserverlauf nicht baulich
eingegriffen wird. Uberdies diirfen der GEK sowie der Bereich der Neutrassierung nicht als Son-
dergebiet fur die Errichtung einer Agri-PVA Uberplant werden. Das Plangebiet bzw. der Geltungs-
bereich sind dementsprechend an den Verlauf des GEK bzw. an die Neutrassierung anzupassen.
Shape-Dateien mit dem ausgewiesenen GEK sowie der Neutrassierung konnen beim StALU MM
(Dezernat 44) angefragt werden.

Das Plangebiet liegt Gber dem Grundwasserkorper WP_PT_4 16 (,Warbel®). Der Grundwasser-
korper besitzt einen ,nicht guten” chemischen, aber einen ,guten mengenmagigen Zustand. Der
GW-Flurabstand im Vorhabengebiet betragt durchgangig > 10 m, wobei die bindigen Deckschich-
ten insbesondere in Richtung Wasserkérper TREB-2900 eine Machtigkeit von < 5 m aufweisen
und daher eine eher geringe Geschiitztheit des Grundwassers vorliegt.

Das Verbesserungsgebot sowie das Verschlechterungsverbot fir die 0.g. Wasserkorper entspre-
chend § 27 und § 47 WHG sind einzuhalten.

FUr den Lihburger Bach (TREB-2900) sind keine weiteren MaRnahmen nach EU WRRL festge-
legt, die dem Vorhaben entgegenstehen. Gleiches gilt fir den GW-Kérper WP_PT_4 16. Durch
das geplante Vorhaben wird das Verbesserungsgebot — im Fall von TREB-2900 bei Berlcksich-
tigung der 0.g. Anmerkungen — fur beide Wasserkoérper nicht gefahrdet.

Anfallendes Niederschlagswasser soll innerhalb des Planungsraums unter den Modulen durch
eine patentierte Regenwasserverteilschiene weiterhin natirlich versickern. Das Gelande des
Plangebiets fallt zwar relativ steil in Richtung Wasserkdrper TREB-2900 ab (Karte 1), eine Be-
troffenheit des Wasserkodrpers Uber die Niederschlagsentwasserung der Flache ist aber zu ver-
nachlassigen, da der GEK eine ausreichende Breite fiir den Sediment- und Nahrstoffrickhalt auf-
weist, auch wenn der Geholzaufwuchs im GEK noch nicht vollstdndig ausgebildet ist. Das Ver-
schlechterungsverbot flr den Oberflachenwasserkdrper — eine (zusatzliche) Reinigung der Mo-
dule mit chemischen Reinigungsmitteln ist zu unterlassen — wird durch das geplante Vorhaben
nicht gefahrdet. Gleiches gilt aufgrund der geringen Einwirktiefe des geplanten Vorhabens auch
fur den Grundwasserkorper.

Im Planungsgebiet befinden sich keine Grund- oder Oberflachenwassermessstellen, die vom
StALU MM betrieben oder beobachtet werden. Sofern im Zuge der Baugrunderschliefung Boh-
rungen niedergebracht werden, sind die ausfuhrenden Firmen gegenliber dem LUNG M-V — Ge-
ologischer Dienst — meldepflichtig. [(§ 8, § 9, §10 u. § 13 Geologiedatengesetz (GeolDG) vom
19.06.2020 i.d.F. des BGBL. I, S.1387)]. Auf diese Meldepflicht wird hingewiesen.

Weitere vom StALU MM zu vertretende Belange sind nicht betroffen.

Diese Stellungnahme bezieht sich nur auf die von Ihnen vorgelegten Unterlagen.

Mit freundlichen GriiRen
Im Auftrag

Digital unterschrieben
von S.Krliger-Piehl
a]/va% Datum: 2025.04.01
09:12:44 +02'00'
Silke Kruger-Piehl
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GDMcom GmbH | Maximilianallee 4, 04129 Leipzig

MIKAVI Planung GmbH Ansprechpartner  Ines Urbanneck

Lisa K6hn Telefon 0341 3504 495
MUhlenStran 28 E-Mail leitungsauskunft@gdmcom.de
17349 Schonbeck

Unser Zeichen PE-Nr.: 02396/25
Reg.-Nr.: 02396/25

PE-Nr. bei weiterem
Schriftverkehr bitte unbedingt
angeben!

Datum 05.03.2025

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 "Photovoltaikanlage Friedrichshof" der
Gemeinde Walkendorf - Vorentwurf

Thre Anfrage/n an: Ihr Zeichen:
vom:

E-Mail 03.03.2025 GDMCOM  sch/koh_30261
E-Mail 03.03.2025 ONTRAS sch/kéh_30261

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf Ihre oben genannte/n Anfrage(n), erteilt GDMcom Auskunft zum angefragten Bereich fiir
die folgenden Anlagenbetreiber:

Anlagenbetreiber Hauptsitz Betroffenheit Anhang
Erdgasspeicher Peissen GmbH Egir:st;rg/ ot nicht betroffen Auskunft Allgemein
Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Thiiringen- Sc__hwa|g b. nicht betroffen Auskunft Allgemein
Sachsen) 1 Nirnberg

ONTRAS Gastransport GmbH 2 Leipzig nicht betroffen Auskunft Allgemein
VNG Gasspeicher GmbH 2 Leipzig nicht betroffen Auskunft Allgemein

1) Die Ferngas Netzgesellschaft mbH (,FG") ist Eigentlimer und Betreiber der Anlagen der friiheren Ferngas Thiiringen-Sachsen GmbH
(,FGT"), der Erdgasversorgungsgesellschaft Thiiringen-Sachsen mbH (EVG) bzw. der Erdgastransportgesellschaft Thiiringen-
Sachsen mbH (ETG).

2 Wir weisen darauf hin, dass die Ihnen ggdf. als Eigentiimerin von Energieanlagen bekannte VNG — Verbundnetz Gas AG, Leipzig, im
Zuge gesetzlicher Vorschriften zur Entflechtung vertikal integrierter Energieversorgungsunternehmen zum 01.03.2012 ihr Eigentum
an den dem Geschéaftsbereich ,Netz" zuzuordnenden Energieanlagen auf die ONTRAS — VNG Gastransport GmbH (nunmehr
firmierend als ONTRAS Gastransport GmbH) und ihr Eigentum an den dem Geschéftsbereich ,Speicher" zuzuordnenden
Energieanlagen auf die VNG Gasspeicher GmbH (ibertragen hat. Die VNG — Verbundnetz Gas AG ist damit nicht mehr Eigentiimerin
von Energieanlagen.

Diese Auskunft gilt nur fiir den dargestellten Bereich und nur fiir die Anlagen der vorgenannten
Unternehmen, so dass noch mit Anlagen weiterer Betreiber gerechnet werden muss, bei denen weitere
Auskiinfte einzuholen sind!

GDMcom GmbH Geschaftsfiihrung Bankverbindung Seite 1von 2
Maximilianallee 4, 04129 Leipzig Dirk Pohle IBAN DE98 1203 0000 0001 3655 84

Tel. +49 341 3504-0 Amtsgericht Leipzig BIC BYLADEM1001 | Deutsche Kreditbank AG

Fax +49 341 3504-100 HRB 15861 Zertifiziert DIN EN 1SO 9001 | 1SO/IEC 27001

E-Mail info@gdmcom.de USt.-ID-Nr. DE813071383 I1SO 45001 | SCCP | DIN 14675 | berufundfamilie
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Bitte priifen Sie, ob der dargestellte Bereich den Ihrer Anfrage enthdlt.

Karte: onmaps ©GeoBasis-DE/BKG/ZSHH

Darstellung angefragter Bereich: 1 WGS84 - Geographisch (EPSG:4326) 53.971900, 12.527389

Mit freundlichen GriiBen
GDMcom GmbH

Kostenlos mit BIL - BUNDESWEITES INFORMATIONSSYSTEM ZUR LEITUNGSRECHERCHE

-Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gliltig.-

https://portal.bil-leitungsauskunft.de/login

Anlagen: Anhang

GDMcom GmbH
Maximilianallee 4, 04129 Leipzig

Tel. +49 341 3504-0
Fax +49 341 3504-100

E-Mail info@gdmcom.de

Geschéftsfiihrung
Dirk Pohle

Amtsgericht Leipzig
HRB 15861

USt.-ID-Nr. DE813071383

Bankverbindung

IBAN DE98 1203 0000 0001 3655 84

BIC BYLADEM1001 | Deutsche Kreditbank AG
Zertifiziert DIN EN ISO 9001 | ISO/IEC 27001

ISO 45001 | SCC” | DIN 14675 | berufundfamilie
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Anhang - Auskunft Allgemein

zum Betreff:  Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 "Photovoltaikanlage
Friedrichshof" der Gemeinde Walkendorf - Vorentwurf

PE-Nr.: 02396/25
Reg.-Nr.: 02396/25
ONTRAS Gastransport GmbH

Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Thiiringen-Sachsen)
VNG Gasspeicher GmbH
Erdgasspeicher Peissen GmbH

Im angefragten Bereich befinden sich keine Anlagen und keine zurzeit laufenden Planungen der/s oben
genannten Anlagenbetreiber/s.
Wir haben keine Einwande gegen das Vorhaben.

Auflage:

Sollte der Geltungsbereich bzw. die Planung erweitert oder verlagert werden oder der Arbeitsraum die
dargestellten Planungsgrenzen Uberschreiten, so ist es notwendig, eine erneute Anfrage durchzufihren.

Sofern im Zuge des 0.g. Vorhabens BaumaBnahmen vorgesehen sind, hat durch den Bauausfiihrenden rechtzeitig
- also mindestens 6 Wochen vor Baubeginn - eine erneute Anfrage zu erfolgen.

Weitere Anlagenbetreiber

Bitte beachten Sie, dass sich im angefragten Bereich Anlagen Dritter befinden kénnen, fiir die GDMcom fiir die
Auskunft nicht zusténdig ist.

- Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift giiltig. —

GDMcom GmbH Geschiftsfiihrung Bankverbindung Seitelvon1l
Maximilianallee 4, 04129 Leipzig Dirk Pohle IBAN DE98 1203 0000 0001 3655 84

Tel. +49 341 3504-0 Amtsgericht Leipzig BIC BYLADEM1001 | Deutsche Kreditbank AG

Fax +49 341 3504-100 HRB 15861 Zertifiziert DIN EN 1SO 9001 | ISO/IEC 27001

E-Mail info@gdmcom.de USt.-ID-Nr. DE813071383 1SO 45001 | SCCP | DIN 14675 | berufundfamilie
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— GDMcom

Reg.-Nr.:
PE-Nr.:

Bearbeiter:

02396/25
02396/25

Urbanneck, Ines

MaRstab: 1:10000

gedruckt am: 05.03.2025

Karte onmaps ©GeoBasis-DE/BKG/ZSHH
Die Vervielféaltigung und Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet!
Diese Karte ist nicht zur MaRentnahme geeignet.

null




Landesamt fur innere Verwaltung
Mecklenburg-Vorpommern

Amt flr Geoinformation,
Vermessungs- und Katasterwesen

Landesamt fur innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Postfach 12 01 35, 19018 Schwerin

MIKAVI Planung GmbH

bearbeitet von: Frank Tonagel

Telefon: (0385) 588-56268
Muhlenstralle 28 Fax: (0385) 509-56030
DE-17349 Schénbeck E-Mail: geodatenservice@laiv-mv.de

Internet: http://www.laiv-mv.de

Az: 341 - TOEB202500184

Schwerin, den 03.03.2025

Festpunkte der amtlichen geodatischen Grundlagennetze des Landes
Mecklenburg-Vorpommern

hier: B-Plan vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 "Photovoltaikanlage Friedrichshof"
der Gemeinde Walkendorf

lhr Zeichen: 3.3.2025

Anlagen: Ubersichten der im Planungsbereich vorhandenen Festpunkte
Beschreibungen der im Planungsbereich vorhandenen Festpunkte
Merkblatt Uber die Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte

Sehr geehrte Damen und Herren,

in dem von lhnen angegebenen Bereich befinden sich gesetzlich geschitzte Festpunkte
der amtlichen geodatischen Grundlagennetze des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

Die genaue Lage der Festpunkte entnehmen Sie bitte den Anlagen; die Festpunkte sind
dort farbig markiert. In der Ortlichkeit sind die Festpunkte durch entsprechende Vermes-
sungsmarken gekennzeichnet ("vermarkt").

Vermessungsmarken sind nach § 26 des Gesetzes liber das amtliche
Geoinformations- und Vermessungswesen (Geoinformations- und
Vermessungsgesetz - GeoVermG M-V) vom 16. Dezember 2010 (GVOBI. M-V S. 713)
gesetzlich geschutzt:

- Vermessungsmarken durfen nicht unbefugt eingebracht, in ihrer Lage verandert oder
entfernt werden.

- Zur Sicherung der mit dem Boden verbundenen Vermessungsmarken des Lage-,
Hohen- und Schwerefestpunktfeldes darf eine kreisformige Schutzflache von zwei
Metern Durchmesser weder liberbaut noch abgetragen oder auf sonstige Weise

Vermittlung: (0385) 588 56966 Hausanschrift: LAiV, Abteilung 3 Offnungszeiten Geoinformationszentrum: Bankverbindung:  Deutsche Bundesbank,

Telefax: (0385) 58848256039 Libecker Stralle 289 Mo.-Do.: 9.00 - 15.30 Uhr Filiale Rostock

Internet: www.lverma-mv.de 19059 Schwerin Fr.: 9.00 - 12.00 Uhr IBAN: DE79 1300 0000 0013 001561
BIC: MARKDEF 1130



verandert werden. Um die mit dem Boden verbundenen Vermessungsmarken von
Lagefestpunkten der Hierarchiestufe C und D auch zukunftig fUr satellitengesttitzte
Messverfahren (z.B. GPS) nutzen zu kénnen, sollten im Umkreis von 30 m um die
Vermessungsmarken Anpflanzungen von Baumen oder hohen Strauchern
vermieden werden. Dies gilt nicht fur Lagefestpunkte (TP) 1.-3. Ordnung.

- Der feste Stand, die Erkennbarkeit und die Verwendbarkeit der Vermessungs-
marken durfen nicht gefahrdet werden, es sei denn, notwendige Mal3nahmen
rechtfertigen eine Gefahrdung der Vermessungsmarken.

- Wer notwendige MaBnahmen treffen will, durch die geodatische Festpunkte gefahrdet
werden kdnnen, hat dies unverziuglich dem Amt fiir Geoinformation, Vermessungs-
und Katasterwesen mitzuteilen.

Falls Festpunkte bereits jetzt durch das Bauvorhaben gefahrdet sind, ist rechtzeitig (ca.
4 Wochen vor Beginn der BaumaRBnahme) ein Antrag auf Verlegung des Festpunktes
beim Amt fir Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen zu stellen.

Ein Zuwiderhandeln gegen die genannten gesetzlichen Bestimmungen ist eine
Ordnungswidrigkeit und kann mit einer Geldbul3e bis zu 5 000 Euro geahndet werden.
Ich behalte mir vor, ggf. Schadenersatzansprtiche geltend zu machen.

Bitte beachten Sie das beiliegende Merkblatt iiber die Bedeutung und Erhaltung der
Festpunkte.

Hinweis:

Bitte beteiligen Sie auch die jeweiligen Landkreise bzw. kreisfreien Stadte als zustandige
Vermessungs- und Katasterbehorden, da diese im Rahmen von Liegenschaftsvermes-
sungen das Aufnahmepunktfeld aufbauen. Aufnahmepunkte sind ebenfalls zu schitzen.

Mit freundlichen GrifRen
Im Auftrag

Frank Tonagel

Seite 2 von 2

Vermittlung: (0385) 588 56966 Hausanschrift: LAV, Abteilung 3 Offnungszeiten Geoinformationszentrum: Bankverbindung:  Deutsche Bundesbank,

Telefax: (0385) 58848256039 Libecker Stralle 289 Mo.-Do.: 9.00 - 15.30 Uhr Filiale Rostock

Internet: www.lverma-mv.de 19059 Schwerin Fr. 9.00 - 12.00 Uhr IBAN: DE79 1300 0000 0013 001561
BIC: MARKDEF 1130






Amt fiir Geoinformation, Vermessungs- und
Katasterwesen Mecklenburg-Vorpommern
Liibecker Str. 289 19059 Schwerin 0385 - 588 56030

Auszug aus dem amtlichen
Festpunktinformationssystem

Einzelnachweis
Lagefestpunkt

74110900

Erstellt am: 09.07.2024

Punktvermarkung

Klassifikation

1972

- Genauigkeitsstufe

33 338467,770

Platte, unterirdisch Ordnung 3. Ordnung
Uberwachungsdatum 23.10.2013| Hierarchiestufe
N Wertigkeit
Gemeinde Walkendorf 3
- - 7 . <, o - |Lage
\U'?%?"»‘—’h»tm'f??;\\Qg,t, | system  ETRS89_UTM33
\ — 7 B " | Messjahr East [m] North [m]

5983099,964

Standardabweichung S <= 3 cm

. [Héhe
| system DE_DHHN2016_NH

Messjahr

L Genauigkeitsstufe

Hoéhe [m]

33,657

Standardabweichung S <= 10 cm

" | Bemerkungen

Lage-/Einmessungsskizze/Ansicht

Hihner—
farm

Dieser Ausdruck ist gesetzlich geschitzt. Vervielféltigung nur mit Genehmigung des Herausgebers. Als Verviel-
faltigung gelten z.B. Ausdruck, Fotokopie, Mikroverfilmung, Digitalisierung und Speicherung auf Datentréger.
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Amt fiir Geoinformation, Vermessungs- und
Katasterwesen Mecklenburg-Vorpommern
Liibecker Str. 289 19059 Schwerin 0385 - 588 56030

Auszug aus dem amtlichen
Festpunktinformationssystem

Einzelnachweis
Hohenfestpunkt

204104040

Erstellt am: 09.07.2024

Punktvermarkung
Mauerbolzen, horizontal eingebracht

Klassifikation

Genauigkeitsstufe

Ordnung 3. Ordnung
Uberwachungsdatum 01.10.2000( Lage
Gemeinde Selpin| System ETRS89 UTM33
Ubersicht DTK25 oy \ ‘ —/ Messjahr East [m] North [m]
) \§ Y i\/ﬂ\; ) /11996 33 338369,000 5983698,000
> - \ 8 T @ | Genauigkeitsstufe Standardabweichung S gréRer 500 cm
| 8 " |Héhe
| System DE_DHHN2016_NH
Messjahr Hoéhe [m]
1996 22,204

Standardabweichung S <=5 mm

AN
N\

\

Bemerkungen
10,70 unter OK

Lage-/Einmessungsskizze/Ansicht

!
|

(v) 252

‘u

JaopusAiPM

Dieser Ausdruck ist gesetzlich geschiitzt. Vervielféltigung nur mit Genehmigung des Herausgebers. Als Verviel-
faltigung gelten z.B. Ausdruck, Fotokopie, Mikroverfilmung, Digitalisierung und Speicherung auf Datentréger. Seite 1 von 1




Amt fiir Geoinformation, Vermessungs- und
Katasterwesen Mecklenburg-Vorpommern
Liibecker Str. 289 19059 Schwerin 0385 - 588 56030

Auszug aus dem amtlichen
Festpunktinformationssystem

Einzelnachweis
Hohenfestpunkt

204104050

Erstellt am: 01.08.2024

Punktvermarkung Klassifikation
Mauerbolzen, horizontal eingebracht Ordnung 3. Ordnung
Uberwachungsdatum 01.10.2000| Lage
Gemeinde Walkendorf| System ETRS89_UTM33
. . = Y / "] Messjahr East [m] North [m]
Ubersicht DTK25 -~ =
[ AN — - N 11996 33 338444,000 5983332,000

™ / e Genauigkeitsstufe Standardabweichung S groRer 500 cm

\| H6he
| System

\_, | Genauigkeitsstufe

DE_DHHN2016_NH

Hoéhe [m]
26,226

Standardabweichung S <=5 mm

~/|Bemerkungen
0,10 Uber Sockel
ra—|

RN ~ N\ A 7 @
N ~ha a |

N \ a N o

I\ R .

J \ \ " |/ P

Lage-IEinmessungsskizzelAnsicht

Ortslage Walkendorf—Ausbau

Dieser Ausdruck ist gesetzlich geschiitzt. Vervielféltigung nur mit Genehmigung des Herausgebers. Als Verviel-
faltigung gelten z.B. Ausdruck, Fotokopie, Mikroverfilmung, Digitalisierung und Speicherung auf Datentréger.
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Amt fiir Geoinformation, Vermessungs- und
Katasterwesen Mecklenburg-Vorpommern
Liibecker Str. 289 19059 Schwerin 0385 - 588 56030

Auszug aus dem amtlichen
Festpunktinformationssystem

Einzelnachweis
Hohenfestpunkt

204104060

Erstellt am: 08.08.2024

Klassifikation
Ordnung

Punktvermarkung
Mauerbolzen, horizontal eingebracht

3. Ordnung

01.10.2000

Walkendorf
T = N

Uberwachungsdatum
Gemeinde
Ubersicht DTK2

Lage
System
Messjahr

1996

Genauigkeitsstufe

5 -
5

ETRS89_UTM33

East [m] North [m]

33 338479,000 5982992,000

Standardabweichung S grofier 500 cm

|Héhe
. | System
7| Messjahr

/11996

| Genauigkeitsstufe

DE_DHHN2016_NH

Hoéhe [m]
37,053

Standardabweichung S <=5 mm

X Bemerkungen
auf OK

AL N
\eal ooy ta e
A I
N | N\

Lage-IEihmessungsskizzelAnsicht |

Ortslage Walkendorf—Ausbau

Dieser Ausdruck ist gesetzlich geschiitzt. Vervielféltigung nur mit Genehmigung des Herausgebers. Als Verviel-
faltigung gelten z.B. Ausdruck, Fotokopie, Mikroverfilmung, Digitalisierung und Speicherung auf Datentréger.
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Merkblatt

iiber die Bedeutung und Erhaltung
der Festpunkte der amtlichen geodatischen Lage-, Hohen- und Schwerenetze

1. Festpunkte der Lagenetze sind Geodatische Grundnetzpunkte
(GGP), Benutzungsfestpunkte (BFP), Trigonometrische Punkte
(TP) sowie zugehdrige Orientierungspunkte (OP) und Exzentren,
deren Lage auf der Erde durch Koordinaten mit Zentime-
tergenauigkeit im amtlichen Lagebezugssystem festgelegt ist. Sie
bilden die Grundlage fiir alle hoheitlichen Vermessungen (Landes-
vermessung und Liegenschaftskataster), aber auch fir technische
und wissenschaftliche Vermessungen.

Es gibt Bodenpunkte und Hochpunkte.

Ein Bodenpunkt ist in der Regel ein 0,9 m langer Granitpfeiler, des-
sen Kopf ca. 15 cm aus dem Erdreich herausragt. In Ausnahmefallen
kann der Pfeiler auch bodengleich gesetzt (,vermarkt”) sein. Die
Pfeiler haben eine Kopfflache von 16 cm x 16 cm bis 30 cm x 30 cm
mit Bohrloch, eingemeifeltem Kreuz oder Keramikbolzen. Auf der
Kopfflache oder an den Seiten sind in Nordrichtung ein Dreieck A,
in Stdrichtung die Buchstaben ,TP” eingemeifelt. Andere Pfeiler
sind mit den Buchstaben O, FF, AF oder FW gekennzeichnet. In
Ausnahmefallen gibt es hiervon abweichende Vermarkungen auf
Bauwerken (Plastikkegel mit A und TP, Keramikbolzen u. a.).
Bodenpunkte haben unter dem Granitpfeiler in der Regel eine
Granitplatte.

Hochpunkte sind markante Bauwerksteile (z. B. Kirchturm- oder
Antennenmastspitzen), die weithin sichtbar sind und als Zielpunkt
bei Vermessungen dienen.

2. Hohenfestpunkte (HFP) sind Punkte, die mit Millimetergenauigkeit
bestimmt und fiir die Normalhéhen im amtlichen Héhen-
bezugssystem berechnet wurden. Sie bilden die Grundlage fur
groB3- und kleinrdumige Hohenvermessungen, wie z. B. topogra-
phische Vermessungen, Hohendarstellungen in Karten, Hohen-
festlegungen von Gebduden, Straen, Kanélen u. a., auch fir die
Beobachtung von Bodensenkungen.

Als HFP dienen Metallbolzen (,Mauerbolzen, Hohenmarken”). Sie
werden vorzugsweise im Mauerwerk besonders stabiler Bauwerke
(Kirchen, Briicken u. a.) so eingesetzt (,vermarkt”), dass eine Mess-
latte von 3,10 m Hohe jederzeit lotrecht auf dem Bolzen aufgehalten
werden kann.

Im unbebauten Geldnde sind die Bolzen an Pfeilern aus Granit
(,Pfeilerbolzen”) angebracht. Diese Pfeiler haben eine Kopfflache
von 25 ¢cm x 25 cm und ragen im Normalfall 20 cm aus dem Boden
hervor. Besonders bedeutsame Punkte sind unterirdisch vermarkt
(Unterirdische Festlegung - UF) und durch einen ca. 0,9 m langen
Granitpfeiler (16 cm x 16 cm) mit den Buchstaben ,NP” oberirdisch
gekennzeichnet. Im Normalfall ist er 2 m von der UF entfernt so ver-
markt, dass sein Kopf ca. 15 cm aus dem Boden ragt.

3. Festpunkte der Schwerenetze (SFP) sind Punkte, fir die mittels

gravimetrischer Messungen Schwerewerte im amtlichen Schwe-
rebezugssystem ermittelt wurden. Sie sind mit einer Genauigkeit
von 0,03 mGal (1 mGal = 10° m/s?) bestimmt und bilden die
Grundlage fir verschiedene praktische und wissenschaftliche
Arbeiten, z. B. auch fir Lagerstattenforschungen.
SFP sind mit Messingbolzen (@ 3 cm mit Aufschrift ,SFP” und A),
Pfeilern oder Platten aus Granit vermarkt. Ihre Standorte befinden
sich auf befestigten Flachen an Gebauden, in befestigten Stra3en,
aber auch in unbefestigten Wegen. Sie sind allgemein sichtbar, be-
hindern aber nicht den Verkehr. Die Granitplatten sind 60 cm x
60 cm bzw. 80 cm x 80 cm grof3 und mit einem eingemeifelten
Dreieck A gekennzeichnet. Im Kopf der Granitpfeiler befindet sich
ein flacher Bolzen.

4. Gesetzliche Grundlage fiir die Vermarkung und den Schutz von
Vermessungsmarken ist das ,Gesetz lGiber das amtliche Geoinfor-

mations- und Vermessungswesen (Geoinformations- und Ver-
messungsgesetz - GeoVermG M-V)” vom 16. Dezember 2010
(GVOBI. M-V S.713).

Danach ist folgendes zu beachten:

Eigentiimer und Nutzungsberechtigte (Pdchter, Erbbau-
berechtigte u. &.) haben das Ein- bzw. Anbringen von Vermessungs-
marken (z. B. Pfeiler oder Bolzen) auf ihren Grundstticken und an
ihren baulichen Anlagen sowie das Errichten von Vermes-
sungssignalen fir die Dauer von Vermessungsarbeiten zu dulden.
Sie haben Handlungen zu unterlassen, die Vermessungsmarken
sowie ihre Erkennbarkeit und Verwendbarkeit beeintrachtigen
konnten. Hierzu zahlt auch das Anbringen von Schildern, Brief-
kasten, Lampen o. &. tber HFP, weil dadurch das lotrechte Aufstellen
der Messlatten auf den Metallbolzen nicht mehr méglich ist.

MaBnahmen, durch die Vermessungsmarken gefdahrdet werden
koénnen, sind unverziiglich der Vermessungs- und Geoinformations-
behdérde (siehe unten) mitzuteilen. Dieses gilt z. B., wenn Teile des
Gebdudes, an dem ein HFP angebracht ist, oder wenn als TP be-
stimmte Teile eines Bauwerkes (Hochpunkt) ausgebessert, umge-
baut oder abgerissen werden sollen. Geféhrdungen erfolgen auch
durch Stra3en-, Autobahn-, Eisenbahn-, Rohr- und Kabelleitungsbau.
Erkennt ein Eigentiimer oder Nutzungsberechtigter, dass Vermes-
sungsmarken bereits verlorengegangen, schadhaft, nicht mehr er
kennbar oder verdndert sind, so hat er auch dieses mitzuteilen.

Mit dem Erdboden verbundene Vermessungsmarken werden von
kreisformigen Schutzflachen umgeben. Der Durchmesser der
Schutzflache betragt 2 m, d. h., halten Sie bei Ihren Arbeiten min-
destens T m Abstand vom Festpunkt! Zusatzlich werden diese
Vermessungsmarken in den meisten Féllen durch rot-weif3e
Schutzsdulen oder Schutzbuigel, die ca. T m neben der Vermes-
sungsmarke stehen, kenntlich gemacht.

Fir unmittelbare Vermoégensnachteile, die dem Eigentlimer oder
dem Nutzungsberechtigten durch die Duldungspflicht oder die
Inanspruchnahme der Schutzflache entstehen, kann eine angemes-
sene Entschadigung in Geld gefordert werden.

Der Entschadigungsanspruch verjahrt in einem Jahr, die Verjahrung
beginnt mit dem Ablauf des Jahres, in dem der Schaden entstanden
ist.

Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrldssig das
Betreten oder Befahren von Grundstiicken oder baulichen Anlagen
fur zuldssige Vermessungsarbeiten behindert, unbefugt Vermes-
sungsmarken (z. B. Pfeiler oder Bolzen) einbringt, verandert oder
entfernt, ihren festen Stand oder ihre Erkennbarkeit oder ihre
Verwendbarkeit gefahrdet oder ihre Schutzflichen tiberbaut, ab-
tragt oder verandert. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer
GeldbuBe bis zu 5000 € geahndet werden.

Eigentiimer oder Nutzungsberechtigte konnen zur Zahlung von
Wiederherstellungskosten herangezogen werden, wenn durch ih-
re Schuld oder durch die Schuld eines Beauftragten eine Vermes-
sungsmarke entfernt, verandert oder beschadigt worden ist.
Eigentiimern, Pachtern oder anderen Nutzungsberechtigten wird
daher empfohlen, in ihrem eigenen Interesse die Punkte so kennt-
lich zu machen (z. B. durch Pfdhle), dass sie jederzeit als Hindernis
fur Landmaschinen oder andere Fahrzeuge erkannt werden kénnen.
Die mit der Feldbestellung beauftragten Personen sind anzuhalten,
die Vermessungsmarken zu beachten.

Dieses Merkblatt ist aufzubewahren und beim Verkauf oder bei der Verpachtung des Flurstiicks, auf dem der GGP, BFP, TP, OP, HFP oder

SFP liegt, an den Erwerber oder Nutzungsberechtigten weiterzugeben.

Fragen beantwortet jederzeit die zustandige untere Vermessungs- und Geoinformationsbehérde oder das

Landesamt fiir innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern Amt fiir Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen
Liibecker StraBe 289 19059 Schwerin
Telefon 0385 588-56312 oder 588-56267 Telefax 0385 588-56905 oder 588-48256260
E-Mail: Raumbezug@laiv-mv.de
Internet: http:// www.lverma-mv.de

Herausgeber:

© Landesamt fiir innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Amt flir Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen
Stand: Madrz 2014

Druck:

Landesamt fur innere Verwaltung
Mecklenburg-Vorpommern

Libecker Stral3e 287, 19059 Schwerin



Festlegungsarten der Festpunkte der geoditischen Lage-, Hohen- und Schwerenetze

TP Granitpfeiler 16 cm x 16 cm mit
Schutzsignal und Schutzsaulen

OP Granitpfeiler 16 cm x 16 cm mit
Schutzsaule

HFP Granitpfeiler 25 cm x 25 cm mit
seitlichem Bolzen und Stahlschutzbugel

BFP/TP Granitpfeiler 16 cm x 16 cm
(auch bodengleich)*

HFP Mauerbolzen (@ 2 cm bis 5,5 cm)
oder Hohenmarke

GGP Granitpfeiler 30 cm x 30 cm* oder
50 cm x 50 cm*

Hochpunkt (Turm Knopf u. a.)

Markstein Granitpfeiler 16 cm x 16 cm
mit,NP”

TP (Meckl.) Steinpfeiler bis 35 cm x 35 cm
(auch mit Keramikbolzen)*

SFP Messingbolzen @ 3 cm

SFP Granitplatte 60 cm x 60 cm oder
80 cm x 80 cm

* Oft mit Schutzsédule(n) oder Stahlschutzbugel
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Lisa Kohn

Von: Holm, Annekathrin <Annekathrin.Holm@amt-ms.de>

Gesendet: Donnerstag, 27. Marz 2025 15:43

An: T68B

Betreff: AW: vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 "Photovoltaikanlage

Friedrichshof" der Gemeinde Walkendorf

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach Einsicht in die Gbergebenen Planentwurfsunterlagen teile ich lhnen mit, dass seitens der Gemeinden Gros
Wistenfelde,
Prebberede und Schwasdorf keine Anregungen und Bedenken gegen die 0.g. Planung vorgebracht werden.

Gemeindliche Belange werden nicht berthrt.

Flir Ruckfragen stehe ich IThnen gerne zur Verfligung.

Mit freundlichen GrifRen
Im Auftrag

Annekathrin Holm

Amt Mecklenburgische Schweiz

Von-Pentz-Allee 7

17166 Teterow

Tel.: 03996/1280-34

Fax.: 03996/1280-25

Email: annekathrin.holm@amt-ms.de

Internet: www.amt-mecklenburgische-schweiz.de

Die angegebene E-Mail-Adresse ist kein Zugang fiir die Ubermittiung elektronischer Dokumente im Sinne von § 3a Abs. 1 des
Landesverwaltungsverfahrensgesetzes.

Diese E-Mail enthélt vertrauliche und/oder rechtlich geschitzte Informationen.

Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtiimlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender
und vernichten Sie diese Mail.

Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet.

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this
e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or
distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.

Von: Lisa K6hn <koehn@mikavi-planung.de>

Gesendet: Montag, 3. Marz 2025 13:18

An: Allgemein Info <info@amt-ms.de>

Cc: Sophie Schramm <schramm@mikavi-planung.de>

Betreff: vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 "Photovoltaikanlage Friedrichshof" der Gemeinde Walkendorf

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Auftrag der Gemeinde Walkendorf beteiligen wir Sie gemaB § 4 Abs 1 BauGB als Nachbargemeinde
(Schwasdorf, GroB Wistenfelde, Prebberede) am o.g. Vorhaben.

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme vorzugsweise an das folgende Postfach:

1



toeb@mikavi-planung.de

Fur Ruckfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfigung.

Mit freundlichen GriBBen

Lisa Kéhn

MIKAVI Planung GmbH
MiuihlenstraBe 28

17349 Schonbeck
koehn@mikavi-planung.de
www.mikavi-planung.de
Tel. +49 3968 2111790

Geschaftsfuhrerin: Christiane Leddermann
— Amtsgericht Neubrandenburg - HRB 21550 -



Lisa Kohn

Von: Holm, Annekathrin <Annekathrin.Holm@amt-ms.de>
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Fax.: 03996/1280-25

Email: annekathrin.holm@amt-ms.de

Internet: www.amt-mecklenburgische-schweiz.de

Die angegebene E-Mail-Adresse ist kein Zugang fiir die Ubermittiung elektronischer Dokumente im Sinne von § 3a Abs. 1 des
Landesverwaltungsverfahrensgesetzes.

Diese E-Mail enthélt vertrauliche und/oder rechtlich geschitzte Informationen.

Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtiimlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender
und vernichten Sie diese Mail.

Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet.

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this
e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or
distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.

Von: Lisa K6hn <koehn@mikavi-planung.de>
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1



toeb@mikavi-planung.de

Fur Ruckfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfigung.

Mit freundlichen GriBBen

Lisa Kéhn

MIKAVI Planung GmbH
MiuihlenstraBe 28

17349 Schonbeck
koehn@mikavi-planung.de
www.mikavi-planung.de
Tel. +49 3968 2111790

Geschaftsfuhrerin: Christiane Leddermann
— Amtsgericht Neubrandenburg - HRB 21550 -



Lisa Kohn
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Sehr geehrte Damen und Herren,
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toeb@mikavi-planung.de

Fur Ruckfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfigung.

Mit freundlichen GriBBen

Lisa Kéhn

MIKAVI Planung GmbH
MiuihlenstraBe 28

17349 Schonbeck
koehn@mikavi-planung.de
www.mikavi-planung.de
Tel. +49 3968 2111790

Geschaftsfuhrerin: Christiane Leddermann
— Amtsgericht Neubrandenburg - HRB 21550 -



Deutsche Telekom Technik GmbH, Holzweg 2,17438
Wolgast

MIKAVI Planung GmbH

MihlenstralRe 28
17349 Schonbeck

André Richter | PTI 23 Betrieb1 Wolgast
01715618270 | Andre.Richter@telekom.de
6.Marz 2025

vorhabenbezogener B-Plan Nr. 6 Photovoltaikanlage Friedrichshof , Gemeinde Walkendorf

Vorgangsnummer: 675-2025
Bitte geben Sie im Schriftwechselimmer die Vorgangsnummer an.

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentiimerin und
Nutzungsberechtigte i. S.v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und
bevollméachtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren
Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben.

Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung.
Gegen lhre geplante Baumalinahme gibt es prinzipiell keine Einwénde.

In Ihrem o. g. Planungsbereich befinden sich keine Telekommunikationslinien der Telekom.

Fur Fragen zum Inhalt unseres Schreibens stehen wir Ihnen unter oben genannten Kontaktmdglichkeiten
oder unserer Besucheranschrift zur Verfligung.

Deutsche Telekom Technik GmbH
PTI23,BTR 1

Barther StraRe 72

18437 Stralsund

Deutsche Telekom Technik GmbH

Hausanschrift: Technik Niederlassung Ost, Melitta-Bentz-StraRe 10, 01099 Dresden | Besucheradresse: Am Rowaer Forst 1, 17094 Burg Stargard
Postanschrift: Riesaer Str. 5,01129 Dresden | Internet: www.telekom.de

Konto: Postbank Saarbriicken (BLZ 590 100 66), Kto.-Nr. 248 586 68 | IBAN: DE17 5901 0066 0024 8586 68 | SWIFT-BIC: PBNKDEFF590
Aufsichtsrat: Srinivasan Gopalan (Vorsitzender) | Geschéftsfiihrung: Walter Goldenits (Vorsitzender), Peter Beutgen, Christian Kramm
Handelsregister: Amtsgericht Bonn HRB 14190, Sitz der Gesellschaft Bonn | USt-IdNr. DE 814645262



André Richter | 6. Mdrz 2025 | Seite 2

Freundliche GriiRe

ntelschrieben
omdre Richter
a :2025.03.06
:43:08 +01'00'

Andre Richter



Von: Eritzsche, Mary

An: Lisa Kéhn

Betreff: AW: vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 "Photovoltaikanlage Friedrichshof" der Gemeinde Walkendorf
Datum: Dienstag, 4. Marz 2025 08:25:30

Anlagen: image001.ipg

Sehr geehrte Frau Kéhn,

ich bitte Sie, sich bei der Angelegenheit bei den zustandigen Netzbetreiber zu
melden. Die Gemeinde Walkendorf gehdrt nicht in unseren Stromnetzbereich.
Alles Gute fur das Vorhaben und einen schénen Tag.

Mit freundlichen Grii3en

Mary Fritzsche

Mary Fritzsche Stadtwerke Teterow GmbH
Netznutzung/Regulierung Gasstr. 26
EMail: m.fritzsche@sw-teterow.de 17166 Teterow
Tel.: 03996 153389 EMail: info@sw-teterow.de
Fax: 03996 174744 Tel.: +49 3996/1533-0
https://www.sw-teterow.de Fax: +49 3996/1533-15

Geschéftsflihrer: Marc Fischer
Amtsgericht Rostock HRB 5672
Steuer-Nr. 079/133/30026 USt-ID DE137237381

KAKK KA KK KK KKK A*A**H A FTUNGSAUSSCHLUSS/DISCLATIMER
khkkkhkkhkhkhkhkkhkkhkhkhkhkkhkkhkhkhhkhkkkk

Die Informationen, die in dieser Kommunikation enthalten sind, sind
ausschliesslich und allein fuer den Empfaenger bestimmt. Die Verwendung durch
Dritte ist untersagt. Die Stadtwerke Teterow GmbH ist nur fuer die von ihr
eingegebenen Informationen verantwortlich, jedoch nicht fuer die einwandfreie
Uebertragung oder im Zusammenhang mit der Uebertragung oder dem Empfang
eingetretene Veraenderungen oder Verzoegerungen. Diese E-Mail enthaelt
vertrauliche und/oder rechtlich geschuetzte Informationen. Wenn Sie nicht der
richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtuemlich erhalten haben, informieren
Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte

Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet.
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Von: Info <info@sw-teterow.de>

Gesendet: Dienstag, 4. Marz 2025 08:02

An: Fritzsche, Mary <m.fritzsche@sw-teterow.de>

Betreff: WG: vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 "Photovoltaikanlage Friedrichshof" der
Gemeinde Walkendorf

Mit freundlichen GriiRen

Anke Brocks-Ulbricht

Anke Brocks-Ulbricht Stadtwerke Teterow GmbH
Assistenz Geschéaftsfihrung Gasstr. 26
EMail: a.brocks-ulbricht@sw-teterow.de 17166 Teterow
Tel.: 03996 153311 EMail: info@sw-teterow.de
Fax: 03996 174744 Tel.: +49 3996/1533-0

https://www.sw-teterow.de Fax: +49 3996/1533-15
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Geschéftsflihrer: Marc Fischer
Amtsgericht Rostock HRB 5672
Steuer-Nr. 079/133/30026 USt-ID DE137237381
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Die Informationen, die in dieser Kommunikation enthalten sind, sind
ausschliesslich und allein fuer den Empfaenger bestimmt. Die Verwendung durch
Dritte ist untersagt. Die Stadtwerke Teterow GmbH ist nur fuer die von ihr
eingegebenen Informationen verantwortlich, jedoch nicht fuer die einwandfreie
Uebertragung oder im Zusammenhang mit der Uebertragung oder dem Empfang
eingetretene Veraenderungen oder Verzoegerungen. Diese E-Mail enthaelt
vertrauliche und/oder rechtlich geschuetzte Informationen. Wenn Sie nicht der
richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtuemlich erhalten haben, informieren
Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte

Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet.
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Von: Lisa Kohn <koehn@mikavi-planung.de>

Gesendet: Montag, 3. Marz 2025 12:43

An: poststelle@afrlrr.mv-regierung.de; poststelle@stalumme-regierund.de; toeb@lung.mv-
regierung.de; WBV_Teterower Peene@t-online.de; info@rostock.ihk.de; info@gdmcom.de;
raumbezug@laiv-mv.de; Micheal.hoehn@telekom.de; Info <info@sw-teterow.de>; sba-
hst@sbv.mv-regierung.de; dargun@Ifoa-mv.de; abteilung3@Ipbk-mv.de;
leitungsauskunft@50hertz.de; poststelle@wm.mv-regierung.de; 226.Postfach@BNetzA.de;
Kontakt@gascade.de; BAIUDwToeB@bundeswehr.org; poststelle@ba.mv-regierung.de;
poststelle.arbsch.nb@lagus.mv-regierung.de; poststelle@nb.sbl-mv.de;
info@bundesimmobilien.de; TDRA-O-.Schwerin@vodafone.com; mecklenburg-
vorpommern@bvvg.de; info@ontras.com; poststelle@lallf.mvnet.de; info@ewe-netz.de;
poststelle@lakd-mv.de

Cc: Sophie Schramm <schramm@mikavi-planung.de>

Betreff: vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 "Photovoltaikanlage Friedrichshof" der
Gemeinde Walkendorf

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Auftrag der Gemeinde Walkendorf beteiligen wir Sie gemaR § 4 Abs 1 BauGB als
Trager offentlicher Belange am o0.g. Vorhaben.

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme vorzugsweise an das folgende Postfach:

toeb@mikavi-planung.de

Fir Rickfragen stehen wir lhnen gern zur Verfigung.

Mit freundlichen Grifken
Lisa Kbhn

MIKAVI Planung GmbH
Mduhlenstralie 28

17349 Schonbeck
koehn@mikavi-planung.de

www.mikavi-planung.de
Tel. +49 3968 2111790

Geschaftsflhrerin: Christiane Leddermann
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Landesamt fiir Kultur L .
und Denkmalpflege
Mecklenburg-Vorpommern

l_ Landesamt fiir Kultur und Denkmalpflege M-V, Postfach 11 12 52, 19011 Schwerin —I

MIKAVI Planung GmbH Bearbeitet von: LAKD

N .. Telefon: 0385-58879340
Muhlenstral3e 28, 17349 Schénbeck Telefax: 0385-58879344
e-mail: beteiligung@lakd-mv.de

er Mail an toeb@mikavi-planung.de
P @ P 9 Unser Zeichen: 2025 1838

Schwerin, den 03.04.2025

vb B-Plan Nr 6, PV Friedrichshof, Gde Walkendorf
Beteiligung des LAKD als Denkmalfachbehorde

Ihr Zeichen: sch/kdh_30261

lhr Schreiben vom: 03.03.2025

Sehr geehrte Damen und Herren,
in dem o. g. Verfahren &uf3ert sich das LAKD als Denkmalfachbehorde wie folgt:
Belange der Bodendenkmalpflege

Die nachfolgende Auskunft stiitzt sich auf die systematische Erfassung der Bodendenkmale (8§ 4
Abs. 2 Nr. 1 DSchG M-V) durch das LAKD als Denkmalfachbehdrde.

1. Auskunft zum Bestand
1.1 Im Bereich des Vorhabens sind bislang keine Bodendenkmale bekannt geworden.

1.2 Unmittelbar angrenzend an das Vorhaben sind jedoch Bodendenkmale entdeckt worden
(blaue Markierungen in beigefuigter Karte). Es ist mit Sicherheit bzw. an Sicherheit grenzender
Wabhrscheinlichkeit davon auszugehen, dass in den blau markierten Bereichen unbewegliche
Bodendenkmale vorhanden sind.

2. Notwendiger Rahmen und Umfang der Umweltprifung

2.1 Angesichts der Tatsache, dass keine vollstandige Bestandserhebung der Bodendenkmale
vorliegt, muss auch im Bereich des Vorhabens stets mit dem Vorhandensein derzeit noch
unentdeckter Bodendenkmale gerechnet werden. Aus diesem Grund reichen die vorliegenden
Informationen nicht aus, um die Auswirkungen des Vorhabens auf Kultur- und Sachgiiter zu
ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten (8 1, 2 und 2a BauGB).

2.2 Da das Vorhaben erhebliche, nicht ausgleichbare Auswirkungen auf Bodendenkmale haben
kann (Veranderungen der Substanz, vollstidndige Beseitigung u.a.), ist die Ermittlung der
Auswirkungen nach allgemein anerkannten Prifmethoden zu empfehlen.

2.3 Als anerkannte Priifmethode kommt insbesondere die arch&ologische Voruntersuchung
mittels einer ausreichenden Anzahl von Sondageschnitten im Bereich der Eingriffsflachen
(Anlagenstandorte, Verkehrsflachen, Kabeltrassen usw.) in Betracht. Sie ist notwendige

Hausanschriften:
Landesamt fur Kultur und Denkmalpflege

Zentrale Dienste Landesbibliothek Landesdenkmalpflege Landesarchiv Landesarchaologie

Dombhof 4/5 Johannes-Stelling-Str. 29 Domhof 4/5 Graf-Schack-Allee 2 SchloR Wiligrad
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Voraussetzung, um im Umweltbericht die erforderlichen Aussagen zu den voraussichtlichen
Auswirkungen des Vorhabens auf die Bodendenkmale als Teil der Kultur- und Sachguter treffen
zu konnen.

2.4 Fur die sachgerechte Berlcksichtigung des kulturellen Erbes in Umwelt- und
Umweltvertraglichkeitsprifungen wird auf die Handreichung ,Kulturgiter in der Planung*
verwiesen: UVP-Gesellschaft e.V. (Hg.): Kulturgiter in der Planung. Handreichung zur
Bertcksichtigung des Kulturellen Erbes bei Umweltprifungen, Kéln 2014
(https:/iwww.Ivr.de/de/nav_main/kultur/kulturlandschaft/kulturlandschaftsentwicklungnrw/
uvp_kulturgueter_in_der_planung/inhaltsseite_74.jsp).

3. Erlauterungen

3.1 Die Pflicht, im Rahmen der Umweltprifung die umweltbezogenen Auswirkungen auf
Kulturglter und sonstige Sachguter zu ermitteln und in einem Umweltbericht zu beschreiben und
Zu bewerten, ergibt sich aus § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe g in Verbindung mit § 2 Abs. 4 BauGB.
Zu den Kulturgutern im Sinne des § 2a BauGB gehdren auch Bodendenkmale.

3.2 Die Unterrichtung Uber den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprifung
erfolgt auf Grundlage von § 4 Abs. 1 BauGB.

3.3 Die Beseitigung, Veranderung oder Nutzungsanderung unbeweglicher Bodendenkmale bedarf
der Genehmigung der unteren Denkmalschutzbehérde (8§ 7 Abs. 1 DSchG M-V) bzw. der nach
anderen gesetzlichen Bestimmungen fir die Planfeststellung, Genehmigung, Erlaubnis,
Bewilligung, Zulassung oder Zustimmung zustandige Behorde (8 7 Abs. 6 DSchG M-V). Auch
Malnahmen in der Umgebung sind genehmigungspflichtig, wenn sie das Erscheinungsbild oder
die Substanz des Bodendenkmals erheblich beeintrachtigen (8 7 Abs. 1 Nr. 2 DSchG M-V).

4. Hinweise

4.1 Durch die Durchfuhrung einer arch&ologischen Voruntersuchung erhéht sich auch die
Planungssicherheit erheblich, weil Verzégerungen des Vorhabens durch die Entdeckung bislang
unbekannter Bodendenkmale (§ 11 Abs. 3 DSchG M-V) wahrend der Bauphase vermieden
werden.

4.2 Eine Beratung zur fachgerechten Durchfiihrung archaologischer Voruntersuchungen
(Untersuchungen zum tatsachlichen Bestand der Bodendenkmale, Ermittlung der Auswirkungen
des Vorhabens auf Bodendenkmale) ist bei der zustandigen Unteren Denkmalschutzbehdrde bzw.

beim Landesamt fir Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern, Abteilung
Landesarchéologie, Domhof 4/5, 19055 Schwerin, erhéaltlich.

Anlage

Belange der Baudenkmalpflege

Es sind keine baudenkmalfachlichen Belange betroffen.

Mit freundlichen GrifRen

Dr. René Wiese
(m.d.W.d.G.b.)
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Landesamt fur zentrale Aufgaben und Technik
der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz
Mecklenburg-Vorpommern

Abteilung 3
LPBK M-V, Postfach 19048 Schwerin
bearbeitet von: Frau Thiemann-Grof3
MIKAVI P|anung GmbH Telefon: 0385 / 2070-2800
MuhlenstralRe 28 Telefax: 0385 / 2070-2198
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Aktenzeichen: | ppK-Abt3-TOB-1199-2025

Schwerin, 20. Méarz 2025

Stellungnahme als Trager offentlicher Belange

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 "Photovoltaikanlage Friedrichshof" der
Gemeinde Walkendorf

Ihre Anfrage vom 03.03.2025; Ihr Zeichen:

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu dem im Bezug stehenden Vorhaben baten Sie das Landesamt fur zentrale Aufgaben und
Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern (LPBK M-V) um
Stellungnahme als Trager o6ffentlicher Belange.

Aufgrund des ortlich begrenzten Umfangs Ihrer MaBnahme und fehlender Landesrelevanz ist das
LPBK M-V als obere Landesbehdrde nicht zustandig.

Bitte wenden Sie sich beziiglich der 6ffentlichen Belange Brand- und Katastrophenschutz an den
als untere Verwaltungsstufe ortlich zustandigen Landkreis bzw. zustandige kreisfreie Stadt.

AulBerhalb der 6ffentlichen Belange wird darauf hingewiesen, dass in Mecklenburg-Vorpommern
Munitionsfunde nicht auszuschlie3en sind.

Gemall § 52 LBauO ist der Bauherr fur die Einhaltung der offentlich-rechtlichen Vorschriften
verantwortlich.

Insbesondere wird auf die allgemeinen Pflichten als Bauherr hingewiesen, Gefahrdungen fur auf
der Baustelle arbeitende Personen so weit wie mdglich auszuschlieRen. Dazu kann auch die
Pflicht gehoéren, vor Baubeginn Erkundungen uber eine mdégliche Kampfmittelbelastung des
Baufeldes einzuholen.

Konkrete und aktuelle Angaben iber die Kampfmittelbelastung (Kampfmittelbelastungsauskunft)
der in Rede stehenden Flache erhalten Sie gebuhrenpflichtig beim Munitionsbergungsdienst des

LPBK M-V.

Postanschrift: Hausanschrift:

LPBK M-V LPBK M-V Telefon: +49 385 2070 -0

Postfach Graf-Yorck-StraRe 6 Telefax: +49 385 2070 -2198
E-Mail: abteilung3@Ipbk-mv.de

19048 Schwerin 19061 Schwerin Internet: www.brand-kats-mv.de

Internet: www.polizei.mvnet.de



Auf unserer Homepage www.brand-kats-mv.de finden Sie unter ,Munitionsbergungsdienst® das
Antragsformular sowie ein Merkblatt Giber die notwendigen Angaben.
Ein entsprechendes Auskunftsersuchen wird rechtzeitig vor Bauausfiihrung empfohlen.

Ich bitte Sie in Zukunft diese Hinweise zu beachten.

Mit freundlichen GriRRen
im Auftrag

gez. Cornelia Thiemann-Grof3
(elektronisch versandt, gliltig ohne Unterschrift)
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50Hertz Transmission GmbH — HeidestraBe 2 — 10557 Berlin

MIKAVI Planung GmbH
MiuhlenstralRe 28

17349 Schonbeck

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 "Photovoltaikanlage Friedrichshof"
der Gemeinde Walkendorf - Beteiligung gemé&R 8§ 4 Abs. 1 BauGB

Sehr geehrte Frau Kéhn,
lhre Anfrage haben wir dankend erhalten.

Nach Prifung der Unterlagen teilen wir lhnen mit, dass sich im Plangebiet derzeit
keine von der 50Hertz Transmission GmbH betriebenen Anlagen befinden. Dazu zéh-
len z. B. Hochspannungsfreileitungen und -kabel, Umspannwerke, Nachrichtenverbin-
dungen sowie Ver- und Entsorgungsleitungen.

Zum Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprifung au3ern wir uns als Leitungs-
betreiber nicht.

Diese Stellungnahme gilt nur fur den angefragten rdumlichen Bereich und nur fir die
Anlagen der 50Hertz Transmission GmbH.

Hinweis zur Digitalisierung:

Fir eine effiziente Identifizierung der (Nicht-) Betroffenheit bitten wir bei kiinftigen Be-
teiligungen nach Moéglichkeit um Ubersendung der Plangebietsflache(n) sowie even-
tueller externer Ausgleichs- und ErsatzmalBnahmen in einem standardisierten und ge-
oreferenzierten Geodatenaustauschformat (vorzugsweise als KML-Datei oderim
SHP-Format inkl. PRJ-Datei).

Freundliche Grii3e

50Hertz Transmission GmbH

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gdltig.

50Hertz Transmission GmbH

oGz
Netzbetrieb Zentrale

HeidestralRe 2
10557 Berlin

Datum
17.03.2025

Unser Zeichen
2025-001369-01-0GZ

Ansprechpartner
Team Fremd- und Bauleitplanung

Telefon-Durchwahl
030/5150-6710

Fax-Durchwahl

E-Mail
leitungsauskunft@50hertz.com
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Ihre Nachricht vom
03.03.2025

Vorsitzende des Aufsichtsrates
Catherine Vandenborre

Geschaftsfuhrer

Stefan Kapferer, Vorsitz
Dr. Dirk Biermann
Sylvia Borcherding
Marco Nix

Sitz der Gesellschaft
Berlin

Handelsregister
Amtsgericht Charlottenburg
HRB 84446

Bankverbindung

BNP Paribas, NL FFM

BLZ 512 106 00

Konto-Nr. 9223 7410 19

IBAN:

DE75 5121 0600 9223 7410 19
BIC: BNPADEFF

USt.-Id.-Nr. DE813473551
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Von: funkbetreiberauskunft@BNetzA.DE

An: T6B

Cc: verfahren.dritter.nabeg@BNetzA.DE; PMD-BauLp@BNetzA.DE

Betreff: WG: vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 "Photovoltaikanlage Friedrichshof" der Gemeinde Walkendorf
Datum: Montag, 3. Médrz 2025 13:13:07

Anlagen: image001.ipg

03.03.2025 Anschreiben TOB Verteiler B-Plan.pdf

05 FFH-VP _PVA Friedrichshof SPA.pdf

01 Bebauungsplan Friedrichshof Jan.2025.pdf

02 Vorhaben- und ErschlieBungsplan Friedrichshof Jan.2025.pdf
03 Begriindung Friedrichshof Januar 25.pdf

04 Artenschutzfachbeitrag Friedrichshof.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank fur Ihre Anfrage.
Da eine Betroffenheit des Richtfunks durch die Planung unwahrscheinlich ist, erfolgt
unsererseits keine weitere Bewertung. Ein mdglicher Grund dafir ist:

1. Die BaumalRnahme weist eine geringe Bauhohe auf. Es handelt sich dabei um
einen Bebauungsplan mit einer Bauhdhe von unter 20 Meter bzw. um eine Planung
einer Solar- / Photovoltaik-Freiflache. Eine Richtfunk-Untersuchung zu solchen
Planungen ist nicht erforderlich.

2. Entweder ist die Bauhdhe unbekannt oder es handelt sich um eine MaRnahme
mit einer unveranderten Bauhdhe. Zum Beispiel: Flurbereinigung, Landschafts- /
Naturschutz, unterirdische Leitung oder Aufhebungsverfahren.

3. Flachennutzungsplane, Regionalplane, Raumordnungsplane oder
Entwicklungsprogramme sind planungsrechtliche Ma3nahmen, die sich in einem
friheren Planungsstadium befinden. Im nachgelagerten Verfahren wird konkrete
Baumalinahme erneut angefragt.

Bitte beachten Sie die Zustandigkeitstrennung bei der Bundesnetzagentur.

Fir Planungs- oder Genehmigungsverfahren:

Zukunftig richten Sie bitte Ihre Anfragen zu Planungs- oder Genehmigungsverfahren an
die zustandige Stelle unter folgender Adresse:
Bundesnetzagentur, Referat 814, Postfach 80 01, 53105 Bonn oder

unter der E-Mail-Adresse: verfahren.dritter.nabeg@bnetza.de

Weitere Information entnehmen Sie bitte dem Link unter:
www.netzausbau.de/Wissen/InformierenBeteiligen/VerfahrenDritter/de

Fir eine Funkbetreiberauskunft vom Referat 226:

Zusatzlich haben Sie die Mdglichkeit, eine Funkbetreiberauskunft (u. a. Richtfunk)

gesondert per E-Mail an funkbetreiberauskunft@bnetza.de anzufragen.

Daflr schicken Sie uns das vollstandig ausgeflllte Formular (als Anhang per E-Mail),
welches Sie unter folgendem Link finden:
www.bnetza.de/648280

Fir die Funkbetreiberauskunft ist die Angabe der Koordinaten zwingend erforderlich.
Hierzu kénnen Sie sich auch an den Planungstrager wenden.


mailto:funkbetreiberauskunft@BNetzA.DE
mailto:toeb@mikavi-planung.de
mailto:verfahren.dritter.nabeg@BNetzA.DE
mailto:PMD-BauLp@BNetzA.DE
mailto:verfahren.dritter.nabeg@bnetza.de
http://www.netzausbau.de/Wissen/InformierenBeteiligen/VerfahrenDritter/de
mailto:funkbetreiberauskunft@bnetza.de
http://www.bnetza.de/648280
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MIKAVI Planung GmbH

Geschaftsfihrerin: Christiane Leddermann / D\
- Amtsgericht Neubrandenburg - HRB 21550 - !
ST.-Nr. 072/114/03017
PLANUNG

Bankverbindung Miiritz-Sparkasse: \/
IBAN DE72 1505 0100 0641 0202 79 - BIC NOLADE21WRN

MIKAVI Planung GmbH, MihlenstraBe 28, 17349 Schdnbeck

An den Verteiler

03.03.2025_sch/kéh_30261

Vorhaben: vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 ,,Photovoltaikanlage Friedrichshof“ der
Gemeinde Walkendorf
hier: Anforderung einer Stellungnahme gemaf § 4 Absatz 1 BauGB,

Mitteilung des Umfangs und Detaillierungsgrades der Umweltpriifung
Sehr geehrte Damen und Herren,

im Auftrag der Gemeinde Walkendorf beteiligen wir Sie gemaR § 4 Absatz 1 BauGB als Behdrde bzw. sonstiger
Trager o6ffentlicher Belange am vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 6 ,Photovoltaikanlage Friedrichshof*
der Gemeinde Walkendorf.

Der Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 6 ,Photovoltaikanlage Friedrichshof®,
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), dem Text (Teil B) und dem Vorhaben- und Erschlielungsplan
sowie der Begriindung in der Fassung von Januar 2025 wird in der Veroffentlichungsfrist vom 03.03.2025 bis
einschliellich 07.04.2025 auf der Homepage des Amtes Gnoien unter dem Link hitps:./www.amt-
gnoien.de/Sonstige oeffentliche Bekanntmachungen.cfm#Bekanntmachung Walkendorf oder unter
folgendem Pfad: www.amt-gnoien.de - Offentliche Bekanntmachungen / Satzungen - Sonstige offentliche
Bekanntmachungen — Gemeinde Walkendorf sowie auf dem zentralen Landesportal https://www.bauportal-
mv.de/bauportal/Bauleitplaene veroffentlicht.

Zusatzlich kdnnen die Planunterlagen des Vorentwurfes im Amt Gnoien, Teterower StralRe 11a, 17179 Gnoien
wahrend der Dienstzeiten eingesehen werden.

Sie erhalten die o0.g. Unterlagen mit diesem Anschreiben in digitaler Form. Sollten Sie ein Papierexemplar
bendtigen, fordern Sie dieses bitte schriftlich an.

Wir bitten um Zusendung |hrer Stellungnahme im Rahmen der frihzeitigen Behérdenbeteiligung sowie um
Mitteilung des Umfangs und Detaillierungsgrades der Umweltpriifung gemaf § 2 Abs. 4 Satz 2 BauGB im
Vernehmen mit § 4 Abs. 1 BauGB.

AuRern Sie sich bis zum 03.04.2025 nicht fristgemaR, gehen wir davon aus, dass die von lhnen
wahrzunehmenden 6ffentlichen Belange von der Planung nicht beriihrt werden und Sie dem Vorentwurf des
Planes zustimmen.

Soweit lhrerseits keine Bedenken, Hinweise oder Anregungen bestehen und eine weitere Beteiligung nicht
erforderlich ist, bitten wir um eine entsprechende Mitteilung.

Wir bedanken uns im Voraus fir mogliche Hinweise zu Wechselwirkungen bzw. Planungsvorgaben.
Mit freundlichen GriifRen

LA ///éq

Leddermann

Geschéftsflihrerin

MIKAVI PLANUNG GmbH - MiihlenstraRe 28 - 17349 Schonbeck

info@mikavi-planung.de - Telefon 0170 236 4906 wwuw.mikavi-planung.de
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Vertraglichkeitsstudie nach § 34 BNatSchG -
SPA Recknitz- und Trebeltal mit Seitentédlern und Feldmark - DE 1941-401
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PVA
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Fauna-Flora-Habitat-Gebiet
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Nahrungsgast

Naturschutzgebiet
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Vertraglichkeitsstudie nach § 34 BNatSchG -
SPA Recknitz- und Trebeltal mit Seitentédlern und Feldmark - DE 1941-401 Seite 1

1 Anlass und Aufgabenstellung

Die BSC Energie GmbH plant in Mecklenburg-Vorpommern, im Landkreis Rostock, Amt Tessin,
in der Gemeinde Walkendorf, westlich der L 232 die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage.

In der vorliegenden Unterlage wird ein potenzieller, ca. 104 ha groRRer Standort norddstlich
der Ortslage Walkendorf und sidostlich der Ortslage Selpin betrachtet. Der Standort des
Vorhabens ist in Abbildung 1 dargestellt.

Geplanter PVA-Standort
sWalkendorf“

=

Abbildung 1: Geplanter Standort einer PVA-Anlage zwischen Walkendorf und Selpin im
Landkreis Walkendorf

Karten-Quelle; (© 2023, Microsoft product screen shot reprinted with permission
from Microsoft Corporation)

Die Umsetzung des Vorhabens ist innerhalb des Vogelschutzgebietes ,Recknitz- und Trebeltal

mit Seitentalern und Feldmark” (DE 1941-401) vorgesehen (s. Abbildung 2).

Aufgrund der geplanten Lage des Vorhabens innerhalb des Vogelschutzgebietes wird mit
dieser Unterlage eine Prifung der Vertraglichkeit des Vorhabens mit den Schutz- und
Erhaltungszielen des Vogelschutzgebietes vorgelegt.
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Vertraglichkeitsstudie nach § 34 BNatSchG -

SPA Recknitz- und Trebeltal mit Seitentédlern und Feldmark - DE 1941-401

Seite 2

s

Geplanter PVA-Standort i

»Walkendorf”

g

Abbildung 2: Lage des geplanten PVA-Standorts im SPA Recknitz- und Trebeltal mit

Seitentadlern und Feldmark
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Vertraglichkeitsstudie nach § 34 BNatSchG -
SPA Recknitz- und Trebeltal mit Seitentédlern und Feldmark - DE 1941-401 Seite 3

2 Kurzbeschreibung des Vorhabens und seines Standorts

2.1 Vorhaben

Spezifische Angaben zum Vorhaben - zum Beispiel Angaben zur Zahl und Lage der Modultische
und sonstiger baulicher Anlagen auf der Flache - liegen zum derzeitigen Planungsstand noch
nicht vor. Die Planung sieht grundsatzlich eine Bauweise vor, die innerhalb der PVA selbst die
Biodiversitat fordert. Hierzu werden die MaRgaben der Studie ,Solarparks — Gewinne fiir die
Biodiversitat“?! beriicksichtigt und ein Reihenabstand der Module zueinander eingeplant, der
eine ausreichende Besonnung zur Mittagszeit von - wenn moglich - bis zu 2,5 m Breite
zwischen den Modulen ab 01.05. zulassen wird.

Es ist somit vorgesehen, die Gesamtflache so zu gestalten, dass die Modultische ausreichend
weit voneinander entfernt stehen werden, dass zwischen und unter ihnen die Entwicklung von
extensiv genutztem Griinland moglich ist, das Brutvogeln wie z.B. Feldlerche und Grauammer
Lebensraum bietet.

Die Unterhaltung der Flachen unter und um die Module soll durch Mahd erfolgen. Jahrlich
wechselnde Witterungsverlaufe in Kombination mit Klimaveranderungen, unterschiedlichen
Standortbedingungen und Habitatanspriichen von Tier- und Pflanzenarten lassen eine
pauschale Festlegung von Mahdterminen zweifelhaft bzw. kontraproduktiv erscheinen.
Zunehmend wird realisiert, dass eine spdate Mahd infolge eines dadurch entstehenden
lichtarmen und luftfeuchten Bestandsklimas auch zu einem verringerten Habitat- und
Nahrungsangebot fiir viele naturschutzfachlich wichtige Artengruppen wie Tagfalter,
Heuschrecken, Bienen und Schwebfliegen fiihrt, die die Nahrungsgrundlage fir die
wertgebende Vogelarten des Vogelschutzgebietes sein konnen. Dies wirkt sich letztendlich
auch negativ auf Vogelpopulationen aus, da 80% der heimischen Brutvogelarten zur Brutzeit
auf die Verflugbarkeit tierischer Nahrung angewiesen sind. Der Bruterfolg hangt daher
malgeblich von der Verfligbarkeit tierischer Proteine ab.

Von einer pauschalen Festsetzung von Mahdterminen wird daher abgesehen, da sich eine
solche Festsetzung in vielerlei Weise nachteilig auf die Biodiversitat auswirken kann. Vielmehr
wird eine flexibel terminierte Festlegung von Mahdterminen deutlich positiv gesehen.

Aufgrund der geplanten GroRRe der Anlage wird zudem voraussichtlich nur eine zeitlich
gestaffelte, abschnittsweise Mahd moglich sein, so dass bei jedem Mahdtermin ausreichend
Deckung bleibt und Insekten weiterhin geniigend Bliten als Nahrung finden. Es wird daher
davon ausgegangen, dass die betriebsbedingte Pflege der Anlage nicht zu einer
Beeintrachtigung der Verfligbarkeit von Nahrungsorganismen fir wertgebende Vogelarten
fuhrt.

1 https://www.bne-online.de/de/news/detail/studie-photovoltaik-biodiversitaet/, zuletzt abgerufen am
03.02.2023
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Samtliche Gehdlz- und Gewdsserstrukturen des Plangebietes sind von einer Uberbauung
ausgenommen (s. Abbildung 3).

—— Geltungsbereich
771 Bereiche geringeren Konfliktpotenzials

Abbildung 3: Bereich innerhalb des Plangebietes mit geringerem Konfliktpotenzial

2.2 Standort des Vorhabens

In Abbildung 2 ist die Lage des Vorhabens in der Landschaft, innerhalb des
Vogelschutzgebietes dargestellt.

Im Bereich der Gesamtplanungsfliche liegen Ilandwirtschaftliche Ackerflachen,
Griunlandflachen, Kleingehoélze und Baumgruppen sowie Kleingewdsser. Die Errichtung von
Photovoltaikanlagen ist ausschlieBlich auf den Acker- und Grinlandflachen (Rinder- und
Schafweide) vorgesehen. Die Geholzflaichen und Gewasser sind nicht von Baumalnahmen
betroffen. Das Plangebiet wird im Norden und Westen von einem Gewdasser umflossen, im
Zentrum der Flache liegen mehrere Kleingewasser.

Im ndaheren Umfeld des geplanten Vorhabens liegt kein Naturschutzgebiet. Nordlich und
westlich grenzt an das Plangebiet das Landschaftsschutzgebiet Wesselstorf an.

In einer Entfernung von mehr als 1,6 km vom Vorhaben sind im Vogelschutzgebiet Teilflachen
wie z. B. das Griever Holz, der Stegendieksbach, das Dammer Postmoor oder das Trebeltal als
Naturschutzgebiete gesichert. Das 200 ha grofRe Griever Holz ist gleichzeitig aufgrund der
Vorkommen von Wald-, Gewasser- und Moorlebensraumtypen des Anhangs | der FFH-
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Richtlinie als GGB ,Griever Holz“ (DE 2041-301) ausgewiesen. Ziele fiur Brut- oder
Gastvogelarten der Vogelschutzrichtlinie werden fiir dieses Gebiet nicht formuliert.

Abbildung 4: Lage des FFH-Gebietes Griever Holz (DE 204'1—301) sudlich des
Vorhabenstandortes
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3 Methodisches Vorgehen bei der Priifung der Vertraglichkeit des
Vorhabens mit den Zielen der Vogelschutzrichtlinie

3.1 Allgemeines

Die FFH-Vertraglichkeitspriifung stellt innerhalb des durch Art. 6 Abs. 3 und 4 FFH-Richtlinie
(FFH-RL) bzw. § 34 BNatSchG normierten Priifprogramms die Hauptstufe einer umfassenden
speziellen naturschutzrechtlichen Priifung eines Projektes bzw. Planes im Hinblick auf dessen
Zulassungs- bzw. Durchfiihrungsfahigkeit dar.

Sie hat die Uberpriifung der Vertraglichkeit von Projekten bzw. Plinen zum Gegenstand, die
geeignet sind, einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Projekten oder Planen ein
Natura 2000-Gebiet in seinen Erhaltungszielen zu beeintrachtigen.

Fiir das hier betrachtete Vorhaben zum Neubau einer Photovoltaik-Anlage ist daher eine
Vertraglichkeitspriifung nach FFH-Richtlinie (Richtlinie 92/93/EWG) nach § 34 BNatSchG
notwendig, da im potenziellen Wirkraum des Vorhabens ein Vogelschutzgebiet liegt.

Grundsatzlich erfolgt die Vertraglichkeitspriifung in drei Phasen:
1. der Vorprifung,

2. der Vertraglichkeitsprifung und

3. ggf. der Ausnahmeprifung

Auf eine FFH-Vorpriifung wird im vorliegenden Fall verzichtet, da die Tatbestdnde, die eine
FFH-Vertraglichkeitspriifung erforderlich machen, erfillt sind: Das Vorhaben liegt zum grof3en
Teil in einem Vogelschutzgebiet und die Moéglichkeit von erheblichen Beeintrachtigungen des
Schutzgebietes in seinen fiir die Erhaltungsziele und den Schutzzweck maRgeblichen
Bestandteilen kann nicht von vornherein ausgeschlossen werden.

Daher wird hiermit eine FFH-VU nach Art. 6 (3) der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) in
Verbindung mit § 34 BNatSchG fir das Vogelschutzgebiet , Recknitz- und Trebeltal mit
Seitentadlern und Feldmark” vorgelegt.

GemaR § 34 (1) BNatSchG muss eine Uberpriifung des Projektes auf die Vertriglichkeit
hinsichtlich der Erhaltungsziele des Vogelschutzgebietes vorgelegt werden. Dabei ist die
Relevanz der von dem Vorhaben ausgehenden Auswirkungen auf die fiir die Erhaltungsziele
und den Schutzzweck mafigeblichen Bestandteile des VSG zu untersuchen.

Vorhaben, MalRknahmen, Verdanderungen und Stérungen, die zu erheblichen
Beeintrachtigungen eines Gebietes in seinen fir die Erhaltungsziele malgeblichen
Bestandteilen flihren kénnen, sind unzuldssig (§ 34 (2) BNatSchG). § 34 (3) bis (5) BNatSchG
regelt die Vorgehensweise zur Durchfiihrung von Projekten, die Erhaltungsziele und
Schutzzweck eines Gebietes erheblich beeintrachtigen liber eine Ausnahmeregelung.
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Nach § 7 (1) S. 9 BNatSchG sind Erhaltungsziele ,Ziele, die im Hinblick auf die Erhaltung oder
Wiederherstellung eines glinstigen Erhaltungszustands

[eines in Anhang | der Richtlinie 92/43/EWG? aufgefiihrten Lebensraumtyps,]
[[einer] in Anhang Il der Richtlinie 92/43/EWG [aufgefiihrten Art] oder]
[einer] in Artikel 4 Absatz 2 oder Anhang | der Richtlinie 2009/147/EG3 aufgefiihrten Art

flir ein Natura 2000-Gebiet festgelegt sind”“.

Der ,glinstige Erhaltungsgrad“ der Lebensraume und Arten ist der entscheidende Malstab

fir die Bewertung der Erheblichkeit von Beeintrachtigungen.

Die Beeintrachtigung mafigeblicher Bestandteile, wird in drei Stufen festgestellt.

keine Beeintrachtigung: Der maRgebliche Bestandteil wird durch keinen der Wirkfaktoren

in  seinem Erhaltungsgrad auch nur geringfligig beeintrachtigt. Auch das
Entwicklungspotenzial wird nicht eingeschrankt.

keine erhebliche Beeintrachtigung: Der maligebliche Bestandteil wird durch einen

Wirkfaktor  geringfligig  beeintrachtigt.  Sein Erhaltungsgrad und  seine
Entwicklungsméglichkeiten verschlechtern sich nicht. Die Beeintrachtigungen l6sen
Veranderungen aus, die auch natlrlicherweise (z.B. im Rahmen von
Populationsschwankungen einer Art) auftreten koénnen. MindestkenngréRen
(FlachengrofRen, Individuenzahlen) von Populationen oder Habitaten werden nicht
unterschritten.

Hierunter werden auch vorilbergehende Beeintrachtigungen gestellt, wenn nach
Abschluss der Beeintrachtigung der urspriingliche Zustand wieder hergestellt ist und nur
eine nicht mehr als geringfligige Beeintrachtigung verbleibt.

Eine Regeneration von Arten ist im Allgemeinen dann erreicht, wenn die betroffene Art
wieder in der vorherigen BestandsgroRe und Verbreitung vorkommt. LAMBRECHT et al.
(2004) halten im Allgemeinen einen Regenerationszeitraum von 2-3 Jahren fir vertretbar.
Bei der Bewertung ist jedoch auch die mogliche héhere Wertigkeit von Sukzessionsstadien
der Entwicklung zu berlcksichtigen, die zu vollig anderen Einschatzungen fihren kann.

erhebliche Beeintrachtigung: Die Beeintrachtigung l0st erkennbare Veranderungen im
Erhaltungsgrad des maligeblichen Bestandteils aus. Sie ist nicht voriibergehend, sondern
dauerhaft. Moglicherweise sind die Funktionen des Natura 2000-Gebietes im
Schutzgebietsnetz beeintrachtigt.

Mogliche Beeintrachtigungen werden im Folgenden zunachst ohne Bericksichtigung

schadensbegrenzender MaRnahmen festgestellt, soweit diese nicht projektimmanent sind,

d.h. keine Alternative zur bestehenden Planung darstellen.

2 FFH-Richtlinie
3 Vogelschutzrichtlinie

4 frither ,Erhaltungszustand”
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Kommt die Priifung zu dem Ergebnis, dass die Erhaltungsziele und der Schutzzweck nicht
erheblich beeintrachtigt werden, ist das Projekt zuldssig, die Prifung damit abgeschlossen.

Ergibt die Prifung der Vertraglichkeit, dass das Vorhaben zu erheblichen Beeintrachtigungen
eines Natura 2000-Gebietes in seinen fiir die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck
mafgeblichen Bestandteilen fihren kann und keine MalBnahmen zur Schadensbegrenzung in
Betracht kommen, um die Erheblichkeitsschwelle zu unterschreiten, ist es gem. § 34 Abs. 2
BNatSchG grundsatzlich unzulassig.

Im Rahmen einer evtl. notwendigen Ausnahmeprifung wird gepriift, ob die erforderlichen
Ausnahmetatbestande erfillt sind, die im Falle erheblicher Beeintrachtigungen dennoch eine
Zulassung des Projektes ermdoglichen.

natuwrRaum 2023





Vertraglichkeitsstudie nach § 34 BNatSchG -
SPA Recknitz- und Trebeltal mit Seitentédlern und Feldmark - DE 1941-401 Seite 9

4 Verwendete Unterlagen

Das EU-Vogelschutzgebiet DE 1941-401 ,Recknitz- und Trebeltal mit Seitentdlern und
Feldmark” Gberschneidet sich in grolRen Teilen mit dem FFH-Gebiet DE 1941-301 , Recknitz-
und Trebeltal mit Zuflissen“. Der Uberschneidungsbereich umfasst eine Fliche von ca. 14.200
ha. Fiir den Uberschneidungsbereich wurden im Rahmen der Managementplanung fiir das
FFH-Gebiet (UMWELTPLAN, 2012) Habitatflichen von 35 Brutvogelarten sowie 12
Rastvogelarten abgegrenzt und bewertet. Lt. Managementplan befinden sich - mit Ausnahme
der Habitate des Schreiadlers, der WeiRbart- und Trauerseeschwalbe, der Wiesenweihe, der
Zwergmowe, des Schwarzmilans, des Rotmilans, der Flussseeschwalbe, der Wachtel und des
Turmfalken bei den Brutvogeln sowie des Bruchwasserldufers, des Kampflaufers und der
Sumpfohreule bei den Rastvogeln - die Habitate aller anderen Vogelarten innerhalb des FFH-
Gebietes in einem unglinstigen Erhaltungsgrad.

Folgende Unterlagen wurden fiir die vorliegende Ausarbeitung ausgewertet:

- Standarddatenbogen (SDB; vollstindige Gebietsdaten) fiir das Vogelschutzgebiet
DE 1941-401; Stand (Aktualisierung) Mai 2017 (siehe Anhang)

- Managementplan fir das FFH-Gebiet DE 1941-301 - Recknitz- und Trebeltal mit
Zuflissen®; ein Managementplan fiir das Vogelschutzgebiet liegt nicht vor.

- Digitale Karten-Informationen des Kartenportals Umwelt Mecklenburg-Vorpommern des
Landesamtes fiir Umwelt, Naturschutz und Geologie®

- Landesverordnung Uber die Natura 2000-Gebiete in Mecklenburg-Vorpommern
(Natura 2000-Gebiete-Landesverordnung - Natura 2000-LVO M-V) vom 12. Juli 20117

- Gutachten zur Erfassung und Bewertung planungsrelevanter Faunenelemente auf der
Flache des Bauvorhabens (Brutvogel, Reptilien, Amphibien) aus dem Jahr 2022
(OEKOPLAN, 2022).

5 https://www.stalu-mv.de/vp/Themen/Naturschutz-und-Landschaftspflege/Natura-
2000/Managementplanung/DE-1941-301-Recknitz-und-Trebeltal-mit-Zufluessen

6 https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/atlas/script/index.php zuletzt abgerufen am 05.02.2023

7 https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/document/jlr-VogelSchVMVrahmen und
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/document/jlr-VogelSchVMVV3Anlage1-G11
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5 Beschreibung des Natura 2000-Gebietes
5.1 Beschreibung des Schutzgebietes und der fiir seine Erhaltungsziele

mafgeblichen Bestandteile

Das Vorhaben liegt It. naturrdaumlicher Gliederung Mecklenburg-Vorpommern im Rickland
der Mecklenburgischen Seenplatte, im Warnow-Recknitz-Gebiet in der Landschaftseinheit
Flach- und Higelland um Warnow und Recknitz.

Laut SDB hat das Vogelschutzgebiet eine Gesamtflache von 38.778 ha.

Das Vogelschutzgebiet wird als strukturreiche Acker-, Moor- und Waldlandschaft mit einer
Vielzahl groRer und kleiner FlieRgewasser beschrieben. Es ist ein bedeutender Reproduktions-
und Rastraum fiir Vogelarten, die an genutzte und ungenutzte Moore, Laubwalder und eine
strukturreiche Agrarlandschaft gebunden sind. In spatglazialen Schmelzwasserabflussbahnen
haben sich durch Versumpfung und Moorwachstum machtige Mudden- und Torfschichten
gebildet.

Flir das Gebietsmanagement wird das Ziel der Erhaltung einer strukturreichen Moor-, Acker-
und Waldlandschaft genannt. Maligebliche Pldane sind mit den Unterlagen zu den LIFE-
Projekten Recknitz und Trebel und zu verschiedenen Moorschutzprojekten vorhanden. Sie
beziehen sich jedoch nicht auf das Vorhabensgebiet.

5.2 Schutzzweck und Erhaltungsziele

Brutvogelarten: Ein besonderes Schutz- und Managementerfordernis im Sinne der Kriterien
des Art. 4 Abs. 1 Vogelschutzrichtlinie (VS-RL) besteht fir alle Arten, die fiir das Gebiet in
Anlage 1 der Vogelschutzgebietslandesverordnung vom 12.07.2011 (VSGLVO M-V) aufgelistet
sind. Die Bestande und Habitate dieser Vogelarten stellen mafigebliche Bestandteile des

Vogelschutzgebietes dar.

Rastvogelarten: Flir das Gebietsmanagement (Schutz- und MalRnahmenerfordernis) sind die
Arten besonders relevant, die fiir das Gebiet in Anlage 1 der VSGLVO M-V aufgefiihrt sind. Die
Bestainde und Habitate dieser Vogelarten stellen maRgebliche Bestandteile des

Vogelschutzgebietes dar.

Die Erhaltungsziele fiir das Vogelschutzgebiet sind in der Landesverordnung tiber die Natura
2000-Gebiete in Mecklenburg-Vorpommern?8 im § 3 aufgefiihrt.

8 Natura 2000-Gebiete-Landesverordnung - Natura 2000-LVO M-V vom 12. Juli 2011;
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/document/jlr-VogelSchVMVrahmen
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In § 1 und § 3 der Landesverordnung heil3t es:

»& 1 - Schutzerklarung, Schutzzweck

(1) Die in Anlage 1 aufgefiihrten Gebiete sind als Europadische Vogelschutzgebiete
Bestandteile des zusammenhangenden europdischen 6kologischen Netzes , Natura 2000“.
Sie werden als Natura 2000-Gebiete zu Besonderen Schutzgebieten nach Artikel 4 Absatz 1
und 2 der Richtlinie 2009/147/EG erklart.

(2) Schutzzweck der Europdischen Vogelschutzgebiete ist der Schutz der wildlebenden
Vogelarten sowie ihrer Lebensraume gemaR Anlage 1.

§ 3 - Erhaltungsziele gemall § 7 Absatz 1 Nummer 9 BNatSchG

Erhaltungsziel des jeweiligen Europaischen Vogelschutzgebietes ist es, durch die Erhaltung
oder Wiederherstellung seiner maligeblichen Bestandteile dazu beizutragen, dass ein
glnstiger Erhaltungszustand der in Artikel 4 Absatz 2 oder Anhang | der Richtlinie
2009/147/EG aufgefiihrten Vogelarten erhalten oder wiederhergestellt wird. In Anlage 1°
werden als malgebliche Bestandteile die Vogelarten und die hierfiir erforderlichen
Lebensraumelemente gebietsbezogen festgesetzt.”

Die in der genannten Anlage 1 aufgeflihrten Vogelarten sind in der folgenden Tabelle 1
aufgelistet.

5.3 Brut- und Gastvogelbestand

5.3.1  Brut- und Gastvogelarten It. Standarddatenbogen

Grundlage fiir die folgende Aufstellung ist der Standarddatenbogen mit Aktualisierungsdatum
2017/05. Die in Tabelle 1 aufgefiihrten Arten werden im Standarddatenbogen mit Angaben
zur Populationsgrofe im Gebiet sowie zur Bewertung des Erhaltungsgrades genannt. Der
Standarddatenbogen findet sich im Anhang zu dieser Ausarbeitung.

Das Gebiet setzt sich It. SDB aus folgenden Lebensraumklassen zusammen (Anteile an der
Gesamtflache des SPA):

Binnengewasser: 1 %

Ackerland: 33 %

Trockenrasen: 2 %

Feuchtes und mesophiles Griinland: 33 %

Moore, Stimpfe, Uferbewuchs: 2 %

Heide, Gestripp: 2 %

Laubwald: 18 %

Nadelwald: 6 %

9 Mecklenburg-Vorpommern - DE 1941-401 Recknitz- und Trebeltal mit Seitentilern und Feldmark Natura
2000-LVO M-V | Landesnorm Mecklenburg-Vorpommern | DE 1941-401 Recknitz- und Trebeltal mit
Seitentélern und Feldmark | giiltig ab: 20.08.2016 (landesrecht-mv.de)
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Tabelle 1: Wertgebende Vogelarten des Vogelschutzgebietes: Vogelarten des Anhangs |
der Vogelschutzrichtlinie sowie Zugvogelarten, die im Standarddatenbogen fiir
das Vogelschutzgebiet ,Recknitz- und Trebeltal mit Seitentdlern und
Feldmark” aufgefiihrt sind.

Vogelarten des Anhangs | der Vogelschutzrichtlinie als Brutvogel

Blaukehlchen, Eisvogel, Flussseeschwalbe, Kampflaufer, Kleines Sumpfhuhn, Kranich,
Mittelspecht, Neuntoter, Rohrdommel, Rohrweihe, Rotmilan, Schreiadler, Schwarzmilan,
Schwarzspecht, Seeadler, Sperbergrasmiicke, Sumpfohreule, Trauerseeschwalbe,
Tupfelsumpfhuhn, Wachtelkonig, WeiRbartseeschwalbe, Weillstorch, Wespenbussard,
Wiesenweihe, Zwergschnapper, Zwergseeschwalbe

Vogelarten des Anhangs | der Vogelschutzrichtlinie als Gastvogel

Bruchwasserlaufer, Eisvogel, Fischadler, Goldregenpfeifer, Kampfldaufer, Kornweihe,
Kranich, Silberreiher, Singschwan, Zwergschwan

Wertbestimmende Zugvogelarten (nach Art. 4, Abs. 2 VSR) als Brutvogel

Bekassine, Brandgans, Gartenrotschwanz, Grauammer, Grauschnapper, Grol3er
Brachvogel, Haubentaucher, Kiebitz, Kndkente, Lachmowe, Loffelente, Raubwirger,
Reiherente, Rotschenkel, Sandregenpfeifer, Schnatterente, Spiellente, Steinschmatzer,
Tafelente, Turmfalke, Turteltaube, Uferschwalbe, Wachtel, Waldschnepfe, Wendehals,
Zwergmowe

Wertbestimmende Zugvogelarten (nach Art. 4, Abs. 2 VSR) als Gastvogel

Blassgans, Graugans, GroRer Brachvogel, Hockerschwan, Kiebitz, Kormoran, Krickente,
Loffelente, Pfeifente, Reiherente, Saatgans, Schnatterente, SpieRente, Stockente,
Tafelente

5.3.2  Ergebnisse der Brutvogelkartierung

Verortete Daten zu Brutvogelvorkommen liegen fiir das Plangebiet aus der
Brutvogelkartierung von HAUKE aus der Brutsaison 2022 vor (s. Tabelle 2). Im Rahmen der
Brutvogelkartierung wurde das Plangebiet einschlieBlich eines 100 m-Umkreises um das
Gebiet erfasst. Die Ergebniskarte aus dieser Brutvogelkartierung ist der vorliegenden
Unterlage nachrichtlich im Anhang beigefligt (Karte-A 1).

Von den in Tabelle 1 aufgelisteten wertgebenden Brutvogelarten des Vogelschutzgebietes
wurden bei der Kartierung Schwarzspecht (1 Brutpaar - BP) und Grauammer (4 BP) im 100 m-
Umkreis um das Plangebiet erfasst. Innerhalb des Plangebietes wurden 2 BP des
Gartenrotschwanzes, 2 BP der Wachtel, 2 weitere BP der Grauammer sowie 1 BP des
Rotmilans kartiert (s.a. Tabelle 2).

Dariber hinaus traten Rohrweihe und Kranich an den Gewassern als Nahrungsgaste auf.
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Der Schreiadler, der als wertgebende Art fiir das Vogelschutzgebiet gilt, wurde wahrend der
Brutvogelkartierung im Plangebiet nicht festgestellt. Die Art erreicht innerhalb des
Vogelschutzgebietes eine der grofRten Brutdichten in Deutschland. Sein gehauftes Auftreten
wird hier durch die nahrungsreichen Griinlandbereiche sowie durch die an den Talrandern
stockenden, relativ ungestorten Walder beglinstigt. Zu einem glinstigen Nahrungsangebot
tragen auch die im Umfeld der Flusstdler vorhandenen Ackerflachen mit einer vergleichsweise
hohen Biotopvielfalt und vielen Grenzlinien zwischen Wald und Feld sowie durch zahlreiche
Landschaftselemente wie Feldhecken oder Kleingewasser bei. Hauptnahrung der Art sind
Amphibien, Reptilien und Kleinsauger. Das Hauptjagdgebiet der Art liegt meist in einem Radius
von bis zu drei Kilometern um den Horst. Der Schreiadler jagt vor allem zu FuR, weniger aus
der Luft.

Mecklenburg-Vorpommern beherbergt in finf Schwerpunktgebieten knapp 75 % aller
bekannten Brutpaare der Art in Deutschland (SCHELLER & MEYBURG in KOSTRZEWA & SPEER
2001).

Der dem Plangebiet nachstgelegene Brutplatz der Art ist von einem Standort mit einem
Abstand von ca. 2,8 km von der Planfliche entfernt bekannt. Ein Vorkommen der Art im
Plangebiet als Nahrungsgast ist moglich.

Die meisten anderen in Tabelle 1 aufgefiihrten Vogelarten finden im Plangebiet - abgesehen
von den Brutvogeln von Gehodlzbestanden, die von der Planung jedoch nicht betroffen sind -
keine geeigneten Bruthabitate.

Tabelle 2: Ergebnisse der Brutvogelkartierung 2022 im Plangebiet einschlief3lich eines
Umkreises von 100 m;
RP: Revierpaar; VSR: Vogelschutzrichtlinie; wertgebende Art des Vogelschutzgebietes
Zielarten der VSR
Artname Anz.ahl Anhang | | Wertbestimmende
Revierpaare
VSR Zugvogelart
Amsel Turdus merula 5RP
Blaumeise Parus caeruleus 5RP
Baumfalke Falco subbuteo 1RP
Baumpieper Anthus trivialis 2 RP
Bluthanfling Carduelis cannabina 1RP
Braunkehlchen Saxicola rubetra 2RP
Buchfink Fringilla coelebs 13 RP
Buntspecht Dendrocopos major 3RP
Eichelhaher Garrulus glandarius 1RP
Elster Pica pica 1RP
Feldlerche Alauda arvensis 12 RP
Feldsperling Passer montanus 2RP
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Zielarten der VSR

Artname Anz?hl Anhang | | Wertbestimmende
Revierpaare
VSR Zugvogelart
Fitis Phylloscopus trochilus 2RP
Gartenbaumlaufer Certhia brachydactyla 2RP
Gartengrasmiicke Sylvia borin 1RP
Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus 2 RP X
Gelbspotter Hippolais icterina 1RP
Goldammer Emberiza citrinella 7 RP
Grauammer Emberiza calandra 6 RP X
Grinfink Carduelis chloris 4 RP
Haubenmeise Parus cristata 1RP
Hohltaube Columba oenas 1RP
Kleiber Sitta europaea 6 RP
Kleinspecht Dryobates minor 1RP
Kohimeise Parus major 9RP
Kolkrabe Corvus corax 1RP
Monchsgrasmiicke Sylvia atricapilla 5RP
Nebelkrahe Corvus corone 2RP
Pirol Oriolus oriolus 2 RP
Ringeltaube Columba palumbus 4 RP
Rohrammer Emberiza schoeniclus 1RP
Rotkehlchen Erithacus rubecula 4 RP
Rotmilan Milvus milvus 1RP X
Schwanzmeise Aegithalos caudatus 1RP
Schwarzkehlchen Saxicola rubicola 2 RP
Schwarzspecht Dryocopus martius 1RP X
Singdrossel Turdus philomelos 5RP
Sommergoldhdhnchen | Regulus ignicapilla 1RP
Star Sturnus vulgaris 9RP
Stieglitz Carduelis carduelis 2 RP
Sumpfmeise Parus palustris 1RP
Sumpfrohrsédnger Acrocephalus palustris 1RP
Wachtel Coturnix coturnix 2 RP X
Waldkauz Strix aluco 1RP
Wiesenpieper Anthus pratensis 3RP
Zaunkonig Troglodytes troglodytes 5RP
Zilpzalp Phylloscopus collybita 3RP
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Bei der Brutvogelkartierung fand sich erwartungsgemalfd innerhalb der Gehdlzbereiche sowie
insbesondere an den Strukturrdndern und Ubergangszonen zwischen verschiedenen
Biotoptypen eine weitaus hohere Artenvielfalt als im rein agrarischen Bereich oder im von
Einzelgeholzen gepragten Offenland. Die weitaus hochsten Arten- sowie auch
Individuendichten wurden in den Randbereichen der flaichenhaften Gehdlzstrukturen erfasst.
Diese Strukturgrenzen bewirken infolge eines breiteren Spektrums an Habitattypen meist eine
hohere Diversitat aller Artengruppen (HAUKE, 2022).

Im Altbaumbestand der Gehdlzbereiche fanden sich 4 Horststandorte, die 2022 besetzt waren
(Rotmilan, Kolkrabe, Baumfalke und Nebelkrdahe; Karte-A 1 im Anhang).

Entlang von Wegen befinden sich linienhafte Baumreihen, Einzelbdume und Baumgruppen,
die ebenfalls von typischen Arten wie z.B. Hohlenbriitern besiedelt wurden.

Uber die in der Brutvogelkartierung 2022 festgestellten wertgebenden Arten der
Vogelschutzrichtlinie hinaus sind Vorkommen der Tabelle 3 aufgefiihrten Arten, die im SDB
aufgefihrt sind, im Plangebiet moglich.

Tabelle 3: Im Plangebiet nachgewiesene oder potenziell vorkommenden Brut- und
Gastvogelarten des Standard-Datenbogens

Status: B: Brutvorkommen 2022 nachgewiesen; (B): Brutvorkommen moglich; NG: als
Nahrungsgast 2022 nachgewiesen; (NG): Vorkommen als Nahrungsgast moglich

. Beurteilung des Gebiets
Art Staths i. Po?. p—
Gebiet | GroRe Population | Erhaltung | Isolierung .
beurteilung
Bei der Brutvogelkartierung 2022 festgestellte Brutvogelarten
Gartenrotschwanz | B 60 C B C C
Grauammer B 140 C B B C
Kranich NG 80 B B C A
Rohrweihe NG 80 C B C B
Rotmilan B 45 C B C B
Schwarzspecht B 40 C B C B
Wachtel B 55 C B C C
Potenziell vorkommende Brutvogelarten
Grauschnapper (B) 30 C B C C
Kiebitz (B) 100 C C C B
Mittelspecht (B) 180 C B B A
Neuntoter (B) 250 C B C B
Schreiadler (NG) 24 A B B A
Schwarzmilan (NG) 20 C B B B
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. Beurteilung des Gebiets
Art Statfjs i. Po?. p—
Gebiet | GroRe Population | Erhaltung | Isolierung .
beurteilung
Turmfalke (NG) 20 C B C C
Turteltaube (B) 30 C B C C
Weillstorch (NG) 76 C B C A
Wendehals (B) 6 C B C C
Wespenbussard (NG) 38 C B C B

5.3.3 Vorkommen wertgebender Arten des Vogelschutzgebietes 2022

Der Gartenrotschwanz trat an 2 Standorten am Rande von Gehdlzbestanden im Westteil des

Planungsraums auf.
In der Landesverordnungl® wird der Gartenrotschwanz nicht als maRgeblicher
Gebietsbestandteil genannt. Da er im SDB aufgefiihrt ist, wird die Art hier dennoch betrachtet.

Von der Grauammer wurden 6 Revierpaare nachgewiesen. 2 Revierpaare wurden am Rande
von Geholzstrukturen innerhalb des Plangebietes festgestellt, 4 weitere Revierpaare im
erweiterten Untersuchungsraum. Die Art bevorzugt halboffene Biotope mit Vertikalstrukturen
und dichter Bodenvegetation, weshalb sie in den offenen Flachen des Planungsraums fehlt.
Sowohl in Mecklenburg-Vorpommern als auch bundesweit wird die Grauammer auf der
Vorwarnliste zur Roten Liste gefiihrt (MINISTERIUM FUR LANDWIRTSCHAFT, UMWELT UND
VERBRAUCHERSCHUTZ MECKLENBURG-VORPOMMERN, 2014, RYSLAVY, 2020).

In der Landesverordnung wird die Grauammer nicht als maligeblicher Gebietsbestandteil
genannt. Da sie im SDB aufgefiihrt ist, wird die Art hier dennoch betrachtet.

Der Rotmilan hat 2022 einen Horst im nordwestlichen Gehdlzbestand besetzt. In
Mecklenburg-Vorpommern wird der Rotmilan auf der Vorwarnliste zur Roten Liste gefiihrt
(MINISTERIUM ~ FUR  LANDWIRTSCHAFT, UMWELT UND  VERBRAUCHERSCHUTZ
MECKLENBURG-VORPOMMERN, 2014).

In der Landesverordnung werden fiir den Rotmilan folgende Lebensraumelemente genannt,
die zur Bewahrung oder Wiederherstellung eines glinstigen Erhaltungszustands der Art
erhalten oder wiederhergestellt werden sollen:

- moglichst unzerschnittene Landschaftsbereiche (insbesondere im Hinblick auf
Hochspannungsleitungen und Windkraftanlagen)

10 Mecklenburg-Vorpommern - DE 1941-401 Recknitz- und Trebeltal mit Seitentédlern und Feldmark Natura
2000-LVO M-V | Landesnorm Mecklenburg-Vorpommern | DE 1941-401 Recknitz- und Trebeltal mit
Seitentélern und Feldmark | giiltig ab: 20.08.2016 (landesrecht-mv.de)
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- mit Laubwaldern und Laub-Nadel-Mischwaldern mit Altbestdnden und Altbdumen
insbesondere im Waldrandbereich sowie einem stérungsarmen Horstumfeld, ersatzweise
auch Feldgeholze und Baumreihen (Bruthabitat) und

- mit hohen Griinlandanteilen sowie moglichst hoher Strukturdichte (Nahrungshabitat).

Der Schwarzspecht wurde 2022 im sidlichen Geholzbestand, aulRerhalb des Plangebietes mit

1 Revierpaar nachgewiesen.

In der Landesverordnung werden fiir den Schwarzspecht folgende Lebensraumelemente

genannt, die zur Bewahrung oder Wiederherstellung eines glinstigen Erhaltungszustands der

Art erhalten oder wiederhergestellt werden sollen:

- grolere, vorzugsweise zusammenhdngende Laub-, Nadel- und Mischwalder mit
ausreichend hohen Anteilen an Altbestanden und Totholz.

Die Wachtel wurde mit zwei Revierpaaren im ostlichen Teil des Planungsraums im

Offenlandbereich festgestellt. Der Bereich wurde 2022 ackerbaulich mit Erbsen- und

Sonnenblumenkulturen genutzt.

In der Landesverordnung werden fiir die Wachtel folgende Lebensraumelemente genannt, die

zur Bewahrung oder Wiederherstellung eines glinstigen Erhaltungszustands der Art erhalten

oder wiederhergestellt werden sollen:

- offene Flachen der Kulturlandschaft (vorzugsweise Ackerflachen mit Gerste, Weizen und
Roggen sowie Wiesen oder dhnliche Flachen).

Rohrweihe und Kranich wurden im Plangebiet als Gastvogel festgestellt.

In der Landesverordnung werden fiir die Rohrweihe folgende Lebensraumelemente genannt,
die zur Bewahrung oder Wiederherstellung eines glinstigen Erhaltungszustands der Art
erhalten oder wiederhergestellt werden sollen:

- moglichst unzerschnittene Landschaftsbereiche (insbesondere im Hinblick auf
Hochspannungsleitungen und Windkraftanlagen)

- mit stérungsarmen, weitgehend ungenutzten Réhrichten mit moglichst hohem Anteil an
flach Gberstauten Wasserrohrichten und geringem Druck durch Bodenpradatoren (auch
an Kleingewassern) und

- mit ausgedehnten Verlandungszonen oder landwirtschaftlich genutzten Flachen
(insbesondere Griinland) als Nahrungshabitat.

In der Landesverordnung werden fiir den Kranich folgende Lebensraumelemente genannt, die

zur Bewahrung oder Wiederherstellung eines glinstigen Erhaltungszustands der Art erhalten

oder wiederhergestellt werden sollen:

- storungsarme nasse Waldbereiche, wasserfiihrende Sélle und Senken, Moore, Siimpfe,
Verlandungszonen von Gewassern und renaturierte Polder

- angrenzende oder nahe stérungsarme landwirtschaftlich genutzte Flachen (insbesondere
Grinland.
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5.3.4 Potenzielle Vorkommen weiterer Arten der Vogelschutzrichtlinie

Uber die in der Brutvogelkartierung 2022 festgestellten wertgebenden Arten der
Vogelschutzrichtlinie hinaus sind Vorkommen der im Folgenden genannten Arten im
Plangebiet moglich.

Brutvogel

In Geholzstrukturen: Mittelspecht, Neuntoter, Grauschnapper, Turteltaube, ggf. Wendehals;
im Grinland ggf. Kiebitz.

In der Landesverordnung werden flir den Mittelspecht folgende Lebensraumelemente
genannt, die zur Bewahrung oder Wiederherstellung eines glinstigen Erhaltungszustands der
Art erhalten oder wiederhergestellt werden sollen:

- Laub-und Laub-Nadel-Mischwalder mit ausreichend hohen Anteilen an Altbestanden und
stehendem Totholz sowie mit Beimischungen alterer grobborkiger Baume (u. a. Eiche, Erle
und Uraltbuchen)

In der Landesverordnung werden fiir den Neuntoter folgende Lebensraumelemente genannt,
die zur Bewahrung oder Wiederherstellung eines glinstigen Erhaltungszustands der Art
erhalten oder wiederhergestellt werden sollen:

- Strukturreiche Hecken, Waldmantel, Strauchgruppen oder dornige Einzelstraucher mit
angrenzenden als Nahrungshabitat dienenden Grinlandflaichen, Gras- oder
Staudenfluren oder dhnlichen Flachen (ersatzweise Sdume)

- Strukturreiche Verlandungsbereiche von Gewadssern mit Gebilischen und halboffene
Moore

In der Landesverordnung werden fiir den Kiebitz folgende Lebensraumelemente genannt, die
zur Bewahrung oder Wiederherstellung eines glinstigen Erhaltungszustands der Art erhalten
oder wiederhergestellt werden sollen:

- offene, unzerschnittene und stérungsarme Flachen

- mit fehlender oder niedriger und lickenhafter Vegetation (insbesondere Feucht- und
Nassgriinland sowie seichte Uferbereiche, ersatzweise temporire Nassstellen in Ackern)
und

- mit nur geringem Druck durch Bodenpradatoren

In der Landesverordnung werden Grauschndpper, Turteltaube und Wendehals nicht als

malgebliche Gebietsbestandteile genannt. Da sie im SDB aufgefiihrt sind, werden die Arten
hier dennoch betrachtet.

Nahrungsgaste

Im Offenland: Schreiadler, Schwarzmilan, WeilRstorch, Wespenbussard, Turmfalke.

In der Landesverordnung werden fir den Schreiadler folgende Lebensraumelemente genannt,

die zur Bewahrung oder Wiederherstellung eines gilinstigen Erhaltungszustands der Art

erhalten oder wiederhergestellt werden sollen:

- Moglichst grof¥flachige unzerschnittene Landschaftsbereiche (insbesondere im Hinblick
auf Hochspannungsleitungen und Windkraftanlagen)
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- mit stérungsarmen Waldgebieten (Laub- und Laub-Nadel-Mischwalder) und darin
eingeschlossenen Schreiadlerschutzarealen mit ausgedehnten Altbestdnden, die einen
ausreichend hohen Schlussgrad aufweisen (Bruthabitat) und

- mit hohen Griinlandanteilen (vorzugsweise stérungsarm und nahe des Brutwaldes,
ersatzweise auch griinlandahnliche Flachen und niedrigwiichsige Dauerkulturen) sowie
einer hohen Dichte an linienhaften Gehdlzstrukturen und Feuchtlebensraumen

In der Landesverordnung werden fiir den Schwarzmilan folgende Lebensraumelemente
genannt, die zur Bewahrung oder Wiederherstellung eines glinstigen Erhaltungszustands der
Art erhalten oder wiederhergestellt werden sollen:

- moglichst unzerschnittene Landschaftsbereiche (insbesondere im Hinblick auf
Hochspannungsleitungen und Windkraftanlagen),

- mit Laubwaldern und Laub-Nadel-Mischwaldern mit Altbestanden und Altbdumen
insbesondere im Waldrandbereich sowie einem stérungsarmen Horstumfeld, ersatzweise
auch Feldgeholze und Baumreihen (Bruthabitat) und

- mit hohen Griinlandanteilen und/oder fischreichen Gewassern als Nahrungshabitat.

In der Landesverordnung werden fir den Weillstorch folgende Lebensraumelemente
genannt, die zur Bewahrung oder Wiederherstellung eines glinstigen Erhaltungszustands der

Art erhalten oder wiederhergestellt werden sollen:

- moglichst unzerschnittene Landschaftsbereiche (im Hinblick auf Hochspannungsleitungen
und Windkraftanlagen),

- mit hohen Anteilen an (vorzugsweise frischen bis nassen) Grinlandflaichen sowie
Kleingewassern und feuchten Senken (Nahrungshabitat) sowie

- Gebaude und Vertikalstrukturen in Siedlungsbereichen (Horststandort).

In der Landesverordnung werden fiir den Wespenbussard folgende Lebensraumelemente

genannt, die zur Bewahrung oder Wiederherstellung eines glinstigen Erhaltungszustands der

Art erhalten oder wiederhergestellt werden sollen:

- Moglichst unzerschnittene Landschaftsbereiche (insbesondere im Hinblick auf
Hochspannungsleitungen und Windkraftanlagen),

- mit moglichst groRflachigen und stérungsarmen Waldgebieten (vorzugsweise Laub- oder
Laub-Nadel-Mischwiélder) mit ausreichend hohen Anteilen an Altbestidnden als
Bruthabitat und

- mit Offenbereichen mit hoher Strukturdichte (insbesondere Trocken- und Magerrasen,
Heiden, Feucht- und Nassgriinland, Sdume, Gras- oder Staudenfluren oder dhnliche
Flachen nahe des Brutwaldes).

In der Landesverordnung werden fiir den Turmfalken folgende Lebensraumelemente genannt,
die zur Bewahrung oder Wiederherstellung eines glinstigen Erhaltungszustands der Art
erhalten oder wiederhergestellt werden sollen:

- Bereiche der offenen Kulturlandschaft mit hohen Anteilen an Griinland, Saumstrukturen,
Gras- oder Staudenfluren oder dhnlichen Flachen als Nahrungshabitat und
- Feldgehdlze, Baumhecken, Baumgruppen oder Einzelbdume als Nisthabitat.
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6 Beschreibung der vorhabenbedingten Wirkfaktoren

Die potenziell vom Vorhaben ausgehenden Wirkfaktoren werden hier nur insoweit ausfihrli-
cher erldautert, wie es fur die Priifung moglicher Auswirkungen auf die Schutz- und Erhaltungs-
ziele erforderlich ist

Die nachfolgend zusammengestellten voraussichtlichen Wirkfaktoren des Vorhabens sind
angelehnt an die Zusammenstellung zu Wirkfaktoren im Informationsportal des Bundesamtes
far Naturschutz (BfN) ,,FFH-VP-Info“.11 Es sind die Wirkfaktoren aufgefiihrt, die vom BfN fir
die Errichtung von Fotovoltaikanlagen als ,regelmaRig relevant” bzw. ,,ggf. relevant” genannt
werden.

Es wird davon ausgegangen, dass die Vorhabensflache der in Abbildung 3 dargestellten Flache
mit ,,geringem Konfliktpotenzial” entspricht. Fir die Ermittlung der potenziellen Wirkfaktoren
wird von folgenden vorhabenimmanenten Voraussetzungen ausgegangen:

- Esfindet kein nachtlicher Baubetrieb statt, daneben kein Einsatz von starken Lampen oder
Flutlicht,

- Unter und zwischen den Solarmodulen wird Extensivgriinland entwickelt; zur Pflege des
Grinlandes ist eine ein- bis zweimalige Mahd oder eine extensive Beweidung, z. B. mit
Schafen, vorgesehen.

- Um Stérungen und Irritationen von Brutvogeln durch Lichtreflexionen oder Spiegelungen
von den Moduloberflichen zu vermeiden, werden Anti-Reflex-Solargldaser mit einer
niedrigen Reflexion eingesetzt.

6.1 Baubedingte Wirkfaktoren

Baubedingte Wirkfaktoren sind alle vom Baufeld und Baubetrieb ausgehenden
umweltrelevanten Einfllsse. Sie wirken i.d.R. temporar und haben eine nur lokale, raumliche
Reichweite. In Ausnahmefillen, z.B. Havarien, konnen durchaus auch dauerhafte
Auswirkungen hervorgerufen werden. Zu den Wirkungen zdhlen temporare
Flacheninanspruchnahme von Habitaten durch Baustelleneinrichtungen, Lagerung und
Baufahrzeuge/-maschinen, Lirm-, Schadstoffemissionen, Erschitterungen und optische
Stoérungen.

Folgende Wirkfaktoren, die sich auf wertgebende Vogelarten auswirken kdénnen, sind zu
betrachten:

- Gefahr der Storung wertgebender Arten oder des Gelegeverlustes wahrend sensibler
Zeiten durch Baufeldfreimachung und Baustellenverkehr

- Bauzeitlicher Verlust von Bruthabitaten

- Bauzeitliche Schall-, Schadstoff- und Lichtemissionen durch Bautatigkeit

11 BfN, FFH-VP-Info: Fachinformationssystem zur Natura 2000-Vertraglichkeitspriifung 2017; https://ffh-
vp-info.de/FFHVP/Projekt.jsp?m=1,0,8,5, zuletzt abgerufen am 26.07.2022
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6.2 Anlagebedingte Wirkfaktoren

Anlagebedingte Wirkfaktoren wirken dauerhaft. Sie resultieren aus der Errichtung der PVA
mitsamt ihren fir den Betrieb erforderlichen Nebenanlagen. Folgende Wirkfaktoren sind
besonders flr wertgebende Vogelarten relevant:

- Beanspruchung von Flachen fiir Anlagenfundamente, Modultische, Zuwegungen und
sonstige Anlagen (z.B. Wechselrichtergebaude, ggf. Betriebsgebdude, Kabelgriaben und
Leitungen)

- Verlust bzw. Veranderung von Lebensraumen/Habitaten wertgebender Arten durch die
Veranderung der Habitatstruktur

- Verschattung von Bruthabitaten wertgebender Arten durch Module

- visuelle Wirkungen (Gesamtanlage, Reflexionen, Spiegelungen ausgehend von Modulen

auch ohne Betrieb) auf wertgebende Arten, die das Umfeld der Anlage besiedeln.
Die Anlage selbst kann in der geplanten Bauweise einigen Vogelarten, die innerhalb des SPA
geschitzt werden sollen, Lebensraum, zumeist als Nahrungshabitat bieten. Hierzu gehoren z.
B. Neuntoéter, Rohrweihe, Rotmilan, Schwarzmilan, Raubwiirger und Turmfalke. Hierzu liegen
entsprechende Beobachtungen von PVA-Anlagen vor. So steigt die Anzahl festgestellter Arten,
die PVA besiedeln, stetig an, wie die Ergebnisse einer zunehmenden Anzahl von
Untersuchungen zeigen.

6.3 Betriebsbedingte Wirkfaktoren

Betriebsbedingte Wirkfaktoren entstehen durch den Betrieb und die Wartung der PVA sowie
durch Unterhaltung/Pflege der Flachen unter und zwischen den Modulen (Mahd oder ggf.
Beweidung). Wartungsarbeiten finden voraussichtlich relativ selten in wiederkehrenden
Intervallen statt (i.d.R. 1 - 3 Mal jahrlich) und wirken nur fir wenige Stunden. Folgende
Wirkfaktoren sind fiir wertgebende Vogelarten besonders zu betrachten:

- mogliche Stérungen durch Unterhaltung/Pflege der Griinlandflachen (Zeitpunkt,
Haufigkeit der Mahd oder Tierbesatz bei Beweidung)

- optische Stérungen durch Anwesenheit von Personen (Wartung, Griinflaichenpflege).
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7 Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutz- und Erhaltungsziele des
SPA DE 1941-401

Grundlage fiir die folgende Ermittlung einer moglichen Beeintrachtigung der wertgebenden
Vogelarten des SPA bilden die in Kapitel 5.3.3 und 5.3.4 aufgefiihrten Brut- und
Gastvogelarten.

Die Ubrigen Arten des Standarddatenbogens kénnen im Vorhabensbereich nicht vorkommen.
Hierzu gehdren z. B. Brutvogelarten grofRer zusammenhdngender Waldbereiche oder
Brutvogel an Gewdsserufern.

Die bauzeitlich, anlagebedingt oder betriebsbedingt relevanten Wirkfaktoren sind in Kap. 6.1
beschrieben.

7.1 Bewertung der bauzeitlichen Auswirkungen

Die baubedingten Auswirkungen entstehen durch die Wirkfaktoren, die temporar wahrend der
Bauzeit auftreten konnen. Teilweise konnen die Auswirkungen durch die nachfolgenden
anlagebedingten Wirkfaktoren dauerhaft sein (s. Kapitel 7.2).

- Die Brut-- und Gastvogelarten der Vogelschutzrichtlinie, die die offenen Flachen
besiedeln, verlieren ihre Habitate. Gleiches gilt fiir die Arten, die in den Gehdlzbestanden,
angrenzend an die Offenlandflachen briten und die durch die Bauarbeiten gestort
werden, so dass sie moglicherweise ihre Bruthabitate bauzeitlich aufgeben. Es handelt es
sich um folgende bei der Erfassung 2022 nachgewiesene Arten:

Wachtel (2 BP - Brut im Baufeld), Rotmilan (1 BP - bauzeitliche Stérung), Grauammer (6
BP - bauzeitliche Stérung), Gartenrotschwanz (1 BP - bauzeitliche Stérung), Rohrweihe
(NG - bauzeitliche Storung), Kranich (NG - bauzeitliche Stérung).

Hinzu kommen potenziell im Plangebiet auftretende Arten: Kiebitz im Griinland,
Mittelspecht, Neuntoter, Grauschndpper, Turteltaube, ggf. Wendehals in den
Geholzbereichen.

7.1.1 Wachtel

Zwei RP der Wachtel verlieren auf der Flache ihr Habitat. Das Erhaltungsziel des Erhalts oder
der Entwicklung offener Flachen der Kulturlandschaft wird durch das Vorhaben beeintrachtigt.

Im SPA liegt der Flachenanteil von Ackerflachen bei ca. 12.800 ha (33 % der Flache It. SDB). Die
Ackerflache im Plangebiet, auf der die Wachteln briiten, umfasst ca. 24,6 ha, das macht einen
Anteil von ca. 0,2 % an der Gesamtackerflache des SPA aus. Im unmittelbaren Umfeld zum
Vorhaben liegen im SPA weitere offene Ackerflichen, die von der Art besiedelt werden
konnen. Der Erhaltungsgrad der Art und ihre Entwicklungsmaoglichkeiten verandern sich nicht.

Um eine Verletzung oder Tétung von Tieren zu vermeiden, wird das Baufeld zur Errichtung der
PV-Anlagen rechtzeitig vor Beginn der Brutzeit gerdaumt und eine Ansiedlung von Brutvogeln
wie der Wachtel durch geeignete MaRnahmen (sofortiger Baubeginn nach Baufeldraumung
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oder kontinuierliche Vergramung) verhindert. Alternativ kann mit der BaumalBnahme nach
Ende der Brutzeit der Art begonnen werden.

— Der Verlust des Brutareals der Wachtel im Plangebiet ist eine Beeintrachtigung der
Erhaltungsziele, die jedoch nicht erheblich ist.

7.1.2 Kiebitz

Der Kiebitz ist potenzieller Brutvogel auf der Planflache. Im SPA liegt der Flachenanteil
Grunlandflachen bei ca. 12.800 ha (33 % der Flache It. SDB). Die Griunlandflichen des
Plangebietes, die potenziell Bruthabitate fir den Kiebitz sein kdnnen, umfassen ca. 59,9 ha,
das macht einen Anteil von 0,47 % an der Gesamt-Grinlandflaiche des Plangebietes. Im
unmittelbaren Umfeld zum Vorhaben liegen im SPA weitere offene Griinlandflachen, die von
der Art besiedelt werden konnen. Der Erhaltungsgrad der Art wund ihre
Entwicklungsmoglichkeiten verdandern sich nicht. Das Erhaltungsziel des Erhalts offener,
unzerschnittener und storungsarmer Flachen wird durch das Vorhaben damit geringfiigig
beeintrachtigt. Eine bauzeitliche Beeintrachtigung des Kiebitzes wird durch die oben auch fir
die Wachtel genannten MalRnahmen zur Baufeldraumung bzw. zur Vergramung vermieden.

— Der Verlust des Brutareals des Kiebitzes im Plangebiet ist eine Beeintrachtigung der
Erhaltungsziele, die jedoch nicht erheblich ist.

7.1.3  Brutvogelarten der Gehodlzbestande

Die (potenziellen) Brutvogelarten der Gehdlzbestdnde, die an die Planfliche angrenzen
(Rotmilan, Grauammer, Gartenrotschwanz, Mittelspecht, Neuntoter, Grauschnapper,
Turteltaube, Wendehals), verlassen voraussichtlich bauzeitlich ihre Bruthabitate. Nach
Abschluss der Bauarbeiten stehen ihnen die Flachen jedoch wieder zur Verfligung.

— Der Verlust der Eignung der Brutstandorte der genannten Arten ist voriibergehend und
nicht erheblich. Damit ist die Beeintrdachtigung der Erhaltungsziele fiir die Arten nicht
erheblich.

7.1.4 Nahrungsgaste

Schreiadler, Schwarzmilan, Weilstorch, Wespenbussard und Turmfalke verlieren bauzeitlich
ihre Nahrungshabitate. Fir alle genannten Arten stehen in groBem Umfang Nahrungshabitate
im Umfeld der Planflache zur Verfligung. Die Brutvogelarten, die die offenen Flachen des
Plangebietes zur Nahrungssuche nutzen, sind hierzu nicht auf die Planfliche angewiesen.
Zahlreiche weitere Offenlandflachen, sowohl Acker- als auch Grinlandflachen, sind
Bestandteil des Vogelschutzgebietes. Gleiches gilt fiir die Arten, die Offenlandflachen zur Rast
und Nahrungssuche nutzen: Auch diese Arten kdnnen auf angrenzende Offenland-Flachen im
SPA ausweichen, die in grofem Umfang vorhanden sind.
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Der Abstand der Planfliche zum Bruthabitat des Schreiadlers betragt mindestens 2,8 km.
Daraus entsteht bauzeitlich keine Beeintrachtigung des Schreiadlers, da die Planflaiche am
dauBeren Rand der Hauptnahrungsflache der Art liegt.

— Die bauzeitliche Beeintrachtigung der Arten ist nicht erheblich.

7.1.5 Fazit bauzeitliche Beeintrachtigungen

Keine der bauzeitlichen Auswirkungen des Vorhabens ist in der Lage, den Erhaltungsgrad der
malgeblichen Brut- und Gastvogelarten auf der Planflache erheblich zu beeintrachtigen.

7.2 Bewertung der anlagebedingten Beeintrachtigungen

Die anlagebedingten Auswirkungen entstehen durch die Wirkfaktoren, die dauerhaft wirken.

Der bauzeitlich entstehende Habitatverlust bleibt abgesehen von BaustraRen, Zufahrten und
Lagerflaichen dauerhaft bestehen. Die wertgebenden Brut- und Gastvogelarten der
Vogelschutzrichtlinie, die die offenen Flachen besiedeln, verlieren ihre Habitate.

Dies betrifft neben der Wachtel auch potenzielle Vorkommen des Kiebitzes. Damit verliert der
Kiebitz voraussichtlich einen Anteil von 0,47 % seines potenziellen Bruthabitats im Plangebiet,
die Wachtel verliert einen Anteil von 0,2 %.

Beide Arten finden im Umfeld des Vorhabens in groRem Umfang geeignete Bruthabitate, der
Verlust betrifft nur einen sehr kleinen Anteil des (potenziellen) Bruthabitats der Arten. Flr
keine der beiden Brutvogelarten, erfillt die Planflache eine exklusive Funktion. Sie kdnnen auf
umfangreich vorhandene, benachbarte Flachen ausweichen.

Grundsatzlich kénnen von Solarmodulen Beeintrachtigungen der wertgebenden Arten
ausgehen, wenn die Tiere durch Spiegelungen oder Reflexionen gestort werden. Um solche
Stérungen und Irritationen von Brutvogeln zu vermeiden, werden Anti-Reflex-Solarglaser mit
einer niedrigen Reflexion eingesetzt. Aufgrund der technischen Ausstattung der Anlage zur
Vermeidung von Spiegelungen und Reflexionen, ist dieser Wirkfaktor daher nicht relevant.

— Die Beeintrachtigung der in Kapitel 5.3.3 und 5.3.4 genannten Erhaltungsziele fiir die
Wachtel und den Kiebitz ist nicht erheblich.

Weitere wertgebende Arten des Vogelschutzgebietes sind nicht dauerhaft vom Vorhaben
betroffen: die Bruthabitate der Geholzbriiter, die ggf. bauzeitlich gestort werden, stehen den
Arten nach Abschluss der Bauarbeiten dauerhaft weiter zur Verfligung.

— Die Erhaltungsziele der Gehoélzbriiter werden durch das Vorhaben nicht beeintrachtigt.

Faunistische Untersuchungen in Solarparks zeigen, dass sie insbesondere in der
Agrarlandschaft einigen Arten als Brut- und / oder Nahrungshabitate bieten kbnnen. So ist z.
B. die Grauammer eine der Arten, die von den sog. Randeffekten von Photovoltaikanlagen
profitieren kann. Insofern werden Vertreter dieser Art zunehmend in héheren Abundanzen in
und um Solaranlagen festgestellt als im Vorfeld der Errichtung (BNE, 2019; PESCHEL &

natuwrRaum 2023





Vertraglichkeitsstudie nach § 34 BNatSchG -
SPA Recknitz- und Trebeltal mit Seitentédlern und Feldmark - DE 1941-401 Seite 25

PESCHEL, 2023). Solaranlagen haben offensichtlich auch eine affine Wirkung auf den Rotmilan.
Sie werden gern in das Nahrungshabitat der Art integriert und die Module dienen oft als
Sitzwarten. Dennoch werden weiterhin offene, strukturreiche Gebiete zur Nahrungssuche
bendtigt (HAUKE, 2022).

Weitere Arten, fiir die Belege fiir ein Vorkommen in oder an Solarparks vorliegen, sind z.B.
Turmfalke (Nahrungsgast) und Kranich (Nahrungsgast).

Es ist daher davon auszugehen, dass die Errichtung des Solarparks nicht nur zu einem Verlust
von Habitaten flihrt, sondern dass gleichzeitig Brut- und Nahrungshabitate flr wertgebende
Arten entstehen.

7.2.1 Fazit anlagebedingte Beeintrachtigungen

Keine der anlagebedingten Auswirkungen des Vorhabens ist in der Lage, den Erhaltungsgrad
der maligeblichen Brut- und Gastvogelarten auf der Planflache erheblich zu beeintrachtigen.

7.3 Bewertung der betriebsbedingten Auswirkungen

Wartungsarbeiten an der PVA finden voraussichtlich relativ selten in wiederkehrenden
Intervallen statt (i.d.R. 1 - 3 Mal jahrlich) und wirken nur fiir wenige Stunden. Gleiches gilt flr
die Unterhaltung/Pflege der Flachen unter und zwischen den Modulen (Mahd oder ggf.
Beweidung). Es kann daher davon ausgegangen werden, dass die UnterhaltungsmaRnahmen
nicht zu einer relevanten Storung wertgebender Brut- oder Gastvogelarten fihren (s.a. Kapitel
2.1).

— Beeintrachtigungen der Erhaltungsziele wertgebender Brut- und Gastvogelarten finden
durch betriebsbedingte Wirkfaktoren nicht statt.

7.3.1 Fazit betriebsbedingte Beeintrachtigungen

Keine der betriebsbedingten Auswirkungen des Vorhabens ist in der Lage, den Erhaltungsgrad
der maligeblichen Brut- und Gastvogelarten auf der Planflache erheblich zu beeintrachtigen.

8 Einschdatzung der Relevanz anderer Pldne und Projekte

Weder durch Recherche im Internet, noch durch Nachfrage beim Ministerium fir Klimaschutz,
Landwirtschaft, landliche Radume und Umwelt konnten Projekte im Wirkraum des Vorhabens
identifiziert werden, die kumulative Wirkungen mit dem Bau einer Photovoltaik-Anlage
entwickeln kénnten.
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9 Gesamtfazit

Die BSC Energie GmbH plant in Mecklenburg-Vorpommern, in der Gemeinde Walkendorf,
westlich der L 232 die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage.

In der vorliegenden Unterlage wird ein potenzieller, ca. 104 ha grofRer Standort norddstlich
der Ortslage Walkendorf und stdostlich der Ortslage Selpin betrachtet. Der Standort des
Vorhabens ist in Abbildung 1 dargestellt. Die Umsetzung des Vorhabens ist innerhalb des
Vogelschutzgebietes ,Recknitz- und Trebeltal mit Seitentdlern und Feldmark” (DE 1941-401)
vorgesehen.

In dieser Unterlage wird die mogliche Beeintrachtigung der Schutz- und Erhaltungsziele des
Vogelschutzgebietes durch das Vorhaben geprift.

Mogliche bauzeitliche, anlagebedingte und betriebsbedingte Beeintrachtigungen werden fir
die wertgebenden Brut- und Gastvogelarten gepriift. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass
Beeintrachtigungen nach der Umsetzung von VermeidungsmalRnahmen ausgeschlossen
werden kdénnen.

Die Mallhahmen umfassen:

- Als schadensbegrenzende MaRnahme fiir die Brutvogel der Offenlandflachen findet
rechtzeitig vor Beginn der Brutzeit der Art (je nach Schneelage ab Anfang Marz) eine
Raumung des Baufeldes statt. Bis zum Baubeginn muss die Flache dann regelmaRig auf
mogliche Brutversuche Uberprift werden, mogliche Reviergriindungsversuche miissen
durch VergramungsmaBBnahmen unterbunden werden. Bei Umsetzung dieser
MaBnahmen entstehen keine erheblichen Beeintrachtigungen der Erhaltungsziele fir das
Vogelschutzgebiet.

- Unter und zwischen den Solarmodulen wird Extensivgriinland entwickelt; zur Pflege des
Grinlandes ist eine ein- bis zweimalige Mahd oder eine extensive Beweidung, z. B. mit
Schafen, vorgesehen.

- Um Stoérungen und Irritationen von Brutvogeln durch Lichtreflexionen oder Spiegelungen
von den Moduloberflaichen zu vermeiden, werden Anti-Reflex-Solargldaser mit einer
niedrigen Reflexion eingesetzt.

Da die Erhaltungsziele des SPA nicht erheblich beeintrachtigt werden, ist die Umsetzung
koharenzsichernder MalRnahmen nicht notwendig.
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Anhang

- Standarddatenbogen (SDB) / vollstandige Gebietsdaten des Vogelschutzgebietes
- Karte 1 aus HAUKE, 2022: Brutvogel 2022 im Plangebiet
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STANDARD-DATENBOGEM

fir besondere Schutzgebiste (BS5G). worgeschlagene Gebiste won gemeinschaftlicher Bedeutung (wGZGEB), Gebiete
von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) und besondere Erhaltungsgebiste (BES)
1. GEBIETSKENMZEICHNUNG

Pleftfe]s]r]e]o]1]

1.3. Bezeichnung des Gebiets

Recknitz- und Trebeltal mit Seitentalern und Feldmark

1.4. Darum der Ersrellung 1.5 Damwm der Aktualisierung

HEREEE
JJJJMM

s ]

jofof7]1]1]
JJJJMM

1.6. Informant

NameOrganisafion: Landesamt fir Urmwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommem
Anschrift Goldberger Str. 12, 18273 Gistrow

E-Mait: postatelle@ung.my-regierung.de

1.7. Darum der Gehietsbenennung und -ausweisung~einsufung
Ausweisung als BSG |2|D|[I|-3|EI|4|
Einzeistaatiche Rechtsgrundlage fur die Ausweisung als B5G: J J J J MM

2011.07; Landeswenordnung (ber die Ewopdischen Vogelschutzgebiete in Mecklenburg-Vorpommem
[Viogelschutzgebietslandeswerondmeng — VSGLVO M-V) vom 12, Juli 2011, Landeswerordnung dber die Matura 2000-Gebiete

n Mecklenburg-Verpommem (Matura 2000-Gebiste-Landesver

Vorgeschisgen als GGE: | | | | | | |

Als GGE bestatigt (*: | | | | | | |

Ausweisung als BEG | | | | | | |

Einzelstaatiiche Rechisgrundlage fur die Ausweisung ais BEG: J J J J MM

Erdzuferumgfen) (*%):

("] Fakuiatives Feld. Cas Catum der Bestatigung als &350 (Datum der Annahme der betrefenden ELU-Liste) wind von der S0 Unmweit doloument et
™) Fakutatives Feld. Belspieiswelse kann das Datum der Einstufung oder Ausweisung von Gebleten enduien wenden, die sich aus urspringlich
gesandenen 855 und'oder 558 asammensatzen.
- Seite 1 von 17 -
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2. LAGE DES GEBIETS

2.1. Lage des Gebietsmittelpunkis (Dezimalgrad):

Linge Breite

| 12.5953 | | 54.DT94|

2.2, Flache des Gebiets (ha) 2.3, Anteil Meeresflache (%):
| 38.778,00 | | D:IZIU|

2.4. Lange des Gebiets (km)

2.5. Code und Name des Verwaltungsgeabists
MUTS-Code der Ebene 2 Name des Gebiets

DIE| &| 0 Mecklenburg-Yorpommerm

2.6. Biogeographische Regionfen)

|:| Alpin (.. % ()} |:| Boreal (... %) |:| Msditerran (.. %)
|:| Adantsch (... %) Kontinental {... %) I:I Pannonisch (. %)
D Schwa_'z-reeﬁeg on ... =p| D Makaronesisch (... =D-:| D StEF'F'EF'rF-‘EliD” { . %a)

Zusdtzliche Angaben zu Meeresgebiaten (**)

I:I Atiantsch, Mesresgebiet (.. %) I:' Mediteran, Meeresgebiet (... %)
I:I Schwarzmemegion, Meeresgebiet (. %) I:' Makaronesisch, Meeresgebist (.. %)

Cstsesregion. Meeresgebiet (... %)

™1 Ueat das Geblet In mehr als elner Realon. soilte der auf die lewellos Redion entfallende Antell anosmseben wenden (falultativi
™1 Die Angabe der Mesresqebiete emmoigt aus prakischenfechnischen Grinden und betrith Mitgledstaaien, In denen eine temesinsche biogeographische
Fegion an zwel Mesresgebieten granzt

- Seite 2 von 17 -
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DE1941401 Amtshlatt der Européischen Union L 1958/41

3. OKOLOGISCHE ANGABEN

3. 1. Im Gebiet vorkommende Lebensraumtypen und diesbeziigliche Beurteilung des Gebiets

Lebensraumtypen nach Anhang | Beurteilung des Gebiets
g AIBICID AJBIC
Code | PE| NP Fliche (ha) Hahlen g enqualitst Icl I
{Anzahl) Reprisentativitit | Relative Flache | Erhaltung | Gesamtbewrteilung

PF: Bel Lebensraumtypen, die in elner nicht prioriaren und einer priortiren Fom vorkommm kBnnen (62140, 7130, 5430), Ist In der Spahe "PF™ &in "x” elnzuiragen,

um die prioriare Form anzuaeben.

NP Fals ein Lebens@Eumtyn In dem Gebiet nicht mehr vorkomimt, lst ein "x” einouiragen (fakuitativ)

Flache: Hier kirmen Dezmalwenie einderaden wendan.

Hanlan: Flr die Lebensmumtypen 3210 und 3230 [Hohlen) Ist die Zahl der Hohlen einzuiragen, wenn king geschatzie Flache vorliegt.

Datenqualitat G = "gut (= B. auf der Grundl. von Erhed.); M = "maiElg” (z B. auf der Grundl. partieller Daten mit Exirapollenmng]; P = "schiech™ [z 5. grobe Schataumg).

- Seite 3 won 17 -
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3.2, Arten gemél Artikel 4 der Richtlinia 2009/147/EG und Anhang Il der Richtiinie 92/43/EWG
und diesbeziigliche Beurteilung des Gebiets

Art Population im Gebiet Beurteilung des Gehists
Gruppe| Code | Wissenschaftliche Bezeichnung | 5 | NP Tye Grife Srnet] Kat DL | AR ABIC
Min. Max. CIRIVIP Popu- Erha-| lscile- | Gasamibe-
laton tung (mng |urt=lung
B |AZZB |Alcedo atthis c 12 12 i c B c B
B |AZZD |Alcedo atthis r 20 20 p C B c B
B |AD54 (Anas acuta r 1 1 p B B B B
B |AD54 |Anas acuta c 1100 1100( i B B c B
B |ADSE |Anas clypeata r 2 2 P c B c c
B |ADSG |Anas clypeata c aaa Booj| i B B c A
B |ATD4 |Anas crecca c 4700 4700( i B B c A
B |ADSD |Anas penelope c 3100 Joo| i c B c B
B |AD50 (Anas penelope w a0 BO| i C B c C
B |ATDS |Anas platyrhynchos c 2400 2400( i C B c C
B |ADSS |Anas quemuedula r 18 18 P c B c A
B |ATD3 |Anas strepera c a0a BoO| i B B c A
B |ATD3 |Anas strepera r ao |l p C B c B
B |A3B4 |Anser albifrons c 28000 26000 i B B c A
B |AD43 |Anseranser c @00 G600 i c B c c
B Anser fabalis w 3200 200 i B B c B
B |ADBE |Agula pomarina r 24 M p A B B A
B |A222 |Asioflammeus p 2 2 i c B B B
B |ADSE |Aythya ferina c 220 2200 i c B c c
B |ADSE |Aythya ferina r 3 il p c B Cc c
B |ADET |Aythya fuligula r 1 1 p C B c C
B |ADS1 |Aythya fuligula c i) B0 i c B c c
B |AGBE |Botaurus stellans r 22 22 P B B c A
B |A137 |Charadrius hiaticula r 7 7l p C B B C
B |AT34 |Chlidonias hybrida r 120 1200 p A B A A
B |A18T |Chlidonias niger r a0 BO P B B B A
B |AGET |Ciconia ciconia r K| TG P c B c A
B |ADB1 |Circus asmuginosus r 42 421 p C B c B
B |ADB2 |Circus cyaneus c a 0 i v oo c B c c
B |ADB4 |Circus pygargus r a B P B B B A
B [|A113 |Cotwmn cobmmix r 55 B5] p C B [H C
B |A122 |Crexcrex r aa BO| p B B c A
B |AD3T |Cygnus columbianus bewickii [ 1500 1500 i A B c A
B |AD3E |Cygnus cygnus w 400 400 i B B c B
B |AD36 |Cygnus olor w 70 o) i C B c C
B |A23E |Dendrocopos medies r 180 180 P B B A

ampe A= Amphilbien, B = Vgel, F = Fische, | = Wineliose, M = Saugetiers, P = Pllanzen, R = Raplilien

5. b2l Anendaten, die sensibal sind errdmm.lemlwerahe'hemrammmm bitte E einiragean.

WP: Falis eine Art In dem Gabled nicht mehr vorneommt, st ein "x" einzutragen [fakultaiv).

Typ: p = sesshat, r

= Fortpflanzung, ¢ = Sammiung, ' = Dberainterung (bel Plianzen und nichizishenden Arten bitte "sesshat”

.
Elnheit: | =Einzafiiere. p= Paare oder andere Einhaiten nach der Sandardiisia von Populationseinhaiien und Codes gemak den Arlkain 12 und 17 [Berchiersiaiung)

ishehe Refersnzportall

Abungdanziateqorien (Kat o C = verbreist, & = selten, W = sehr seften, P = vorhanden - Auszufinien, wenn bel der Datenqualltat "00" (keine Daten) ngetragen st
-:-:I-er:—r"...&'laer-:l AUl den Angaben zur P:pdlaﬂmaqr&l‘l.e
Datenqualltat G ="out {z 5. aul der Grundl. von Erhed. | M = "maiia” iz B. auf der Grund. partieller Daten mit Extracollenunat P = "schiechi™ (5. arobe Schatzungl;
DD = keine Datzn (dese Kategone Ditte nur veraenden, wenn nicht einmal eine grode Schaung der Populaionsgriike vomenommen weanen kann;

In dizsem Fall kann das Faid 1O die Populatonsgriise lear bielben, wohingegen das Feld "Abundanziategors” ausarlien ist)

- Seite 4 von

17 -

natuwrRaum 2023





Vertraglichkeitsstudie nach § 34 BNatSchG -
SPA Recknitz- und Trebeltal mit Seitentdlern und Feldmark - DE 1941-401 Anhang - Seite VI

DE1941401 Amtsblatt der Europdizchen Union L 195741

3.2, Arteny gemaf Artikel 4 der Richtlinie 2009/147/EG und Anhang Il der Richtiinia 9243/ EWG
und diesbeziigliche Beurteilung des Gebiets

Art Population im Gebiet Beurtzilung des Gebists
Gruppe| Code | Wissenschaftliche Bezeichnung | 5 | NP Ty Grafe Eirnet| et Sl AEIC
Min. M. CIRIVIP Faopur Erhai- | Isoile-  |Gesamibe-
Iaton tung |mng  |utelung
B |A236 |Dryocopus martis r 40 401 p C B c B
B |AD2ZT |Egretta alba c 3 il i c B Cc C
B |ADBE |Falco tinmuncubes r 20 20 p c B c c
B |A320 |Ficedula parva r 3 |l p c B B A
B |A153 |Gallinago gallinago r L 501 p c B c c
B |AGB30 |Grus grus r a0 BOl p B B c A
B |AG3IE |Grus grus c 5400 5400) i B B Cc B
B |ADTS |Haliaeetus albicila r 3 3 p c B c B
B |A233 |Jynx torguilla r i 6l p c B c C
B |A338 |Lanius collurio r 250 280 p C B c B
B |AB53 |Lanius excubitor r 3 il p C B B C
B [|A1TT |Larus minutus r 2 2 p A B A A
B |A1TE |Larus ndibundus r 250 250 p c B c c
B |AG12 |Luscinia svecica r a0 BO|l p B B c A
B |A3B3 |Miliaria calandra r 140 140 p C B B C
B [ADT3 |Milus migrans r 20 201 p C B B B
B |ADT4 [Milus milvus r 45 45 p c B c B
B [A310 |Muscicapa striata r a0 ol p c B c C
B |ATGE |Mumenis arquata r 5 5 p c c c B
B |ATGE |Mumenws arquata c 70 o] i C B c B
B [AZTT |Oenanthe cenanthe r B 4 p c B c c
B |ADB4 |Pandion haliaetus c 2 2 i c B c B
B |ADB4 |Pandion haliaetus c 5 ] i c B c B
B |ADT2 |Pemis apivorus r A |l p C B c B
B |A301 |Phalacrocorax carbo sinensis c 35 L c B I C
B |A151 |Phdomachus pugnax r 1 1 p B C B A
B |A151 |Phdomachus pugnax c 430 480 i c B c B
B |AZT4 |Phoenicurus phoenicurus r aa 601 p c B c C
B |A140 |Phwialis apricaria c 12000 12000 i B B c A
B |AGE1 |Podiceps cristatus r 10 0] p C B c C
B |AT18 |Porzana parva r 5 5 p B B c A
B |A118 |Porzana porzana r a0 BO p B B c A
B |AZ4P |Riparia riparia r 30a ool p C B [H C
B |A155 |Scolopax rusticola r a0 ol p C B c C
B |ATBS |Stema albifrons c 0 oyl i v oD C B H C
B |A1B3 |Stema hinmdo r 3 3 p c B c c

:-mpe A= Amphilien, § = Vigel, F = Flsche, | = Wineliose, M = Saugeters, P = Pllanzen, R = Repllien.
Anendaten, di2 sensibal sind und zu denen dle Ofientlichibel aher keinan Zugandg haben dar, bite 1" einiragan.

‘vIF' Fals aine Art In giem Gablet nicht menr vorkomm, Istain ™ einzuiragen [Takulaivl

Tyn: o = sesshatl, r = Foriplianzung, ¢ = Sammiung, w = Ubarainberung (bel Planzen und nichiziehenden Aren bitte “sesshatt™ angeban).

Elnheit: | =Sinzeftiere. D= Paane oder andere Einhefien nach dier Standardilsi2 von Populationseinhaiten und Codes gemai den Artkein 12 und 17 [Berchierstaiiung)
(sehe ReferenzporiallL

Abunganziategorien (Kal.y C = vebneist, R = selten, W = sahr selten, P = vorhandan - Auszulinian, wenn bel der Datenqualliat "D0" (keine Daten) eingetragen Ist,
odler eranzand ZU den AnEDen zur Populatonsgris.

Datenqualltat G ="our (Z. 5. aul der Gundl. von Emed.|: M= "maio" iz B. auf der Grundl. oartieller Daten mit Extraccilenmal P = "schlechi” (Z 5. ombe Schalzung);
DD = keing Daten |diese Kategone Ditte nur verwandan, wenn nicht einmal eing grode Schazung der Popul atonsgrite womenommen wemean kann;
In diesem Fall kann das Feld fOr diz Populaonsgroe leer bielben, wohingegen das Feld "Abundanziategons™ auszufilien ki)
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1.2, Arten gemall Artikel 4 der Richtlinie 2009/147/EG und Anhang Il der Richtiinie 3243/ EWG
und dieshezigliche Beurteilung des Gebists

Art Fopulation im Gebiet Beurteilung des Gebiets
i i Typ Grile Elnnelt |  Kat. Datznqual. |ABICD AlBIC
Gruppe| Code | Wissenschaftliche Bezeichnung | 5 | NP
Min. M. CIRIVIP Popu- Erhai-| Isoile- | Gesamibe-

lazon tung (mng |utelung

B |A210 |Streptopelia turbur r ao il p C B B C
B |A3D7 |Sylvia nisoria r 70 o0l p c B c B
B |AD4E |Tadoma tadoma r 2 2 P c B B c
B |A166 |Tringa glarsola c 520 520 i c B c B
B |A162 |Tringa totanus r 5 5 P c B c c
B |A142 (Vanelus vanellus r 100 00 p C C c B
B |Al42 |Vanelus vanellus c 2300 2800) i C B c C
B |A142 (Vanelus vanellus w 4000 4000 i c B c B

Gruppe: A = Amphidien, B = Vogel, F = Fische, | = Wireliose, M = S3ugetiers, P = Pllanzen, R = Raplillen

5! bal Aendaten, die sensibal sind und zu genen die Ofiertichital daher keinan Zugang haben dar, bitte Ja" einragan.

MP: Falis eine Att In dem Gablet nicht mehr vokomme, Ist ein "x” elnzuiragen fakuitaiv).

Typ: p = sesshia, r - Foripfianzung, ¢ = Sammiung, w = Dbensintenung (bel Pianzen und nichiziehenden Aren bitte “sesshatl™ angeben).

Elnheit: | =Sinzafiiere. p = Paare oder andiere Elnhefien nach der Standandiisie von Populationseinhalien und Codes gemal den Artiain 12 und 17 [Serchierstaiung)
(siehe Referenzponall

Abundanziateqorien (Kal.© C = verbreliet, R = selten, W = sahr selten, P = vortianden - Ausadfilhlen, wenn bel der Datenqualltat "D0” (keine Daten) eingetragen ist,
-:-:rer:-r".,a'merd Zu den Angaven zur Populationsgrile.

Datenqualltat G = "out (z. 5. auf der Grundl. von Emed.1: M= "maikio™ (z B. aul der Grund. cartieller Daten mit Extrapallenunat P = "schiechi™ (26, arobe Schatzungl,
DD = keine Daten (diese Kategone bitte nur verwenden, wenn rich elrmal eine grobe Schatung der Popul 3Sonsgriile womenommen werden kanr;
In dizsem Fall kann das Fald Mr diz Populatonsgriie lesr bielben, wohingegen das Feld "Abundanziategorks” ausaurilien sty

- Sieite @ won 17 -

natuwrRaum 2023





Vertraglichkeitsstudie nach § 34 BNatSchG -

SPA Recknitz- und Trebeltal mit Seitentdlern und Feldmark - DE 1941-401 Anhang - Seite VIII
DE1941404 Amitsblatt der Europdischen Union L 198141

3.3, Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten {fakultativ)

Art Population im Gebiet Begrindung
Grille Enheit | Kat Art gern_ Anhang Andere Kategonen
Min. M. CIRIVIP 1 W A B c o

Gruppe| Code |Wissenschaflliche Bezeichnung | 5 [ NP

GIuppes A = Amphibien, B = Woqel, F = Flscha, Fu = Pize, | = Wirbellose, L = Flechian, M = S3ugetiers, P = Pllanzen, R = Rapiilien.

CIODE: T0r Vel sind Zusatziich zur wissenschafiichen Bazeichnung die Im Refesenaportal aulgefahmen Arencodes gemak den Annangen IV und V' anzugeban.

5. bel Ariendaten, die sensibel sind und Zu denen dle Oentichief daher keinen Zugand haben dar, bitte 3~ einfragen.

NP Falis eing Art In dem Gabiet nicht mehr vorkommt, st ein " einzuragen Takultatvl.

Elnheit: | =Einzefiiare, p = Paane oder andere Einhefien nach der Sandandiisis von Populationseinhaiten und Cogies gemal den Anliein 12 und 17 [Benichiersiaoung)
(siehe Referanzporiall

Kal: Abundanzkategonen: C = veroredist, R = selten, V' = sehr seften, P = vorhandan

Begrindungskatagonen: IV, V. Im D-e-‘?‘l':—rﬂen!«nwg [FFH-Richiliniz) alfgetante Anzn, A: nationale rote Listen; B endemische Aren; C: Imzmationale Oberainkommen;
D: angere Grande.
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4. GEBIETSBESCHREIBUNG

4.1. Allgemeine Merkmale des Gebiets

Code Lebensraumklasse Flachenanteil

MNO3 Salzsimpfe, -wiesen und -steppen 0% }

M2 Kiistendinen, Sandstrande, Machair 0%

MNoa Binnengewasser (stehend und fliellend) 1%

MN22 Binnenlandfelsen, Gerdll- und Schutthalden, Sandflachen, permanent mit Schnes 0%
Flichenanteil insgesamt |Forsstzung s. nachste 5.

Andere Gebietsmerkmale:

Strukturreiche Acker-, Moor und Waldlandschaft mit einer Vielzahl groter und kleiner Fliekgewasser

4.2. Giite und Bedeutung

Bedeutender Reproduktions- und Rastraum fir Vegelarten, die an genuizte und ungenutzte Moore, alte
Laubwalder und eine struktumeiche Agrarlandschaft gebunden sind

Béuerlich und gutswirtschaftliche gepragte Kulturlandschaft in der sich historische Siedlungsstrukturen
weitgehend erhalten haben

In spétglazialen Schmelzwasserabflulbahnen haben sich durch Versumpfung und Moorwachstum machtige
Mudden- und Torfschichten gebildset

4_3. Bedrohungen, Belastungen und Tatigheiten mit Auswirkungen auf das Gebiet
Die wichtigsten Auswirkungen und Titigkeiten mit starkem Einfluss auf das Gebiet

Megative Auswrkungen Positive Auswirkungen
Rang-| Bedmhungen |Verschmutzmungen |innerhalbiau- Rang-| Bedrohungen |Verschmutzungen |innerhalbiau-
skala | und Belastungen (Fakultativ) Berhalb skala | und Belastungen [Fakultativ) Berhalb
{Code) {Code) {ilolb) {Code) {Code) {ilolb)
H Al4.03 H
H DO1.02 H
H 01 H
H H
H H
- Seibe 3 von 17 -
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4 GEBIETSBESCHREIBUNG
4. 1. Allgemeine Merkmale des Gebiets
Code Lebensraumklasse Flichenanteil
N15 Anderes Ackerland 1% )
N2 Trockenrasen, Steppen 2%
N10 Feuchtes und mesophiles Grindand 3%
NO7 Moore, Sompfe, Lferbewuchs 2%
Flichenanteil insgesamt |Forisetzung s. nachste 5.

Andere Gebietsmerkmale:

4.2. Giite und Bedeuwtung

4.3. Bedrohungen, Belastungen und Tatigkeiten mit Auswirkungen auf das Gebiet
Die wichtigsten Auswirkungen und Tatigkeiten mit starkem Einfluss auf das Gebiet

Megative Auswirkungen Positive Auswirkungen
Rang-| Bedrmhungen |Verschmutzungen | innerhalblau- Rang-| Bedrohungen |Verschmutzungen |innerhalbiau-
skala | und Belastungen (fakultatn) Berhalb skala | und Belastungen [fakultativ) Berhalb
{Code) {Code) {ilolb) [Conde) {Code) {ilolb)
H H
H H
H H
H H
H H
- Seite 9 von 17 -

natuwrRaum 2023





Vertraglichkeitsstudie nach § 34 BNatSchG -

SPA Recknitz- und Trebeltal mit Seitentédlern und Feldmark - DE 1941-401

Anhang - Seite XI

Amtsblatt der Europdischen Union

DE1941401 L 19841
4. GEBIETSBESCHREIBUNG
4.1. Allgemeine Merkmale des Gebiets
Code Lebensraumklasse Flichenanteil
o8 Heide, Gestripp. Macchia. Gamigue, Phrygana 2% )
Nig Laubwald 8%
N17 Madehwald 6%
N23 Sonstiges (einschl. Stadte, Darfer, Strallen. Deponien, Gruben, Industriegebiste) 0%
Flichenanteil insgesamt 100 %
Andere Gebietsmerkmale:
4_2. Giite und Bedeutung
4.3. Bedrohungen, Belasfungen und Tatigheiten mit Auswirkungen auf das Gebiet
Die wichtigsten Auswirkungen und Tatigkeiten mit starkem Einfluss auf das Gebiet
Megative Auswirkungen Positve Auswirkungen
Rang-| Bedrohungen |Verschmutzungen | innerhalbiau- Rang-| Bedmohungen |Verschmutzungen |innerhalbfau-
skala | und Belastungen (Fakultativ) Berhalb skala | und Belastungen (fakultativ) Berhalb
(Code) {Code) {ilolb) {Code) {Code) {ilolb)
H H
H H
H H
H H
H H
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Weitere wichtige Auswirkungen mit mittlerem/geringem Einfluss auf das Gebiet
Megative Auswirkungen Positive Auswirkungen
Rang{ Bedmhungen |Verschmutzungen |innerhalb/au- Rang-| Bedmhungen |Verschmuizungen | innerhalb/au-
skala | und Belastungen (Fakultativ) Berhalb skala | und Belastungen [Fakultativ) Berhalb
(Code) (Code) {i| o] b) {Code) (Code) {fi|o|b)
M =01 M Al4 i

Ranaskala: H = stark. M = mittal. L = o2rng
Verschmutzung: M = Stcksioffeinirag, P = Phosphor-Phosphaleiniag, A = Saueciniragiersasening, T = iodsche anorganische Chemikallen
O = bodsche peoanische Chamikallen, X = verschiedana Schassiofe
| = Innerhaib, o = aulefaln, b = Deldes

4.4. Eigentumswverhiitnisse (fakuitativ)

At (%)
nationalfoderal 0%
Offentlich LanalProvnz 0%
lokalkommunal 0%
sonstig affentlich 0%
Gemeinsames Eigentum oder Miteigenturm 0%
Privat 0%
Unibekannt 0%
Summe 100 %

4.5, Dokumentation (Takultativ)

Literaturlizste siehe Anlage

Link(s)
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5. SCHUTZSTATUS DES GEBIETS (FAKULTATRG
5.1. Ausweisungstypen auf nationaler und regionaler Ebena:
Code Flachenantedl (%) Code Fachenanisl %) Code Flachenamiell (%)
o7 511
o] 2 T]1|0
5.2, Zusammenhang des beschriebenen Gebietes mit anderen Gebiaten
awsgewiesen auf nationaler oder regionaler Ebene
Typeode Sezsichrung des Gebicls e Flachenaniz!l (%)
D(E|O]|T Unteres Penetal (Demmin) * 1
D|IE|OQ|T Trebeltal {Demmin) ' 1 (1
OD|JE|O0]|7 Recknitzta ' 1|7
DIE|O|T Trebeltal {Mordvo pommem) ' 1|8
DIE|O]|T Wesselsiorf ' i
DIE|OQ|T Lieper Burg ' 1
D(E|O]| 2 Ehmkendorfer Moor + 1 (0 |0
ausgewiesen auf intemationaber Ebene
Ty Bezeichnung des Gebiets Typ Flachenansll (%)

Ramszar-Gebist

LN LR S

Biogenetisches Resenvat

Gebiet mit Europa-Diplom —

Biosphirenresendat —

Barcelona-Ubereinkommen —

Bukarester Ubereinkommen | —

Waorld Hertage Site —

HELCOM-Gebist -—

OSPAR-Gebiet —

Geschitztes Mesresgebist

Anders —

5.2, Ausweisung des Gebiets
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5. SCHUTZSTATUS DES GEBIETS (FAKULTATIV)
5.1, Ausweisungstypen auf nationaler und regionaler Ebena:
Code Flacherantsd (%) Code Fiachenarmal [%) Code Flachanantell (%)
5.2, Zusammenhang des beschriebenen Gebietes mit anderen Gebieten
ausgewiesen auf nationaler oder regicnaler Ebene
Typcods Siezelchrung des Sebiets 1] Flachanantell (%)
D|IE|O|2 Maibachtal ' 1
DJE|(D]| 2 Trebelmoor bei Tangrm + 1
DJE|(D]| 2 Recknitzwiesen + 1
DJE|(D]| 2 Unteres Recknitztal ' <
DJE|(D]| 2 Grenztalmoor + 1
DJE|(D]| 2 Stegendieksbach ' 1
DJE|(D]| 2 Trebeltal ' 2
ausgewiesen auf intemationaler Ebene
Typ Bersichnung des Gedlets Typ Flachanantsll (%)

Ramsar-Gebist

Biogenetsches Reservat

Gebiet mit Eurcpa-Diplom -—

Biospharenreservat —

Barcelona-Ubereinkommen —

Bukarester Ubereinkommen | ——

World Heritage Site —

HELCOM-Gebiet -—

QSPAR-Gebiet —

Geschitztes Mesresgebiat

Anders —

5.3, Ausweisung des Gebiels
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5 SCHUTZSTATUS DES GEBIETS (FAKULTATIV)
5.1. Ausweisungstypen aut nationaler und regionaler Ebena:
Code Flacherant=l (%) Code Flachenarisl (3 Code Flachenants!| (%)
5.2, Zusammenhang des baschriebenen Gebistes mit anderen Gebisten
ausgewiesen auf nationaler oder regionaler Ebene
Typcoda Sezelchrung des Gebists e Flachenarnisl] (%)
DJE| 0|2 Teufelssee bei Thelkow + 1
D(E|D]| 2 Griever Holz + 1
D(E|DO]| 2 Gramstorfer Berge + 1
D(E|D]|2 Torfstichgeldnde bei Carlewitz + 1
D(E|0 ]2 Kronwald + 1
ausgewiesen auf intemationaler Ebene
Ty Bezeichnung des Gedlsts T Flachenarntel| (%)

Ramsar-Gebiet

S R U

Biogenetisches Reservat

Gebiet mit Europa-Diplom —

Biosphirenreservat —

Barcelona-Ubersinkommen —

Bukarester Ubereinkommen | —

World Heritage Site —

HELCOM-Gebiet —_

CSPAR-Gebiet —

Geschitztes Mesresgebiet

Andere —

5.3. Ausweisung des Gabiets
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6. BEWIRTSCHAFTUNG DES GEBIETS

6.1, Fiir die Bewirtschaftung des Gebiets zustandige Einrichtung{en):

Ovgpamisation Staatliches Amt fir Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg
Anschrift: Erich-Schlesinger-Stralie 35, 18059 Rostock

E-Mai: postztelle@stalumm_mv-regierung.de

Ovgpamisation Staatliches Amt fir Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatie
Anschrift: Meustrelizer Stralle 120, 170332 Meubrandenburg

E-Mai: postztelle@stalums my-regierung de

6.2. Bewirtschaftungsplan/Bewirtschaftungspldane:

Es liegt ein aktueller Bewirtschaftungsplan wor: I:I Ja I:I Mein, aber in Vorbereitung . Mein

6.3, Erhaltungsmalnahmen (Takuitativ)

Erhalt einer strukturreichen Moor, Acker- und Waldlandschaft /Unterdagen zu den LIFE Projekten Recknitz und
Trebel und zu Moorschutzprojekten, diev. BRL zu NSG

7. KARTOGRAFISCHE DARSTELLUNG DES GEBIETS
INSPIRE ID:

Im elektronischen PDF-Format abermittelte Karten (fakultativ)

- W~

Referenzangabe(n) zur Originalkarte, die fur die Digitalisierung der elektronischen Abgrenzungen verwendet wurde (fakultativ):

MTE: 1740 (Ribnitz-Damgarten); MTB: 1741 (Trinwillershagen); MTB: 1841 (Marlow); MTB: 1842 (Drechow);, MTB:
1940 (Tessin);, MTB: 1941 (Thelkow); MTB: 1942 (Triehsees);, MTB: 1943 (Glewitz); MTE: 1944 (Rakow); MTB:
2039 (Laage-Kronskamp), MTB: 2040 (Laage); MTB: 2041 (Walkendorf); MTB: 2042 (Gnoien); MTB: 2043 (Dargum
Mord), MTB: 2044 {Demmin)
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6. BEWIRTSCHAFTUNG DES GEEBIETS

6.1, Fiir die Bewirtschaftung des Gebiets zustindige Einrichtung{en):

Crganisation: Staatliches Amt fur Landwirtschaft und Umwelt Vorpommem
Anschrift: Biadenstraile 18, 18430 Stralsund

E-Mail: postatelle@staluvp.my-regierung.de

Organisation:

Anschrift:

E-aii:

6.2, Bewirtschaftungsplan/Bewirtschaftungsplane:
Es liegt ein aktueller Bewirtschafiungsplan vor: I:I Ja I:I Nein, aber in Vorbereitung . Nein

6.1. Erhaltungsmatnahmen (fakuitativ)

7. KARTOGRAFISCHE DARSTELLUNG DES GEBIETS
INSPIRE ID:

Im elektronischen PODF-Format dbermitielte Karen (fakultativ)

- MW~

Referenzangabe(n) zur Originalkarte, die fur die Digitalisierung der elektronischen Abgrenzungen verwendet wurde (fakultativ):
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Vertraglichkeitsstudie nach § 34 BNatSchG -

SPA Recknitz- und Trebeltal mit Seitentdlern und Feldmark - DE 1941-401 Anhang - Seite XVIII
DE1941401 Amtshlatt der Europdischen Union L 19841
Weitere Literafurangaben
* Arbeitsgemeinschaft Traverseeschwalbke M-V, Erfassung der Trauersesschwalbe in M-V
2005
* LL.M. Greifswald (1995-2005); Brutvogelmonitoring im LIFE-Gebiet 'Mitderes Trebeltal von
1995-2005.

* Kranichschutz Deutschiand GmbH (2005); Ubersicht zu Rast- und Winterbestanden
ausgewsdhlier Wasservogelarten in Mecklenburg-Yorpommem als Grundlage zur Ausweisung
weiterer EUJ-Vogelschuizgebiete. Unverdff. Gutachten im Auftrag des UM M-V

* Landesweite Arbeitsgruppe SPA [LAWAG SPA] (2007); Datensammiung

*OAMY e V. (2003); Ergebnizse der Brutvogelrasterkarierung in Mecklenburg-Yorpommern
1994-98. Unverdff. digitale Daten.

* Projektgruppe Grolvogelschutz beim LUNG M-V (2008); Brutplatze von Schwarzstorch,
Seeadler, Fischadler und Schreiadler 2007.

* Scheller, W. & H. Zimmermann (2004); SPA Vorschlagsliste 2003. Unverdff. Gutachiten
im Auftrag des Umweltministeriums M-V, Schwerin.

* StAUN Stralsund{sowie ortsansdssige Fachgutachter) (1995-2008); Datensammliung des
StAUN Stralsund zu SPA 2007
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Vertraglichkeitsstudie nach § 34 BNatSchG -
SPA Recknitz- und Trebeltal mit Seitentdlern und Feldmark - DE 1941-401 Anhang - Seite XIX

Kirzel Brutvogelarten;
RP: Revierpaar

A: Amsel (5 RP)

Bm: Blaumeise (5 RP)

Bf: Baumfalke (1 RP)

Bp:  Baumpieper (2 RP)

Ha Bluthanfling (1 RP)

Bk:  Braunkehlchen (2 RP)

B: Buchfink (13 RP)

Bu:  Buntspecht (3 RP)

Ei: Eichelhdher (1 RP)

E: Elster (1 RP)

Fl: Feldlerche (12 RP)

Fe:  Feldsperling (2 RP)

F: Fitis (2 RP)

Gbl: Gartenbauml&dufer (2 RP)
Gg: Gartengrasmiicke (1 RP)
Gr:  Gartenrotschwanz (2 RP)
Gp: Gelbspotter (1 RP)

G: Goldammer (7 RP)

Ga: Grauammer (7 RP)

Gf:  Grinfink (4 RP)

Hm: Haubenmeise (1 RP)
Hot: Hohltaube (1 RP)

KI: Kleiber (6 RP)

Ksp: Kleinspecht (1 RP)

K: Kohlmeise (9 RP)

Kr:  Kolkrabe (1 RP)

Mg: Monchsgrasmicke (5 RP)
Nk:  Nebelkrédhe (2 RP)

Pi: Pirol (2 RP)

Rt:  Ringeltaube (4 RP)

Ra:  Rohrammer (1 RP)

" R: Rotkehlchen (4 RP)
BV: Geplanter Solarpark Walkendorf Rm: Rotmilan (1 RP)

Amt Gnoien, Landkreis Rostock Sm: Schwanzmeise (1 RP)
Brutvégel 2022 Swk: Schwarzkehlchen (2 RP)
Auftraggeber: Auftragnehmer: Ssp: Schwarzspecht (1 RP)

BSC Energie GmbH S SEROBLAN il Sd:  Singdrossel (5 'BP)
UnterSUChungsraum Remiin 56 Krausenstr. 27 Sg Sommergold hdhnchen (1 RP)
17168 Schwasdorf GlI 06112 Halle S Star (9 RP)

Planungsraum Name: Anzahl der Karten: Sti:  Stieglitz (2 RP)

Bearbeitung: 06.09.2022 Hauke 1 . ;
O  Horststandorte Zeichnung: 22.09.2022 Hauke | Sum; Sumpfmeise (1 RP)
Karte: 1 Su:  Sumpfrohrsanger (1 RP)

¢ Bevierzeniren Ih(n:rr::;ag?hndlage: :@52(;.22 GeoBasis-DE/M-V Wa:  Wachtel (2 RP)
Wz: Waldkauz (1 RP)
W:  Wiesenpieper (3 RP)
Z: Zaunkonig (5 RP)
Zi: Zilpzalp (3 RP)

Karte-A 1: Ergebnisse der Brutvogelkartierung im Untersuchungsraum des Standorts Walkendorf; griin markierte Arten sind Gegenstand der Erhaltungsziele fur das SPA
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SATZUNG DER GEMEINDE WALKENDORF UBER DEN VORHABENBEZOGENEN
BEBAUUNGSPLAN "PHOTOVOLTAIKANLAGE FRIEDRICHSHOF"

99

PLANZEICHNUNG TEIL A

MafRstab 1 : 3.500
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337243.33

5983699.64]
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30,00,
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Plangrundlage

Katasterdaten sowie Geodaten des Landesamtes fur innere Verwaltung

68
Mecklenburg-Vorpommern vom Dezember 2024, Amt fur Geoinformation, Vermessungs-
und Katasterwesen Lubecker Str. 289, 19059 Schwerin, o7
Lagebezugssystem: ETRS89.UTM-33N; Hohenbezugssystem: DHHN2016
Belegungsplan der von BSC Energie GmbH Dezember 2024 66

65
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1500 VA

Planzeichenerklarung

Verordnung ilber die Ausarbeitung der Bauleitplidne und die Darstellung des Planinhalts
(Planzeichenverordnung - PlanZV vom 18.12.1990, zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni

2021 (BGBI. 1 S. 1802)

1. Art der baulichen Nutzung

2. MaR der baulichen Nutzung

S als vorhandenes Gelande

GRZ 0,6 Grundflachenzahl

3. Baugrenzen § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
******* Baugrenze

4. Verkehrsflachen

|

5. Griinflachen

6. Wasserflachen

]

Sonstiges Sondergebiet
Zweckbestimmung: AGRI-PV

festgesetzte Hohen in Meter Giber NHN im Bezugssystem DHHN2016

private Verkehrsflache

A Ein- und Ausfahrt

private Grunflache

Wasserflache
hier: temporares Kleingewasser

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
§ 11 Abs. 2 BauNVO

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB

7. Waldflachen

e Flachen far Wald

8. Planungen, Nutzungsregelungen, MaBnahmen und Fldchen fiir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

—

A-B Bezug zu textlichen Festsetzungen Nr. 2

§ 9 Abs. 1 Nr. 18 und Abs. 6 BauGB

Umgrenzung von Flachen fir Malinahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

9. Sonstige Planzeichen

o
C—

Il. Darstellung ohne Normcharakter

Umgrenzung der Flachen, die von der Bebauung freizuhalten sind § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB

Grenze des raumlichen Geltungsbereichs § 9 Abs. 7 BauGB

3.00
F—Ff BemalRung in Meter
_Es_ Kataster
!__§__| gesetzlich geschitztes Biotop, gemaf § 30 BNatSchG i. V. m § 20 NatSchAG M-V
SO Nutzungsschablone
AGRI-PV
GRZ | OK
06 |40m

ll. Nachrichtliche Ubernahme
¢ 20 kV Stromleitung
.@. Flachennaturdenkmal (FND) "Waldfeuchtgebiet Revier Dalwitz"

Hinweise

Wenn wahrend der Erdarbeiten Funde oder auffallige Bodenverfarbungen entdeckt werden,
ist gemall § 11 DschG M - V (GVBI. M - V Nr. 1 vom 14.01.98, S. 12 ff) die untere
Denkmalschutzbehérde zu benachrichtigen und der Fund und die Fundstelle bis zum
Eintreffen des Landesamtes fir Bodendenkmalpflege oder dessen Vertreter in unverandertem
Zustand zu erhalten. Verantwortlich hierfir sind der Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der
Grundeigentimer sowie zufallige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die
Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige

Geltungsbereich

Der raumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ist im Plan im MaRstab 1:3.500
dargestellt. Der Geltungsbereich belauft sich auf eine Gesamtflache von ca. 100 ha. Er
erstreckt sich auf die Flurstiicke 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 104, 105, 106, 107, 108, 110
(tw.), 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 138, 139, 140, 141,
142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 (tlw.), 156, 157, 158,
159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 170, 171, 172 und 173 der Flur 1 innerhalb der
Gemarkung Friedrichshof.

Katastervermerk

Der katastermafRlige Bestand im Geltungsbereich wird als richtig dargestellt bescheinigt. Sie ist hinsichtlich der
lagerichtigen Darstellung der Grenzpunkte gilt der Vorbehalt, dass die Priifung auf Grundlage der Flurkarte
nur grob erfolgte. Regressanspriiche kdnnen hieraus nicht abgeleitet werden.

Offentlich bestellter Vermessungsingenieur

....................... ,den............ Siegel

Verfahrensvermerke

1. Aufstellungsbeschluss

Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom ....................... . Die
ortstibliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte entsprechend der Hauptsatzung der
Gemeinde Walkendorf auf der Homepage des Amtes Gnoien unter https://www.amt-gnoien.de/index.cfm tber

den Link ,Offentliche Bekanntmachungen/Satzungen".

Der Birgermeister

Gemeinde Walkendorf, den ................... Siegel

2. Anpassung an die Ziele der Raumordung

Die fir Raumordnung und Landesplanung zustandige Stelle ist gemall § 17 des Gesetzes Uber die
Raumordnung und Landesplanung des Landes M/V (LPIG) am ...................... informiert worden.

Der Birgermeister

Gemeinde Walkendorf, den .................. Siegel

3. Friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit (§ 3 Abs.1 BauGB) und der Behérden (§ 4 Abs. 1 BauGB)

Die Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte in Form einer 6ffentlichen Auslegung zuletzt
VOM .ooeiiniirinen, bis zum .................. .

Die von der Planung beriihrten Behorden und sonstigen Trager oOffentlicher Belange sind nach § 4 Abs. 1
BauGB zuletzt mit Schreiben vom .................. zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

Der Birgermeister

Gemeinde Walkendorf, den ................... Siegel

4. Entwurfsbeschluss (§ 4 Abs. 2 BauGB)

Die Gemeindevertretung hat am ............ccce.... den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans
beschlossen und zur Auslegung bestimmt. Der Entwurf der Begriindung wurde gebilligt und ebenfalls zur
Offentlichen Auslegung bestimmt.

Die von der Planung beriihrten Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange sind nach § 4 Abs. 2
BauGB mit Schreiben vom ....................... zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

Der Birgermeister

Gemeinde Walkendorf, den ................... Siegel

5. Beteiligungen der Offentlichkeit (§ 3 Abs. 2 BauGB) und der Behdrden (§ 4 Abs. 2 BauGB)

Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), dem Text
(Teil B), der Begrindung und des Umweltberichts mit Anhdngen sowie die bereits vorliegenden
umweltbezogenen Stellungnahmen, wurden in der Zeit vom ............... bis ............. auf der Homepage des
Amtes Gnoien https://www.amt-gnoien.de/index.cfm Uber den Link ,Offentliche
Bekanntmachungen/Satzungen" und zusatzlich wahrend der Dienststunden im Amtsgebaude des Amtes
Gnoien, Teterower Stralle 11 a, 17179 Gnoien offentlich ausgelegt. Die Bekanntmachung dazu erfolgte
ortsiblich am ................. durch Abdruck im Bekanntmachungsblatt des Amtes Gnoien "Gnoiener
Amtskurier" ............... sowie zusatzlich unter der o. g. Internetadresse. In der Bekanntmachung erfolgten
Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfugbar sind. Es wurde darauf hingewiesen,
dass Stellungnahmen wahrend der Dauer der Veréffentlichungsfrist abgegeben werden kdénnen, dass
Stellungnahmen elektronisch tGbermittelt werden sollen, bei Bedarf aber auch auf anderem Weg abgegeben
werden kdnnen, und dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung tber den
Bauleitplan unberiicksichtigt bleiben kénnen.

Die von der Planung beriihrten Behérden und sonstigen Trager offentlicher Belange sind nach § 4 Abs. 2
BauGB mit Schreiben vom .................. zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

Der Birgermeister

Gemeinde Walkendorf, den ................... Siegel

6. Abwagungs- und Satzungsbeschluss

Die Gemeindevertretung hat die vorgebrachten Bedenken und Anregungen der Offentlichkeit sowie die
Stellungnahmen der Trager offentlicher Belange und Nachbargemeinden am ....................... gepruft. Das
Ergebnis ist mitgeteilt worden.

Der vorhabnbezogener Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), dem Text (Teil B) sowie

dem Vorhaben- und ErschlieBungsplan, wurde am ..............cce..... von der Gemeindevertretung als Satzung
beschlossen. Die Begriindung zum Bebauungsplan wurde mit Beschluss der Gemeindevertretung vom
....................... gebilligt.

Der Birgermeister

Gemeinde Walkendorf, den ................... Siegel

7. Genehmigungsvermerk

Die Genehmigung der Satzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wurde mit
Verfugung der hoéheren Verwaltungsbehdrde vom ............. , AZr mit  Auflagen,
Nebenbestimmungen und Hinweisen erteilt.

Der Birgermeister

Gemeinde Walkendorf, den ................... Siegel

8. Ausfertigung

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), dem Text (Teil B) sowie
dem Vorhaben- und ErschlieRungsplan, wird hiermit ausgefertigt.

Der Birgermeister

Gemeinde Walkendorf, den ................... Siegel

9. Bekanntmachung

Die Satzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans, sowie die Stelle bei der der Plan auf Dauer wahrend
der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und Utber den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind
AM e ortstiblich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die
Geltendmachung und Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mangeln der Abwagung
sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) und weiter Falligkeit und Erléschen von
Entschadigungsansprichen (§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Die Satzung ist am ..........ccccoevcieeenee. in
Kraft getreten.

Gemeinde Walkendorf, den ................... Siegel

TEXT - TEIL B

Planungsrechtliche Festsetzungen gemaR § 9 BauGB

1.  Art und MaR der baulichen Nutzung § 9 Abs. 1 und 2 BauGB

1.1 Innerhalb des sonstigen Sondergebietes ,AGRI-PV* ist gemal § 11 Abs. 2 BauNVO die kombinierte
Nutzung fiir den landwirtschaftlichen Kulturanbau mit Beweidungsoption als Hauptnutzung und die
Stromproduktion mittels einer Freiflachen-Photovoltaikanlage als Sekundarnutzung gemaf Kategorie |
der DIN SPEC 914434 zulassig. Zulassig sind Photovoltaik-Anlage (PVA) mit einer lichten Hohe der
Aufstanderung von mindestens 2,10 m sowie die fur den Betrieb der PVA erforderlichen Nebenanlagen,
Trafostationen, Anlagen flir die Energiespeicherung und -verarbeitung, Umspannstationen,
Wechselrichterstationen und Zaunanlagen. Der Verlust an landwirtschaftlich nutzbare Flache innerhalb
der festgesetzten sonstigen Sondergebiete durch Aufbauten, Unterkonstruktionen und Nebenanlagen
darf ein zulassiges Hochstmal von 10 % nicht Uberschreiten. Gemal § 9 Abs. 2 BauGB im Vernehmen
mit § 12 Abs. 3a BauGB sind nur solche Vorhaben zuladssig, zu deren Durchfilhrung sich der
Vorhabentrager im Durchfiihrungsvertrag verpflichtet.

2. Die maximale Hohe baulicher Anlagen wird auf 4,00 m begrenzt. Als unterer Bezugspunkt gelten die
innerhalb der Planzeichnung Teil A festgesetzten Hohen in Meter Giber NHN im Bezugssystem DHHN
2016 als vorhandenes Gelande.

3. Die maximale Grundflachenzahl ist flir das sonstige Sondergebiet ,AGRI-PV“ auf 0,6 begrenzt.
Abweichend von § 19 Abs. 4 S. 2 BauNVO darf die zuldssige Grundflachenzahl nicht Uberschritten
werden.

2. Flachen und MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

2.1  Die mit ,A" festgesetzte Flache zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft ist als naturnahe Feldhecke heimischer und standorttypischer Straucher ohne Baume als
Uberhalter zu erhalten.

2.2 Die mit ,B* festgesetzten Flachen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft sind als artenreiche Mahwiese zu entwickeln.

Rechtsgrundlagen

e Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. I. S 3634),
zuletzt geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 394)

e Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. |
S.3786), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176)

e Planzeichenverordnung (PlanZV 90) i. d. F. der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991
| S. 58), zuletzt geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. | S. 1802)

e Kommunalverfassung fiir das Land Mecklenburg-Vorpommern (Kommunalverfassung - KV M-V) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Mai 2024 (GVOBI. M-V S. 270, 351)

e Gesetz liber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29.
Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt gedndert durch Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBI.
2024 | Nr. 323)

e Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausfilhrung des Bundesnaturschutzgesetzes
(Naturschutzausfihrungsgesetz - NatSchAG M-V) i. d. F. der Bekanntmachung vom 23. Februar 2010
(GVOBI. M-V S. 66), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Marz 2023 (GVOBI. M-V S.
546)

e Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) i. d. F. der Bekanntmachung vom 15.
Oktober 2015 (GVOBI. M-V 2015, S. 344), zuletzt geandert durch Gesetz vom 09. April 2024 (GVOBI.
M-V S. 110)

e Hauptsatzung der Gemeinde Walkendorf in der aktuellen Fassung

Praambel

Aufgrund der §§ 10 und 12 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3.
November 2017 (BGBI. | S. 3634), zuletzt geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. Juli 2023 (BGBI.
2023 | Nr. 184) wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom ..................... folgende
Satzung Uber den vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Photovoltaikanlage Friedrichshof" der Gemeinde
Walkendorf, bestehend aus der Planzeichnung (TEIL A) und dem Text (TEIL B) erlassen:

Ubersichtskarte

DTK 50 aus dem Digitalen Basis-Landschaftsmodell des Amtlichen Topographisch-Kartographischen
Informationssystems (ATKIS-Basis-DLM), Landesvermessungsamt Mecklenburg-Vorpommern 2025

QGeltungsbereich N

>

DTK 50 2025

: V4 .

" © GeoBasis-DE/M-V 2025

- MIKAVI

\ PLANUNG

N

MIKAVI Planung GmbH
Muhlenstralle 28

17349 Schoénbeck
info@mikavi-planung.de

Gemeinde Walkendorf

vorhabenbezogener Bebauungsplan
,Photovoltaikanlage Friedrichshof*

Vorentwurf - Stand Januar 2025




AutoCAD SHX Text

22



AutoCAD SHX Text

22



AutoCAD SHX Text

24



AutoCAD SHX Text

26



AutoCAD SHX Text

28



AutoCAD SHX Text

30



AutoCAD SHX Text

32



AutoCAD SHX Text

33



AutoCAD SHX Text

34



AutoCAD SHX Text

34



AutoCAD SHX Text

35



AutoCAD SHX Text

35



AutoCAD SHX Text

36



AutoCAD SHX Text

36



AutoCAD SHX Text

36



AutoCAD SHX Text

36



AutoCAD SHX Text

36



AutoCAD SHX Text

37



AutoCAD SHX Text

37



AutoCAD SHX Text

37



AutoCAD SHX Text

38



AutoCAD SHX Text

38



AutoCAD SHX Text

38



AutoCAD SHX Text

40



AutoCAD SHX Text

40



AutoCAD SHX Text

40



AutoCAD SHX Text

40



AutoCAD SHX Text

41



AutoCAD SHX Text

42



AutoCAD SHX Text

22



AutoCAD SHX Text

23



AutoCAD SHX Text

24



AutoCAD SHX Text

24



AutoCAD SHX Text

24



AutoCAD SHX Text

25



AutoCAD SHX Text

26



AutoCAD SHX Text

27



AutoCAD SHX Text

28



AutoCAD SHX Text

29



AutoCAD SHX Text

30



AutoCAD SHX Text

31



AutoCAD SHX Text

32



AutoCAD SHX Text

33



AutoCAD SHX Text

34



AutoCAD SHX Text

35



AutoCAD SHX Text

21.5



AutoCAD SHX Text

22



AutoCAD SHX Text

23



AutoCAD SHX Text

24



AutoCAD SHX Text

25



AutoCAD SHX Text

26



AutoCAD SHX Text

27



AutoCAD SHX Text

28



AutoCAD SHX Text

29



AutoCAD SHX Text

30



AutoCAD SHX Text

31



AutoCAD SHX Text

32



AutoCAD SHX Text

33



AutoCAD SHX Text

21.5



AutoCAD SHX Text

30



AutoCAD SHX Text

32



AutoCAD SHX Text

34



AutoCAD SHX Text

34



AutoCAD SHX Text

32



AutoCAD SHX Text

33



AutoCAD SHX Text

34



AutoCAD SHX Text

32



AutoCAD SHX Text

33



AutoCAD SHX Text

34



AutoCAD SHX Text

31



AutoCAD SHX Text

32



AutoCAD SHX Text

33



AutoCAD SHX Text

34



AutoCAD SHX Text

35



AutoCAD SHX Text

26



AutoCAD SHX Text

28



AutoCAD SHX Text

30



AutoCAD SHX Text

32



AutoCAD SHX Text

34



AutoCAD SHX Text

36



AutoCAD SHX Text

34



AutoCAD SHX Text

35



AutoCAD SHX Text

36



AutoCAD SHX Text

26



AutoCAD SHX Text

28



AutoCAD SHX Text

30



AutoCAD SHX Text

30



AutoCAD SHX Text

31



AutoCAD SHX Text

32



AutoCAD SHX Text

33



AutoCAD SHX Text

34



AutoCAD SHX Text

34



AutoCAD SHX Text

34



AutoCAD SHX Text

36



AutoCAD SHX Text

38



AutoCAD SHX Text

41



AutoCAD SHX Text

40



AutoCAD SHX Text

38



AutoCAD SHX Text

40



AutoCAD SHX Text

36



AutoCAD SHX Text

34



AutoCAD SHX Text

33



AutoCAD SHX Text

33



AutoCAD SHX Text

47





		Pläne und Ansichten

		B-Plan






182

183

186,

196
19

199

200

N

03

275 254
261
262
259
B §
(42
— 3]
™ b 5 o 263
AN 5 T —— 7 S0 S
> § \ § 58309964 = ~—lies S04 AGRIPY ) I — § 264 266 ——
17 15 I /v—1 ] T § orz | ok | 71 |/ |\==\ - ——F—-
B LN AV AN ] §: = Sl 06 |40m|] 14Y ‘[rA *?‘00
I 17— — ] e . A < I 1 I . y | ]
15.00 - A A  — 7 = i m— ﬁ 2 I T \L I 1A7I A Vi ™~ I il T
A | A IZA NN | AN i i A v i I 7 I 717 707 | DE— I I Y/ Y T3/
! § = =0 % N W V707 B W SO | | B W i | \ — N 5t i 414/ —= 142 T2 a0 Iz <130 2
= TN 17 1 Vi \| I = S [ I I 7711 X
\ S ¢ AZ AT X I % o N A T NN A I - g & 7’%‘ |771 L j &,
S 2 AlS| s I Z AT il T LN N Y 7S W V74N | =7 17 ] = 5983601.66 Ny
= 5 {go00-.Vs 2 T "—— Y I W W 74BN S —— | AN N 14 1)
e e e  ren | e : = | '
181 180 \ )] & . . s . \ AN |\ —] =< |\c B /| / I —_} AN ) 3 i/ ]
i X S BT 7 71T >TSS -2 1. 717 T SAL 11
L ) AN W A ] NN N I %l v /%' I 7 ]
VA ANANRN T2~ IT~_~T 1 1|[7Z S 2
Q VA N W B N7 | Z 5~ v 1 5 wi| % v
N RV WY A N7, drzlishaf 1T\ 1] = "13 13
: T2 - Z LN S E S Y7 ST 7 1 3 o 2 3 A =
AV D | A\ Wy 1] \ \ \|\ A4 \ =7 T | I A I | 7 L 7@00 ’ 133
] ——ra T I A v T SZ ' v
188 W EN AN A~ O R S_[| 'x '| | /V—r ~ | / |/ I AW | 9 = 3 13
A 33 X | 7 771 #\I [ A L —— || 57 I T & S 3
I W B ] LN— — K\ﬁ/r |/ B AN A4 AN - =T —1 N S
189 ,’ 166 'S X \ w \ I M/" 7 i e AN = I /, e \\I‘ . ‘l(/'r e = L ‘}\\ ] R = 3 o [~ 30
Igi L \ W/ SN S 2/ - G| . . = 771 S YZ N a2 Fossas; opl 59834408151 o 5983445.36. 5 137
190 \\ N r'\v% /“1'\ |\ o T I/_,_ﬂ \L ~ — 1= 7 1 | T/ ] T - v —— § 129
— 65 P Ny ) I ~T 1\—" ) A" v/ =7, [ 7 > I I \ 5983418.85
19 § ) ER I \, [ . i gq,| ——1 —T7 g c— 72 N 4 E—— T7 A Z— LY
0¢. CI \I\\\ I =117 71 I \1\ | A # AT 7 A v A - T AW I
2 =1 \ rlr \/ I ] ST T \i\\\ A N A oA T 11 7 I T\ I |\ \\ AV| ‘ 28
e A S W | WD 4 Y || A v I  Z) AR VANEAN P/A N 1 vt o — I | | NN e
193 176 VA WG /ALY B W S 5 ] 7771 va—a— 7, —— aiv] AW —— I 7 —— —— — 3
[— | —— L I ] A7 11— - A T 748 | —— !Q AN A T 717 1 =1 3 3| (FND 127
194 Q T Y 1 N 7 7T vt ——F = —=A777 1 71 i ST 71T 7 A - I 1 SINE
— A —  —s7a “ﬁ B BN ] e 1 1 AN ] Aw| I 72 17 N1 ] 5983337.25 2
195 175 i —— s w—v % | N N A |G 2.4 5y X1 - I 7 T Wl i ] 5983325.51
5 . I ] T T —1 I \ ] 126
e Z I J I ——— I I I ] s,
\ ~Q _ I ] 7 T —=—1 —1 It | 5.6 “%200 2 ‘
S~ee \§ S 5 S 5083282.41 I I I I 1 3000 15,008 A
~ S S > T—— I 1 =
A B I I A )y
2 I I 71 — 111
co I I 4 ‘
§ =~ I L1 ) r
I I 1 7 T
Q I T I X ‘
169 I I I 7Y 4 LN - A
& I I I -\ | [ 7 Fa— W E—— V.
— ,‘I I I I T O[Ok I AN — i\ B '
\ I I I n N I [y I AN BN -
\ S \ ; ¥ A
1 5983152.25 1 1 1 1 . 1 L \‘ 1 — \‘l\‘ I\\ 1 ’II
I I I I — [ - <T <P
/ & I I I  —— [ — ﬁ = ’
< I I I I 1 ——— Y
5 8 10/ 1 5 I | Ev—  — -
177 T | I P —y
T——F— 1 I —i— - -  — —
I I I I O 1Y 7 1T 11
12 7 14/ 18 I I I I I [ — i — A |
13 I I I I I = I —  —
N I I I I [ I — ) Zamm hY |
26 — 1 I I I [ 1 71T T
29 23 I AN I I I [ I I 17
5 I 1 I I I [ N I |
I I s I I [ N I ]
22 I I I = I [ I I A\ 000 (3 \
24 21 20 I I I I I X [ T~ 1 ¥ \
| | | | | T — 1 | T ] i § -
I I | I I I [ I I —1 ’ ./
I I I I I I = I I I \
201 20 | | i - | | | — T | | | § - o
I I o I I I [ I I |
I I I I I I [ i I |
I I I I I —1oal|l I I | — L/
I I I I I I [ [ I I L/
638 I N I I I I I [ I I
I s R —— o I I [ I I
I I 71 I  E— I [ I
2 M R s ' :
On S !
% \ X 11 I I I 8 .
CIT—I I I
Qn \ I I
Q. | I |
A \@ W I . I I '\ ~
[ N I I ~T——— T I
O,)p\ .M. I — i I I I L N— — ‘
¢ n 3 [ I I I I I N I
\ P [ I I N— I 1 ]
: . E:j Grenze des raumlichen Geltungsbereichs 8 a et . . — ! -—
Sonstiges Sondergebiet = \ v \l?‘e [ I | I I | A m— |
- [ I — I f I I
Zweckbestimmung: AGRI-PV / _ 453 Kataster 0% S ———— S ‘
\ I I = I I  —
festgesetzte Hohen in Meter (ber NHN im Bezugssystem / —-o—&— 20 kV Stromleitung o . \I\I// I : T : I : I : I | I iln b -
DHHN2016 als vorhandenes Gelande T geplante Modulreihe -\ \0:@ /,/I = I | \‘!I I : I ||" 1
N 1 I I i
Baugrenze ] Trafostationen " AV w— I — |
\ \l\I I =  —a -]
private Verkehrsflache e Batteriespeicherflache '\ S - : = ".l I’ L1y -
- N I — - = ‘
Ein- und Ausfahrt - so Nutzungsschablone \ 7 =7 |- = ‘
AGRI-PV VA | JAR | I /
N L] N\NNvi | A N NN VAN AN
Wasserflache OK | GRZ \ ! T W B W A—)
4,00m| 06 — X —
’ ’ T A A 1 1 1|/\ ERIVAN A ]
Waldflache ) N\ N o7z 2 L
i °l_\/ )
o - & |- i i 4 ]
Umgrenzung von Flachen fir Malnahmen zum Schutz, \ S T 77
. n T A7
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft AN 86 S [ -
) -~ Sl ] 5k
A - als Feldgehdlz zu erhalten W N
B - als Mahwiese zu erhalten - 87
Umgrenzung der Flachen, die von der Bebauung freizuhalten sind 89 )
88

Vorhabenbeschreibung

Die Gemeinde Walkendorf hat zur groRtmdglichen Erhaltung der landwirtschaftlichen Produktionsgrundlage
im Gemeindegebiet unter Einbeziehung der DIN SPEC 91434:2021-05 ein fir Agri-PV-Anlagen spezifiziertes
Nutzungskonzept festgelegt.

Fir die geplante AGRI-PV-Anlage werden zur Uberschirmung der Auslaufflichen linienférmig
aneinandergereihte bifaziale Glas-Glas-Modulen, die auf gerammten Stahl-Unterkonstruktionen gegen Siiden
platziert werden. Die Darstellung der Modulreihen erfolgt innerhalb des Vorhaben- und ErschlieBungsplanes
schematisch.

Die Modultische werden mit einem lichten Modulreihenabstand von etwa 3,85 m von Modulkante zu
Modulkante platziert. Der Neigungswinkel in Richtung Sitiden betrégt ca. 15°.

Die Hohe der Modultische orientiert sich an der geplanten Beweidung mit Rindern. Entsprechend wird die
Modulunterkante eine lichte Héhe von 2,10 m nicht unterschreiten. Die Moduloberkante Uberschreitet eine
lichte Hohe von 4,00 m nicht.

Durch die geplante Agri-Photovoltaik-Anlage wird auf einer Flache von ca. 77,5 ha eine Gesamtleistung von
ca. 94.000 kWp an solarer Strahlungsenergie erzeugt. Dabei werden nur ca. 0,2 % der Flache der
landwirtschaftlichen Nutzung durch Rammpfosten, Energiespeicher und Trafo-Stationen entzogen.

Der Vorhabentrager plant die Verwendung
Netztransformatoren sowie Ubergabestationen.

von Wechselrichtern inklusive entsprechender

Die Netztransformator-Stationen sind nicht betretbar und daher nicht als Gebdude im bauordnungsrechtlichen
Sinne einzustufen.

Gegebenenfalls ist dazu ein bauzeitlicher Ausbau der Transportwege innerhalb des Vorhabenbereiches
mittels Stahl- oder Gummimatten erforderlich.

Der produzierte Strom wird Uber eine rund 8 km Luftlinie entfernte 110 kW-Freileitung in das offentliche
Stromnetz der E.DIS AG eingespeist. Der genaue Trassenverlauf befindet sich derzeit in Planung, stellt
jedoch keinen Bestandteil der vorliegenden Bauleitplanung dar.

Zusatzlich ist am sldwestlichen Rand des Planungsraumes ein Batteriespeichersystem geplant. Die
Batteriespeichereinheit besteht aus bis zu 14 Speichern (ca. 13,7 m breit x 2,44 m tief x 2,9 m hoch) mit einer
Nennleistung von jeweils 5 MWh. Insgesamt besteht damit eine Speicherkapazitat von bis zu 70 MW.

Der Rinderzuchtbetrieb  Gottfried Marth  wird als landwirtschaftlicher = Bewirtschafter des
Gesamt-planungsraumes innerhalb des festgesetzten Sondergebietes Ackergras als Futtergrundlage fir
einen (Grof3-)Teil der 120 Tiere der Mutterkuhherde anbauen und als Portionsweide nutzen.

Vorhabentrager und Mutterkuhbetrieb streben im Sinne des Tierwohls und der Tiergesundheit an, unter
anderem durch eine ganzjahrige Aul3enhaltung der Tiere und die Schaffung von mehr Bewegungsfreiraum
und Auslauf im Freien die Haltungsform Bio (mit Auslauf im Freien) weiter durchzufihren, wobei angestrebt
wird, die Mutterkuhherde ganzjahrig im Freien zu halten, und zu verbessern.

Die technische und wirtschaftliche Lebensdauer der Module und der gesamten Agri-Photovoltaik-Anlage
betragt mindestens 40 Jahre. Nach Ablauf der geplanten Nutzungszeit/Ende des Pachtvertrags jedoch ist der
Rickbau der Agri-Photovoltaik-Anlage vorgesehen. Der Riickbau umfasst die Demontage der PV-Module, der
Modultische und Kabel sowie der Wechselrichter und Trafos und der damit verbundenen
Flachenbefestigungen sowie samtlicher weiterer vorhabenbezogener baulicher Anlagen (z.B.
Loschwasserbehalter). Die ruckgebauten Materialien einschlieRlich der Zaunanlage werden fachgerecht
wiederverwendet, recycelt, verwertet oder beseitigt.

Systemschnitt

ca. 4,00

2,50 besannter Streifen

NI e A 11 Y .\ 'l Il

S \

ca. 385 6,995

ite ca. 6,50

Plangrundlage

e Katasterdaten sowie Geodaten des Landesamtes flr innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern vom
Juli 2023, Amt fir Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen Liibecker Str. 289, 19059
Schwerin,

Lagebezugssystem: ETRS89.UTM-33N; Hohenbezugssystem: DHHN2016
e  Belegungsplan der von BSC Energie GmbH vom Dezember 2024

MafRstab 1 : 3.500

Vorhaben- und ErschlieBungsplan

zum vorhabenbezogener Bebauungsplan

N
MIKAVI

PLANUNG
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MIKAVI Planung GmbH
Muhlenstral3e 28
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info@mikavi-planung.de

~Photovoltaikanlage Friedrichshof"
der Gemeinde Walkendorf

Stand Januar 2025
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1. Anlass und Ziel der Planung

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Walkendorf hat in ihrer Sitzung am 08.06.2022 die
Aufstellung des vorzeitigen, vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ,Photovoltaikanlage Fried-
richshof" beschlossen.

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes sollte zunachst ein sonstiges Sondergebiet mit der
Zweckbestimmung ,Energiegewinnung auf Basis solarer Strahlungsenergie” festgesetzt, und
somit die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung einer Freiflachen-Photovoltaik-
anlage geschaffen werden.

Im Rahmen der Bearbeitung der Planungsunterlagen erfolgte auf Grund der vorliegenden zum
Teil mittleren bis hohen Acker- und Griinlandzahlen mit dem Beschluss vom 13.11.2024 die
Anderung des Planungsziels zur Errichtung einer Agri-Photovoltaikanlage (Agri-PV). Nach den
Vorgaben der DIN SPEC 91434 sollen die Grundlagen einer kombinierten Nutzung ein und
derselben Landflache fir landwirtschaftliche Produktion als Hauptnutzung und fir Strompro-
duktion als Sekundarnutzung geschaffen werden. Als landwirtschaftliche Flachen kénnen dazu
Ackerland, Dauergriinland, Dauerweideland oder mit Dauerkulturen genutzte Grundstucke ein-
bezogen werden.

DIN SPEC (PAS) sind dabei nicht Bestandteil des Deutschen Normenwerkes. Sie sollen mit der
Festlegung der Anforderungen an die landwirtschaftliche Hauptnutzung ein Priifmafstab fir
AGRI-PV-Anlagen vorbereiten und Sachverstandigen, Genehmigungsbehdrden sowie Gesetz-
und Fordermittelgebern einen definierten Standard bieten. Gleichzeitig wird mit der Erlaute-
rung von Begrifflichkeiten das technische Risiko fir alle Projektbeteiligte (Behorden, Gemein-
den, Landnutzer, Planer, Errichter und Betreiber) minimiert.

Missbrauchliche Anwendungsfalle und Akzeptanzverluste sollen durch diese Standardisierung
von Agri-PV vermieden werden.

Fur den in Rede stehenden vorhabenbezogenen Bebauungsplan ,Photovoltaikanlage Fried-
richshof" wurde ein Geltungsbereich mit landwirtschaftlich genutzten Griinland- und Ackerfla-
chen einbezogen.

Zukunftig soll innerhalb des Geltungsbereiches Ackergras angebaut und als Futtergrundlage
dem nahegelegenen Mutterkuhbetrieb zur Verfliigung gestellt werden. Eine Portionsbewei-
dung durch die Mutterkuhherde findet bevorzugt statt. Die Tiere kdnnen die Agri-PV-Anlage
ganzjahrig als Wetterschutz nutzen. Vorhabentrager und Mutterkuhbetrieb streben im Sinne
des Tierwohls und der Tiergesundheit an, unter anderem durch eine ganzjahrige AuBenhaltung
der Tiere und die Schaffung von mehr Bewegungsfreiraum und Auslauf im Freien die Haltungs-
form Bio (mit Auslauf im Freien) weiter durchzufiihren, wobei angestrebt wird, die Mutterkuh-
herde ganzjahrig im Freien zu halten, und zu verbessern.

Nach planerischer Abwagung der Gemeinde Walkendorf entspricht das Vorhaben damit im
besonderen MaBe dem gesetzlichen Anspruch nach einer fossilfreien Energieerzeugung bis
zum Jahr 2030.

vorhabenbezogener Bebauungsplan Begriindung, Stand Januar 2025
.Photovoltaikanlage Friedrichshof”
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Hochstrangiges offentliches Interesse an Erneuerbare Energien und Klimaschutz im Sinne des § 2
EEG 2023 als Planungsanlass

Die durch Gemeinde und Vorhabentrager formulierten Planungsziele haben in zweierlei Hin-
sicht eine besondere Bedeutung im Sinne des Planerfordernisses gemaB § 1 Abs. 3 BauGB:

Zum einen definiert der Bundesgesetzgeber in Satz 1 des § 2 EEG 2023 der Bestimmung das
Interesse [...] als ,Uberragendes" und damit héchstrangiges 6ffentliches Interesse; zusatzlich
wird das ebenfalls hochrangige Interesse der 6ffentlichen Sicherheit an dessen Seite gestellt.

Zum anderen bestimmt Satz 2 der Norm, dass aktuell - da allgemeinkundig das Ziel einer na-
hezu treibhausgasneutralen Stromerzeugung im Bundesgebiet bei weitem noch nicht erreicht
ist - die erneuerbaren Energien in Schutzgliterabwagungen Vorrang haben sollen (Soll-Bestim-
mung), weil die Definition der erneuerbaren Energien als ,im Uberragenden 6ffentlichen Inte-
resse und der 6ffentlichen Sicherheit dienend” im Fall einer Abwagung dazu fihren, dass das
besonders hohe Gewicht der erneuerbaren Energien beriicksichtigt werden muss (vgl. Gesetz-
entwurf der Bundesregierung ,-Entwurf eines Gesetzes zu SofortmaBnahmen fir einen be-
schleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien und weiteren MaBnahmen im Stromsektor",
BT-Drs. 20/1630, S.159).

Es liegt auf der Hand, dass das gesetzgeberische Anliegen, ,SofortmaBnahmen" fiir einen ,be-
schleunigten” Ausbau der erneuerbaren Energien nur dann greifen kann, wenn die Regelungen
des § 2 EEG auch auf der kommunalen Planungsebene zum Tragen kommen.

Jede abweichende Auslegung wiirde nach Einschatzung der Gemeinde dem gesetzgeberischen
Anliegen deutlich widersprechen.

Folgerichtig sieht die Gemeinde Walkendorf das in Rede stehende Aufstellungsverfahren des
vorhabenbezogenen Bebauungsplans als auf den weiteren Ausbau der Nutzung der erneuer-
baren Energien gerichtete MaBnahme zum Schutz des Klimas, zu dem der Staat nach dem
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG verpflichtet ist (vergleiche hierzu: BverfG, Beschluss vom 23.
Marz 2022 — 1 BVR 1187/17 -, NVwZ 2022, 861 -, zitiert nach juris Rn.104).

vorhabenbezogener Bebauungsplan Begriindung, Stand Januar 2025
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2. Grundlagen der Planung

2.1 Raumlicher Geltungsbereich

Der raumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ist im Plan im MaBstab 1:3.500 dargestellt.
Der Geltungsbereich belauft sich auf eine Gesamtflache von ca. 100 ha. Er erstreckt sich auf die
Flurstiicke 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 104, 105, 106, 107, 108, 110 (tlw.), 112, 113, 114, 115,
116,117,118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148,
149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 (tlw.), 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167,
170, 171, 172 und 173 der Flur 1 innerhalb der Gemarkung Friedrichshof.

2.2  Planungsgrundlagen

Katasterdaten sowie Geodaten des Landesamtes flr innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpom-
mern vom Dezember 2024, Amt fiir Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen Libe-
cker Str. 289, 19059 Schwerin.

e Belegungsplan der von BSC Energie GmbH vom Dezember 2024
e lLagebezugssystem: ETRS89.UTM-33N;
e Hohenbezugssystem: DHHN2016

2.3  Rechtsgrundlagen

o Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. I. S
3634), zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBI. 2023
1 Nr. 394)

o Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21. November 2017
(BGBI. I S.3786), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBI. 2023
| Nr. 176)

o Planzeichenverordnung (PlanZV 90) i. d. F. der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990
(BGBI. 1991 | S. 58), zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI.
| S.1802)

o Kommunalverfassung fir das Land Mecklenburg-Vorpommern (Kommunalverfassung -
KV M-V) i. d. F. der Bekanntmachung vom 16. Mai 2024 (GVOBI. M-V 2024 S. 351)

o Gesetz iiber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG)
i. d. F. der Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt geandert durch
Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 323)

o Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausfiihrung des Bundesnatur-
schutzgesetzes (Naturschutzausfihrungsgesetz - NatSchAG M-V) i. d. F. der Bekanntma-
chung vom 23. Februar 2010 (GVOBI. M-V S. 66), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 24. Marz 2023 (GVOBI. M-V S. 546)

o Hauptsatzung der Gemeinde Walkendorf in der aktuellen Fassung
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3. Ausgangssituation
3.1 Charakter des Planungsraumes

Der Vorhabenstandort umfasst intensiv genutzte Acker- und Griinlandflachen im Stdwesten
der Gemeinde Walkendorf. Er grenzt nérdlich an das Gemeindegebiet der Gemeinde Selpin an.
Der Geltungsbereich befindet sich westlich der LandesstraBe L 232 in einem Abstand von ca.
1.400 m nordwestlich der Ortslage Walkendorf innerhalb der Landschaftseinheit ,Flach- und

Higelland um Warnow und Recknitz” und dem gleichnamigen Naturraum.

" (Y
23 L

Abbildung 1: Luftbild des Geltungsbereichs (rot markiert)

Der Planungsraum wird nérdlich und &stlich durch den Grandbach begrenzt. Stdlich verlauft
ein bestehender Wirtschaftsweg, der die duBere ErschlieBung sichert. Der Vorhabenstandort ist
gepragt durch seine strukturreiche Innerhalb des Geltungsbereichs befinden sich Teilbereiche
von Waldflachen, Graben, temporare Kleingewdsser, ein permanentes Kleingewasser und Ge-
holzstrukturen. Das angrenzende Flachennaturdenkmal (fnd gue 126) ,Waldfeuchtgebiet Re-
vier Dalwitz Abt. 3422" wurde bewusst aus dem Geltungsbereich herausgelassen.

Anthropogene Vorbelastungen bestehen durch Zaune entlang der Grenze zwischen Grin- und
Ackerland sowie durch zwei 20 kV-Freileitungen die den siidlichen Teil des Geltungsbereiches
in Richtung Nordosten und in Richtung Nordwesten queren.

Das Ertragsvermogen der einbezogenen landwirtschaftlichen Nutzflachen unterliegt mit Acker-
bzw. Grinlandzahlen zwischen 8 und 48 Bodenpunkten sehr starken Schwankungen. Die ein-
gezaunten Grinlandflachen unterliegen derzeit einer intensiven Beweidung. Die Ackerflache
wurde im Jahr 2024 ebenfalls intensiv genutzt.
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Das anstehende Gelande fallt von Stidosten mit Gelandehdhen von bis zu 40 m NHN bis zu 20
m NHN entlang des Grabens im Norden ab.

Die vorhandene Gehdlzvegetation entlang des Grandbachs verhindert weitlaufig die Einseh-
barkeit des Planungsraumes ausgehend von der DorfstraBe (Landessstrae 232) und der daran
angrenzenden Bebauung im Bereich Walkendorf Ausbau.

Gewasser, gesetzlich geschutzte Biotope, oder andere wertgebende Lebensraum- und Biotop-
strukturen werden mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan ,Photovoltaikanlage Fried-
richshof” nicht Giberplant.

Der Vorhabenstandort befindet sich innerhalb des europaischen Vogelschutzgebietes (SPA) DE
1941-401 ,Recknitz und Trebeltal mit Seitentdlern und Feldmark”. Weitere nationale oder eu-
ropaische Schutzgebiete befinden sich nicht innerhalb des Planungsraumes.

3.2 Ubergeordnete Planungen

Der Gesamtraum der Bundesrepublik Deutschland und seiner Teilrdume wird durch raumord-
nerische Zusammenarbeit und durch Abstimmung raumbedeutsamer Planungen und MaBnah-
men entwickelt, geordnet und gesichert.

Grundsitze und Ziele der Raumordnung sind der Bauleitplanung Gbergeordnet. Sie werden
bindend in zusammenfassenden Planen und Programmen der einzelnen Bundeslander festge-
setzt.

Fir die Gemeinde Walkendorf lassen sich die Grundsatze und Ziele und sonstige Erfordernisse
der Raumordnung aus den folgenden Rechtsgrundlagen ableiten:
e Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22. Dezember 2008, zuletzt geandert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 22. Méarz 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 88)

¢ Landesplanungsgesetz (LPIG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 5. Mai 1998 (GVOBI. M-V S.
503), zuletzt geandert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 9. April 2020 (GVOBI. M-V S. 166, 181)

e Landesverordnung Uber das Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpom-
mern (LEP-LVO M-V) vom 27. Mai 2016

e Landesverordnung Uber das Regionale Raumentwicklungsprogramm Mittleres Mecklen-
burg/Rostock (RREP MMR-LVO M-V) vom 22. August 2011
Raumbedeutsame Planungen und MaBnahmen sind gemaf § 3 Nr. 6 ROG solche, durch die die
raumliche Entwicklung oder Funktion eines Gebietes beeinflusst wird. Daraus resultierend sind
der Umfang einer Freiflaichen-Photovoltaikanlage, die Standortsbedingungen und die vorher-
sehbaren Auswirkungen auf die Funktion des Raumes entscheidend fiir eine gegebene Raum-
bedeutsamkeit.

Die geltende Rechtsprechung sieht dies regelmaBig als gegeben, wenn durch die Auswirkun-
gen der Planung, aufgrund ihrer Dimension, aufgrund von Raumbeanspruchung und Raumbe-
einflussung Uber den unmittelbaren Nahbereich hinausgehen.
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Im LEP MV sind bereits konkrete Vorgaben fiir die Entwicklung der Erneuerbaren Energien ge-
troffen worden. GemaB dem Programmsatz 5.3 (1) LEP M-V 2016 soll in allen Teilrdumen
eine sichere, preiswerte und umweltvertragliche Energieversorgung bereitgestellt werden. Der
Anteil erneuerbarer Energien soll dabei stetig wachsen.

Im Programmsatz 5.3 (2) soll zum Schutz des Klimas und der Umwelt der Ausbau der erneu-
erbaren Energien auch dazu beitragen, Treibhausgasemissionen so weit wie moglich zu redu-
zieren.

Weitere Reduzierungen von Treibhausgasemissionen sollen insbesondere durch Festlegung
von MaBnahmen:

- zur Energieeinsparung,

— der Erhdhung der Energieeffizienz,

- der ErschlieBung vorhandener Warmepotenziale z. B. durch Nutzung der Geothermie sowie

— der Verringerung verkehrsbedingter Emissionen Klima- und Umweltschutz in der Regional-
und Bauleitplanung sowie anderen kommunalen Planungen

erreicht werden.

Bei Planungen und MaBnahmen zum Ausbau erneuerbarer Energien, die zu erheblichen Beein-
trachtigungen naturschutzfachlicher Belange fihren, ist zu prifen, ob rechtliche Ausnahmere-
gelungen aus zwingenden Griinden des iberwiegenden offentlichen Interesses angewendet
werden kénnen.

Freiflachenphotovoltaikanlagen sollen effizient und flachensparend errichtet werden.

Landwirtschaftlich genutzte Flachen dirfen gemaB LEP MV in einem Streifen von 110 Metern
beiderseits von Autobahnen, BundesstraBen und Schienenwegen fiir Freiflachenphotovoltaik-
anlagen in Anspruch genommen werden.

In der Festlegungskarte des Landesraumentwicklungsprogramm wird der Planungsraum als
Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft, Vorbehaltsgebiet Naturschutz und Landschaftspflege und Vor-
behaltsgebiet Tourismus dargestellt. Die Gemeinde Walkendorf befindet sich zudem innerhalb

der ldndlichen Gestaltungsrédume.

Abbildung 1: Ausschnitt aus dem LEP M-V (Lage Planungsraum rot markiert)
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In der Festlegungskarte des Regionalen Raumentwicklungsprogramms wird der Planungsraum
als Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft, Tourismusentwicklungsraum und Vorbehaltsgebiet Natur-
schutz und Landschaftspflege festgelegt.

ae o

Abbildung 2: Ausschnitt aus dem RREP MMR (Lage Planungsraum rot markiert)

_—

GemaB Grundsatz 5.1 (2) des RREP MMR soll in den Vorbehaltsgebieten fiir Naturschutz und
Landschaftspflege den Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beige-
messen werden. Dies ist bei der Abwagung mit anderen raumbedeutsamen Planungen, MaB-
nahmen und Vorhaben entsprechend zu bericksichtigen.

Dies wird mit der vorliegenden Planung berlcksichtigt. Die geplanten Festsetzungen und das
stadtebauliche Konzept zielen auf einen groBtmaoglichen Erhalt bzw. eine Verbesserung der
Biotop- und Habitatfunktionen ab. Erhebliche Beeintrachtigungen auf die Schutzguter sind im
Rahmen des Aufstellungsverfahrens auszuschlieBen.

Die Fortschreibung des Kapitels 6.5 — Energie einschlieBlich Windenergie aus dem Juli
2020 setzt sich mit den regionalplanerischen Gesichtspunkten der Energieversorgung ausei-
nander. Der Entwicklung und dem Ausbau der Versorgung mit regenerativen Energietragern
kommt damit insgesamt auch unter regionalplanerischen Gesichtspunkten eine besondere Be-
deutung zu.

Der zu berlicksichtigende Grundsatz (5) dieser Fortschreibung besagt, dass groBflachige Anla-
gen zur Nutzung der Sonnenenergie vorzugsweise auf solchen Flachen errichtet werden sollen,
die aufgrund einer Vornutzung oder Vorbelastung fiir andere Zwecke nur noch eingeschrankt
nutzbar sind und keine besondere Bedeutung fir den Naturhaushalt, das Landschaftsbild oder
die Landwirtschaft haben. Innerhalb der Vorbehaltsgebiete, unterer anderem fir die Landwirt-
schaft, sollen keine groBflachigen Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie errichtet werden.

Der Entwicklung und dem Ausbau der Versorgung mit regenerativen Energietrdagern kommt
damit insgesamt auch unter regionalplanerischen Gesichtspunkten eine besondere Bedeutung
zu.

Dem tragt die Gemeinde Walkendorf mit der vorliegenden Planung Rechnung.

Der Grundsatz 3.1.4 (1) des RREP MMR besagt, dass in den Vorbehaltsgebieten Landwirt-
schaft dem Erhalt und der Entwicklung landwirtschaftlicher Produktionsfaktoren und -statten,
auch in vor- und nachgelagerten Bereichen, ein besonderes Gewicht beigemessen werden soll.
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Bei der Abwagung mit anderen raumbedeutsamen Planungen, MaBnahmen und Vorhaben sol-
len die lokalen Standortverhaltnisse und konkreten agrarstrukturellen Belange besonders be-
ricksichtigt werden.

Die Kriterien zur Festlegung der Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft legen fest, dass Gemeinden
grundsatzlich eine Ackerzahl ab 35 erbringen sollen, um ausgewiesen zu werden. Der gewich-
tete Mittelwert der Ackerzahlen innerhalb des Planungsraumes betragt allerdings 29. Somit ist
das Gemeindegebiet zwar als solches ausgewiesen, der geplante Geltungsbereich selbst erfillt
dieses Kriterium jedoch nicht.

124.501
26.155
76.438
30,084
35.467

3508

Friedrichshof
Fliche gewichteter
Ackerzahl in m2 7 Mittelwert
8 30.989 3%
10 25.937 3%
11 22.380 2%
12 28.070 3%
13 16.949 2%
14 42,788 5%
15 67.935 7%
17 35.524 4%
19 4.984 1%
20 27.191 3%
21 26.569 3%
22 17.534 2%
23 48.592 5%
24 34.812 4%
25 2.460 0%
32 29.592 3%
33 20,127 2%
34 2.686 0%
35 11.012 1%
36 17.506 2%
37 22.974 3%
38 32.750 A%
39 33.588 A%
40 124.501 14%
43 36.155 4%
45 76.438 8%
46 30.084 3%
A7 35.487 A%
48 3.508 0%
Gesamt 909.122 100% 29

Abbildung 2: Karte der Acker- und Griinlandzahlen (oben) und Berechnung des gewichteten Mittels (unten)
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Das vorliegende nach DIN SPEC geplante Agri-PV-Vorhaben zeichnet sich insbesondere durch
die vollstandige Erhaltung der einbezogenen landwirtschaftlichen Produktionsflachen aus. Der
betreffende Landwirt partizipiert von einer flachensparenden Energieerzeugung und kann mit
neuen Ansdtzen des konventionellen oder 6kologischen Landbaus im besonderen MaBe zu
einer Aufwertung des Planungsraumes bzw. zu einer Entlastung der angrenzenden hochwerti-
gen Biotopstrukturen beitragen.

Allgemeine Untersuchungen liefern aber Hinweise, dass der pflanzenbauliche Ertrag der Flache
relativ stabil bleiben wird. In trockenen und warmen Jahren wird die zusatzliche Beschattung
zu einem veranderten Evapotranspirationsverhalten der Anbaukulturen flihren und damit
Mehrertrage generieren. Durch die nach DIN SPEC geplante Agri-PV-Anlage bleibt die Wasse-
rinfiltration unverandert, gleichzeitig wird durch die Transpirationsminderung aufgrund der
Teilbeschattung Wasser eingespart und das Grundwasser geschuitzt.

Die Kombination aus der ackerbaulichen Bewirtschaftung sowie der Portionsbeweidung durch
Mutterkiihe im Vernehmen mit der Energieerzeugung aus solarer Strahlungsenergie bildet die
Basis einer bodengebundenen Veredelungswirtschaft ohne Flachenentzug fir die Landwirt-
schaft.

Die Belange der Landwirtschaft werden im Sinne der Festlegungen des Landesraumentwick-
lungsprogramms und des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklen-
burg/Rostock als Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft im besonderen MaBe berlicksichtigt. Der in
Rede stehende vorhabenbezogene Bebauungsplan stellt in diesem Sinne sicher, dass eben kein
landwirtschaftlicher Flachenentzug stattfindet, sondern vielmehr der Landwirtschaft in seinen
Diversifizierungsmaoglichkeiten substanziell Raum erhalten bleibt, auch wenn die Energieerzeu-
gung als sekundare Nutzung maoglich ist.

Fldchennutzungsplan

Der Flachennutzungsplan (FNP) dient als behdrdeninternes Handlungsprogramm einer Ge-
meinde. Beispielsweise bildet der Flachennutzungsplan den rechtlichen Rahmen, welcher durch
das Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 S. 1 BauGB bestimmt ist. Der Flachennutzungsplan dient
als vorbereitender Bauleitplan. Er stellt die geplante Art der Bodennutzung des gesamten Ge-
meindegebietes in seinen Grundztigen dar.

Die Gemeinde Walkendorf verfligt derzeit nicht tUber einen genehmigten und wirksamen Fla-
chennutzungsplan.

Demgegentber erfordert die geordnete stadtebauliche Entwicklung, dass fur die o. g. Planung
die planungsrechtlichen Voraussetzungen durch einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan
geschaffen werden. Dies erfolgt durch einen vorzeitigen Bebauungsplan. Dieser kann aufge-
stellt werden, wenn dringende Griinde es erfordern und der geplanten stadtebaulichen Ent-
wicklung des Gemeindegebietes nicht entgegenstehen.
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Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans dient unter anderem dazu, die Er-
richtung und den Betrieb von Energieerzeugungsanlagen auf der Basis solarer Strahlungsener-
gie planungsrechtlich zu ermdglichen.

Die zeitnahe Errichtung und der Betrieb der geplanten Anlagen liegen im besonderen Interesse
der Kommune sowie der Bundesrepublik.

Durch eine Verzégerung der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ware die
zeitnahe Verwirklichung der danach auch im 6ffentlichen Interesse der Gemeinde liegenden
Investitionsentscheidung in Frage gestellt. Der Vorhabentrager hat deutlich gemacht, dass er
auf eine zeitnahe Umsetzung der Planung angewiesen ist.

Fir die Bereitstellung einer Flache flr das sonstige Sondergebiet spricht zudem, dass hierflr
auch unter Gbergeordneten Gesichtspunkten ein Bedarf besteht.

Ausgangspunkt ist, dass Mecklenburg-Vorpommern einen essenziellen Beitrag zur Erfiillung
des Zieles der gesamten Stromversorgung aus erneuerbaren Energien des Gesetzes fir den
Ausbau erneuerbarer Energien (2023) der Bundesregierung leisten will. Darauf hinarbeitend
soll bis 2030 ein Anteil von mindestens 80 % erreicht werden.

Um dieses Ziel im Jahr 2030 zu erreichen, ist die zligige Umsetzung von Investitionen erforder-
lich. Fir die Aufstellung des vorzeitigen Bebauungsplanes spricht daher neben dem Bedarf an
Standortflachen fir Erneuerbare Energien im Gemeindegebiet, dass fiir den geplanten Solar-
park ein dringendes 6ffentliches Interesse besteht.

Es sind also erhebliche Nachteile zu befiirchten, wiirde die Gemeinde nicht nach MalBgabe von
§ 8 Abs. 4 BauGB handeln.

Der Aufstellung eines vorzeitigen Bebauungsplanes stehen ferner auch keine anderweitigen
Entwicklungsabsichten der Gemeinde Walkendorf entgegen.

Fir das Plangebiet und seine Umgebung liegen keine konkreten Planungs- und Entwicklungs-
absichten der Gemeinde Walkendorf vor, die einer Verwirklichung der auf dem Geltungsbe-
reich beabsichtigten Planung entgegenstiinden.

GemaB § 8 Abs. 2 Satz 2 BauGB bestlinde auch die Moglichkeit der Aufstellung eines selbst-
standigen Bebauungsplans.

Auch hier ist ein wirksamer Flachennutzungsplan nicht erforderlich, wenn der selbststandige
Bebauungsplan ausreicht, um die stadtebauliche Entwicklung zu ordnen. Dieser setzt allerdings
voraus, dass ein weiterer Koordinierungs- und Steuerungsbedarf (iber das Plangebiet des Be-
bauungsplanes hinaus in der Gemeinde nicht besteht.

Aufgrund der geringfligigen PlangebietsgroBe im Verhaltnis zur Gesamtgemeindeflache ist der
vorliegende vorhabenbezogene Bebauungsplan nicht in der Lage, den stadtebaulichen bzw.
planungsrechtlichen Koordinierungs- und Steuerungsbedarf der Gemeinde Walkendorf abzu-
decken.
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Die grundlegende Absicht der Gemeinde Walkendorf einen Flachennutzungsplan aufzustellen,
ist davon unberihrt.

Waldabstand

Gemal § 20 Abs. 1 LWaldG M-V ist zur Sicherung vor Gefahren durch Windwurf oder Wald-
brand bei der Errichtung baulicher Anlagen ein Abstand von 30 Metern zum Wald einzuhalten.

Dieser Abstand wird in der vorliegenden Planung zu den angrenzenden Waldern eingehalten.
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4. Planungsinhalt
4.1 Stadtebauliches Konzept

Das stadtebauliche Konzept ist auf neue positive Ansatze fiir eine umwelt- und klimafreundli-
che Land- und Energiewirtschaft ausgelegt.

Hierbei wird der grétmaogliche Erhalt der bisherigen landwirtschaftlichen Nutzbarkeit der Fla-
che im Vernehmen mit der Erzeugung erneuerbarer Energien (hier solare Strahlungsenergie)
als Doppelnutzung vorgesehen.

Zielstellung der Gemeinde Walkendorf ist, eine agrarische Doppelnutzung neben der Energie-
erzeugung aus solarer Strahlungsenergie abzusichern. Vor dem Hintergrund, dass landwirt-
schaftlich genutzte Flachen entsprechend § 1 Abs. 2 Satz 2 BauGB nur in einem notwendigen
Umfang umgenutzt werden sollen, soll die bisherige landwirtschaftliche Nutzbarkeit der Flache
unter Berlcksichtigung eines festgelegten Flachenverlusts erhalten bleiben. Fir den Bereich
der nach DIN SPEC geplanten AGRI-PV-Anlage betragt der landwirtschaftlich nutzbare Fla-
chenanteil mindestens 90 % der festgesetzten Sondergebietsflache.

Der Agrarstatus der einbezogenen landwirtschaftlichen Nutzflachen bleibt damit erhalten. So-
wohl erbschaftssteuerlich als auch grundsteuerlich bleibt die Projektflache als landwirtschaft-
liches Vermdgen der Eigentiimer generationstibergreifend gesichert.

Der Flachenzuschnitt erfolgte darliber hinaus nach den stadtebaulichen MaB3staben einer mog-
lichst geringen Landschaftsbildbeeintrachtigung. Bestehende und geplante Eingriinungen so-
wie weitere sichtverstellende und sichtverschattende Landschaftselemente sollen die Wahr-

nehmbarkeit von baulichen Anlagen minimieren.

Der Standort selbst zeichnet sich durch eine nahezu vollstandige bestehende Eingriinung ent-
lang der nahegelegenen LandesstraBe L 232 aus Waldern und Feldgehdlzen bzw. dem Geholz-
saum entlang des Grandgrabens aus. Blick- und Sichtbeziehungen ausgehend von den umlie-
genden bewohnten Ortslagen sind durch die vorhandene Vegetation sowie Topografie mini-
miert.

Der Geltungsbereich zeichnet sich durch die Biotopstrukturen seiner Randlage aus. Durch die
vorliegende Planung werden die als solche erhalten und die Funktionsfahigkeit auch als Le-
bensraum gesichert. Zu Gehdlzflachen und Wald sowie zu den vorhandenen Graben, tempo-
raren und permanenten Kleingewassern wird ein ausreichend groBer Abstand eingehalten, der
von jeglicher Bebauung freizuhalten ist. Ziel dieser Abstande ist der Schutzanspruch als Le-
bensraum einschlieBlich einer vorsorgenden Pufferzone fiir mogliche mittelbare anlage- und
betriebsbedingte Beeintrachtigungen des Vorhabens.

vorhabenbezogener Bebauungsplan Begriindung, Stand Januar 2025
.Photovoltaikanlage Friedrichshof”





Seite |14

4.2  Artund MaB der baulichen Nutzung

Die neueren Entwicklungen der Produktion von solarer Strahlungsenergie zielen auf eine Kom-
bination einer landwirtschaftlichen Nutzung mit der eigentlichen Energieerzeugung ab.

Die Gemeinde Walkendorf hat zur groBtmdoglichen Erhaltung der landwirtschaftlichen Produk-
tionsgrundlage im Gemeindegebiet unter Einbeziehung der DIN SPEC 91434:2021-05 ein fir
Agri-PV-Anlagen spezifiziertes Nutzungskonzept festgelegt.

Mit der Festsetzung eines sonstigen Sondergebietes ,Agri-PV" soll diesem Entwicklungsziel
entsprochen werden.

Das MaB der baulichen Nutzung wird Uber die Grundflachenzahl (GRZ) und die Hohe der
baulichen Anlagen geregelt.

Maximal 60 % innerhalb des sonstigen Sondergebietes ,AGRI-PV" werden von Modultischen
Uberstanden.

Zu berticksichtigen ist in diesem Zusammenhang, dass sich die Gberbauten Flachen nicht mit
den geplanten versiegelten Flachen decken, denn im Sinne des Minimierungsgebotes der er-
forderlichen Eingriffe in das Schutzgut Boden wurde eine Bauweise gewahlt, die die mal3ge-
benden Bodenfunktionen auch unterhalb der Modultische weitestgehend nicht gefahrdet. Mit
Hilfe der Baugrenze wurde innerhalb der Planzeichnung Teil A der Teil des Planungsraumes
festgesetzt, auf dem das zuldssige Mal3 der baulichen Nutzung realisiert werden darf. Dabei
wurden bereits Mindestabstdande zu Geholzen und Gewassern eingehalten.

Entsprechend wurde eine Grundflachenzahl von 0,60 festgesetzt.

Geltungsbereich: 1.000.867 m?
Sondergebiet: 775.483 m?
Wald 56.721 m?
Wasser 19.125 m?

A 3312 m?

B 146.224 m?

Vorhabenbeschreibung:

Fur die geplante AGRI-PV-Anlage der Kategorie | (Aufstanderung mit lichter Hohe) nach Ta-
belle 1 der DIN SPEC 91434:2021-05 werden zur Uberschirmung der Auslaufflichen linienfér-
mig aneinandergereihte bifaziale Glas-Glas-Module verwendet, die auf gerammten Stahl-Un-
terkonstruktionen gegen Siden platziert werden. Die Darstellung der Modulreihen erfolgt in-
nerhalb des Vorhaben- und ErschlieBungsplanes schematisch.
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Die Modultische werden mit einem lichten Modulreihenabstand von etwa 3,85 m von Modul-
kante zu Modulkante platziert. Der Neigungswinkel in Richtung Stden betragt 15°.

Die Hohe der Modultische orientiert sich an der geplanten Beweidung mit Rindern. Entspre-
chend wird die Modulunterkante eine lichte Hohe von 2,10 m nicht unterschreiten. Die Mo-
duloberkante Uberschreitet eine lichte Hohe von 4,00 m nicht.

Auf Grund dessen, dass es sich vorliegend um ein bewegtes Relief handelt, wird die zulassige
maximale Hohe baulicher Anlagen nicht im mit absoluten Hohen, sondern in Metern tber der
Gelandeoberkante (GOK) festgesetzt.

Um Auswirkungen auf das Landschaftsbild zu minimieren, werden die zuldssigen Hohen fir
Modultische mit Solarmodulen auf 4,00 m begrenzt.

Durch die geplante Agri-Photovoltaik-Anlage wird auf einer Flache von ca. 77,5 ha eine Ge-
samtleistung von ca. 94.000 kWp an solarer Strahlungsenergie erzeugt. Dabei werden weit
weniger als 1 % der Flache durch Rammpfosten und Trafo-Stationen vollversiegelt und der
landwirtschaftlichen Nutzung entzogen.

2,50 besonnler Streifen
i
+

ca. 4,00

ca. 3,85 6,99°
A

ca. 6,50

Abbildung 3: Systemschnitt der BSC Energie GmbH nach ,,DIN SPEC 91434 Agri-Photovoltaik”

Der Vorhabentrager plant die Verwendung von Wechselrichtern inklusive entsprechender
Netztransformatoren sowie Uberganbestationen.

Die Netztransformator-Stationen sind nicht betretbar und daher nicht als Gebdude im bauord-
nungsrechtlichen Sinne einzustufen. Sie werden mit Kran an den jeweiligen Standorten aufge-
stellt.

Der produzierte Strom wird Gber eine rund 8 km Luftlinie entfernte 110 kW-Freileitung in das
offentliche Stromnetz der E.DIS AG eingespeist. Der genaue Trassenverlauf befindet sich der-
zeit in Planung, stellt jedoch keinen Bestandteil der vorliegenden Bauleitplanung dar.

Zusatzlich ist am nordostlichen Rand des Planungsraumes ein Batteriespeichersystem aus bis
zu 14 Einheiten geplant. Diese sind 13,72 m lang, 2,44 m breit und 2,90 m hoch. (33,48 m?
Flache) Sie haben eine Speicherkapazitat von jeweils 5 MWh.
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Der Rinderzuchtbetrieb Gottfried Marth wird als landwirtschaftlicher Bewirtschafter des Gesamt-
planungsraumes innerhalb des festgesetzten Sondergebietes Ackergras als Futtergrundlage
fur einen (GroB3-)Teil der 120 Tiere der Mutterkuhherde anbauen und als Portionsweide nutzen.

Vorhabentrager und Mutterkuhbetrieb streben im Sinne des Tierwohls und der Tiergesundheit
an, unter anderem durch eine ganzjahrige AuBenhaltung der Tiere und die Schaffung von mehr
Bewegungsfreiraum und Auslauf im Freien die Haltungsform Bio (mit Auslauf im Freien) weiter
durchzufiihren, wobei angestrebt wird, die Mutterkuhherde ganzjahrig im Freien zu halten,
und zu verbessern.

Die technische und wirtschaftliche Lebensdauer der Module und der gesamten Agri-Photovol-
taik-Anlage betragt mindestens 40 Jahre. Nach Ablauf der geplanten Nutzungszeit/Ende des
Pachtvertrags jedoch ist der Riickbau der Agri-Photovoltaik-Anlage vorgesehen.

Der Rickbau umfasst die Demontage der PV-Module, der Modultische und Kabel sowie der
Wechselrichter und Trafos und der damit verbundenen Flachenbefestigungen sowie samtli-
cher weiterer vorhabenbezogener baulicher Anlagen (z.B. Léschwasserbehalter). Die riickge-
bauten Materialien einschlieBlich der Zaunanlage werden fachgerecht wiederverwendet, recy-
celt, verwertet oder beseitigt.

Verfahrensrechtliche Besonderheiten

Fur den vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplan soll die Mdglichkeit gemal § 12
Abs. 3a BauGB genutzt werden, eine bauliche oder sonstige Nutzung allgemein festzusetzen.
Unter Anwendung des § 9 Abs. 2 BauGB gilt in diesem Zusammenhang, dass im Rahmen der
festgesetzten Nutzungen nur solche Vorhaben zulassig sind, zu deren Durchflihrung sich der
Vorhabentrdger im Durchfiihrungsvertrag verpflichtet. Anderungen des Durchfiihrungsver-
trags oder der Abschluss eines neuen Durchfiihrungsvertrags sind zulassig.

Entsprechend umfangreich und detailliert fallt die Vorhabenbeschreibung des Vorhaben- und
ErschlieBungsplans aus. Dieser wird mit dem Satzungsbeschluss der Gemeinde zu einem un-
trennbaren Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplans.

Nachweis der landwirtschaftlich nutzbaren Flache:

Der Vorhabentrager verpflichtet sich zur Errichtung einer Agri-PV-Anlage der Kategorie | ge-
maB Tabelle 1 der DIN SPEC 91434:2021-05. Der Verlust an landwirtschaftlich nutzbarer Flache
durch Aufbauten und Unterkonstruktionen darf ausgehend von der festgesetzten Sonderge-
bietsflache hochstens 10 % betragen. Zulassig sind hoch aufgestanderte Anlagen mit einer
Bearbeitbarkeit in alle Richtungen.

Ausgehend von einer festgesetzten Fliche des sonstigen Sondergebietes von 775.482 m? mis-
sen mindestens 90 %; also 697.934 m® weiterhin landwirtschaftlich nutzbar bleiben.

vorhabenbezogener Bebauungsplan Begriindung, Stand Januar 2025
.Photovoltaikanlage Friedrichshof”





Seite |17

Basis fur die Bestimmung der landwirtschaftlich nutzbaren Flache ist Bild 2 der DIN SPEC
91434:2021-05 (Ansicht verschiedener Agri-PV-Anlagen von oben) sowie Bild 1 (Darstellung zu
Kategorie |).

Die beurteilungsrelevante GroBe AN als landwirtschaftlich nicht nutzbare Flache ergibt sich aus
dem durch den Vorhabentrdger gewahlten System mit hochaufgestanderten Modultischen
und einer lichten Hohe von 2,10 m allein aus dem Produkt der Grundflache eines Rammpfos-
tens und der Anzahl der verwendeten Rammpfosten innerhalb des geplanten sonstigen Son-
dergebietes.

AL Ay AL

\

| \
e L \‘ W N \\; e R

Vol v v N v v

Legende
4. landwirtschaftlich nutzbare Flache
Ay landwirtschaftlich nicht nutzbare Flache

1 und 2 Bodennahe Anlagen (Kategorie II) oder hoch aufgestinderte Anlagen (Kategorie I) mit
unterschiedlicher Breite und nur einer Bearbeitungsrichtung
3 Hoch aufgestdnderte Anlagen (Kategorie I) mit Bearbeitbarkeit in alle Richtungen

Bild 2 — Ansicht verschiedener Agri-PV-Anlagen von 0ben|

Nach den Angaben des Vorhabentragers entfallen aus der landwirtschaftlichen Nutzung fir:

Trafo-Stationen 414 m?
Rammpfosten 380 m?
Zaunpunktfundamente 185 m?
Energiespeicher 467 m?
Summe AN 1446 m?
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Nachweis: Resultierend verbleibt ausgehend von der festgesetzten Sondergebietsflache mit
775.423 m? ein Flachenanteil von 773.977 m? bzw. 99,8 % fiir die landwirtschaftliche Nut-
zung.

Folgende Festsetzungen werden getroffen:

1. Innerhalb des sonstigen Sondergebietes ,AGRI-PV" ist gemaB § 11 Abs. 2 BauNVO die
kombinierte Nutzung fir den landwirtschaftlichen Kulturanbau mit Beweidungsoption
als Hauptnutzung und die Stromproduktion mittels einer Freiflaichen-Photovoltaikan-
lage als Sekundarnutzung gemal Kategorie | der DIN SPEC 914434 zulassig. Zulassig
sind Photovoltaik-Anlage (PVA) mit einer lichten Hohe der Aufstanderung von mindes-
tens 2,10 m sowie die fiir den Betrieb der PVA erforderlichen Nebenanlagen, Trafosta-
tionen, Anlagen fur die Energiespeicherung und -verarbeitung, Umspannstationen,
Wechselrichterstationen und Zaunanlagen. Der Verlust an landwirtschaftlich nutzbare
Flache innerhalb der festgesetzten sonstigen Sondergebiete durch Aufbauten, Unter-
konstruktionen und Nebenanlagen darf ein zulassiges HochstmaB von 10 % nicht tber-
schreiten. Gemal § 9 Abs. 2 BauGB im Vernehmen mit § 12 Abs. 3a BauGB sind nur
solche Vorhaben zulassig, zu deren Durchfihrung sich der Vorhabentrager im Durch-
fuhrungsvertrag verpflichtet.

2. Die maximale Hoéhe baulicher Anlagen wird auf 4,00 m begrenzt. Als unterer Bezugs-
punkt gelten die innerhalb der Planzeichnung Teil A festgesetzten Hohen in Meter lber
NHN im Bezugssystem DHHN 2016 als vorhandenes Gelande.

3. Die maximale Grundflaichenzahl ist fir das sonstige Sondergebiet
.AGRI-PV" auf 0,6 begrenzt. Abweichend von § 19 Abs. 4 S. 2 BauNVO darf die zulassige
Grundflachenzahl nicht tberschritten werden.

4.3  Flachen und MaBBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft

Uber den Ausgleichsbezug des § 1a Abs. 3 BauGB hinaus hat die Gemeinde iiber § 9 Absatz 1
Nr. 20 BauGB die Mdglichkeit, landschaftspflegerische MaBnahmen bzw. Flachen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft festzusetzen.

Fur den vorliegenden Bebauungsplan steht insbesondere die Entwicklung von extensiv ge-
nutzten Griinflachen als Lebensraum fiir Offenland-Brutvégel im Vordergrund.

Entscheidend ist in diesem Zusammenhang, dass die aus der faunistischen Erfassung resultie-
rende Bedeutung als Brutareal fiir Offenlandbriter zu beachten ist. Die Funktionserhaltung im
Sinne des besonderen Artenschutzes gemal § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG erfordert die Ausei-
nandersetzung mit den Lebensraumanspriichen der Feldlerche.

Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens wurde zunachst eine Relevanzpriifung vorgenommen,
die das Artenspektrum zunachst auf die Artengruppen reduziert, die unter Beachtung ihrer
Lebensraumanspriiche im Untersuchungsraum vorkommen kénnen (Relevanzschwelle).
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Im Anschluss dessen erfolgte eine Erfassung des vorhandenen Arteninventars sowie eine da-
rauffolgende Untersuchung der Betroffenheit durch die Umsetzung der Planung. Im vierten
Schritt wurde eine Konfliktanalyse durchgefiihrt, welche mdgliche Verbotstatbestande nach §
44 Abs 1i.V.m. Abs 5 BNatSchG prift und gegebenenfalls notwendige Vermeidungs- und CEF-
MaBnahmen vorsieht. Diese Schritte werden im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag der OE-
KOPLAN Halle geprift und bewertet. Als Datengrundlage erfolgte hierfiir eine Erfassung der
Saugetiere, Brutvogel, Reptilien und Amphibien in den Zeitraumen vom Januar bis Oktober
2022 und 2024.

Die 40 nachgewiesenen Arten (mit insgesamt etwa 98 Revieren) zdhlen zu Offen- und Halbof-
fenland sowie in geringem Umfange zu Waldarten. Bodenbriter bzw. bodennah britende V-
gel bilden hierbei neben den Gehdlz- und Hohlenbritern die entsprechend zu betrachtenden
Gilden.

Von den fir das Projekt teils hoch relevanten 9 nachgewiesenen Arten der Nistgilde des Offen-
und Halboffenlandes genieBen 3 Spezies erhdhten Schutzstatus. Diese sind das Braunkehl-
chen, die Feldlerche und der Wiesenpieper. Hierbei ist insbesondere die Feldlerche weit Giber
den Planungsraum verbreitet.

Im Planungsraum wurde im Jahr 2022 innerhalb der drainierten Feuchtwiesen im Norden 1
Braunkehlchen-Brutpaar nachgewiesen. 3 kartierten Brutpaare des Wiesenpiepers befanden
sich ebenfalls im Norden des Geltungsbereichs. Innerhalb des Geltungsbereichs wurden 14
Brutpaare der Feldlerche kartiert.

Bei Umsetzung der Bauplanung sind ohne VermeidungsmaBnahmen potenzielle Tétungen
maoglich. Durch bauzeitliche Regelungen (Baufeldfreimachung auBerhalb der Brutzeit) kdnnen
allerdings Schadigungen von Individuen oder Fortpflanzungsstadien (Eier, Jungtiere) nach § 44
Abs. 1 Satz 1 grundsatzlich vermieden werden. Einzelne, potenziell betriebsbedingte Totungen,
etwa durch Kollisionen etc., werden dem ,allgemeinen Lebensrisiko" gleichgesetzt, was inso-
fern keine systematische Gefahrdung im Rahmen des geplanten Vorhabens darstellt.

Fur die Feldlerche sind Vegetationshéhen von 15-25 cm und eine Bodenbedeckung von 20-50
% fur die Nestanlage optimal. Eine dichte und hohe Vegetation zur Hauptbrutzeit (Mai und
Juni), beeintrachtigt den Bruterfolg deutlich.

Die Feldlerche bevorzugt offenes Gelande mit weitgehend freiem Horizont, d. h. wenige bzw.
keine Gehdlze oder andere Vertikalstrukturen. Strukturbedingte visuelle Storwirkungen erge-
ben sich im Planungsraum durch umliegende Gehdlze, welche potenzielle Ansitzwarten fur
Greifvogel darstellen. Die Feldlerche zeigt aus diesem Grund ein artspezifisches Meideverhal-
ten zu diesen Vertikalstrukturen.

Die Studie des bne ,Solarparks — Gewinne fir die Diversitat” zeigt, dass Solarparks durchaus
als Bruthabitat fir bodenbritende Vogelarten dienen kénnen.
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Es wurde festgestellt, dass Teilflachen, die ab ca. 9:00 Uhr morgens bis ca. 17:00 Uhr in der Zeit
zwischen Mitte April und Mitte September eine besonnte Breite von 2,5 m Breite zulassen, die
Voraussetzungen fiir Ansiedlungen von Offenland-Brutvogelarten schafft.’

Im Zuge der Erarbeitung erfolgte auf der Basis der Kartierergebnisse und der o.g. Studie eine
grundlegende Erarbeitung der artenschutzrechtlichen Vermeidungs- und MinimierungsmaB-
nahme in Bezug auf die Lebensraumqualitdat bodenbriitender Vogelarten.

Studien zeigen auch, dass die Feldlerche in der Lage ist, inmitten von Solarparks zu brtiten
(TROLTZSCH & NEULING 2013). Hierfiir sind die Modulreihen so zu planen, dass diese nicht
gleichmdBig ber die Gesamtfldche verteilt sind, sondern gréBere freie Areale entstehen, welche
aber ebenso der betriebsbedingten Pflege (Mahd) unterliegen, wie die (ibrige Anlage. Durch die
VermeidungsmaBBnahme 8 (Planungsanpassung Modulfelder) kann dies gefordert werden, da
empirische Daten zeigen, dass Feldlerchen PV-Anlagen in diesen ausreichend dimensionierten
offenen Bereichen gern besiedeln.

Durch die extensive Nutzung der Fldchen werden Insektenvorkommen geférdert und damit die
Nahrungsverfiigbarkeit fiir die Art, insbesondere zur Zeit der Jungenaufzucht, verbessert. Da die
Fldchen der geplanten Photovoltaik-Freifldchenanlage, selbst bei einer Verlagerung der Brut-
standorte in die Umgebung, nach Durchfiihrung der Bebauung noch als Nahrungsfldchen zur
Verfiigung stehen und als solche aufgrund der geplanten extensiven Bewirtschaftung an Qualitdt
gewinnen, bleibt die Funktionalitit der Fortpflanzungsstdtten der Feldlerche gewahrt.?

Durch die vorliegende Planung wird ein besonnter Steifen von mindestens 2,5 m zwischen dem
Modulreihen freigehalten.

\ 2.384 mm
o 25,6° 3.961mm
A

T " 2100 mm|

TCATAY

10.840 mm

Abbildung 4: Berechnung des besonnten Streifens fiir die vorliegende Planung, https.//gute-solarparks.de/besonnter-
streifen-in-solarparks/

! Bundesverband neue Energiewirtschaft (bne): Solarparks Gewinne fiir die Diversitat: S. 29
2 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, OEKOPLAN Halle, November 2024
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Arten der Geholzbriter mit erhdhtem Schutzstatus, welche nur mittelbar durch das Vorhaben
betroffen sind, sind: Bluthanfling, Feldsperling, Kleinspecht, Neuntdter und Star.

Das Planungskonzept sieht die vollstandige Erhaltung von Gehdlzbiotopen (mit ,A" festge-
setzte Flachen) vor. Insofern besteht hierbei keine Gefahr von Individuenverlusten auf Grund
von BaumaBnahmen. Darlber hinaus kénnen durch bauzeitliche Regelungen (Baufeldfreima-
chung auBerhalb der Brutzeit) Schadigungen von Individuen oder Fortpflanzungsstadien (Eier,
Jungtiere) nach § 44 Abs. 1 Satz 1 bei allen Arten grundsatzlich vermieden werden.

Die als ,B" festgesetzten Flachen sind als extensive Mahwiesen zu entwickeln und dienen ne-
ben der Schaffung von Offenlandhabitaten dem Schutz und Verbund der vorhandenen hoch-
wertigen Biotopstrukturen. Sie befinden sich umliegend zu den bestehenden Gehdlz- und ge-
wasserstrukturen und schaffen damit eine Pufferwirkung und werten diese damit in ihrer Funk-
tionsweise auf.

Im Ergebnis ist festzustellen, dass unter Beriicksichtigung der Wirkungsprognosen auf die un-
tersuchten Arten einschlieBlich vorgesehener MaBRnahmen:

e Verbotstatbestande gemaB § 44 Abs. 1, Nr. 1-3 i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG nicht ein-
treten, so dass keine Ausnahme gemal § 45 Abs. 7 BNatSchG i. V. m. Art. 16 FFH-RL
erforderlich ist.

e keine Verschlechterung des Erhaltungszustands der betroffenen Arten im Bezugsraum
des Vorhabens zu befiirchten ist, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren
Ausnahmebedingungen die Voraussetzungen gemal § 45 Abs. 7 BNatSchG i. V. m. Art.
16 FFH-RL erfillt sind.

Die einzelnen MaBnahmen zur Erreichung des festgelegten Entwicklungsziels konnen aufgrund
des fehlenden bodenrechtlichen Bezuges nicht im Bebauungsplan festgesetzt werden. Die fiir
den Vorhabentrager verpflichtende Sicherung der MaBnahmen erfolgt innerhalb des stadte-
baulichen Vertrages bzw. wie vorliegend innerhalb des Durchfiihrungsvertrages. Hierzu heif3t
esim § 1a Abs. 3 S. 4 BauGB, dass anstelle von planerischen Darstellungen und Festsetzungen
im Sinne des § 1 a Abs. 3 S. 2 und 3 BauGB auch vertragliche Vereinbarungen gem. § 11 BauGB
getroffen werden kénnen.

In § 11 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BauGB ist ausdriicklich bestimmt, dass Gegenstand eines stadtebauli-
chen Vertrages auch die Durchfiihrung des Ausgleiches i.S.d. § 1a Abs. 3 BauGB sein kann. Der
stadtebauliche Vertrag setzt insoweit keine bauplanungsrechtlichen Festsetzungen voraus, er
macht sie entbehrlich. Die Gemeinde muss durch die vertragliche Regelung sicherstellen, dass
der tatsachliche Erfolg der Kompensation hierdurch ebenso sichergestellt wird, wie durch eine
ansonsten bauplanerische Festsetzung. (§ 11 Rn. 10-12). Der Vertrag muss zum Zeitpunkt des
Satzungsbeschlusses wirksam sein.

vorhabenbezogener Bebauungsplan Begriindung, Stand Januar 2025
.Photovoltaikanlage Friedrichshof”





Seite |22

Folgende Festsetzung wurde getroffen:

1. Die mit ,A" festgesetzte Flache zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft ist als naturnahe Feldhecke heimischer und standort-
typischer Straucher ohne Baume als Uberhélter zu erhalten.

2. Die mit ,B" festgesetzten Flachen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft sind als artenreiche Mahwiese zu entwickeln.

4.4  Ortliche Bauvorschriften

Die Stadte und Gemeinden haben aufgrund der Erméachtigung, ,6rtliche Bauvorschriften” er-
lassen zu kdnnen, die Mdglichkeit, im Sinne einer Gestaltungspflege tatig zu werden. Die
Rechtsgrundlage fiir ein solches Handeln ist durch § 86 Abs. 3 der Landesbauordnung M-V
gegeben. Vorliegend sieht die Gemeinde keine Notwendigkeit ortliche Bauvorschriften festzu-
setzen.

4.5  Verkehrliche ErschlieBung

Das Verkehrskonzept ist im Sinne der Vermeidung und Minimierung von Eingriffen darauf aus-
gelegt, dass moglichst bestehende Wegestrukturen fir die ErschlieBung des Planungsraumes
genutzt werden.

Vorliegend ist die ErschlieBung des Planungsraumes Uber den bestehenden Wirtschaftsweg,
der den Geltungsbereich im Siiden begrenzt und im Sidosten an die LandesstraBe L232 an-
schlieBt, geplant.

Abbildung 5: duBere ErschlieBung des Geltungsbereichs
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5. Auswirkung der Planung
5.1 Umweltpriifung

Nach Abfrage des Umfangs und Detaillierungsgrades der Umweltprifung gemal3 § 2 Abs. 4
BauGB erfolgt die Darstellung der Ergebnisse im Umweltbericht.

Durch die Umweltprifung kénnen vorhersehbare erhebliche Beeintrachtigungen der Umwelt
sowie deren Wechselwirkungen ermittelt werden. Das Vorhaben wird deshalb eingehend auf
seine Wirkungen auf die Schutzglter nach § 2a BauGB untersucht.

Aufgrund der derzeitigen intensiven landwirtschaftlichen Nutzung und der damit verbundenen
Bodenverdichtung und -bearbeitung im Zusammenhang mit der vorliegenden Planung einer
Agri-PV-Anlage nach DIN SPEC werden die mdglichen Umweltwirkungen des Vorhabens als
gering eingeschatzt. Ein erhdhter Untersuchungsbedarf entsteht insbesondere fiir die Schutz-
glter Mensch, Boden, Tiere/Pflanzen und Landschaft.

MaBgeblich fir die Betrachtungen der Umweltauswirkungen der Planung sind die Realisierung
und der Betrieb einer Agri-PV-Anlage nach DIN SPEC einschlieBlich der dazu erforderlichen
Nebenanlagen.

Zur Eingrenzung des Beurteilungsraumes fir die Bestandsaufnahme und Bewertung des Um-
weltzustandes wird daher der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ein-
schlieBlich eines Zusatzkorridors von 50 m als Grenze des Untersuchungsraumes gewahlt. Zu-
sammenfassend wurden vier potenzielle Konfliktschwerpunkte mit einem erhéhten Untersu-
chungsbedarf festgestellt:

1. Unvermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft durch geplante Flacheninanspruch-
nahme betreffen die Schutzglter Boden, Tiere und Pflanzen.

2. Die vorhersehbaren Auswirkungen durch Larm, Staub sowie Schadstoffimmissionen
wahrend der Bauphase sind bezuglich der Schutzgiiter Mensch und Gesundheit, Boden,
Pflanzen und Tiere zu beurteilen.

3.  Die Wahrnehmbarkeit der Anlage ist beziiglich des Schutzgutes Landschaftsbild zu be-

urteilen.
Weitere Konfliktschwerpunkte sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erwarten.

Die bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkintensitat ist flir die oben formulierten Planungs-
ziele insgesamt als gering einzuschatzen. Geplante Eingriffe beschranken sich auf ein unbe-
dingt notwendiges MalB. Hochwertige Biotopstrukturen werden bewusst nicht tberplant.

Die Betroffenheit streng oder besonders geschiitzter Arten im Bereich des geplanten Baufeldes
ist auch aufgrund der intensiven Nutzung erwartungsgema0 sehr gering.

Im Rahmen der Umweltpriifung ist die Prifung moglicher artenschutzrechtlicher Verbotstat-
bestande erforderlich.
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Aufgrund der Lage des Geltungsbereichs innerhalb eines europaischen Vogelschutzgebietes
wurden bereits im Vorfeld faunistische Erfassung und eine Vertraglichkeitsstudie zu diesem
durchgefihrt. Ihre Ergebnisse wurden in den Planungsprozess integriert und finden in der vor-
liegenden Planung Bericksichtigung.

5.2 Immissionsschutz

Der Geltungsbereich befindet sich zentral ca. 1.400 m zwischen den Ortslagen Woltow, Wes-
selstorf und Walkendorf auBerhalb des Einflussbereiches des Vorhabens. Die nachstgelegene
Wohnnutzung befindet sich Ostlich in ca. 160 m Entfernung.

Blendwirkungen

Photovoltaik-Module generieren Strom durch das Einfangen von Licht, wobei gilt, dass je mehr
Licht eingefangen wird, desto mehr Strom wird erzeugt. Generell fallt das Sonnenlicht in un-
terschiedlichem Winkel auf die Oberflache des Solarmoduls. Ein Teil von dieser Strahlung wird
durch die Oberflache nicht absorbiert, sondern reflektiert. Reflexionen kdnnen den Wirkungs-
grad von Photovoltaik-Modulen mindern, da sie zu Verlusten beim eingefangenen Licht flih-
ren. Aus diesem Grund sind Photovoltaik-Module so aufgebaut, dass die Reflektionsverluste
von Licht und damit Reflexionen nach Extern so gering wie mdglich ausfallen. Die Hersteller
verwenden hierzu unterschiedliche Techniken. Massnahmen zur Reflexionsvermeidung begin-
nen bereits im Inneren der Photovoltaik-Module, indem z.B. die Oberflache der Solarzellen tex-
turiert wird. Ferner kommen verschiedene Techniken der Glasveredelung in der Produktion
zum Einsatz. Durch diese MaBBnahmen sorgen die Hersteller dafiir, dass der Wirkungsgrad
der Photovoltaik-Module mdglichst hoch ist und in der Folge die externen Reflexionen gering
sind. Daher geht von Photovoltaik-Modulen eine sehr geringe Blendwirkung aus.

Beim vorliegenden Vorhaben befinden sich die nachstgelegenen Wohnbebauungen und Ver-
kehrsflachen 6stlich des Planungsraumes. Die vorhandenen Gehdlzstrukturen verhindern
groBtenteils eine direkte Einsehbarkeit des Planungsraumes und verhindern somit verblei-
bende Blendwirkungen. Blickbeziehungen sind lediglich in kurzen Bereichen der L 323 im Nor-
den und Siden des Geltungsbereichs moglich. Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens wer-
den erhebliche Blendungen ausgeschlossen.

Betriebliche Ldrmemissionen

Im Nahbereich der Anlage kénnen, z. B. durch Wechselrichter und Kuhleinrichtungen betriebs-
bedingte Larmemissionen entstehen.

Um ausreichenden Schallschutz zu gewahrleisten, werden solche larmrelevanten Anlagen mit
einem ausreichend groBen Mindestabstand zur nachstgelegenen Wohnbebauung errichtet.

Auch fur schallempfindliche Saugetierarten, wie Fledermause, kdnnen Larmimmissionen rele-
vant sein. Ein Wechselrichter ist ein wichtiger Bestandteil einer Photovoltaikanlage.
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Die Solarmodule produzieren Gleichstrom, den der Wechselrichter vor der Einspeisung ins 6f-
fentliche Stromnetz sowie vor der Verwendung im hausinternen Netz zu Wechselstrom um-
wandelt. Innerhalb der Hauptaktivitatszeitraume von Fledermausen (Dammerung und nachts)
werden die Solarmodule keinen Strom produzieren. Stérungen der Fledermause durch Ultra-
schallimmissionen sind also weitestgehend durch den eingeschrankten Betriebszeitraum der
Wechselrichter auszuschlieBen.

Sonstige betriebliche Immissionen

Eine Beleuchtung des Anlagengeldndes ist nicht vorgesehen.

5.3  Energie-, Wasserver- und -entsorgung

Innerhalb des Geltungsbereichs werden die Stromkabel unterirdisch und an den Rahmenkon-
struktionen verlegt, so dass es nicht zu Konflikten mit der Flachennutzung kommt. Gleiches gilt
fur den Netzanschlusspunkt auBerhalb des Planungsraumes.

Ein Anschluss an das Wasserver- und Abwasserentsorgungsnetz ist nicht erforderlich. Dartber
hinaus sind keine medialen ErschlieBungen erforderlich.

Anfallendes Niederschlagswasser kann innerhalb des Planungsraumes auch unter den Modu-
len durch die patentierte Regenwasserverteilschiene weiterhin natirlich versickern. Eine Beein-
trachtigung des Schutzgutes Wasser ist nicht zu beflirchten, denn mit dem Vorhaben werden
keine Stoffe freigesetzt, welche die Qualitat von Grund- und Oberflachenwasser beeintrachti-
gen koénnen.

Innerhalb des Geltungsbereichs verlaufen zwei Freileitungsstromtrassen, die durch die Planung
berticksichtigt werden.

5.4 Telekommunikation

Im Planbereich befinden sich nach derzeitigem Kenntnisstand keine Telekommunikationslinien
(TK-Linien) der Deutschen Telekom AG. Ein Anschluss an das Telekommunikationsnetz ist nicht
erforderlich.

5.5 Abfallrecht

Alle BaumaBnahmen sind so vorzubereiten und durchzufiihren, dass sowohl von den Baustel-
len als auch von den fertigen Objekten eine vollstandige geordnete Abfallentsorgung erfolgen
kann.

Sollte bei den BaumaBnahmen verunreinigter Boden oder Altablagerungen (Hausmiill, ge-
werbliche Abfalle, Bauschutt etc.) angetroffen werden, so sind diese Abfélle vom Abfallbesitzer
bzw. vom Grundstiickseigentiimer einer ordnungsgemaBen Entsorgung zuzufiihren. Diese Ab-
falle dirfen nicht zur erneuten Bodenverfillung genutzt werden.
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Soweit weiterhin im Rahmen von BaumaBnahmen Uberschussbdden anfallen bzw. Bodenma-
terial auf dem Grundstlick auf- oder eingebracht werden soll, haben die nach § 7 BBodSchG
Vorsorgepflichtigen Vorsorge gegen das Entstehen schadlicher Bodenveranderungen zu tref-
fen. Die Forderungen der §§ 6 bis 8 Bundes- Bodenschutz- und Altlastenverordnung
(BBodSchV) sind zu beachten.

Sollten wahrend der Bauarbeiten erhebliche organoleptische Auffalligkeiten im Baugrund fest-
gestellt werden, so ist gemaB Bundes-Bodenschutzgesetz die untere Bodenschutzbehérde zu
verstandigen.

5.6 Brandschutz

Die Loschwasserbereitstellung ist ein Teilbereich der bauplanungsrechtlichen ErschlieBung der
Baugrundstiicke im Sinne von § 123 BauGB.

Um die Zuganglichkeit zum Anlagengeldnde im Brandfall zu gewahrleisten, ist ein Feuerwehr-
Schlisseldepot am Zufahrtstor vorgesehen. Um im Schadensfall die zustandigen Ansprech-
partner erreichen zu konnen, sind am Eingangstor die Erreichbarkeiten des fiir die bauliche
Anlage verantwortlichen Betreibers sowie des Energieversorgungsunternehmens dauerhaft
und deutlich angebracht.

Der ortlichen Feuerwehr wird ein Lageplan des Geléandes zur Verfligung gestellt. Darin sind die
mafBgeblichen Anlagenkomponenten von den Modulen Uber Leitungsfiihrungen zu Wechsel-
richtern und Transformatoren bis zur Ubergabestelle des zustandigen Energieversorgungsun-
ternehmens enthalten. Relativ gefdhrdete Komponenten von Photovoltaikanlagen (PVA) sind
Wechselrichter, Energiespeicher und Transformatoren.

Da die stromfiihrenden Leitungen tberwiegend erdverlegt sind, geht von ihnen nur eine ge-
ringe Gefahr der Brandweiterleitung aus.

Uber die Wege zwischen den Modultischen sowie den Abstianden der Modultische unterei-
nander sind Brandschneisen gegeben, die einer evtl. Brandweiterleitung entgegenwirken.

Die drtliche Feuerwehr wird nach Inbetriebnahme der Agri-PV-Anlage in die Ortlichkeiten und
die Anlagentechnik eingewiesen. Brand- und Storfallrisiken werden durch fachgerechte Instal-
lation und Inbetriebnahme der Agri-PV-Anlage sowie regelmaBige Wartung minimiert. Im
Brandfall sind die "Handlungsempfehlungen Photovoltaikanlagen" des Deutschen Feuerwehr
Verbandes unter Verweis auf die VDE 0132 "Brandbekdampfung und technische Hilfeleistung
im Bereich elektrischer Anlagen” zu beachten. Die dortigen Ausfiihrungen betreffen insbeson-
dere die einzuhaltenden Sicherheitsabstande und die Durchfiihrung von Schalthandlungen.

Bei einer Photovoltaikanlage handelt es sich um eine bauliche Anlage im weitesten Sinne mit
einer geringen Brandlast. Dennoch soll ein Grundschutz an Léschwasser von 30 m?/h (ber 2
Stunden vorgehalten werden.
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Als Einrichtungen flr die unabhadngige Loschwasserversorgung kommen in Frage:

o unterirdische Loschwasserbehalter (DIN 14230),

o Loschwasserteiche (DIN 14210),
o Loschwasserbrunnen (DIN 14220) oder

o Trinkwassernetz (Unterflurhydranten DIN 3221 Teil 1 oder Uberflurhydranten DIN 3222
Teil 1).

Fir das in Rede stehende Projekt ist die Errichtung von Ldschwasserbrunnen innerhalb des

Geltungsbereichs vorgesehen. Die Verfligbarkeit des Loschwasserbedarfs ist im nachgelager-
ten Genehmigungsverfahren durch den Vorhabentrager nachzuweisen.

5.7 Denkmalschutz
Baudenkmale

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Baudenkmale, die als Denkmal im Sinne des
Denkmalschutzgesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern eingetragen und als Zeitzeu-
gen der Geschichte zu erhalten sind.

Bodendenkmale

Nach gegenwartigem Kenntnisstand sind im Bereich des Planungsraumes keine Bodendenk-
male oder Verdachtsflachen bekannt.

Wenn bei Erdarbeiten neue Bodendenkmale oder auffallige Bodenverfarbungen entdeckt wer-
den, sind diese gemal § 11 Abs. 1 DSchG M-V der unteren Denkmalschutzbehérde unverzig-
lich anzuzeigen und der Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen eines Mitarbeiters oder
Beauftragten des Landesamtes fiir Kultur und Denkmalpflege in unverandertem Zustand zu
erhalten. Die Anzeigepflicht besteht fiir den Entdecker, den Leiter der Arbeiten, den Grundei-
gentlimer sowie zufallige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen.

Die Verpflichtung erlischt finf Werktage nach Zugang der Anzeige, bei schriftlicher Anzeige
spatestens nach einer Woche. Die untere Denkmalschutzbehdrde kann die Frist im Rahmen
des Zumutbaren verlangern, wenn die sachgerechte Untersuchung oder die Bergung des
Denkmals dies erfordert (8§ 11 Abs. 3 DSchG M-V).
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Die Vorhabenbeschreibung des Vorhaben- und ErschlieBungsplans sowie die damit korrespon-

dierenden Regelungen des Durchfiihrungsvertrages sichern ab, dass 99,8 % des Sondergebie-

tes ,AGRI-PV" fUr die Landwirtschaft weiterhin nutzbar sind. Fir diesen Flachenanteil besteht
die bisherige landwirtschaftliche Nutzung fort.

Entsprechend reduziert sich der Eingriffsumfang des Funktionsverlustes auf ca. 10 % der be-

treffenden Vorhabenflache.

Flachenbilanz:

Geltungsbereich:
Sondergebiet:
Wald

Wasser

A

B

Netto-Modulflache:

Trafos:

Rammpfosten:
Zaunpunktfundamente
Energiespeicher

landwirtschaftlich nicht
nutzbar An

Ermittlung des Biotopwertes

1.000.867 m?
775.483 m?
56.721 m?
19.125 m?
3312 m?
146.224

387.568 m?

414 m?
380 m?
185 m?
467 m?

1.446 m?

Zur Ermittlung des Biotopwertes wird zundchst aus der Anlage 3 die Wertstufe ermittelt. Die

Wertstufe fir ,Sandacker” (ACS) ist 0. Die Wertstufe fiir ,Intensivgriinland auf Mineralstandor-

ten” (GIM) ist ebenfalls 0. Der durchschnittliche Biotopwert berechnet sich aus 1 abzlglich des

Versiegelungsgrades des derzeitigen Biotoptyps.

Biotopwert ACS:

Biotopwert GIM:

1 -0 (Versiegelungsgrad) = 1

1 -0 (Versiegelungsgrad) = 1

Ermittlung des Lagefaktors

Der Abstand zu vorhandenen Stoérquellen betragt im Durchschnitt mehr als 100 m, aber weni-

ger als 625 m. Entsprechend wurde ein Lagefaktor von 1,00 gewahlt.
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Berechnung des Eingriffs-Flachenidquivalents fiir Biotopbeseitigung bzw. Biotop-verin-

derung (unmittelbare Wirkungen/Beeintriachtigunqg)

Fur Biotope, die durch einen Eingriff beseitigt bzw. verandert werden (Funktionsverlust), ergibt
sich das Eingriffsflachenaquivalent durch Multiplikation aus der vom Eingriff betroffenen Flache
des Biotoptyps, dem Biotopwert des Biotoptyps und dem Lagefaktor.

. Flache des EFA m? = Flache * Bio-
Biotoptyp beeintrach- | Biotop- | Lage- topwert * Lagefaktor Eingriffsflachenaqui-
tigten Bio- wert faktor valent [m? EFA]
tops in m?
12.1.1
465.101 1 1,00 465.101*1*0,75 465.101
Sandacker
932
L 310.381 1 1,00 310.381 *1*0,75 310.381
Intensivgrinland
Zwischensumme: 775.483
Abzug von 99,8 % Funktionserhaltung geméaB DIN SPEC 91434:2021-05 -774.037
Summe der erforderlichen Eingriffsflachenédquivalente: 1.446

Berechnung des Eingriffsdquivalents fiir Funktionsbeeintrichtigung von Biotopen

Biotopbeeintrachtigungen im Randbereich der Anlagen bzw. auBerhalb der Baugrenze sind
nach derzeitigem Stand nicht zu erwarten.

Ermittlung der Versiegelung und Uberbauung

Es ist biotopunabhangig die teilversiegelte Flache in m? zu ermitteln und mit einem Zuschlag
von 0,2 zu berlcksichtigen. Fir die innere ErschlieBung ist die Anlage von Schotterwegen nach
Einschatzung des Vorhabentragers nicht erforderlich.

Fur Trafostationen, Rammfundamente und sonstige Nebenanlagen werden Vollversiegelungen
im Umfang von bis zu 1.446 m? eingeplant. Der Zuschlag fiir Vollversiegelung betrigt 0,5.

Teil-/Vollversiegelte bzw- Zuschlag fir Teil-/Vollver- EFA= Teil-/Vollversiegelte bzw- | Eingriffsflichen-
Uberbaute Flache siegelung Uberbaute Flache * Zuschlag aquivalente EFA
1.446 m? 0,5 EFA = 1.446 * 0,5 723
Summe der erforderlichen Eingriffsflachenédquivalente: 723
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Berechnung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs

Aus den berechneten Eingriffsflachendquivalenten ergibt sich durch Addition der multifunkti-
onale Kompensationsbedarf.

i e o . 5 e o . . . . Multifunktionaler
m* EFA fir Biotopbeseiti- m*® EFA fur Funktions- EFA fir Teil-/Vollversiege- .
n * beeintrachtigun * lung bzw. Uberbauun Kompensations-
u . N
gung g 2 9 bedarf [m? EFA]
1.446 0 723 2.169
Summe des multifunktionalen Kompensationsbedarfs m? EFA: 2.169

Zu 4. Kompensation des Eingriffes

MaBnahme 1 (2.33)

Umwandlung von Ackerfldchen durch spontane Begriinung in eine Brachfldche mit Nutzungsop-
tion: Umwandlung von Ackerflichen in Dauergriinland als einschiirige Mdhwiese oder einer
Mahd in einem zwei-bis dreijdhrigem Rhythmus

Fldchenbilanz: 146.224 m?
Anforderungen fiir Anerkennung:
- Flache war vorher mindestens 5 Jahre lang als Acker genutzt

- Ackerbiotope mit einer Bodenwertzahl von max. 27 oder Erfiillung eines der nachfolgend
aufgeflihrten Kriterien: Biotopverbund, Gewasserrandstreifen, Puffer zu geschiitzten Bio-
topen, Férderung von Zielarten

- Spontane Begriinung (keine Einsaat)
- Mindestbreite 10 m
- MindestflichengréBe: 2.000 m?

Nutzungsoption: Auf der Flache besteht ausschlieBlich die Mdglichkeit der Flachennutzung
als einschirige extensive Mahwiese unter Beachtung der folgenden Vorgaben:

- Mahd nicht vor dem 1. September mit Abfuhr des Mahgutes

- je nach Standort hochstens einmal jahrlich aber mind. alle 3 Jahre

- Mahdhohe 10 cm Uber Gelandeoberkante, Mahd mit Messerbalken
Bezugsflache fiir Aufwertung: Manahmenflache

Kompensationswert: 2,0
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Flache der MaBnahme | x| Kompensati- Leistungs- Kompensationsflachendqui-
5 x
[m?] onswert der faktor valent [m* KFA]
MaBnahme
146.224 2,0 - 292.448
292.448

Kompensationsflichendquivalent

Zu 5. Gesamtbilanzierung

Kompensationsflachen-

Kompensationsflachendquivalent

multifunktionaler Kompensations- | MaBnahme 1 _ squivalent [m? KFA] ge-
bedarf
samt
2.169 292.448 0
290.279

Der multifunktionale Kompensationsbedarf im Umfang von 2.169 Kompensationsflachenaqui-
valenten wird durch die Anlage von extensiven Mdahwiesen (MaBBnahme 1) mit einem Umfang
von 292.448 m? KFA vollstandig ausgeglichen. Es verbleibt ein Kompensationsiiberschuss von

290.279 m? KFA.
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7. Umsetzung des Bebauungsplanes

Die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist gemall § 12 BauGB an be-
stimmte Voraussetzungen gebunden:

Der Vorhabentrager muss sich zur Durchfiihrung der Vorhaben- und ErschlieBungsmaBnah-
men innerhalb einer bestimmten Frist sowie zur Tragung der Planungs- und ErschlieBungskos-
ten im Durchfihrungsvertrag verpflichten.

Der Vorhabentrager muss zur Durchfiihrung des Vorhabens und der ErschlieBung bereit und
in der Lage sein. Hieraus folgt die Nachweispflicht der wirtschaftlichen und finanziellen Leis-
tungsfahigkeit des Vorhabentragers im Hinblick auf das Gesamtvorhaben zum Zeitpunkt des
Satzungsbeschlusses. Ein bloBes Glaubhaftmachen der Leistungsfahigkeit des Tragers reicht
nicht aus.

Die finanzielle Bonitat des Vorhabentragers kann z. B. durch eine Kreditzusage geeigneter Ban-
ken oder durch Birgschaftserklarungen nachgewiesen werden.

Ist der Vorhabentrager nicht Eigentiimer, so ist ggf. eine qualifizierte Anwartschaft auf den
Eigentumserwerb oder eine anderweitige privatrechtliche Verfiigungsberechtigung nachzu-
weisen. Dieser Nachweis muss spatestens zum Satzungsbeschluss vorliegen.

Fur den vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplan soll die Mdglichkeit gemal § 12
Abs. 3a BauGB genutzt werden, eine bauliche oder sonstige Nutzung allgemein festzusetzen.
Unter Anwendung des § 9 Abs. 2 BauGB gilt in diesem Zusammenhang, dass im Rahmen der
festgesetzten Nutzungen nur solche Vorhaben zulassig sind, zu deren Durchfiihrung sich der
Vorhabentrager im Durchfiihrungsvertrag verpflichtet.

Anderungen des Durchfiihrungsvertrags oder der Abschluss eines neuen Durchfiihrungsver-
trags sind zuldssig. Entsprechend umfangreich und detailliert fallt die Vorhabenbeschreibung
des Vorhaben- und ErschlieBungsplans aus. Dieser wird mit dem Satzungsbeschluss der Ge-
meinde zu einem untrennbaren Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplans.
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VSRL

Absatz

Adult

Anhang

Anlage

Artikel

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag

Bundesartenschutzverordnung vom 16. Februar 2005 (BGBI. | S. 258, 896), zuletzt
geandert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 (BGBI. | S. 95)
Baugesetzbuch

Brutnachweis

Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz) vom 29.
Juli 2009 (BGBI. | S. 2542); zuletzt geandert durch Gesetz vom 28.09.2017 (BGBI. |
S. 3434)

continuous Ecological Functionality-measures = Malinahmen zur Wahrung der
kontinuierlichen 6kologischen Funktionalitat

measures aiming at the favourable conservation status = Malknahmen zur Erhaltung
des derzeitigen (guinstigen) Erhaltungszustandes der betroffenen Art

Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natirlichen
Lebensrdume so-wie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie), ABI. EG Nr. L 206, S. 7, zuletzt gedndert durch Akte vom 23.09.2003
Gebiet gemeinschatftlicher Bedeutung (FFH-Gebiet gemal o.a. Richtlinie)

Individuum/ Individuen

Juvenil

Kapitel

Messtischblatt-Quadrant (entspricht einem Viertel des Messtischblattes — etwa 5 x 5
km der Topografischen Karte 1:25.000)

Rote Liste Deutschland

Rote Liste Sachsen-Anhalt

Tabelle

Untersuchungsgebiet/ Untersuchungsraum

Richtlinie 2009/147/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom
30.November 2009 duber die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (EU-
Vogelschutzrichtlinie) (ABI EU L 20/7)
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1 Anlass und Aufgabenstellung

Innerhalb der Gemarkung der Gemeinde Walkendorf, Amt Gnoien, Landkreis Rostock, ist auf der
Grundlage eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans die Errichtung einer Freiflichen-

solaranlage geplant.

In Verbindung mit der Genehmigungsplanung findet eine Prufung des Vorhabens hinsichtlich
artenschutzrechtlicher Verbotstatbestdnde nach dem gegenwaértigen Stand der Bundesnatur-
schutzgesetzgebung vom 29. Juli 2009 (in Kraft getreten am 01. Marz 2010, zuletzt gedndert am
19.06.2020) basierend auf Datenerhebungen der entsprechenden Flachen statt. Auftretende Konflikte
zu diesem Bezug werden erfasst sowie mdgliche Vermeidungs-, Verminderungs- oder

AusgleichmalRnahmen erortert.

Weiterhin erfolgt die Priifung einer ggf. notwendigen Zulassung zur Ausnahme von Verbotstatbestanden
des § 44 Abs. 1 BNatSchG seitens der zustandigen Behdrden nach § 45 Abs. 7 BNatSchG.
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2 Grundlagen und Methodik
2.1  Rechtliche Grundlagen

Europarechtliche Vorgaben

Europarechtlich ist der Artenschutz in den Artikeln 12, 13 und 16 der Richtlinie 92/43/EWG des Rates
zur Erhaltung der natirlichen Lebensrdume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen vom
21.05.1992, in konsolidierter Fassung vorliegend seit dem 01.01.2007 sowie in den Artikeln 5 bis 7 und
9 der Richtlinie 2009/147/EG des europaischen Parlaments und des Rates Uber die Erhaltung der wild

lebenden Vogelarten vom 30.11.2009 — Vogelschutzrichtlinie, verankert.

Bundesrechtliche Vorgaben (BNatSchG)

Die durch das Urteil des Europaischen Gerichtshofs vom 10. Januar 2006 in der Rechtssache C-98/03
veranlassten, im Hinblick auf den Artenschutz relevanten Anderungen des Bundesnaturschutz-gesetzes
sind am 18.12.2007 in Kraft getreten (sog. Kleine Novelle des BNatSchG). Mit dem Gesetz zur
Neuregelung des Rechts des Naturschutzes und der Landschaftspflege vom 29. Juli 2009 (BGBI. I, S.
2542) sowie aktuell mit dem Gesetz zur Anderung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 28.09.2017
(BGBI. | S. 3434) erfolgten erneute Anpassungen. Insbesondere Letztere zwingt zur Berlcksichtigung
(§ 44) hinsichtlich der Artenschutzmaf3nahmen im vorliegenden Bericht. Die zentralen Vorschriften zum
besonderen Artenschutz finden sich in den §§ 44 bis 47 BNatSchG und gelten unmittelbar, d. h. es
besteht keine Abweichungsmaglichkeit im Rahmen der Landesregelung. Die Vorschriften sind striktes
Recht und als solches abwagungsfest. Sie erfassen zunéchst alle gem. § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14

BNatSchG streng oder besonders geschutzten Arten.

Totungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG:

Es ist verboten, wildlebenden Tieren der besonders geschlitzten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu
verletzen oder zu téten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschéadigen

oder zu zerstéren.
- betriebsbedingte signifikante Erhéhung des Lebensrisikos der geschitzten Arten
Stérungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG:

Es ist verboten, wildlebende Tiere der streng geschiitzten Arten und der européischen Vogelarten
wéhrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich

zZu stoéren.

- Das Verbot tritt ein, wenn sich der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art auf Grund

einer (bau- oder betriebsbedingten) Stérung verschlechtert.

Schadigungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG

Es ist verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestétten der wildlebenden Tiere der besonders geschlitzten

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschédigen oder zu zerstéren oder wildlebende Pflanzen der
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besonders geschilitzten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre

Standorte zu beschédigen oder zu zerstéren.

2.2

2.3

Das Verbot tritt ein, wenn trotz vorher im rdumlichen Zusammenhang zum Eingriff
durchzuflihrende CEF- oder FCS-Mallnahmen zur dauerhaften Sicherung der 6kologischen
Funktion dieselbe fir die Fortpflanzungs- oder Ruhestatten der betroffenen Arten nicht erhalten

werden kann.

Die im Zusammenhang mit der Schadigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten auftretende
unvermeidbare Tétung oder Verletzung von Tieren kann ebenfalls durch MalRnahmen zur

Funktionserhaltung ohne Eintreten des Verbotes ausgeglichen werden.

Eingriffszuldssigkeiten und Ausnahmevoraussetzungen

Bei Eingriffen besteht bei der Umsetzung von MaRnahmen zur Funktionserhaltung ansonsten
beeintrachtigter Fortpflanzungs- oder Ruhestatten (CEF-MaRnahmen= continuous ecological

funktionality-measures) die Moglichkeit, das Eintreten von Verbotstatbestanden zu vermeiden.

Dies setzt jedoch die fachlich und somit rechtssichere Realisierung der MaRnahmen sowie ihre

Bestatigung durch die zustandigen Behérden voraus.

Kann bei Durchfiihrung des Vorhabens dennoch das Eintreten der Verbotstatbestédnde nicht
ausgeschlossen werden, wird gemal § 45 Abs. 7 BNatSchG eine Ausnahmegenehmigung
erforderlich. Hierzu wéare ein entsprechender Antrag durch den Vorhabentrdger an die

zustandige untere Naturschutzbehdrde zu stellen.

Die rechtlichen Voraussetzungen fir die Zulassung dieser Ausnahme gemal § 45 Abs. 7

BNatSchG umfassen folgende:

- zwingende Griinde des Uberwiegenden o6ffentlichen Interesses (eingeschlossen
solche sozialer oder wirtschaftlicher Art, die fur die Umsetzung der Planung sprechen),
falls nicht in § 45 Abs. 7 Nummern 1 bis 4 BNatSchG aufgefuhrte Griinde, wie
Schadensabwehr, Forschung und Lehre, menschliche Gesundheit und Sicherheit oder

Naturschutz fur das Vorhaben den Ausschlag geben,

- kompensatorische MalRnahmen (CEF = continuous ecological functionality bzw. FCS
= favourable conservation status) damit sich der Erhaltungszustand der betroffenen

Art insgesamt nicht verschlechtert

- Alternativenpriifung

Methodik

Die methodische Vorgehensweise des vorliegenden Artenschutzberichtes erfolgt in Anlehnung an den

Leitfaden fur Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern sowie am gleichfalls dort zitierten Priifschema
(FROEHLICH & SPORBECK 2010).
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Die projektbezogene Abschichtung nach dem erwahnten Prufschema erlaubt die Eingrenzung des zu
prufenden Artenspektrums unter dem Aspekt des Ausschlusses von Arten, bei denen mit hinreichender
Sicherheit (Datenerhebungen) von keiner verbotstatbestandlichen Betroffenheit ausgegangen werden

kann.
Die Gesamtheit der zu priifenden Artenliste setzt sich zusammen aus:

- Arten des Anhangs Il und IV der FFH-RL (92/43/EWG)

- Europaische Vogelarten nach Art. 5 VSRL (alle wildlebenden, in Europa heimischen
Vogelarten)

- Streng geschitzte Arten nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG (umgesetzt durch
BArtSchV — 2005, zuletzt geandert 2013)

- Arten nach Anhang A oder B der EG-Verordnung Nr. 338/97 (Regulierung des Handels mit
gefahrdeten Tier- und Pflanzenarten- Umsetzung des Washingtoner

Artenschutzibereinkommens 1973, Erweiterung 2013)

1) Relevanzpriifung

Ziel der Relevanzpriifung ist es, das aus den gesetzlichen Bestimmungen resultierende umfangreiche
Artenspektrum zunachst auf jene Arten zu reduzieren, die unter Beachtung der

Lebensraumanspriiche im Untersuchungsraum vorkommen kénnen (Relevanzschwelle).

Alle anderen mussen einer artenschutzrechtlichen Prifung nicht mehr unterzogen werden
(FROEHLICH & SPORBECK 2010).

Bei diesen auszuschlielienden (abgeschichteten) Arten handelt es sich um jene,

. die gemal Roter Liste des jeweiligen Bundeslandes ausgestorben oder verschollen sind und

deren Auftreten in naher Zukunft unwahrscheinlich erscheint,

. die nachgewiesenermallen im Naturraum nicht vorkommen: Befindet sich der Wirkraum
(Untersuchungsraum) des Vorhabens auf3erhalb dieses generalisierten Verbreitungsgebietes,
muss diese Art i. d. R. einer artenschutzrechtlichen Prifung nicht mehr unterzogen werden.
Der Ausschluss des Vorkommens von Arten muss das verfigbare Wissen in angemessener

Weise berucksichtigen.

. die gemal der landesweiten Verbreitungskarten zwar im Bereich des Messtischblattes
auftreten, die aber auf Grund ihrer Lebensraumanspriche und der vorhandenen
Habitatstrukturen im Wirkraum des Vorhabens nicht vorkommen kénnen (z.B. Fehlen von fir
die Arten notwendigen Habitaten wie Regenmoore, Hecken, Geblsche, Trockenrasen,

Gewasser etc.).

. bei denen sich Beeintrachtigungen (bau-, anlage- und betriebsbedingt) auf Grund der

geringen Auswirkungen des Vorhabens ausschlie3en lassen.
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Grundlage fir das zu prufende Artenspektrum bilden die gemal § 44 Abs. 5 BNatSchG europaisch
geschutzten Arten, welche sich wie erwdhnt aus den Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie

allen europaischen Vogelarten zusammensetzen (LUNG - System der geschutzten Arten).

Fir Arten, welche als "besonders geschitzt" kategorisiert sind, gelten nach § 44 Abs. 5 Satz 5
BNatSchG die Verbote des Absatzes 1 nicht. Deren naturschutzfachliche Bewertung erfolgt
innerhalb der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung und sie sind somit nicht unmittelbar
Gegenstand des AFB. Hierbei erfolgt die Wertung und Folgenbewaltigung des Schutzes dieser Arten
als Teil des Naturhaushaltes (§ 14 Abs. 1i.V.m. § 1 Abs. 3 Nr. 5 BNatSchG). Grundsatzlich kdbnnen
dabei Uber vorhandene Biotopstrukturen und Leitarten Riickschliisse auf die nach allgemeinen
Erfahrungswerten vorhandenen Tier- und Pflanzenarten gezogen werden. Eine Uber diesen
indikatorischen Ansatz hinausgehende vollstandige Erfassung aller Tier- und Pflanzenarten ist in
Anbetracht der hier méglichen Artenzahl weder erforderlich noch verhaltnismagig. Sofern sich dabei
schutzwiirdige Artenvorkommen wie beispielsweise Arten der Roten Liste, welche aulierhalb des im
AFB zu behandelnden Spektrums erfasst sind, ergeben, erfahren diese im Einzelfall jedoch eine
vertiefende Betrachtung. Dies ist regelmaRig insbesondere aufgrund der Betroffenheit von geman §
30 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in Verbindung mit § 22 Naturschutzgesetzes Sachsen-
Anhalt (NatSchG LSA) geschiitzten Biotopen der Fall. Auch die ausschlieRlich im Anhang Il der FFH-
Richtlinie geflhrten Spezies sind nicht im AFB abzuhandeln. Diese Artenunterliegen den

Rechtsvorschriften der FFH-Vertraglichkeitspriifung.

2) Bestandsaufnahme

In einem zweiten Schritt ist die Bestandssituation der relevanten Arten im Untersuchungsgebiet zu

prifen.

3) Priifung der Betroffenheit

Im Rahmen der Betroffenheitsanalyse erfolgt unter dem Aspekt der Betroffenheit durch das Vorhaben
die Exploration aller schutzrelevanten Arten, deren Vorkommen auf Grund der vorliegenden

Untersuchungen belegt bzw. deren Vorkommen im Gebiet nicht auszuschlief3en sind.

4) Konfliktanalyse

Fir die abgeschichteten Arten wird eine mogliche Erfiillung der Verbotstatbestande nach § 44 Abs. 1
i.V.m. Abs. 5 BNatSchG durch das Vorhaben geprift und dabei ggf. Vermeidungs- und CEF-
MaRnahmen berlicksichtigt. Bei positivem Ausgang der Prifung sind abschlielend die

Voraussetzungen flr eine Ausnahme von den Verboten gemaf § 45 Abs. 7 BNatSchG zu ermitteln.
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2.4 Datengrundlagen

- OEKOPLAN Halle (Saale) (2024): Erfassungen zwischen Januar und Oktober 2022 & 2024:

Saugetiere, Brutvigel, Reptilien, Amphibien.

- FROEHLICH & SPORBECK (2010): Leitfaden Artenschutz in Mecklenburg/ Vorpommern.
Hauptmodul Planfeststellung/ Genehmigung. im Auftrag Landesamt fiir Umwelt, Naturschutz

und Geologie M-V.

- PETERSEN, B. et al. (2003): Das europaische Schutzgebietssystem Natura 2000, Okologie und
Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland, Bd. 1 und 2.

- DGHT e.V. (Hrsg. 2018): Verbreitungsatlas der Amphibien und Reptilien Deutschlands, auf
Grundlage der Daten der Landerfachbehérden, Facharbeitskreise und NABU
Landesfachausschusse der Bundeslander sowie des Bundesamtes fur Naturschutz. (Stand: 1.
Aktualisierung August 2018)

- Daten des Landesamtes fir Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommerns
(Biotoptypen, FFH-Arten).

2.5 Abgrenzung/ Habitatausstattung des Untersuchungsraumes

Das nordostlich der Ortslage Walkendorf gelegene Planareal umfasst einen Geltungsbereich von etwa
104 ha sowie einen maximal 100 m — Umkreis zur Erfassung potenzieller Wirkbereiche Uber die
Grenzen des Planungsraumes hinweg. Naturrdumlich im Ruckland der Mecklenburgischen Seenplatte
verortet, ist der Untersuchungsraum landschaftlich Teil des Flach- und Hugellandes um Warnow und
Recknitz. Dementsprechend reich gegliedert Iasst sich das Areal wie folgt charakterisieren. Mehr als die
Halfte der Gesamtflaiche im Zentrum, Osten und Sidosten ist von Intensivackerland gepragt. Hier
strukturieren 3 isolierte Feldgehdlze das Areal. In Richtung Norden und Westen schlief3t sich frisches
Grunland an, welches im Erfassungszeitraum recht intensiv von Rindern beweidet wurde. Durch die
Grundmoranenlandschaft bedingt, befindet sich der zentralndrdliche Bereich etwas exponiert und das
Gelande fallt insbesondere nach Norden und Westen ab. Im Norden entwdssern Drainagegraben den
Bereich in ein kirzlich renaturiertes FlieRgewasser, welches die gesamte ndrdliche
Geltungsbereichsgrenze bildet. Hier hat sich Feuchtgriinland etabliert, welches ebenfalls einer
Beweidung unterliegt. Im sudlichen Zentrum tritt das Sickerwasser in einigen Temporar- und 2

Permanentgewassern zutage.

Einige weitere Feldgehdlze pragen das Bild im Nordwesten und Studwesten. Zwischen diesen bestehen
noch linienhafte Reste von Allee- und Saumbestanden entlang ehemaliger Wege und Graben, welche

die westliche Begrenzung bilden.

Eingebettet in eine alte, landwirtschaftlich gepragte Kulturlandschaft grenzt im Stiden und Osten jenseits
einiger kleinerer Gehdlzstrukturen weiteres Ackerland an den Planungsraum. In die tbrigen Richtungen

setzt sich hingegen bewirtschaftetes Griinland, welches durch zahlreiche Feldgehdlze und Graben
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charakterisiert ist, fort. Durch relativ hoch anstehendes Grundwasser haben sich innerhalb der tieferen
Langen moorige und anmoorige Bdden entwickelt, welche allerdings durch die seit langer Zeit existente
Entwasserung nicht mehr allerorts die typische Vegetation aufweisen. Selbst entlang der westlichen und
nérdlichen Niederungen entlang des Vorfluters hat sich statt der dort natlrlicherweise vorkommenden
Rohrichte und GroRseggenriede nutzungstypisch durch die recht intensive Beweidung ein eher von
SlRgrasern dominiertes frisches Grinland herausgebildet. Die Ubrigen Bdden sind sandige

Ablagerungen der Grundmoranen.

Die Abgrenzung des Untersuchungsraumes (UR) ist abhangig vom Vorhaben und von der
naturrdumlichen Ausstattung des Umlandes. Hierbei waren auch die artspezifischen Wirkrdume bzgl.

des Vorhabens sowie auch der potenziell betroffenen Arten zu berlicksichtigen.

Der UR befindet sich innerhalb des SPA-Gebiets ,Recknitz- und Trebeltal mit Seitentdlern und
Feldmark® (DE 1941-401). In etwa 2,5 km Entfernung gehort ein Teil der Polchow zum GGB ,Recknitz-
und Trebeltal mit Seitentalern“ (DE 1941-301). An den westlichen UR grenzt zudem im Norden das
Landschaftsschutzgebiet ,Wesselstorf* (LSG_125).

Abb. 1: Lage des Planungsraumes im Umfeld sowie zu nachstliegenden Schutzgebieten; Gelb = GGBs DE 1941-301 sowie DE
2041-301 und Blau = SPA DE 1941-401; Kartenbasis: © 2023 Landesamt fiir Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V.
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Abb. 2: Aktuelles Luftbild des Planareals (Juni 2022), Blick von Nordwesten nach Suidosten (© 2022 Hauke).
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3 Bestandsaufnahme priifrelevanter Arten

Nach § 44 BNatSchG werden, um naturschutzrechtlichen Restriktionen im Planvorhaben
entgegenzuwirken, ausreichende Ermittlungen und Bestandsaufnahmen der im Plangebiet
vorhandenen geschitzten Arten erforderlich, sofern nicht auf andere Art und Weise ein mdglicher
artenschutzrechtlicher Verbotstatbestand rechtssicher bestimmt werden kann. Vorhandene Daten,
welche nicht alter als 5 Jahre sein dirfen, kdnnen als Datengrundlage herangezogen werden. Diese
Bestandsaufnahmen sind bei fehlenden aktuellen Erfassungsdaten in Form einer ,Potentialanalyse®
rechtssicher moéglich. Dann ist jedoch fiir all jene Arten, fir die eine Eignung eingeschatzt wird, von
einer Betroffenheit auszugehen (worst-case-Szenario). Dies fiihrt automatisch zu hoheren
artenschutzrechtlichen Anforderungen und Kompensationserfordernissen als eine auf konkreten

Erfassungsdaten basierenden Analyse.

Im vorliegenden Bericht kann anhand der im Kap. 2.4 angefiihrten Datengrundlagen auf jene Arten

eingegangen werden, welche sicher die Relevanzschwelle passiert haben. Diese somit zu
betrachtenden Arten werden nachfolgend abgehandelt. Bei Végeln erfolgt dabei noch eine zusatzliche
Differenzierung dahingehend, ob sie das Plangebiet als Nahrungsgast zur Brutzeit oder als
Reproduktionsraum nutzen oder nutzen kénnen. Brutvdgel werden noch einmal nach den jeweiligen

Nistgilden differenziert.

Um die mit jedem Bauvorhaben einhergehenden Wechselwirkungen hinsichtlich des Eingriffsbereichs
mit den peripher angrenzenden Arealen des Umfelds zu berilicksichtigen, sind grundsatzlich auf die zu
betrachtenden Artengruppen abgestimmte Wirkbereiche mit in Betracht zu ziehen. Insbesondere
hinsichtlich der Artengruppe der Brutvogel (sensible Arten) umfasste diese Erweiterung einen ca. 10 bis
40 m breiten Umring um das Planareal, welcher hauptsachlich von der Strukturierung der Grenzhabitate
sowie vom hier siedelnden Artenspektrum abhangt. Der Gesamtbereich ergibt im Folgenden den
Untersuchungsraum — UR. Zusatzliche Erfassungen erfolgten gemaR § 23 Abs. 4 des Gesetzes des
Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausflhrung des Bundesnaturschutzgesetzes
(Naturschutzausfihrungsgesetz - NatSchAG M-V) im 100 m — Umfeld bezlglich am Brutplatz

stérsensibler Grof3vdgel.

Innerhalb des Planareals werden nach Aussage des Investors samtliche (wertgebenden)
strukturierenden Habitatkulissen von einer Uberbauung ausgenommen (Abb. 3). Hierdurch ggf.
entstehenden Grenzkonflikte werden im vorliegenden Bericht bertcksichtigt.
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Abb. 3: Plangrenzen; Quelle Karte: © GeoBasis-DE/ M-V — 2023.

Im Folgenden bedeuten:

VS-RL Anh. 1 nach Vogelschutzrichtlinie 2009/147/EG Anh. 1 geschitzte Vogelarten

BAV Anl. 1 Sp. 3 gemal Bundesartenschutzverordnung (Anlage 1, Spalte 3) zu
bertcksichtigende Arten

FFH-RL Anh. Il und/ nach Anhang 4 der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992

oder IV zur Erhaltung der natirlichen Lebensrdume sowie der wildlebenden

Tiere und Pflanzen streng geschitzte Arten

RL M-V Rote Liste Mecklenburg-Vorpommern

3.1 Sdugetiere (Mammalia)

Im Untersuchungsraum konnten innerhalb des gemaf des Anhangs 4 der FFH-Richtlinie (Richtlinie
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natirlichen Lebensraume sowie der
wildlebenden Tiere und Pflanzen (Fauna-Flora-Habitat- Richtlinie) streng geschitzten Artenspektrums
im Rahmen der Erfassungen keine entsprechenden Spezies nachgewiesen werden.

Die Artenfachdatenbanken des MLUG fiihren auf der Grundlage der flachendeckenden MTBQ-

Kartierung 2005 den Nachweis des Fischotters am entsprechenden Kontrollpunkt an. Dartber hinaus
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gibt es einen alteren Totfund sidlich der Ortslage Woltow (ca. 750 m ndrdlich des Planungsraums). Es
wird davon ausgegangen, dass Einzelindividuen den Grandbach sowie auch das die nérdliche Grenze
des PR bildende, renaturierte FlieRgewasser (mindet 6stlich von Lihburg in die Warbel) frequentieren.

Allerdings entsprechen diese aufgrund ihrer GrélRe kaum geeigneten Nahrungshabitaten der Art.

Die aktuellen Daten zur Besiedlung des bundesdeutschen Territoriums durch den Wolf weisen im
unmittelbaren Gebiet auf die Prasenz eines Paares (Recknitztal) sowie eines Rudels weiter nérdlich,

mit dem Zentrum seines Aktionsraumes im Billenhager Forst (ca. 18 km Distanz), hin.!

Im betrachteten MTB 2041 ist der Biber, Stand Kartierungen 2012, nicht vertreten. Die weiteren

planungsrelevanten Arten (auRer Fledermause) kommen im Gebiet ebenfalls nicht vor.

Fledermause bleiben fiir das hier dokumentierte Bauvorhaben insoweit unbericksichtigt, dass im
expliziten Eingriffsareal keine essenziellen Lebensraumstrukturen (Quartiere) vorhanden sind, da diese
vollstandig ausgeklammert werden. Eine Nutzung als Nahrungshabitat ist zumindest fiir einige Arten
nicht auszuschliel®en. Beispielsweise jagen Grolte Mausohren gern am Boden nach gréReren Insekten
(Kafer), Beweidungsflachen bieten hier hdheres Potenzial. Da jedoch eine weiterfihrende Beweidung
innerhalb der Anlagen angedacht ist, kann auch hierbei dem Planungsraum insofern keine besondere
Bedeutsamkeit beigemessen werden, bzw. die Eingriffsareale werden zumindest teilweise weiterhin als
Nahrungshabitat fungieren (Uber diesbeziigliche Raumnutzungsstrategien der Artengruppe besteht

noch immer enormer Forschungsbedarf).

3.2  Brut- und Gastvégel (Aves)

Da gemal der Richtlinie 79/409/EWG (Vogelschutzrichtlinie) ersetzt durch die Richtlinie 2009/147/EG
des Europaischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 Uber die Erhaltung der
wildlebenden Vogelarten sowie der nationalen Umsetzung im BNatSchG bzw. der
Bundesartenschutzverordnung alle wildlebenden europaischen Vogelarten geschitzt sind, missen sie

im Artenschutzbeitrag entsprechend Berticksichtigung finden.

Fir eurydke, das heildt, weit verbreitete, ungefahrdete und nicht streng geschutzte Arten erfolgt die

Betrachtung mit indikatorischem Ansatz, zusammenfassend als Artengruppe (Nistgilde).

Brutvégel

Beim gegenstandlichen Vorhaben wurde angesichts des Umfangs und der Aktualitdt der
Datengrundlagen der Artbestand im Wirkraum des Vorhabens hinreichend genau erfasst, so dass auf

eine Relevanzprifung verzichtet wird.

' https://www.dbb-wolf.de/Wolfsvorkommen/territorien/karte-der-territorien
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Nomenklatur Schutz/ Gefahrdung
Anzahl der

212 |28 |2 | S
deutscher Name \,'\lv:;inSChaﬂ”Cher % g _‘% % ;é é o é g raum & davog im

o N E %3 g g.g% 2 fn’ (Planungsraum)

e | 288|282 |58
Amsel Turdus merula 6
Baumfalke Falco subbuteo 1
Blaumeise Cyanistes caeruleus 7
Bluthanfling Carduelis cannabina \' 3 2
Braunkehlchen Saxicola rubetra 3 2 1(1)
Buchfink Fringilla coelebs 14
Buntspecht Dendrocopos major 6
Elster Pica pica 1
Feldlerche Alauda arvensis 3 3 17 (14)
Feldsperling Passer montanus 3 \' 2
Fitis Phylloscopus trochilus 1
Gartenbaumlaufer Certhia brachydactyla 1
Gartenrotschwanz gﬁggg]ggﬂ‘: 6
Gelbspotter Hippolais icterina 1
Goldammer Emberiza citrinella V 8
Grauammer Emberiza calandra \' \'" 8
Grunfink Carduelis chloris 5
Haubenmeise Parus 1
Klappergrasmiicke Curruca curruca 1
Kleiber Sitta europaea 5
Kleinspecht Dryobates minor 3 1
Kohlmeise Parus major 15
Moénchsgrasmucke Sylvia atricapilla 9
Nebelkrahe Corvus cornix 2
Neuntéter Lanius collurio 1
Pirol Oriolus oriolus V 2
Ringeltaube Columba palumbus 6
Rohrammer Botaurus stellaris 1
Rotkehlchen Erithacus rubecula 6
Schafstelze Motacilla flava 2(1)
Schwanzmeise Aegithalos caudatus 1
Schwarzkehlchen Saxicola rubicola 2
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Singdrossel Turdus philomelos 4
Sommergoldhahnchen Regulus ignicapilla 1
Star Sturnus vulgaris 3 8
Stieglitz Carduelis carduelis 4
Sumpfmeise Parus palustris 5
Sumpfrohrsanger Acrocephalus palustris 1
Wachtel Coturnix coturnix 3(2)
Waldbaumlaufer Certhia familiaris 2
Waldkauz Strix aluco 1
Wiesenpieper Anthus pratensis 2 2 3(2)
Zaunkonig Troglodytes troglodytes 9
Zilpzalp Phylloscopus collybita 9

Tab. 1: Nachgewiesene Brutvogel; V = Vorwarnstufe, 3 = gefahrdet, 2 = stark gefahrdet; fett = Arten héherer Schutzkategorie,

griin unterlegt = Geholzbriter, blau unterlegt = Offenlandarten.

Die 40 nachgewiesenen Arten (mit insgesamt etwa 98 Revieren) zéhlen zu Offen- und Halboffenland-
sowie in geringem Umfange zu Waldarten. Bodenbriiter bzw. bodennah briitende Végel bilden hierbei

neben den Geholz- und Héhlenbritern die entsprechend zu betrachtenden Gilden.

Wald-, Gehdlz-, Gebiischbriiter

Innerhalb dieser Nistgilde sind im UR 31 Arten mit insgesamt mindestens ... Revieren nachgewiesen
worden. Dies entspricht einer normalen Abundanz in Habitaten entsprechender Auspragung. Die
heterogene Verteilung der Revierzentren ist auf die jeweilige Habitatqualitat der Geholzflachen sowie
deren Lage im Offenland zurlckzufihren. Hierbei lassen Geholzbestande differenter Alters- und
Artenstruktur auch erwartbar eine hdhere Artendiversitat der Avifauna erkennen. So zeigten sich
insbesondere an den Sdumen des Erlenbruchwaldfragments im Nordosten sowie im Sudwesten
(Auenwaldbestand mit Kleingewasser) aber auch im beweideten Hochwald (Nordwesten) relativ hohe

Revierdichten.

Végel des Offen- und Halboffenlandes

Von den fiir das Projekt teils hoch relevanten 9 nachgewiesenen Arten dieser Nistgilde (ca. ... Reviere)
geniefllen 3 Spezies erhdhten Schutzstatus. Hierbei ist insbesondere die Feldlerche weit Uber den

Planungsraum verbreitet.

Gastvogel

Hinsichtlich der Lage des Planungs- und Untersuchungsraumes innerhalb eines SPA-Gebietes wurden

innerhalb des Untersuchungszeitraumes auch Rast- und Gastvogel erfasst. Hierbei entfalten

15/63





Amt Gnoien ,PVA Walkendorf* - Artenschutzfachbericht — Bestandaufnahme prifrelevanter Arten

insbesondere jene Arten hinsichtlich des Bauprojekts eine gewisse Relevanz, welche grolie Bereiche
des Offenlandes als Nahrungshabitat nutzen (vgl. Tabelle 2).

Nomenklatur Schutz/ Geféhrdung Erfassungsdichte | Status
deutscher Name \'/\lvissenschaftlicher 5§ RL M-V RLD | Von insgesamt 8

ame 2014 2021 Begehungen
Graureiher Ardea cinerea 2 N
Grunspecht Picus viridis §§ 1 N
Habicht Accipiter gentilis 2 N
Héckerschwan Cygnus olor 1 U]
Kiebitz Vanellus vanellus §§ 2 2 1 U
Kranich Grus grus §§ 3 N
Lachmoéwe Larus ridibundus §§ \Y, 2 N
Mausebussard Buteo buteo §§ 3 N
Rauchschwalbe Hirundo rustica \Y V 5 N
Rotmilan Milvus milvus §§ \Y, 4 N
Rohrweihe Circus aeruginosus 88§ 3 2 N
Seeadler Haliaeetus albicilla §§ 1 (N)
Stockente Anas platyrhynchos 3 N

Tab. 2: Nahrungsgaste (Avifauna) im UG (* erhohter Schutzstatus durch Listung in VS-RL Anh. 1, BArtSchV Anl.
1, Sp. 3, RL-D/ RL-M-V Kat. 1-3).

3.3  Amphibien (Amphibia)

Im Verlauf der 2022 durchgefiihrten Kartierungen konnten sowohl im Untersuchungsgebiet als auch im
nahen Umfeld (teils) geeignete Laichgewasser identifiziert werden. Hiervon fuhrten einige temporar,
andere ganzjahrig Wasser.

Innerhalb des Planungsraums wurden jedoch keine Individuen planungsrelevanter Arten nachgewiesen.
Zahlreich und in nahezu jedem Gewasser vertreten waren lediglich Vertreter des Grunfroschkomplexes.
Hierbei kann hinsichtlich aktueller Verbreitungskarten die FFH-Art Pelophylax lessonae (Kleiner
Wasserfrosch) nahezu sicher ausgeschlossen werden.

Die temporare Frequentierung des Planungsraums durch den Moorfrosch sowie ggf. eine Nutzung
geeigneter Gewasser im Umfeld als Laichhabitat ist hingegen potenziell anzunehmen, da Mecklenburg-
Vorpommern einen der Verbreitungsschwerpunkte fir Deutschland darstellt sowie auch aktuelle
Nachweise aus dem MTBQ bestehen.

Fur den in Rede stehenden MTBQ 2041-1 sind darliber hinaus weitere Nachweise von Rotbauchunke,
Knoblauchkréte und Laubfrosch gelistet (2000 — 2018). Die intensiven, aber erfolglosen Kontrollen in
den Erfassungsjahren lassen jedoch den Schluss einer derzeitigen Absenz dieser Arten zu. Dennoch

kann angesichts des Vorhandenseins geeigneter Lebensbereiche (Sommerhabitate und auch Potenzial
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fur Uberwinterungsquartiere) im Siidwesten, Norden und Osten des Untersuchungs- sowie auch
Planungsbereichs eine Frequentierung des Bereichs durch Laubfrosch und Rotbauchunke zumindest
in den Folgejahren nicht ausgeschlossen werden. Die Knoblauchkréte praferiert grofRere Laichgewasser
mit submerser Vegetation, welche angesichts der Bewirtschaftung nicht im UR vorkommen. Daruber

hinaus gilt sie als wenig wanderfreudige Art, weshalb eine weitere Betrachtung dieser Spezies entfallt.

3.4 Reptilien (Reptilia)

Die aktuellen Verbreitungskarten der in Mecklenburg-Vorpommern planungsrelevanten Arten des
Anhangs 4 der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-RL) zeigen keine Nachweise innerhalb der Quadranten des
MTB 2041. Dennoch erfolgten 2022 entsprechende Kartierungen. In Frage kommende Lebensrdaume
innerhalb des Untersuchungsraumes befanden sich lediglich an den siid- und westexponierten Saumen

der Feldgeholze im Osten sowie innerhalb einiger weniger Bereiche der Gehdlzstrukturen im Westen.

Ein Vorkommen von Vertretern der Artengruppe konnte innerhalb des Untersuchungs-(zeit)raumes

nicht nachgewiesen werden.

3.5 Fische/ Rundmduler (Cyclostomara/ Osteichthyes)

Da vorhabenbedingt keine Gewasserstrukturen in Anspruch genommen werden, kann die Betrachtung

dieser Artengruppe im Rahmen der weiteren artenschutzrechtlichen Prifung entfallen.

3.6 Libellen (Odonata)

Hinweise auf die Prasenz artenschutzrelevanter Libellenarten liegen fur den Untersuchungsraum nicht
vor. Weiterhin fehlen die fir jene Spezies essenziellen Habitatstrukturen. Eine Betrachtung dieser

Artengruppe kann daher im Rahmen einer weiteren artenschutzrechtlichen Prifung entfallen.

3.7  Kidfer (Coleoptera)

Fir den Untersuchungsraum liegen keine Hinweise auf eine Prasenz artenschutzrelevanter, xylobionter
Grolké&ferarten vor. Geeignete Gehdlze werden durch das Vorhaben nicht tangiert, Die weiteren Arten
besiedeln Lebensrdume, welche im UR nicht vertreten sind. Somit kann eine weitere Betrachtung der

Artengruppe entfallen.
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3.8 Schmetterlinge (Lepidoptera)

Von den aktuell in Mecklenburg-Vorpommern vorkommenden Arten nach Anhang IV der FFH-RL sowie
der Bundesartenschutzverordnung (Anlage 1, Spalte 3) kann unter Beachtung der Datenlage im
weiteren Umfeld fur das UG lediglich ein Vorkommen des GroRRen Feuerfalters (Lycaena dispar) nicht
ganzlich ausgeschlossen werden. Wahrend der Erfassungen konnte die Art 2022 jedoch nicht
nachgewiesen werden. Bevorzugte Lebensbereiche der hygrophilen Art (Gewasser und Feuchtwiesen
mit der in M-V essenziellen Raupenfutterpflanze Flussampfer, Rumex hydrolapathum) werden vom

Vorhaben nicht tangiert.

Die Betrachtung dieser Artengruppe kann somit im Rahmen einer weiteren artenschutzrechtlichen
Prifung entfallen.

3.9 Spinnentiere (Arachnoidea), Krebstiere (Crustacea), Weichtiere, (Mollusca)

Die Auswertung der vorhandenen Unterlagen sowie die Habitatausstattung im Gebiet des Eingriffs
lassen nicht auf eine Prasenz der artenschutzrelevanten Arten im UG schlieRen. Auf eine weitere

Betrachtung wird verzichtet.

3.10 Farn- und Bliitenpflanzen, Flechten, Moose (Pteridophyta et Spermatophyta,
Lichenes, Bryophyta)

Streng geschitzte Spezies dieser Artengruppe waren im UG nicht zu erwarten und konnten auch nicht

nachgewiesen werden.

Die folgende Tabelle fasst angesichts der bisherigen Erdrterung zusammen, welche der betrachteten
Artengruppen beziglich einer weiteren artenschutzrechtlichen Prufung ausgeschlossen werden

kénnen.
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Artgruppe

weitere
Priiferfordernis

Begriindung

Saugetiere
(ohne
Fledermause)

ja

Im Untersuchungsraum (UR) sind potenziell Individuen von Wolf und
Fischotter zu erwarten.

Fledermause

ja

Im UR sind strukturelle Voraussetzungen fir Fortpflanzungs- und
Ruhestatten sowie als Jagdhabitate vorhanden.

Brutvogel

ja

Auf Grund der strukturellen Ausprdgung kommen fiir das UR alle
Nistgilden in Betracht. Darliber hinaus wird die Bedeutung des UR als
Nahrungs- und Rasthabitat diskutiert.

Reptilien

nein

Ein Vorkommen nach Anh. IV FFH-RL geschutzter Reptilien ist im
direkten Eingriffsbereich auf Grund weitgehend fehlender, essenzieller
Lebensraumstrukturen nicht nachgewiesen worden.

Amphibien

ja

Aufgrund der Lebensraumausstattung im UR sowie seiner Lage und
Exposition in der Region sind Frequentierungen streng geschutzter
Amphibien nach Anh. IV der FFH-RL nicht auszuschlief3en.

Wirbellose

nein

Angesichts der Absenz entsprechender Lebensraume und spezieller
Habitatelemente (Totholz, Gewasser, Futterpflanzen etc.) sowie
fehlender Nachweise ist eine Prasenz im Gebiet potenziell
vorkommender Wirbelloser (Kafer-, Libellen-, Schmetterlingsarten und
Weichtiere) nach Anhang IV FFH-RL bzw. BAV Anl. 1 Sp. 3 nicht
anzunehmen.

Fische

nein

Im UR fehlen fir Fischarten nach Anhang IV FFH -RL geeignete
Gewasser. Damit entfallt deren Betrachtung hinsichtlich der
Verbotstatbestande gem. § 44 BNatSchG.

Gefalpflanzen

nein

Im UG sind keine nach Anhang IV der FFH-RL geschitzten Pflanzen
auf Grund der Lebensraumausstattung zu erwarten. Damit entfallt die
Betrachtung der Artengruppe hinsichtlich der Verbotstatbestdnde gem.
§ 44 BNatSchG.

Tab. 3: Abschichtung der Artengruppen
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4 Priifung der Betroffenheit

Ergibt sich eine Uberlagerung der ermittelten oder modellierten Lebensstatten der betrachteten Arten
mit dem Wirkbereich des Vorhabens, erfolgt die Prifung der Betroffenheit und die Arten unterliegen der

weiteren artenschutzrechtlichen Priifung (Konfliktanalyse).

4.1  Wirkfaktoren des Vorhabens

Unter Berucksichtigung aller Wirkfaktoren des Vorhabens, welche eine Verletzung der
Verbotstatbestédnde des § 44 Abs. 1 BNatSchG zur Folge haben kénnen werden betrachtet. Hierbei wird
in bau-, anlage- und betriebsbedingte Faktoren unterschieden. Auswirkungen auf Nahrungs- und
Wanderhabitate werden nur beriicksichtigt, wenn sie nicht durch das Ausweichen auf entsprechende

Habitate im Umfeld kompensiert werden kénnen.

baubedingt mogliche Beeintrachtigungen

temporare Inanspruchnahme von Flachen
(Lagerplatze, Baustrafien)

temporarer Habitat- oder Funktionsverlust
Beschadigung/ Zerstérung Fortpflanzungs- und
Ruhestatten

Direkte oder indirekte Tétung

Schall- oder Lichtimmissionen durch
Baubetrieb (z.B. Vibrationen durch
Bauanlagen, Beleuchtungen etc.)

- Vorlbergehende Stérung, Vergramung und damit
moglicher Funktionsverlust (Brutzeit)

optische Reize durch Bewegung (Menschen,
Baumaschinen)

- Stdrung, Beunruhigung, Vergramung und damit
moglicher Funktionsverlust Brut- oder
Nahrungshabitate

stoffliche Einwirkungen wie
Staubimmissionen durch den Baubetrieb

- Madglicher Funktionsverlust von Habitaten hierfiir
sensibler Arten

Kollisionen mit Baumaschinen/ Material

- Verletzung/ Tétung von Individuen

anlagebedingt

nachhaltiger Flachenverlust durch
Uberbauung oder schweren Eingriff in
Biotopstrukturen

- Habitatverlust

- Funktionsverlust

- Barriere-, Zerschneidungseffekte
- Blendwirkung

betriebsbedingt

Schallimmissionen, optische Reize durch
Bewegungen infolge Grunlandpflege

- Temporare Stérungen, Beunruhigungen und dadurch
Vergramungen

- Temporarer Funktions-/ Habitatverlust z.B. von Brut-
und Nahrungshabitaten

Tab. 4: Wirkfaktoren des Vorhabens
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4.2  art(gruppen)spezifische Betroffenheit

Die Abhandlung der Arten, fur welche ein Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatSchG nicht mit
hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden kann bzw. flr die Beeintrachtigungen durch das

Vorhaben zu erwarten sind, orientiert sich im Laufe der weiteren Priifung an der Bestandsaufnahme.

Artengruppe/ Spezies | Vorhabenspezifische Wirkfaktoren

Saugetiere (auBer Bau- und anlagebedingte Flachen- und Strukturverluste, Zerschneidungs- und
Fledermiuse) Barriereeffekte, Schadigungs- und Totungsrisiken

Gelegentliche Frequentierungen durch Einzelindividuen dieser hochmobilen Arten
sind zwar nicht auszuschlieRen, jedoch beziiglich des Projekts (Hauptaktivitatszeiten
auRerhalb potenzieller bauzeitlicher Beeintrachtigungen) zu vernachlassigen.

Wolf
Fischotter

bau-, anlage- und nutzungsbedingte Stor- und Schadigungsrisiken

Die nachtaktive Verhaltensweise der Arten lasst keine signifikanten derartigen
Wirkungen auf die lokalen Populationen erwarten. Betriebsbedingt sind Tétungen
einzelner Tiere grundsatzlich mdglich (Schadigung durch elektrische Anlagen,
Kollisionen mit dem Bewirtschaftungsverkehr 0.4a.). Es lassen sich jedoch keine
Hinweise erkennen, die in diesem Zusammenhang auf eine erhdhte, d. h. eine tber
dem allgemeinen Lebensrisiko liegende Verlustrate von Individuen hindeuten.
Baubedingte Stdrungen insbesondere durch optische oder akustische Reize sind
moglich, Uberschneiden sich aber nicht mit der nachtlichen Aktivitatszeit. Die
Zaunungen sind zumindest fir den Fischotter, stellenweise meist auch fir den Wolf
durchgéngig. Die Anlagen stellen hinsichtlich ihrer Habitatkulisse darliber hinaus
keine geeigneten Nahrungshabitate fiir die beiden Arten dar und entbehren somit
einem erhéhten Konfliktpotenzial.

Ergebnis der Relevanzpriifung

Damit entfallt deren Betrachtung hinsichtlich der Verbotstatbestédnde gem. § 44
BNatSchG

Fledermduse Bau- und anlagebedingte Flachen- und Strukturverluste, Zerschneidungs- und
Barriereeffekte, Schadigungs- und Tétungsrisiken

Geeignete Quartierstrukturen (Sommer-, Winter- und Zwischenquartiere) finden sich
an und innerhalb der alteren Gehdlzbestédnde. Wenn sichergestellt ist, dass keine
entsprechenden Gehdlze entfernt werden, sind entsprechende vorbeugende
MaRnahmen nicht erforderlich.

Der baubedingte Entzug von Nahrungshabitaten fir jene wenigen Arten, welche
bodennahes Offenland bejagen, erfolgt Uberwiegend auf den anlagebedingt zu
Uberbauenden Flachen. Im Bereich der durch die Modulfelder in Anspruch
genommenen Flachen erfolgt durch Uberbauung allerdings nicht zwingend eine
Verschlechterung der Qualitdt der Nahrungshabitate. Untersuchungen zu
Auswirkungen von PV-Anlagen auf Fledermause haben gezeigt, dass eine Nutzung
der Flachen als Jagdhabitat durchaus erfolgt (divergente Mikroklimata an den
Modulen kénnen zu einem hoheren Insektenaufkommen fihren — vgl. RAAB B.
2015). Somit entstehen mittelfristig neue Strukturen mit Eignung als potentielle
Jagdrdume. Im rdumlichen Zusammenhang begriindet der vorhabenbedingte Verlust
der Jagdhabitate keine artenschutzrechtliche Betroffenheit.

bau-, anlage- und nutzungsbedingte Stor- und Schadigungsrisiken

Die nachtaktive Verhaltensweise der Artengruppe lasst keine signifikanten derartigen
Wirkungen auf die lokalen Populationen erwarten. Betriebsbedingt sind Tétungen
einzelner Tiere durch Kollisionen mit dem Bewirtschaftungsverkehr oder durch
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Einschluss in Bauwerke grundsatzlich méglich. Es lassen sich jedoch keine Hinweise
erkennen, die in diesem Zusammenhang auf eine erhdhte, d. h. eine Uber dem
allgemeinen Lebensrisiko liegende Verlustrate von Individuen der aktuell
nachgewiesenen oder der potenziell vorkommenden Fledermausarten hindeuten.
Baubedingte Stérungen insbesondere durch optische oder akustische Reize sind
moglich, Uberschneiden sich aber nicht mit der nachtlichen Aktivitatszeit der
Artengruppe.

Ergebnis der Relevanzpriifung

Die artenschutzrechtliche Betroffenheit von Individuen der Arten kann nahezu
ausgeschlossen werden.
Eine weitere Konfliktanalyse ist nicht erforderlich.

ungefahrdete
Geholzbriiter

Bau- und anlagebedingte Flachen- und Strukturverluste, Zerschneidungs- und
Barriereeffekte, Schadigungs- und Totungsrisiken

Infolge einer Baufeldfreimachung sind der Entzug von Lebens- und

Amsel
Baumfalke Fortpflanzungsstatten und damit einhergehend auch Schéadigungen von
Blaumeise Entwicklungsstadien (Gelegen und Jungtieren) zu erwarten. Fir die sog.
Buchfink Allerweltsarten kann im Ergebnis eine nachhaltige bzw. erhebliche Betroffenheit unter
Buntspecht strikter Beriicksichtigung der allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie der
Elster . .
Fitis vorgeschlagenen  speziellen  Vermeidungsmaflnahmen (vgl. Kap. 5.1)
Gartenbaumlaufer ausgeschlossen werden. Jedoch fiihrt die Planung aus fachgutachterlicher Sicht
Gartenrotschwanz auch bei einigen Wert gebenden Arten, d. h. Spezies mit erhdhter
Gelbspotter Schutzbediirftigkeit, zu einem anlagebedingten Habitatverlust. Damit kann unter
Grinfink Umstanden langfristig eine Destabilisierung der oftmals individuenarmen lokalen
Haubenmeise . . o

. Populationen ohne den projektspezifischen Ansatz von MaRnahmen zur
Klappergrasmiicke i ) i
Kleiber Koharenzsicherung nicht ausgeschlossen werden.
Kohimeise bau-, anlage- und nutzungsbedingte Stor- und Schadigungsrisiken
Kolkrabe ’
l,\\l/logcltlw(sgrr]asmucke Im Umfeld der BaumaRnahmen wird zur ErschlieBung oder Errichtung der Module
Pier}ole rahe ein erhOhtes Storpotenzial auch der benachbart siedelnden Revierpaare durch Reize
Ringeltaube wie Larm, Licht und Baumaschinenbewegungen sowie Erschitterungen
Rotkehlchen angenommen. Zur Reaktion einzelner Arten liegen noch unzureichende
Sghwanzmeise Erfahrungswerte vor. In Abhangigkeit von der Lage des Brutplatzes und der
Singdrossel Ausdehnung des Reviers ist je nach jahreszeitlicher Einordnung der Baumafnahme

Sommergoldhahnchen

jedoch die Aufgabe von Teillebensrdumen (Nahrungsreviere) bis hin zur Vergramung

gﬂ?r?pl)lgrieise am Nistplatz und damit der Verlust von Gelegen oder Jungtieren im Einzelfall nicht
Waldbaumlaufer auszuschlieBen (vgl. BfN - http://ffh-vp-info.de). Jedoch handelt es sich im
Waldkauz vorliegenden Fall um bauzeitlich begrenzte, diskontinuierliche Stérungen in einem mit
Zaunkonig geringen Vorbelastungen behafteten Raum. Im Bereich der durch die Modulfelder in
Zilpzalp Anspruch genommenen Fliachen erfolgt durch Uberbauung fiir verschiedene

Brutvogelarten der Entzug von Habitaten. Bei einigen der betroffenen Taxa handelt
ungefahrdete

Offenlandarten

es sich um weit verbreitete Spezies, die nicht gefahrdet sind bzw. in der Region
durchgehend und in gesicherten Bestanden vorkommen. Diese Arten sind nicht
essentiell auf eine Nutzung der kinftig durch das Vorhaben blockierten Bereiche

ngqu: angewiesen und kénnen auf Flachen gleicher Lebensraumstruktur bzw. -qualitat im

Schafstelze Umfeld ausweichen. Hinweise auf eine Stérung der Vdgel wie Lichtreflexe oder

Schwarzkehlchen Blendwirkungen durch die Solarmodule liegen nicht vor. Die vielfach geaulerte

\?\;Jmﬂﬂl)hrsénger Vermutung, dass Wasser- oder Watvogel die Module fir Wasserflachen halten und
achte

versuchen, auf diesen zu landen, hat sich nicht bestatigt (HERDEN et al. 2009). Durch
ihnre Grofke und Sichtbarkeit konnen derartige Anlagen eine gewisse Stoér- und

Arten mit erhShtem | Scheuchwirkung haben. Jedoch wurde bisher ein aus diesen Griinden auftretendes
Schutzstatus bzw. Meideverhalten (wie etwa an Windkraftanlagen) nicht beobachtet. Betriebsbedingt

b d betroff
S:zzir;sers etrotiene sind Tétungen einzelner Tiere durch Kollisionen mit dem Bewirtschaftungsverkehr
oder durch Einschluss in Bauwerke grundsatzlich méglich. Es lassen sich jedoch
. keine Hinweise erkennen, die auf eine erhdhte, d. h. eine Gber dem allgemeinen
Bluthanfling L . o j i
Braunkehlchen Lebensrisiko liegende Verlustrate von Individuen Arten hindeuten. Die
Feldlerche betriebsbedingten Pflegegénge rufen keine erheblichen Stérungen hervor, zumal sie
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Feldsperling nicht wahrend der Hauptbrutzeit realisiert werden durfen. Dariiber hinaus konnten im
Grauammer unmittelbaren Umfeld keine als besonders stoérsensibel einzustufenden Taxa
MM nachgewiesen werden.
Neuntdter
Star Ergebnis der Relevanzpriifung
Wiesenpieper
Die artenschutzrechtliche Betroffenheit von Individuen der Arten ist anzunehmen.
Eine weitere Konfliktanalyse ist erforderlich.
Gastvogel Bau- und anlagebedingte Flachen- und Strukturverluste, Zerschneidungs- und
(Nahrungsgaste) Barriereeffekte, Schadigungs- und Tétungsrisiken
Graureiher Der UR besitzt auf Grund seiner Habitatausstattung und im Vergleich mit dem Umfeld
Griinspecht eine moderate bis hohe Bedeutung insbesondere als Nahrungsgebiet fur S—)reifvégel.
Habicht Weitere Artengruppen waren nur sporadisch oder lediglich als Uberflieger
Kranich anzutreffen. Dennoch stellen insbesondere die Gewasser, Gehdlzbereiche aber auch
Lachmowe die Hochstaudenfluren Nahrungshabitate fiir weitere Arten dar. Alle strukturgebenden
II\?/I:S;?::;;:ge Habitatkulissen (Gehdlze, Gewasser etc.) bleiben unberiihrt. Die Gberplanten Areale
Rotmilan erfahren eine im Verhaltnis aufwertende Strukturierung, welche ein groReres
Seeadler Spektrum an Nahrungsorganismen generieren kann.
Stockente

bau-, anlage- und nutzungsbedingte Stor- und Schadigungsrisiken

Storwirkungen koénnen grundséatzlich nicht ausgeschlossen werden. Sie sind
temporarer Natur und wirken sich nicht in erheblicher Form auf die Populationen aus.
In kumulativer Wirkung mit weiteren flachenhaften Bauprojekten im Gebiet kann sich
dies andern. Jedoch steht dem entgegen, dass ausgedehnte Regionen im Gebiet
ihren Status als landwirtschaftlich gepragtes Kulturland beibehalten und
dementsprechend auch in Zukunft ausreichende Ressourcen dieser Art bieten
werden.

Mit Blick auf die anlagebedingten Veranderungen im UR zeigen verschiedene
Untersuchungen jedoch, dass einige Vogelarten die extensiv bewirtschafteten
Zwischen- und Randbereiche von Photovoltaik-Freiflachenanlagen als Nahrungs-
und Bruthabitat nutzen kénnen (TROLZTSCH 2013, PESCHEL 2010). Gleiches gilt
fur die im Winter schneefreien Bereiche unter den Modulen. Auf Grund eines
demzufolge erhohten Aufkommens an Kleinsaugern konnte eine gewisse Affinitat von
Greifvogeln wie Eulen, Turmfalke, Rotmilan und Mausebussard festgestellt werden
(vgl. HERDEN et al. 2009). Die Module stellen offenbar keine Jagdhindernisse dar.
Eine diesbeziigliche erhebliche Stérung kann somit ausgeschlossen werden.

Ergebnis der Relevanzpriifung

Die artenschutzrechtliche Betroffenheit von rezenten Populationen bzw. Individuen
der Arten somit ausgeschlossen werden.
Eine weitere Konfliktanalyse ist nicht erforderlich

Rastvogel (Zugvogel)

Ganse
Kranich

Bau- und anlagebedingte Flachen- und Strukturverluste, Zerschneidungs- und
Barriereeffekte, Schadigungs- und Tétungsrisiken

Ein zumindest partieller Funktionsverlust der Uberplanten Flachen als Rasthabitat ist
durch die Errichtung der PVA gegeben. Der gesamte Planungsraum wurde als
.Rastgebiet Land“ der untersten Kategorie 2 eingestuft. Weiterhin befinden sich in
einer Entfernung zwischen 300 und 1000 m vom Planareal Schlafplatze von Génsen
und Kranichen der Kategorie 2 (Stand: 2009).

Durchziehende Végel sind jedoch sehr mobil und nicht direkt auf das jeweilige Areal
angewiesen. Ein Ausweichen ist daher stets méglich und ein Tatbestand der Tétung
oder Verletzung entféallt somit nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik.

bau-, anlage- und nutzungsbedingte Stor- und Schadigungsrisiken

Storwirkungen koénnen grundsatzlich nicht ausgeschlossen werden, haben aber
aufgrund ihrer temporaren Natur keine erheblichen Auswirkungen.

Ergebnis der Relevanzpriifung
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Die artenschutzrechtliche Betroffenheit von Individuen der Arten kann nicht ganz
ausgeschlossen werden.
Eine weitere Konfliktanalyse wird erforderlich

Amphibien

Moorfrosch
Laubfrosch
Rotbauchunke

Bau- und anlagebedingte Flachen- und Strukturverluste, Zerschneidungs- und
Barriereeffekte, Schadigungs- und Tétungsrisiken

Im Eingriffsbereich konnten auf Grund weitgehend fehlender, fiir die Art essenzieller
Habitatrequisiten keine Individuen planungsrelevanter Arten nachgewiesen werden.
Da peripher im Umfeld jedoch geeignete Gewasser sowie Landlebensrdume
existieren, kann ohne VermeidungsmalRnahmen ein Schadigungs- bzw.
Tétungsrisiko nicht ausgeschlossen werden.

bau-, anlage- und nutzungsbedingte Stor- und Schadigungsrisiken

Die in Rede stehenden Amphibien besitzen keine erhdhte Stoéranfalligkeit, dariber
hinaus wandern sie nachts. Einfluss nehmende, bau-, betriebs und anlagebedingten
Stérungen kénnen vernachlassigt werden.

Ergebnis der Relevanzpriifung

Die artenschutzrechtliche Betroffenheit einzelner Individuen der Art kann nicht
vollstandig ausgeschlossen werden.
Eine weitere Konfliktanalyse ist erforderlich.

Tab. 5: Betroffenheitsanalyse der Arten und Artengruppen

Der Zerschneidungseffekt durch den Baukoérper der Photovoltaikanlage, fihrt zu keiner erheblichen

Storung fir planungsrelevante Spezies gemaf § 44 Abs. 1 BNatSchG, da die Anlagenflache genutzt

und die Einfriedung von den meisten Arten problemlos (iberwunden werden kann.
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5 Mafénahmen zur Vermeidung und Sicherung der kontinuierlichen

okologischen Funktionalitat

5.1 Vermeidungsmafdnahmen

Gemal § 15 Abs. 1 BNatSchG sind im Rahmen der Eingriffsregelung schutzgutbezogene Malinahmen

zur Vermeidung und Minderung vorgesehen. Diese Malinahmen flhren dazu, dass Projektwirkungen

vollstandig unterbleiben bzw. soweit minimiert werden, dass keine erhebliche Einwirkung auf die

Individuen geschutzter Arten erfolgt.

In der folgenden Tabelle sind die VermeidungsmafRnahmen gelistet.

deren Erlduterung innerhalb der MaRnahmenblatter im Anhang.

Zur besseren Ubersicht erfolgt

Nummer Beschreibung Relevante Arten(gruppen)
Vars 1 Allgemeine Baufeldbeschriankung und - alle
sicherung
Vars 2 Geholzfallungen Gehdlzbruter
Hohlen-/Nischenbruter
Fledermause
Vars 3 Bauzeitenregelung alle
Vars 4 Begrenzung von Schall-, Schadstoff- und alle
Lichtemissionen
Vare 5 okologische Baubegleitung alle
Vars 6 Ausgrenzung, ggf. Herrichtung und Erhalt Braunkehlchen, Grauammer,
okologisch wertgebender Bereiche Rohrammer, Wiesenpieper,
weitere Brutvogelarten der
Feuchtwiesen mit teils hohem
Schutzstatus, Amphibien
Vars 7 Kleintierdurchlassigkeit der Umfriedung Amphibien, Végel, Sauger
Vars 8 Planungsanpassung Modulfelder Feldlerche, Braunkehlichen,
Wiesenpieper, Grauammer
Brut- und Gastvdgel, Wirbellose

Tab. 5: VermeidungsmafRnahmen

25/63





Amt Gnoien ,PVA Walkendorf* - Artenschutzfachbericht — Mal3nahmen zur Vermeidung und Sicherung der kontinuierlichen
Okologischen Funktionalitat

5.2  CEF-Mafinahmen

MaRnahmen zur Wahrung der kontinuierlichen 6kologischen Funktionalitdt nach § 44 Abs. 5 Nr. 3
BNatSchG setzen unmittelbar am betroffenen Bestand der geschutzten Arten an (vgl. Kap. 2.2). Zur
Sicherung der Kontinuitdt der Lebensstitte missen sie den Charakter vorgezogener,
kompensatorischer MalRnahmen besitzen und einen raumlichen Bezug zum betroffenen Habitat

erkennen lassen. Darlber hinaus sind sie rechtsverbindlich im B-Plan festzusetzen.

Beim gegenstandlichen Vorhaben sind bei Priorisierung der VermeidungsmalRnahmen keine CEF-

MaRnahmen erforderlich.

5.3 FCS-Mafdsnahmen

Werden trotz Vermeidungs- und/ oder CEF-Malinahmen Verbotstatbestande erflllt, so kénnen FCS-
MaRnahmen der Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes dienen und damit Voraussetzung der
Erteilung einer artenschutzrechtlichen Ausnahmegenehmigung sein. Diese MalRnahmen miissen aus
den spezifischen und 6kologischen Erfordernissen der betroffenen Arten abgeleitet sein und damit eine
der Art entsprechende Funktionalitdt gewahrleisten. Auch darf zwischen Eingriff und Funktionsfahigkeit
keine Zeitlicke (time lag) entstehen, infolge derer eine irreversible Schwachung der Population zu

befiirchten ist.

Beim gegenstandlichen Vorhaben sind keine FCS-Malinahmen erforderlich.
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6 Priifung der Verbotstatbestande des § 44 Abs. 1 BNatSchG
6.1 Vogel (Aves)

Eine Betrachtung der Europaischen Vogelarten erfolgt ebenfalls auf Artniveau, wenn diese als
wertgebend eingestuft werden. Die Einstufung erfolgt, wenn mindestens eines der nachfolgenden
Kriterien zutrifft:

- Gefahrdungsstatus 0, 1, 2, 3 oder R (extrem selten) der aktuellen Roten Liste
Deutschlands bzw. M-Vs

- streng geschiitzte Art nach Bundesnaturschutzgesetz (§ 7 (2) Nr. 14 BNatSchG)

- Artdes Anhang | der EU-Vogelschutzrichtlinie

- Brutbestand der Art in M-V < 1.000 Brutpaare (Kategorien s, ss, es und ex der aktuellen
Roten Liste M-V)

- Art mit einem hohen Anteil am Gesamtbestand in Deutschland (in der aktuellen Roten Liste
M-V mit “I* bzw. “I!“ gekennzeichnete Art (! > 40%, !! > 60% des deutschen
Gesamtbestandes))

- Koloniebriter

Alle sonstigen ,Allerweltsarten” werden in 6kologischen Gilden zusammengefasst in
Sammelsteckbriefen behandelt.

Ungeféahrdete, euryoke Vogelarten der Wélder, Geholze und Gebiische

Amsel Gartenbaumlaufer Kohlmeise Singdrossel
Baumfalke Gartenrotschwanz Moénchsgrasmiicke Sommergoldhahnchen
Blaumeise Gelbspaétter Nebelkrahe Stieglitz
Buchfink Grinfink Pirol Sumpfmeise
Buntspecht Haubenmeise Ringeltaube Waldkauz
Elster Klappergrasmucke Rotkehlchen Zaunkonig
Fitis Kleiber Schwanzmeise Zilpzalp

Kolkrabe Schwarzkehlchen

1. Grundinformationen

Schutz- und Gefahrdungsstatus

In dieser Gruppierung werden ausschliel8lich ungeféhrdete Arten zusammengefasst, die auch kein erhGhtes
Schutzbediirfnis nach Anhang | VSRL aufweisen oder einem national strengen Schutz gemé&R BArtSchV/
BNatSchG unterliegen. Fiir die einzelnen Arten sind die Erhaltungszustdnde in Mecklenburg-Vorpommern
bisher, insbesondere aktuell, nicht abschlieBend definiert. Wegen ihrer weiten Verbreitung muss jedoch von
einem glinstigen Erhaltungszustand ausgegangen werden.

Lebensraumanspriiche und Verbreitung in Mecklenburg-Vorpommern

Die aufgefiihrten Arten haben unterschiedliche &6kologische Habitatanspriiche und weisen verschiedene
Lebensweisen auf. Dabei handelt es sich jedoch fast ausschlie8lich um Frei- oder Bodenbriiter, welche ihre
Nester nur fiir eine Brut nutzen und bei denen im Folgejahr jeweils neue Niststétten errichtet werden sowie um
nachgewiesene Nahrungsgéste.

Zu den Lebensrdumen gehéren Gehdlzsdume, Gebliische, Sukzessionsfladchen, Feldgehélze aber auch
Siedlungsbereiche.

Der iiberwiegende Teil der Arten verldsst das Brutgebiet in den Wintermonaten zur Uberwinterung in
wérmeren Lebensrdumen. Einzelne Arten, zu denen der Stieglitz oder die Amsel gehéren, (iberwintern als
Standvégel im Umfeld des Brutreviers. Teilweise erhalten diese Spezies im Winter noch Zuzug von Individuen
nérdlicher oder éstlicher siedelnder Populationen.
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Bei einigen Arten kann die Brutzeit bereits im Mérz beginnen (z.B. Amsel). Abgesehen von Nachgelegen ist
bei fast allen Spezies das Brutgeschéft Ende Juli abgeschlossen.

Fiir Mecklenburg-Vorpommern gilt eine fiir alle Arten dieser Gruppe zutreffende landesweite Verbreitung mit
teils hohen Bestandszahlen. Leider ist bei einigen Arten dennoch von einem abnehmenden Trend
auszugehen.

Verbreitung im UR

Die 30 genannten Arten sind mit etwa 138 Revieren im UR nachgewiesen.

2. Prognose und Bewertung der Schadigungs- und Stdrungsverbote nach § 44 Abs. 1 i.
V. m. Abs. 5 BNatSchG

Schéadigungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG
Nachstellung, Fang, Verletzung, Tétung von Tieren bzw. Entnahme, Beschadigung oder Zerstérung ihrer
Entwicklungsformen

Bei Umsetzung der Bauplanung sollen keine Gehdlze entfernt bzw. Gehdlzfldchen (iberbaut werden. Insofern
besteht hierbei keine Gefahr von Individuenverlusten auf Grund von BaumalBnahmen. Sollten abweichende
Regelungen getroffen werden, ist die zustdndige Behérde zu kontaktieren und zeitnahe Kontrollen
anzuberaumen. Dariiber hinaus kénnen durch bauzeitliche Regelungen (Baufeldfreimachung auflerhalb der
Brutzeit) Schadigungen von Individuen oder Fortpflanzungsstadien (Eier, Jungtiere) nach § 44 Abs. 1 Satz 1 bei
allen Arten grundsétzlich vermieden werden. Einzelne, potenziell betriebsbedingte Tétungen, etwa durch
Kollisionen etc., werden dem ,allgemeinen Lebensrisiko" gleichgesetzt, was insofern keine systematische
Gefdhrdung im Rahmen des geplanten Vorhabens darstellt.

Vermeidungsmafinahmen, CEF-MafRnahmen Vare 1, Vare 2, Vare 3, Vare 5
Tatbestand Schadigungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG | nicht erfiillt
Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG nicht erforderlich

Stérungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG )
Erhebliches Stoéren von Tieren wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und
Wanderungszeiten

Der Baustellenbetrieb verursacht temporédr Larmentwicklungen und visuelle Stérungen. Mit der Umsetzung der
Bauzeitenregelungen wird gewéhrleistet, dass die betroffenen Arten im Plangebiet nicht anwesend sind. Ein
Ausweichen in umliegende adéquate Lebensrdume ist mdglich. Es tritt keine Verschlechterung des
Erhaltungszustands der lokalen Populationen ein.

Vermeidungsmafinahmen, CEF-MafRnahmen Vare 1, Vare 2,Vars 3, Vars 4, Vare 5

Tatbestand Storungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG nicht erfiillt

Schadigungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 3 BNatSchG
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Entnahme, Beschadigung, Zerstdrung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten. Abweichend davon liegt ein Verbot
nicht vor, wenn die 6kologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder
Ruhestatten im raumlichen Zusammenhang gewahrt wird.

Bei Umsetzung der Bauplanung sollen keine Gehélze entfernt bzw. Gehélzfldchen liberbaut werden. Insofern
besteht hierbei keine Gefahr von Individuenverlusten auf Grund von BaumaBBnahmen. Sollten abweichende
Regelungen getroffen werden, ist die zustdndige Behérde zu kontaktieren und zeitnahe Kontrollen
anzuberaumen.

Vermeidungsmaflnahmen, sonstige Malnahmen Vars 1, Vars 2, Vare 5

Tatbestand Schadigungsverbot Lebensstatten gem. § 44 Abs. 1, nicht erfiillt
Nr. 3 BNatSchG

Erfordernis der Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 nicht erforderlich
BNatSchG

3. Fazit

Unter Beriicksichtigung der Wirkungsprognose einschlieBlich vorgesehener MaBnahmen

e treten die Verbotstatbestande gemaR § 44 Abs. 1, Nr. 1-3i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG nicht ein, so
dass keine Ausnahme gemaR § 45 Abs. 7 BNatSchG i. V. m. Art. 16 FFH-RL erforderlich ist.

e ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustands der betroffenen Art im Bezugsraum des
Vorhabens zu befiirchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren
Ausnahmebedingungen die Voraussetzungen gemal § 45 Abs. 7 BNatSchG i. V. m. Art. 16 FFH-RL
erfillt sind.

Ungefdhrdete, euryoke Brutvogelarten des Offenlands

Goldammer
Rohrammer
Schafstelze
Sumpfrohrsanger
Wachtel

1. Grundinformationen

Schutz- und Gefahrdungsstatus

In dieser Gruppierung werden ausschliel3lich ungeféhrdete Arten zusammengefasst, die auch kein erhbhtes
Schutzbediirfnis nach Anhang | VSRL aufweisen oder einem national strengen Schutz geméal3 BArtSchV/
BNatSchG unterliegen. Fiir die einzelnen Arten sind die Erhaltungszustdnde in Mecklenburg-Vorpommern
bisher nicht abschlieBend definiert. Auf Grund ihrer weiten Verbreitung kann jedoch von einem giinstigen
Erhaltungszustand ausgegangen werden.

Lebensraumanspriiche und Verbreitung in Mecklenburg-Vorpommern

Die aufgefiihrten Arten haben unterschiedliche ékologische Habitatanspriiche und weisen verschiedene
Lebensweisen auf. Dabei handelt es sich jedoch ausschlie8lich um boden(nah) briitende Spezies, welche ihre
Nester nur fiir eine Brut nutzen und bei denen im Folgejahr jeweils neue Niststétten errichtet bzw. genutzt
werden.

Zu den Lebensrdumen zéhlen halboffene Landschaften, Gehélzsdume, Geblische, Feldgehblze, Gewdésser,
aber auch Siedlungsbereiche.

Bis auf die Goldammer verlassen die anderen Arten das Brutgebiet in den Wintermonaten zur Uberwinterung
in wdrmeren Lebensrdumen.

Bei einigen Arten kann die Brutzeit bereits im Mé&rz beginnen (z.B. Goldammer). Abgesehen von
Nachgelegen ist bei fast allen Spezies das Brutgeschéft Ende Juli abgeschlossen.

Fiir Mecklenburg-Vorpommern gilt eine fiir alle Arten dieser Gruppe zutreffende landesweite Verbreitung mit
Jjeweils hohen Bestandszahlen.

Verbreitung im UR

Die 5 Arten sind mit mindestens 9 Revieren im Untersuchungsraum nachgewiesen
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2. Prognose und Bewertung der Schadigungs- und Stérungsverbote nach § 44 Abs. 1 i.
V. m. Abs. 5 BNatSchG

Schéadigungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG
Nachstellung, Fang, Verletzung, Tétung von Tieren bzw. Entnahme, Beschadigung oder Zerstérung ihrer
Entwicklungsformen

Bei Umsetzung der Bauplanung besteht die Gefahr von Individuenverlusten auf Grund von BaumaBnahmen und
Gehdlzrodungen. Durch bauzeitliche Regelungen (Baufeldfreimachung aullerhalb der Brutzeit) kénnen
Schéadigungen von Individuen oder Fortpflanzungsstadien (Eier, Jungtiere) nach § 44 Abs. 1 Satz 1 bei allen
Arten grundsétzlich vermieden werden. Dariiber hinaus denkbare betriebsbedingte Tétungen, etwa durch
Kollisionen etc., werden dem ,allgemeinen Lebensrisiko" gleichgesetzt, was insofern keine systematische
Gefdhrdung im Rahmen des geplanten Vorhabens darstellt.

Vermeidungsmafinahmen, CEF-MafRnahmen Vare 1, Vare 3, Vare 5, Vars 6
Tatbestand Schadigungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG | nicht erfiillt
Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG nicht erforderlich

Storungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG }
Erhebliches Stéren von Tieren wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs-und
Wanderungszeiten

Der Baustellenbetrieb verursacht temporédr Larmentwicklungen und visuelle Stérungen. Mit der Umsetzung der
Bauzeitenregelungen wird gewéhrleistet, dass die betroffenen Arten im Plangebiet nicht anwesend sind. Ein
Ausweichen in umliegende addquate Lebensrdume ist mdglich. Es tritt keine Verschlechterung des
Erhaltungszustands der lokalen Population ein.

Vermeidungsmafnahmen, CEF-MafRnahmen Vars 1, Vars 3, Vars 4, Vars 5, Vars 6

Tatbestand Storungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG nicht erfiillt

Schadigungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 3 BNatSchG
Entnahme, Beschadigung, Zerstdrung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten. Abweichend davon liegt ein Verbot
nicht vor, wenn die 6kologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder
Ruhestatten im raumlichen Zusammenhang gewahrt wird.

Es erfolgt durch das Vorhaben der potentielle, baubedingte Entzug von Lebens- und Fortpflanzungsstétten.
Nester aller angegebenen Arten werden nicht dauerhaft genutzt, deshalb verlieren die Fortpflanzungsstétten
nach erfolgter Brut diesen Status. Fernerhin wird der Entzug besetzter Nester grundsétzlich bei allen Arten durch
die Bauzeitenregelungen vermieden (d.h. eine Baufeldfreimachung erfolgt nur aulerhalb der Brutzeit). Ein
Ausweichen in umliegende adé&quate Lebensrdume ist mdglich. Weiterhin steht zur Sicherung der
Lebenskontinuitdt den Arten im rdumlichen Zusammenhang mit Umsetzung der MalBnahme Vars 6 zusétzliches
bzw. von einer Uberbauung ausgespartes Siedlungsareal zur Verfiigung.

Vermeidungsmafnahmen, CEF-Manahmen, sonstige MaRnahmen Vare 1, Vars 5, Vare 6
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Tatbestand Schadigungsverbot Lebensstatten gem. § 44 Abs. 1, nicht erfiillt
Nr. 3 BNatSchG

Erfordernis der Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 nicht erforderlich
BNatSchG

3 Fazit

Unter Beriicksichtigung der Wirkungsprognose einschliellich vorgesehener MaBnahmen

o treten die Verbotstatbestadnde gemafR § 44 Abs. 1, Nr. 1-3i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG nicht ein, so
dass keine Ausnahme gemaR § 45 Abs. 7 BNatSchG i. V. m. Art. 16 FFH-RL erforderlich ist.

e st keine Verschlechterung des Erhaltungszustands der betroffenen Art im Bezugsraum des
Vorhabens zu befiirchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren
Ausnahmebedingungen die Voraussetzungen gemaf § 45 Abs. 7 BNatSchGi. V. m. Art. 16 FFH-RL
erfullt sind.

Arten mit erhohtem Schutzstatus, welche nur mittelbar durch das Vorhaben betroffen sind

Bluthanfling
Feldsperling
Kleinspecht
Star

1. Grundinformationen

Schutz- und Gefahrdungsstatus

In dieser Gruppierung werden ausschlieBlich Arten zusammengefasst, deren Revierzentren
(Fortpflanzungsstétten) sich aullerhalb des Planareals befinden und welche maximal innerhalb der Roten
Listen als gefédhrdet (Kategorie 3) gelten (Bluthanfling, Feldsperling, Kleinspecht, Star). Die beiden weiteren
Arten (Baumfalke und Schwarzkehlchen sind in M-V ungefdhrdet, werden aber als seltene Brutvogelart
gefiihrt. Unmittelbare Geféahrdungen werden fiir keine der Arten definiert (VOKLER 2014).

Lebensraumanspriiche und Verbreitung in Mecklenburg-Vorpommern

Die aufgefiihrten Arten haben unterschiedliche &6kologische Habitatanspriiche und weisen verschiedene
Lebensweisen auf. Bei Feldsperling, Kleinspecht und Star handelt es sich um Héhlenbriiter, welche ihre Nester
nur fiir eine Brut nutzen und bei denen im Folgejahr jeweils neue Niststétten errichtet bzw. genutzt werden.
Demzufolge sind sie zur Fortpflanzung auf die élteren, peripheren Gehdlzbestédnde angewiesen. Feldsperling
und Star nutzen zudem offene Bereiche zur Nahrungssuche.

Der Bluthénfling als bodennah briitende Art des Halboffenlandes besiedelt Gebiische und Saumstrukturen.
Der Star ist im Gebiet Teilzieher, er (iberwintert in Sid- und Westeuropa. Kleinspecht, Feldsperling und
zumeist auch der Bluthdnfling (berwintern als Standvégel im Umfeld des Brutreviers oder ziehen in
Schwédrmen umbher. Teilweise frequentieren im Winter hierbei Individuen weiter &stlich oder nérdlich
siedelnder Populationen das Gebiet.

Bei einigen Arten kann die Brutzeit bereits im Marz beginnen (z.B. Feldsperling). Abgesehen von
Nachgelegen ist bei fast allen Spezies das Brutgeschéft Ende Juli abgeschlossen.

Fiir Mecklenburg-Vorpommern gilt eine fiir alle Arten dieser Gruppe zutreffende landesweite Verbreitung.
Bluthénfling, Feldsperling und Star gelten als hdufige Brutvégel. Der Kleinspecht ist als mal3ig hdufige Art
eingestuft. Ein stark abnehmender Trend gilt in M-V lediglich fiir den Feldsperling.

Verbreitung im UR

Die 4 Arten sind mit 13 Revieren im Untersuchungsraum nachgewiesen.
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2. Prognose und Bewertung der Schadigungs- und Stérungsverbote nach § 44 Abs. 1 i.
V. m. Abs. 5 BNatSchG

Schéadigungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG
Nachstellung, Fang, Verletzung, Tétung von Tieren bzw. Entnahme, Beschadigung oder Zerstérung ihrer
Entwicklungsformen

Bei Umsetzung der Bauplanung sollen keine Gehélze entfernt bzw. Gehélzfldchen liberbaut werden. Insofern
besteht hierbei keine Gefahr von Individuenverlusten auf Grund von Baumalnahmen. Sollten abweichende
Regelungen getroffen werden, ist die zustédndige Behérde zu kontaktieren und zeitnahe Kontrollen
anzuberaumen. Dariiber hinaus kénnen durch bauzeitliche Regelungen (Baufeldfreimachung auBerhalb der
Brutzeit) Schadigungen von Individuen oder Fortpflanzungsstadien (Eier, Jungtiere) nach § 44 Abs. 1 Satz 1 bei
allen Arten grundsétzlich vermieden werden. Einzelne, potenziell betriebsbedingte Tétungen, etwa durch
Kollisionen etc., werden dem ,allgemeinen Lebensrisiko" gleichgesetzt, was insofern keine systematische
Gefdhrdung im Rahmen des geplanten Vorhabens darstellt.

Vermeidungsmafinahmen, CEF-MafRnahmen Vare 1, Vare 2, Vars 3, Vare 5
Tatbestand Schadigungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG | nicht erfiillt
Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG nicht erforderlich

Stérungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG )
Erhebliches Stéren von Tieren wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs-und
Wanderungszeiten

Der Baustellenbetrieb verursacht temporédr Larmentwicklungen und visuelle Stérungen. Mit der Umsetzung der
Bauzeitenregelungen wird gewéhrleistet, dass die betroffenen Arten im Plangebiet nicht anwesend sind. Ein
Ausweichen in umliegende addquate Lebensrdume ist mdglich. Es tritt keine Verschlechterung des
Erhaltungszustands der lokalen Populationen ein.

Vermeidungsmafinahmen, CEF-Mafinahmen Vare 1, Vare 3, Vars 4, Vars 5

Tatbestand Storungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG nicht erfiillt

Schadigungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 3 BNatSchG
Entnahme, Beschadigung, Zerstdrung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten. Abweichend davon liegt ein Verbot
nicht vor, wenn die 6kologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder
Ruhestatten im rdumlichen Zusammenhang gewahrt wird.

Bei Umsetzung der Bauplanung sollen keine Gehélze entfernt bzw. Gehdlzfldchen (iberbaut werden. Insofern
besteht hierbei keine Gefahr von Individuenverlusten auf Grund von BaumalRnahmen. Sollten abweichende
Regelungen getroffen werden, ist die zustdndige Behérde zu kontaktieren und zeitnahe Kontrollen
anzuberaumen. Der Baumfalke jagt v.a. im freien Luftraum Kleinvégel und GroRinsekten. Nach der Uberbauung
der Projektfidche stehen der Art die Areale als Nahrungshabitate weiterhin zur Verfligung. Eine diesbezligliche
Affinitdt zu PVA wurde bei vielen Greifvogelarten nachgewiesen, da hier durch eine Strukturierung des vorher
oft strukturarmen Gelédndes eine héhere Insekten- und Kleintierdiversitét gegeben sein kann.
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Vermeidungsmafnahmen, sonstige Maflnahmen Vars 1, Vare 2, Vare 3, Vars 5, Vars 6

Tatbestand Schadigungsverbot Lebensstatten gem. § 44 Abs. 1, nicht erfillt
Nr. 3 BNatSchG

Erfordernis der Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 nicht erforderlich
BNatSchG

3. Fazit

Unter Beriicksichtigung der Wirkungsprognose einschlieBlich vorgesehener MaBnahmen

e treten die Verbotstatbestande gemall § 44 Abs. 1, Nr. 1-3i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG nicht ein, so
dass keine Ausnahme gemaR § 45 Abs. 7 BNatSchG i. V. m. Art. 16 FFH-RL erforderlich ist.

e st keine Verschlechterung des Erhaltungszustands der betroffenen Art im Bezugsraum des
Vorhabens zu befiirchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren
Ausnahmebedingungen die Voraussetzungen gemaf § 45 Abs. 7 BNatSchG i. V. m. Art. 16 FFH-RL
erflllt sind.

Braunkehlchen (Saxicola rubetra)

1. Grundinformationen

Schutz- und Gefahrdungsstatus

streng geschutzt nach Rote Liste M- | Rote Liste D Populationstrend 25 Jahre (VOKLER et al.
\Y 2014)
3 2 stark abnehmend

Kurzbeschreibung der Biologie und Verbreitung in Mecklenburg-Vorpommern

Das Braunkehichen ist ein Brutvogel offener und halboffener Landschaften mit einzelnen Gebiischen oder
anderen Vertikalstrukturen. Besiedelt werden verbuschte Grinlander, Landschilfréhrichte, Niedermoore,
Uferstaudenfluren, Feuchtwiesen, Brachen, Ruderalflaichen, Grabensdume, aber auch Kahlschlage und
trockene Heideflachen. Die Bevorzugung feuchter Standorte resultiert in erster Linie aus deren extensiverer
Nutzung. Die Art briitet am Boden und versteckt das Nest in dichter Vegetation (z. B. unter Grasbuscheln,
Stauden) in der Nahe zu einer Sitzwarte.
In der Regel findet eine Jahresbrut mit 5-7 Eiern statt. Nur das Weibchen britet. Die Brutdauer betragt 11-13
Tage und Nestlingsdauer 11-15 Tage. Die Jungvdgel werden von beiden Partnern gefittert. Die Nahrung besteht
vor allem aus Insekten (Kafer, Hautfliigler, Zweiflligler, Heuschrecken, Wanzen, Raupen), zudem aus Spinnen,
kleinen Schnecken und Wiirmern. Die Beute wird meist von Sitzwarten aus im Flug erjagt (auch Rittelflug). Im
Herbst werden auch Beeren gefressen. Das Braunkehichen ist ein Langstreckenzieher mit
Hauptiiberwinterungsgebiet in den Savannen Afrikas stdlich der Sahara (www.artensteckbrief.de).

In M-V wird der Bestand mit etwa 20000 bis 30000 BP geschétzt. Dies ergibt ein Vorkommen von mehr als 40
% des deutschen Gesamtbestands und fiihrt somit zu einer erh6hten Verantwortlichkeit des Bundeslandes
gegeniiber der Art.

Verbreitung im UR

1 BP im Norden innerhalb der drainierten Feuchtwiesen nachgewiesen. Nérdlich des renaturierten
FlieRgewassers wurden 2022 dariber hinaus Sitzwarten und Gehdlzpflanzungen angelegt, welche gerade fir
die Art eine Aufwertung des Lebensraums bedeutet.
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2. Prognose und Bewertung der Schadigungs- und Stérungsverbote nach § 44 Abs. 1 i.
V. m. Abs. 5 BNatSchG

Schéadigungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG
Nachstellung, Fang, Verletzung, Tétung von Tieren bzw. Entnahme, Beschadigung oder Zerstérung ihrer
Entwicklungsformen

Bei Umsetzung der Bauplanung sind ohne VermeidungsmalBnahmen potenzielle Tétungen mdéglich. Durch
bauzeitliche Regelungen (Baufeldfreimachung auBBerhalb der Brutzeit) kénnen allerdings Schédigungen von
Individuen oder Fortpflanzungsstadien (Eier, Jungtiere) nach § 44 Abs. 1 Satz 1 grundsétzlich vermieden
werden. Einzelne, potenziell betriebsbedingte Tétungen, etwa durch Kollisionen etc., werden dem ,allgemeinen
Lebensrisiko" gleichgesetzt, was insofern keine systematische Gefdhrdung im Rahmen des geplanten
Vorhabens darstellt.

Vermeidungsmafinahmen, CEF-MafRnahmen Vare 1, Vare 3, Vare 5, Vars 6
Tatbestand Schiadigungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 nicht erfiillt

BNatSchG

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG nicht erforderlich

Stérungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG }
Erhebliches Stéren von Tieren wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs-und
Wanderungszeiten

Der Baustellenbetrieb verursacht temporédr Larmentwicklungen und visuelle Stérungen. Mit der Umsetzung der
Bauzeitenregelungen wird gewéhrleistet, dass die betroffene Art im Plangebiet nicht anwesend ist.

Vermeidungsmafinahmen, CEF-MafRnahmen Vars 1, Vars 3, Vars 4, Vars 5, Vars 6

Tatbestand Storungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG nicht erfiillt

Schéadigungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 3 BNatSchG
Entnahme, Beschadigung, Zerstdrung von Fortpflanzungs- und Ruhestéatten. Abweichend davon liegt ein Verbot
nicht vor, wenn die 6kologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder
Ruhestatten im raumlichen Zusammenhang gewahrt wird.

Es erfolgt durch das Vorhaben der potentielle, baubedingte Entzug von Lebens- und Fortpflanzungsstétten
infolge Uberbauung. Das Braunkehichen legt seine Nester jéhrlich neu an, deshalb verlieren die
Fortpflanzungsstétten nach erfolgter Brut diesen Status. Fernerhin wird der Entzug besetzter Nester
grundsétzlich bei allen Arten durch die Bauzeitenregelungen vermieden (d.h. eine Baufeldfreimachung erfolgt
nur aullerhalb der Brutzeit). Die erwdhnte Aufwertung des Bereichs nérdlich der Grenze des GB ermdglicht ein
Ausweichen des BP. Das Areal ist als Nahrungshabitat nach Fertigstellung der Anlage und vegetativer
Etablierung relativ kurzfristig wieder nutzbar, ein Ausweichen in umliegende adédquate Lebensrdume ist méglich.
Wert gebende Bereiche (hierzu z&hlt auch der Brutort aus 2022) werden aus dem Planungsraum ausgegrenzt
(vgl. MaBnahmenblétter), hergerichtet, gepflegt und stehen Individuen dieser Art dauerhaft zur Verfiigung.

Vermeidungsmafinahmen, sonstige Mafinahmen Vare 1, Vare 3, Vare 5, Vare 6
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Tatbestand Schadigungsverbot Lebensstiatten gem. § 44 Abs. 1, | nicht erfiillt
Nr. 3 BNatSchG

Erfordernis der Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 nicht erforderlich
BNatSchG

3 Fazit

Unter Beriicksichtigung der Wirkungsprognose einschlieBlich vorgesehener MaBnahmen

o treten die Verbotstatbestadnde gemafR § 44 Abs. 1, Nr. 1-3i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG nicht ein, so
dass keine Ausnahme gemaR § 45 Abs. 7 BNatSchG i. V. m. Art. 16 FFH-RL erforderlich ist.

e st keine Verschlechterung des Erhaltungszustands der betroffenen Art im Bezugsraum des
Vorhabens zu befiirchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren
Ausnahmebedingungen die Voraussetzungen gemaR § 45 Abs. 7 BNatSchGi. V. m. Art. 16 FFH-RL
erfullt sind.

Grauammer (Emberiza calandra)

1. Grundinformationen

Schutz- und Gefahrdungsstatus

streng geschutzt nach Rote Liste M-V | Rote Liste D | Populationstrend 25 Jahre (VOKLER et al.
2014)
BAV Anl. 1 \Y, \Y leichte Bestandszunahme

Kurzbeschreibung der Biologie und Verbreitung in Mecklenburg-Vorpommern

Die Grauammer besiedelt offene Landschaften wie extensive Griinlander, Acker, Brachen, Ruderal- und
Sukzessionsflachen mit einzelnen Gehdlzen oder hdheren Stauden als Singwarten. Die Art baut das Nest in
krautiger Vegetation am Boden, aber auch bis in ein Meter Hohe. Meist findet nur eine Jahresbrut statt (selten
2, dann in wechselnden Revieren). Das Gelege enthalt 4-5 Eier, welche 11-13 Tage bebriitet werden. Die
Nestlingsdauer betragt 9-12 Tage. Bis ins Alter von 26 Tagen werden die Jungen von den Altvogeln (meistens
dem Weibchen) betreut.

Als Nahrung dienen Wildkrautersamen, Getreidekdrner und verschiedene griine Pflanzenteile, auch Insekten
und deren Larven sowie Spinnen.

Die Grauammer ist ein Kurzstrecken- und Teilzieher sowie Standvogel mit Dismigrationen
(Zerstreuungswanderungen) und Winterfluchtbewegungen. Vollstdndig gerdumt werden nur die Nordost-
Arealrander in Europa.

Die Fortpflanzung erfolgt ab Anfang April bis ca. Ende Mai).

In M-V wird der Bestand mit etwa 10000 bis 14000 BP geschétzt. Dies ergibt ein Vorkommen von mehr als 40
% des deutschen Gesamtbestands und fiihrt somit zu einer erh6hten Verantwortlichkeit des Bundeslandes
gegentiber der Art.

Verbreitung im UG

8 Brutpaare im UG nachgewiesen, deren Revierzentren sich aber sdmtlich auf3erhalb des geplanten Eingriffs
befinden.
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2. Prognose und Bewertung der Schadigungs- und Stérungsverbote nach § 44 Abs. 1 i.
V. m. Abs. 5 BNatSchG

Schéadigungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG
Nachstellung, Fang, Verletzung, Tétung von Tieren bzw. Entnahme, Beschadigung oder Zerstérung ihrer
Entwicklungsformen

Im Zuge der Bauarbeiten besteht die Gefahr von Individuenverlusten auf Grund von Baumal3nahmen und
Gehdlzentnahmen. Mittels bauzeitlicher Regelungen (Baufeldfreimachung auBBerhalb der Brutzeit) wird die
Schéadigung von Individuen oder Fortpflanzungsstadien (Eier, Jungtiere) grundsétzlich vermieden. Dariiber
hinaus denkbare betriebsbedingte Tétungen, die etwa durch Kollisionen entstehen kénnen, rechnen zum
sallgemeinen Lebensrisiko", was insofern keine systematische Gefdhrdung im Rahmen des geplanten
Vorhabens darstellt.

Vermeidungsmafinahmen, CEF-MafRnahmen Vare 1, Vars 3, Vare 5
Tatbestand Schadigungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG | nicht erfiillt
Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG nicht erforderlich

Storungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG }
Erhebliches Stéren von Tieren wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs-und
Wanderungszeiten

Der Baustellenbetrieb verursacht temporédr Larmentwicklungen und visuelle Stérungen. Mit der Umsetzung der
Bauzeitenregelungen wird gewéhrleistet, dass die betroffenen Arten im Plangebiet nicht anwesend sind. Ein
Ausweichen in umliegende addquate Lebensrdume ist mobglich. Es tritt keine Verschlechterung des
Erhaltungszustands der lokalen Population ein.

Vermeidungsmafinahmen, CEF-MafRnahmen Vare 1, Vare 3, Vare 4, Vare 5

Tatbestand Storungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG nicht erfiillt

Schadigungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 3 BNatSchG
Entnahme, Beschadigung, Zerstdrung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten. Abweichend davon liegt ein Verbot
nicht vor, wenn die 6kologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder
Ruhestatten im raumlichen Zusammenhang gewahrt wird.

Es erfolgt durch das Vorhaben der potenzielle, anlagebedingte Entzug von Lebens- und Fortpflanzungsstétten
in Folge von Uberbauung. Das Areal ist als Nahrungshabitat nach Fertigstellung der Anlage und vegetativer
Etablierung relativ kurzfristig wieder nutzbar, ein Ausweichen in umliegende addquate Lebensrdume ist méglich.
Fernerhin wird der Entzug besetzter Nester grundsétzlich bei allen Arten durch die Bauzeitenregelungen
vermieden (d.h. eine Baufeldfreimachung erfolgt nur auBerhalb der Brutzeit). Das Areal ist als Nahrungshabitat
nach Fertigstellung der Anlage und vegetativer Etablierung relativ kurzfristig wieder nutzbar, ein Ausweichen in
umliegende adédquate Lebensrdume ist méglich. Durch Vars 8 werden Lebensrdume generiert, da die Art gern
gut strukturierte PVA besiedelt. (vgl. MaBnahmenblatter).
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Vermeidungsmafnahmen, sonstige Maflnahmen Vars 1, Vars 3, Vars 5, Vare 8

Tatbestand Schadigungsverbot Lebensstiatten gem. § 44 Abs. 1, | nicht erfiillt
Nr. 3 BNatSchG

Erfordernis der Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 nicht erforderlich
BNatSchG

3 Fazit

Unter Beriicksichtigung der Wirkungsprognose einschlieBlich vorgesehener MaBnahmen

e treten die Verbotstatbestande gemall § 44 Abs. 1, Nr. 1-3i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG nicht ein, so
dass keine Ausnahme gemaR § 45 Abs. 7 BNatSchG i. V. m. Art. 16 FFH-RL erforderlich ist.

e st keine Verschlechterung des Erhaltungszustands der betroffenen Art im Bezugsraum des
Vorhabens zu befiirchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren
Ausnahmebedingungen die Voraussetzungen gemaf § 45 Abs. 7 BNatSchG i. V. m. Art. 16 FFH-RL
erflllt sind.

Wiesenpieper (Anthus pratensis)

1. Grundinformationen

Schutz- und Gefahrdungsstatus

streng geschutzt nach Rote Liste M-V | Rote Liste D | Populationstrend 25 Jahre (VOKLER et al.
2014)
2 2 starke Bestandsabnahme

Kurzbeschreibung der Biologie und Verbreitung in Mecklenburg-Vorpommern

Er ist eine typische Art des feuchten Griinlandes und der waldfreien Moore und Heiden. Er besiedelt aber auch
gréRere Waldlichtungen und Kahlschlage. Bruthabitate sind zumeist gehdlzfrei mit erhdhten Sitzwarten (Zaune
0.a.). Die Bodenvegetation muss ausreichend Deckung fir die Anlage des Brutplatzes bieten. Er ist ein
Bodenbriuter, das Nest wird in einer Mulde angelegt. Brutbeginn ist Ende Marz bis April. Dabei
werden 2-3 Jahresbruten mit 4-6 Eiern durchgefiihrt. Das Gelege wird 13 Tage bebriitet, die Jungen verlassen
das Nest mit 10-14 Tagen. Die Art ist ein Kurz- und Mittelstreckenzieher.

Der Wiesenpieper ernahrt sich liberwiegend von Arthropoden aller Art, im Winter auch von kleinen Schnecken
und Samereien.

In M-V wird der Bestand noch als flaichendeckend, allerdings mit einer stark riickldufigen Rasterfrequenz
(Brutpaare je MTBQ) geschétzt (7000 bis 11500 BP).

Verbreitung im UG

3 Brutpaare im UG nachgewiesen, deren Revierzentren sich alle innerhalb des geplanten Eingriffsareals
befinden.
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2. Prognose und Bewertung der Schadigungs- und Stérungsverbote nach § 44 Abs. 1 i.
V. m. Abs. 5 BNatSchG

Schéadigungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG
Nachstellung, Fang, Verletzung, Tétung von Tieren bzw. Entnahme, Beschadigung oder Zerstdérung ihrer
Entwicklungsformen

Im Zuge der Bauarbeiten besteht die Gefahr von Individuenverlusten auf Grund von BaumalBnahmen und
Gehdlzentnahmen. Mittels bauzeitlicher Regelungen (Baufeldfreimachung aul8erhalb der Brutzeit) wird die
Schéadigung von Individuen oder Fortpflanzungsstadien (Eier, Jungtiere) grundsétzlich vermieden. Dariiber
hinaus denkbare betriebsbedingte Tétungen, die etwa durch Kollisionen entstehen kénnen, rechnen zum
sallgemeinen Lebensrisiko", was insofern keine systematische Gefdhrdung im Rahmen des geplanten
Vorhabens darstellt.

Vermeidungsmafinahmen, CEF-MafRnahmen Vare 1, Vare 3, Vare 5, Vars 6

Tatbestand Schadigungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG | nicht erfiillt

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG nicht erforderlich

Stérungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG }
Erhebliches Stoéren von Tieren wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und
Wanderungszeiten

Der Baustellenbetrieb verursacht temporédr Larmentwicklungen und visuelle Stérungen. Mit der Umsetzung der
Bauzeitenregelungen wird gewéhrleistet, dass die betroffenen Arten im Plangebiet nicht anwesend sind. Ein
Ausweichen in umliegende addquate Lebensrdume ist mdglich. Es tritt keine Verschlechterung des
Erhaltungszustands der lokalen Population ein.

Vermeidungsmafinahmen, CEF-Mafinahmen Vare 1, Vare 3, Vare 4, Vare 5

Tatbestand Storungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG nicht erfiillt

Schadigungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 3 BNatSchG

Entnahme, Beschadigung, Zerstdrung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten. Abweichend davon liegt ein
Verbot nicht vor, wenn die dkologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen
Fortpflanzungs- oder Ruhestéatten im rdumlichen Zusammenhang gewahrt wird.

Es erfolgt durch das Vorhaben der potenzielle, anlagebedingte Entzug von Lebens- und Fortpflanzungsstétten
in Folge von Uberbauung. Durch die VermeidungsmaBnahme 6 wird das Konfliktareal mindestens 2 der 3
Fortpflanzungsstétten von einer Bebauung ausgenommen. Dariiber hinaus entsteht durch die mit dieser
MaBnahme einhergehenden Wiederverndssung gréRerer angrenzender Bereiche neuer Lebensraum fiir die Art
(und andere).

Das lberplante Areal ist als Nahrungshabitat nach Fertigstellung der Anlage und vegetativer Etablierung relativ
kurzfristig wieder nutzbar, ein Ausweichen in umliegende adédquate Lebensrdume ist hierbei méglich. Fernerhin
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wird der Entzug besetzter Nester grundsétzlich bei allen Arten durch die Bauzeitenregelungen vermieden (d.h.
eine Baufeldfreimachung erfolgt nur auRerhalb der Brutzeit).

Vermeidungsmaflnahmen, sonstige Mallnahmen Vare 1, Vars 3, Vars 5, Vars 6

Tatbestand Schadigungsverbot Lebensstidtten gem. § 44 Abs. 1, | nicht erfiillt
Nr. 3 BNatSchG

Erfordernis der Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 nicht erforderlich
BNatSchG

3 Fazit

Unter Beriicksichtigung der Wirkungsprognose einschlieBlich vorgesehener MaBnahmen

e treten die Verbotstatbestdnde gemaR § 44 Abs. 1, Nr. 1-3i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG nicht ein, so
dass keine Ausnahme gemaR § 45 Abs. 7 BNatSchG i. V. m. Art. 16 FFH-RL erforderlich ist.

e st keine Verschlechterung des Erhaltungszustands der betroffenen Art im Bezugsraum des
Vorhabens zu befiirchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren
Ausnahmebedingungen die Voraussetzungen gemaf § 45 Abs. 7 BNatSchG i. V. m. Art. 16 FFH-RL
erfullt sind.

Feldlerche (Alauda arvensis)

1. Grundinformationen

Schutz- und Gefahrdungsstatus

streng geschutzt nach Rote Liste M-V | Rote Liste D | Populationstrend 25 Jahre (VOKLER et al.
2014)
3 3 stark abnehmend

Kurzbeschreibung der Biologie und Verbreitung in Mecklenburg-Vorpommern

Als typischer ,Steppenbewohner” kommt die Art in der offenen Agrarlandschaft in Ackergebieten, Griinlandfla-
chen und Brachflachen mit ausreichend niedriger Gras- und Krautvegetation vor. Die Art briitet am Boden ohne
feste Bindung an spezielle Strukturen. Folglich variiert die raumliche Position der Niststatte auf der als
Brutlebensraum besiedelten Flache von Jahr zu Jahr. Die Brutzeit erstreckt sich von Anfang Marz bis Mitte
August. Als Fortpflanzungsstatte wird das Nest (Nistplatz) beriicksichtigt. Der Schutz der Fortpflanzungsstatte
erlischt nach Beendigung der jeweiligen Brutperiode (LUNG 2016). Die planerisch zu berlicksichtigende
Fluchtdistanz betragt 20 m (GASSNER ET AL. 2010). Die Art weist gegenlber (Verkehrs-) Larm nur eine
schwache Empfindlichkeit auf (GARNIEL & MIERWALD 2010).

In M-V wird der Bestand auf etwa 150000 bis 175000 BP geschétzt. Die Art besiedelt noch flachendeckend das
Bundesland, der Gesamtbestand aber ist seit dem Erfassungszeitraum 1994 — 1997 um diber 80 %
zurtickgegangen.

Verbreitung im UR

17 Brutreviere, davon 14 innerhalb des Planareals, wurden im gesamten UR 2022 und 2024 erfasst, welche
recht homogen verteilt waren. Lediglich innerhalb der Bereiche héherer Bodenfeuchte fehlten entsprechende
Nachweise. Insgesamt liegt die Abundanz von etwa 2,5 Brutpaaren je 10 ha im Durchschnitt landwirtschaftlich
genutzter Flachen in Mecklenburg-Vorpommern (SCHOBEL 2016).
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2. Prognose und Bewertung der Schadigungs- und Stérungsverbote nach § 44 Abs. 1 i.
V. m. Abs. 5 BNatSchG

Schéadigungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG
Nachstellung, Fang, Verletzung, Tétung von Tieren bzw. Entnahme, Beschadigung oder Zerstérung ihrer
Entwicklungsformen

Bei Umsetzung der Bauplanung sind ohne VermeidungsmalBnahmen potenzielle Tétungen mdéglich. Durch
bauzeitliche Regelungen (Baufeldfreimachung auBBerhalb der Brutzeit) kénnen allerdings Schédigungen von
Individuen oder Fortpflanzungsstadien (Eier, Jungtiere) nach § 44 Abs. 1 Satz 1 grundsétzlich vermieden
werden. Einzelne, potenziell betriebsbedingte Tétungen, etwa durch Kollisionen etc., werden dem ,allgemeinen
Lebensrisiko" gleichgesetzt, was insofern keine systematische Gefdhrdung im Rahmen des geplanten
Vorhabens darstellt.

Vermeidungsmafinahmen, CEF-MafRnahmen Vare 1, Vars 3, Vare 5
Tatbestand Schadigungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 nicht erfiillt
BNatSchG

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG nicht erforderlich

Stérungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG }
Erhebliches Stéren von Tieren wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und
Wanderungszeiten

Der Baustellenbetrieb verursacht temporér Larmentwicklungen und visuelle Stérungen. Mit der Umsetzung der
Bauzeitenregelungen wird gewéhrleistet, dass die betroffene Art im Plangebiet nicht anwesend ist. Eine
Verschlechterung des Erhaltungszustandes ist nicht ableitbar, da nur wenige Reviere der Lokalpopulation jeweils
potenziell von baubedingten Stérungen betroffen sein kénnen. Des Weiteren sind diese baubedingten Stérungen
nur tempordr (< 1 Brutperiode) wirksam. Hierdurch kénnen erhebliche Beeintrdchtigungen des
Erhaltungszustandes der Art mit gro8er Sicherheit ausgeschlossen werden.

Vermeidungsmafinahmen, CEF-Mafinahmen Vare 1, Vare 3, Vare 4, Vare 5

Tatbestand Stérungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG nicht erfillt

Schadigungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 3 BNatSchG
Entnahme, Beschadigung, Zerstdrung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten. Abweichend davon liegt ein Verbot
nicht vor, wenn die dkologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder
Ruhestatten im rdumlichen Zusammenhang gewahrt wird.

Es erfolgt durch das Vorhaben der potentielle, baubedingte Entzug von Lebens- und Fortpflanzungsstétten
infolge Uberbauung. Die Feldlerche legt ihre Nester jéhriich neu an, deshalb verlieren die Fortpflanzungsstétten
nach erfolgter Brut diesen Status. Fernerhin wird der Entzug besetzter Nester grundsétzlich bei allen Arten durch
die Bauzeitenregelungen vermieden (d.h. eine Baufeldfreimachung erfolgt nur auBerhalb der Brutzeit). Nach
Abschluss der Bauarbeiten, spatestens in der darauffolgenden Brutperiode, werden zumindest die Randbereiche
der beanspruchten Flachen wieder durch die Feldlerche als Bruthabitat genutzt werden kénnen. Studien zeigen
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auch, dass die Feldlerche in der Lage ist, inmitten von Solarparks zu briiten (TROLTZSCH & NEULING 2013).
Hierfiir sind die Modulreihen so zu planen, dass diese nicht gleichméRig tiber die Gesamtflache verteilt sind,
sondern gréRere freie Areale entstehen, welche aber ebenso der betriebsbedingten Pflege (Mahd) unterliegen,
wie die tibrige Anlage. Durch die VermeidungsmaBnahme 8 kann dies geférdert werden, da empirische Daten
zeigen, dass Feldlerchen PV-Anlagen in diesen ausreichend dimensionierten offenen Bereichen gern besiedein.?
Durch die extensive Nutzung der Fldchen werden Insektenvorkommen geférdert und damit die
Nahrungsverfiigbarkeit fiir die Art, insbesondere zur Zeit der Jungenaufzucht, verbessert. Da die Fldchen der
geplanten Photovoltaik-Freifldchenanlage, selbst bei einer Verlagerung der Brutstandorte in die Umgebung,
nach Durchfiihrung der Bebauung noch als Nahrungsflachen zur Verfligung stehen und als solche aufgrund der
geplanten extensiven Bewirtschaftung an Qualitdt gewinnen, bleibt die Funktionalitdt der Fortpflanzungsstétten
der Feldlerche gewahrt.

Vermeidungsmaflnahmen, sonstige Malinahmen Vare 1, Vars 3, Vars 5, Vars 8

Tatbestand Schadigungsverbot Lebensstatten gem. § 44 Abs. 1, | nicht erfiillt
Nr. 3 BNatSchG

Erfordernis der Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 nicht erforderlich
BNatSchG

3 Fazit

Unter Beriicksichtigung der Wirkungsprognose einschlieBlich vorgesehener MaBnahmen

e treten die Verbotstatbestande gemaR § 44 Abs. 1, Nr. 1-3i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG nicht ein, so
dass keine Ausnahme gemaR § 45 Abs. 7 BNatSchG i. V. m. Art. 16 FFH-RL erforderlich ist.

e st keine Verschlechterung des Erhaltungszustands der betroffenen Art im Bezugsraum des
Vorhabens zu befiirchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren
Ausnahmebedingungen die Voraussetzungen gemaf § 45 Abs. 7 BNatSchGi. V. m. Art. 16 FFH-RL
erfillt sind.

Neuntoter (Lanius collurio)

1. Grundinformationen

Schutz- und Gefahrdungsstatus

streng geschutzt nach Rote Liste M-V Rote Liste D | Populationstrend 25 Jahre (VOKLER et al.
2014)
Anh. 1 VSchRL \% - gleichbleibend

Kurzbeschreibung der Biologie und Verbreitung in Sachsen-Anhalt

Bewohnt halboffene und offene Landschaften mit lockerem Buschbestand (auch mit Einzelbdumen sowie
kurzrasigen oder/und vegetationsarmen Fldchen bei insgesamt abwechslungsreicher Krautflora. Bevorzugt in
thermisch glinstiger Lage vorkommend. In Mitteleuropa vorzugsweise in extensiv genutzter Kulturlandschaft. Dabei
v.a. in Trockenrasen, frilhen Sukzessionsstadien, Hecken-/ Wiesenlandschaften, Streuobstwiesen,
Trockenhdngen, Weinbergen, buschreichen Waldrdndern, Brachen, Kahischldgen und Aufforstungsfldchen oder
halboffene Parkanlagen. Der Nahrungserwerb erfolgt in Flug- und Bodenjagd. Zur Brutzeit Territorialverhalten.
Langstreckenzieher mit Hauptiiberwinterungsgebiet Ost- und Siid-Afrika. Wegzug in Mitteleuropa Mitte Juli - Anf.
Okt, max. im Aug. —Anf. September. Art ist tagaktiv, jedoch Nachtzieher, Reviergré3e in Mitteleuropa bei 1-6 ha, in
glinstigen Gebieten meist (0,4) 1,5 -2 ha, in Optimallebensrdumen 2,9 — 9,0 Rev./ km? Vbgel leben in monogamen
Saisonehen, Wiederverpaarungen durch Reviertreue vor allem der Médnnchen méglich. In der Regel 1 Jahresbrut.
Bis zu 3 Ersatzgelege i.d.R. im selben Revier méglich. Neststandorte abhdngig vom Busch- und Heckenangebot.
Nest meist nur in 0,5 — 5m Hbhe (Heckenrose, Weil3dorn, Schlehe, Brombeere u.a.). Legebeginn in Mitteleuropa
frithestens 1. Maidekade, Hauptzeit Ende 5 — A 6, spéteste M 7. Brut ca. 13-16 Tage Jungvégel beginnen mit ca.
26 Tagen mit dem Beuteerwerb und ab ca. 37 Tagen selbsténdig. Bleiben jedoch im Durchschnitt bis zum Alter
von 48 Tagen am Brutplatz (Bsp. aus SW-D). Ende der Brutperiode bei erfolgreicher Erstbrut meist E 6 — M 7, bei
spéten Ersatzbruten bis 9. Bruterfolg bei ca. 41-45 %°. MéaBige Stérungsempfindlichkeit gegeniiber Stra3en.
Effektdistanz betrégt 200 m. Eine relevante Larmempfindlichkeit besteht nicht.*

In M-V stabiler Bestand (8.000-14.000 Brutpaare).

2BNE 2019
3 BAUER et al. 2005
4+ GARNIEL, A. & U. MIERWALD 2010
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Verbreitung im UR

1 Brutpaar nachgewiesen

Schiadigungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG
Nachstellung, Fang, Verletzung, Tétung von Tieren bzw. Entnahme, Beschadigung oder Zerstérung ihrer
Entwicklungsformen

Im Zuge der Bauarbeiten besteht die Gefahr von Individuenverlusten auf Grund von Baumanahmen und
Gehdlzentnahmen. Mittels bauzeitlicher Regelungen (Baufeldfreimachung aul8erhalb der Brutzeit) wird die
Schédigung von Individuen oder Fortpflanzungsstadien (Eier, Jungtiere) grundsétzlich vermieden. Dariiber hinaus
denkbare betriebsbedingte Tétungen, die etwa durch Kollisionen entstehen kénnen, rechnen zum ,allgemeinen
Lebensrisiko", was insofern keine systematische Gefédhrdung im Rahmen des geplanten Vorhabens darstellt.

VermeidungsmafRnahmen Vase 1, Vass 3, Vass 7
Tatbestand Schadigungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 nicht erfiillt
BNatSchG

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG nicht erforderlich

Storungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG )
Erhebliches Stéren von Tieren wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und
Wanderungszeiten

Der Baustellenbetrieb verursacht temporédr Ladrmentwicklungen und visuelle Stérungen. Mit der Umsetzung der
Bauzeitenregelungen wird gewéhrleistet, dass die betroffene Art im Plangebiet nicht anwesend ist.

VermeidungsmafRnahmen Vase 1, Vass 3, Vase 5, Vass 7

Tatbestand Storungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG nicht erfiillt

Schéadigungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 3 BNatSchG

Entnahme, Beschadigung, Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten.
Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die 6kologische Funktion der von dem
Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestatten im raumlichen
Zusammenhang gewahrt wird.

Da keine geeigneten Gehdlze beeintrédchtigt werden, erfolgt durch das Vorhaben kein baubedingter Entzug von
Fortpflanzungsstétten. Der Neuntéter legt seine Nester jéhrlich neu an, deshalb verlieren die
Fortpflanzungsstétten nach erfolgter Brut diesen Status. Fernerhin wird der Entzug besetzter Nester grundsétzlich
bei allen Arten durch die Bauzeitenregelungen vermieden (d.h. eine Baufeldfreimachung erfolgt nur au3erhalb
der Brutzeit). Der Neuntéter besiedelt gern die Peripherie von PVAen, da sie reichlich Vertikalstrukturen bieten
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(Ansitzwarten). Die Pflanzung dorniger Gehélzgruppen innerhalb der Anlagen kann neue Brutreviere generieren.®
Das Areal ist als Nahrungshabitat nach Fertigstellung der Anlage und vegetativer Etablierung relativ kurzfristig
wieder nutzbar, ein Ausweichen in umliegende adédquate Lebensrdume ist ebenfalls méglich.

Vermeidungsmafnahmen, sonstige MalRnahmen

1, Nr. 3 BNatSchG

Tatbestand Schadigungsverbot Lebensstitten gem. § 44 Abs.

Vase 1, Vase 2, Vase 3, Vase 5
nicht erfillt

BNatSchG
3 Fazit

Erfordernis der Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7

nicht erforderlich

zu bertcksichtigen.

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen zur Vermeidung sind bei der Ausfiihrung des Vorhabens

Unter Bertiicksichtigung der Wirkungsprognose einschliel3lich vorgesehener Malnahmen
e treten die Verbotstatbestdnde gemaR § 44 Abs. 1, Nr. 1-3 i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG nicht ein, so
dass keine Ausnahme gemaf § 45 Abs. 7 BNatSchG i. V. m. Art. 16 FFH-RL erforderlich ist.
e ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustands der betroffenen Art im Bezugsraum des Vorhabens
zu befiirchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren Ausnahmebedingungen die
Voraussetzungen gemaf § 45 Abs. 7 BNatSchG i. V. m. Art. 16 FFH-RL erflllt sind.

5 BFN 2020
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6.2  Rastvégel (Aves)

Ganse

potenziell betroffene Arten:

Blassgans (Anser albifrons)

Graugans (Anser anser)

Tundrasaatgans (Anser fabalis rossicus)
Waldsaatgans (Anser fabalis fabalis)
Kurzschnabelgans (Anser brachyrhynchus)

1. Grundinformationen

Schutz- und Gefahrdungsstatus

streng geschutzt nach Rote Liste M-V Rote Liste D | Populationstrend 25 Jahre

Kurzbeschreibung der Biologie und Verbreitung in Mecklenburg-Vorpommern

Die Gansearten treten haufig vergesellschaftet miteinander auf.

Ganse sind sehr haufige Durchzlgler und Wintergaste in M-V. Sie nutzten in Abhangigkeit von Angebot und
Jahreszeit ein weites Spektrum an Rast- und Nahrungsflachen. Von besonderer Bedeutung sind weitlaufige,
moglichst stdrungsarme Landwirtschaftsflachen (Acker, Griinland) mit fehlender oder niedriger Vegetation.
Essenziell sind stérungsarme Schlafgewasser. Die Nahrungsflachen liegen haufig in einem weiten Umfeld
(meist bis 10 km, aber auch dartiber hinaus) um die Schlafgewasser.

Mecklenburg-Vorpommern hat europaweit eine herausragende Bedeutung als Rast- und Uberwinterungsgebiet
von heimischen und nordischen Géansen. Die Rastbestdnde umfassen geschétzte 200.000-300.000 Ind. der
Bléassgans, 50.000-60.000 Ind. der Graugans, 50.000-60.000 Ind. der Tundrasaatgans, 35.000-45.000 Ind. der
Waldsaatgans und 10.000-15.000 Ind. der WeiBwangengans (KRUCKENBERG et al. 2011).

Situation im UR

Das gesamte UR ist als ,Rastplatz Land“ der untersten Kategorie 2 klassifiziert. Nennenswerte Nahrungs-
ressourcen fir rastende Ganse sind auf den Uberwiegend intensiv bewirtschafteten Arealen nicht zu erwarten.
Eine Nutzung der potenziellen Schlafplatze der Kategorie 2 (Karte) konnte zumindest im Zuge der
Brutvogelerfassungen (Februar, Marz und Ende September 2022) nicht verifiziert werden.

Fir Gewasserrastplatze entfaltet das Projekt keine Relevanz (Entfernung > 10 km).

A

s Ny
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N} —— Geltungsbereich
" Rastgebiete Land

- Schiafplaetze von Gansen
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2. Prognose und Bewertung der Schadigungs- und Stérungsverbote nach § 44 Abs. 1 i.
V. m. Abs. 5 BNatSchG

Schadigungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG
Nachstellung, Fang, Verletzung, Tétung von Tieren bzw. Entnahme, Beschadigung oder Zerstorung ihrer
Entwicklungsformen

Baubedingte Tétungen oder Verletzungen sind vor dem Hintergrund der Stérungsempfindlichkeit aller o. g. Arten
(Meidung des Arbeitsstreifens bei Bauarbeiten) nicht zu erwarten.

Des Weiteren wird ein Gefédhrdungsrisiko durch von den Photovoltaik-Anlagen ausgehende Spiegelungseffekte
oder das Vortduschen von Wasserflichen gegeniliber dem allgemeinen Lebensrisiko der betroffenen
Génsearten als vernachlédssigbar und im artenschutzrechtlichen Sinne als irrelevant gewertet. Aufgrund des
leistungsféahigen Vogelauges ist von einem rechtzeitigen Erkennen der Einzelmodule und dem Auflésen eines
zundchst flachenhaften Eindrucks der Photovoltaik-Anlagen in seine Einzelbestandteile auszugehen. Eine
Missinterpretation der Solarfelder als Wasserfidche und folglich geféhrdende Landeversuche von Génsen im
Vorhabengebiet werden daher ausgeschlossen.

Vermeidungsmafnahmen, CEF-Malinahmen Vars 1, Vare 3, Vare 5
Tatbestand Schadigungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 nicht erfiillt
BNatSchG

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG nicht erforderlich

Storungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG
Erhebliches Stéren von Tieren wahrend der Wanderungszeiten

Der dem Plangebiet am nédchsten gelegene Schlafplatz der Kategorie 2 ist etwa 300 m entfernt. Direkte
Stérwirkungen sind durch pot. Bau- und betriebsbedingte MaBnahmen mdglich.

Funktional bedeutsame Rastflachen (Stufe 3 & 4) liegen > 10 km vom Vorhaben entfernt. Das 500 m-Umfeld
(maximaler Stérungsradius) des Plangebietes (iberschneidet sich mit Rastflichen der Stufe 2 (mittlere bis hohe
Bedeutung). Somit ist den Fldchen im Bereich des Vorhabens eine untergeordnete Bedeutung als Rastflachen
zu konstatieren. Der Anteil der durch das Vorhaben zusétzlich betroffen Rastfldéchen, gemessen an den
verfligbaren Nahrungsflichen im Aktionsraum der Génse, ist so gering, dass potenziell vorkommende
Rastbestdnde problemlos in benachbarte Fldchen ausweichen kénnen. Eine Stérwirkung kann (berdies durch
eine Bauzeitenregelung ausgeschlossen werden.

Eine Stérung Uberfliegender V6gel durch Lichtreflexionen und Blendwirkungen der Photovoltaik-Anlagen wird
als vernachldssigbar eingeschétzt. Untersuchungsergebnisse an sechs verschiedenen Standorten von
Photovoltaikanlagen zeigen, dass keine signifikante Flugrichtungsédnderung o. &. bei lberfliegenden Végeln
beobachtet werden konnte, die auf eine Stér- oder Irritationswirkung hinweisen kénnte (HERDEN et al. 2009).
Dies galt sowohl fiir residente Végel als auch fiir Zugvégel und Géste, die die Anlage noch nicht kannten.
AuBBerdem stellen Photovoltaik-Anlagen gegeniiber natiirlichen Reflexionsquellen gréRerer Wasserflachen
keinen signifikant zusétzlichen Stérfaktor dar (HERDEN et al. 2009). Eine Verschlechterung des
Erhaltungszustandes der Rastpopulationen von Génsen kann ausgeschlossen werden.

VermeidungsmafRnahmen, CEF-MalRnahmen Vare 1, Vare 3, Vars 4, Vars 5

Tatbestand Storungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG nicht erfillt

Schéadigungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 3 BNatSchG
Entnahme, Beschadigung, Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten. Abweichend davon liegt ein Verbot
nicht vor, wenn die 6kologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder
Ruhestatten im rdumlichen Zusammenhang gewahrt wird.

Es erfolgt durch das Vorhaben der baubedingte Entzug potenzieller Rastpldtze bzw. hierfiir essenzieller
angrenzender Areale freier Sicht infolge Uberbauung.

Durch das Vorhaben werden jedoch keine hoch bedeutsamen Rastflachen (i. d. R. Stufe 4) beansprucht oder
gestért. Der Abstand dieser Fldchen zum Vorhabengebiet ist > 10 km. Aus der Beeintrdchtigung sonstiger Rast-
und Nahrungsfidchen lasst sich keine Schédigung/Zerstérung ableiten. Der Wirkbereich des Vorhabens umfasst
ausschlieBllich  intensiv  bewirtschaftetes  Agrar-/Griinland  weshalb dieses Areal lediglich eine
unterdurchschnittliche Bedeutung in seiner Funktion als Nahrungshabitat darstellt. Gdnse haben sehr grof3e
Streifgebiete, die sie zur Nahrungssuche nutzen. Der Anteil der durch das Vorhaben betroffen Rastflachen,
gemessen an den verfiigbaren Nahrungsfldchen im Aktionsraum der Génse, ist so gering, dass die 6kologische
Funktion im rdumlichen Zusammenhang weiterhin gegeben ist.

Vermeidungsmafnahmen, sonstige Mallnahmen Vare 1, Vare 5, Vars 6

Tatbestand Schadigungsverbot Lebensstatten gem. § 44 Abs. 1, | nicht erfullt
Nr. 3 BNatSchG

Erfordernis der Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 nicht erforderlich
BNatSchG
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3 Fazit

Unter Beriicksichtigung der Wirkungsprognose einschlieBlich vorgesehener MaBnahmen

e treten die Verbotstatbestande gemal § 44 Abs. 1, Nr. 1-3i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG nicht ein, so
dass keine Ausnahme gemaR § 45 Abs. 7 BNatSchG i. V. m. Art. 16 FFH-RL erforderlich ist.

e st keine Verschlechterung des Erhaltungszustands der betroffenen Artim Bezugsraum des
Vorhabens zu befiirchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren
Ausnahmebedingungen die Voraussetzungen gemaf § 45 Abs. 7 BNatSchG i. V. m. Art. 16 FFH-RL
erflllt sind.

Kranich (Grus grus)

1. Grundinformationen

Schutz- und Gefahrdungsstatus

streng geschutzt nach Rote Liste M-V Rote Liste D | Populationstrend 25 Jahre

Anh. | VS-RL zunehmend

Kurzbeschreibung der Biologie und Verbreitung in Mecklenburg-Vorpommern

Der Kranich ist in Mecklenburg-Vorpommern als Kurz- und Mittelstreckenzieher haufiger Durchzugler. Es
befinden sich mehrere europaweit bedeutende Schlaf- und Rastplatze hauptsachlich skandinavischer und
baltischer Végel im Land. August sammeln sich die Nichtbriiter und Familien an traditionellen Schlafplatzen,
bevor ab Mitte/Ende August Zuzug aus den skandinavischen Landern erfolgt. Hauptdurchzug ist im
September/Oktober mit einem Maximum Mitte Oktober. Im Frihjahr ist der Heimzug deutlich weniger
konzentriert. Fir die Art von essentieller Bedeutung sind sowohl ruhige Flachwasserzonen, die als Schlafplatze
genutzt werden, als auch ergiebige Nahrungsgebiete in Form von landwirtschaftlichen Flachen, die in bis zu 20
km Entfernung zu den Schlafplatzen liegen kénnen. Zwischen diesen Gebieten wird wahrend der Rast taglich
gependelt.

Mecklenburg-Vorpommern hat europaweit eine herausragende Bedeutung als Rast- und Uberwinterungsgebiet
des Kranichs (HEINICKE 2009). Seit Mitte der 1990er Jahre haben sich die Rastbestdnde stark erhéht. Waren
es Anfang der 1990er Jahre ca. 40.000 Individuen hat sich die Zahl zu Mitte in der Mitte 2010er Jahre vervielfacht
und umfasste im Jahr 2013 ca. 160.000 Individuen (MEWES 2014).

Situation im UR

Das gesamte UR ist als ,Rastplatz Land“ der untersten Kategorie 2 klassifiziert. Nennenswerte Nahrungs-
ressourcen fir rastende Kraniche sind auf den Uberwiegend intensiv bewirtschafteten Arealen nicht zu erwarten.
Eine Nutzung des nachstgelegenen potenziellen Schlafplatzes der Kategorie 2 (Karte — in ca. 600 m Entfernung
zum PR) konnte zumindest im Zuge der Brutvogelerfassungen (Februar, Marz und Ende September 2022) nicht
verifiziert werden.
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2. Prognose und Bewertung der Schadigungs- und Stérungsverbote nach § 44 Abs. 1 i.

V. m. Abs. 5 BNatSchG

Schéadigungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG
Nachstellung, Fang, Verletzung, Tétung von Tieren bzw. Entnahme, Beschadigung oder Zerstorung ihrer
Entwicklungsformen

Baubedingte Tétungen oder Verletzungen sind vor dem Hintergrund der Stérungsempfindlichkeit der Art
(Meidung des Baufelds bei Bauarbeiten) nicht zu erwarten.

Des Weiteren wird ein Gefédhrdungsrisiko durch von den Photovoltaik-Anlagen ausgehende Spiegelungseffekte
oder das Vortduschen von Wasserflichen gegeniiber dem allgemeinen Lebensrisiko der betroffenen
Gaénsearten als vernachlassigbar und im artenschutzrechtlichen Sinne als irrelevant gewertet. Aufgrund des
leistungsfdhigen Vogelauges ist von einem rechtzeitigen Erkennen der Einzelmodule und dem Auflésen eines
zunéchst flachenhaften Eindrucks der Photovoltaik-Anlagen in seine Einzelbestandteile auszugehen.

Vermeidungsmaflnahmen Vare 1, Vare 3, Vars 5
Tatbestand Schadigungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 nicht erfiillt
BNatSchG

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG nicht erforderlich

Storungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG
Erhebliches Stoéren von Tieren wahrend der Wanderungszeiten

Der dem Plangebiet am néchsten gelegene Schlafplatz der Kategorie 2 ist etwa 600 m entfernt. Direkte
Stérwirkungen sind durch pot. Bau- und betriebsbedingte MalBnahmen mdéglich, jedoch aufgrund der nicht
kollidierenden Funktionszeitrdume unwahrscheinlich. Darliber hinaus sind diese MalBnahmen temporérer Natur.
Funktional bedeutsame Rastflachen (Stufe 3 & 4) liegen > 10 km vom Vorhaben entfernt. Das 500 m-Umfeld
(maximaler Stérungsradius) des Plangebietes liberschneidet sich mit Rastfldchen der Stufe 2 (mittlere bis hohe
Bedeutung). Somit ist den Flachen im Bereich des Vorhabens eine untergeordnete Bedeutung als Rastflachen
zu konstatieren. Der Anteil der durch das Vorhaben zusétzlich betroffen Rastflichen, gemessen an den
verfiigbaren Nahrungsfldchen im Aktionsraum der Kraniche, ist so gering, dass potenziell vorkommende
Rastbestdnde problemlos in benachbarte Fldchen ausweichen kénnen. Eine Stérwirkung kann (berdies durch
eine Bauzeitenregelung ausgeschlossen werden.

Eine Stérung Uberfliegender V6gel durch Lichtreflexionen und Blendwirkungen der Photovoltaik-Anlagen wird
als vernachldssigbar eingeschétzt. Untersuchungsergebnisse an sechs verschiedenen Standorten von
Photovoltaikanlagen zeigen, dass keine signifikante Flugrichtungsédnderung o. &. bei lberfliegenden Végeln
beobachtet werden konnte, die auf eine Stér- oder Irritationswirkung hinweisen kénnte (HERDEN et al. 2009).
Dies galt sowohl fiir residente Végel als auch fiir Zugvégel und Géste, die die Anlage noch nicht kannten.
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AuBBerdem stellen Photovoltaik-Anlagen gegeniiber natiirlichen Reflexionsquellen gréRerer Wasserflachen
keinen signifikant zusétzlichen Stérfaktor dar (HERDEN et al. 2009). Eine Verschlechterung des
Erhaltungszustandes der Rastpopulationen von Gédnsen kann ausgeschlossen werden.

Vermeidungsmaflnahmen, CEF-MalRnahmen Vare 1, Vars 3, Vars 4, Vars 5

Tatbestand Storungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG nicht erfiillt

Schéadigungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 3 BNatSchG
Entnahme, Beschadigung, Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten. Abweichend davon liegt ein Verbot
nicht vor, wenn die 6kologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder
Ruhestatten im raumlichen Zusammenhang gewahrt wird.

Es erfolgt durch das Vorhaben der baubedingte Entzug potenzieller Rastpldtze bzw. hierfiir essenzieller
angrenzender Areale freier Sicht infolge Uberbauung.

Durch das Vorhaben werden jedoch keine hoch bedeutsamen Rastfléachen (i. d. R. Stufe 4) beansprucht oder
gestort. Der Abstand dieser Flachen zum Vorhabengebiet ist > 10 km. Aus der Beeintrachtigung sonstiger Rast-
und Nahrungsfldchen lasst sich keine Schadigung/Zerstérung ableiten. Der Wirkbereich des Vorhabens umfasst
ausschlieBllich intensiv  bewirtschaftetes  Agrar-/Griinland  weshalb dieses Areal lediglich eine
unterdurchschnittliche Bedeutung in seiner Funktion als Nahrungshabitat darstellt. Kraniche haben sehr grol3e
Streifgebiete, die sie zur Nahrungssuche nutzen. Der Anteil der durch das Vorhaben betroffen Rastflachen,
gemessen an den verfligbaren Nahrungsfidchen im Aktionsraum, ist so gering, dass die 6kologische Funktion
im r@umlichen Zusammenhang weiterhin gegeben ist.

Vermeidungsmafinahmen, sonstige Mafinahmen Vars 1, Vare 5, Vare 6

Tatbestand Schadigungsverbot Lebensstiatten gem. § 44 Abs. 1, | nicht erfiillt
Nr. 3 BNatSchG

Erfordernis der Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 nicht erforderlich
BNatSchG

3 Fazit

Unter Beriicksichtigung der Wirkungsprognose einschlielich vorgesehener MaBnahmen

e treten die Verbotstatbestande gemaR § 44 Abs. 1, Nr. 1-3i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG nicht ein, so
dass keine Ausnahme gemaR § 45 Abs. 7 BNatSchG i. V. m. Art. 16 FFH-RL erforderlich ist.

e st keine Verschlechterung des Erhaltungszustands der betroffenen Art im Bezugsraum des
Vorhabens zu befiirchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren
Ausnahmebedingungen die Voraussetzungen gemaf § 45 Abs. 7 BNatSchGi. V. m. Art. 16 FFH-RL
erfullt sind.
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6.3 Amphibien (Amphibia)

Moorfrosch (Rana arvalis)
(gilt auch fur potenzielle Arten Laubfrosch Hyla arborea und Rotbauchunke Bombina bombina)

1. Grundinformationen

Schutz- und Gefahrdungsstatus

streng geschutzt nach Rote Liste Rote Liste D | Erhaltungszustand Erhaltungszustand D
M-V (1991) (2020) M-V (2015) (2019)
BNatSchG Kat. 3 Kat. 3 U1 ungunstig bis U2 sich
unzureichend verschlechternd

Kurzbeschreibung der Biologie und Verbreitung in Mecklenburg-Vorpommern

Wanderzeiten: fruhlaichende Art; Wanderung zu den Laichgewassern, wenn uber mehrere Nachte
Lufttemperaturen von mehr als 10°C auftreten; Laichwanderung daher bereits im Februar mdglich, GroRteil
wandert erst im Marz (Mannchen gewohnlich einige Tage vor den Weibchen). Im Landhabitat kdnnen
Einzelindividuen bis in den November beobachtet werden, Dezembernachweise sind selten.
Reproduktionszeit: Die Paarung findet normalerweise innerhalb einer Woche statt, kann sich bei
zwischenzeitlichen Kélteeinbriichen auch Uber bis zu drei Wochen erstrecken; erste Laichabgaben wurden Ende
Marzregistriert, Hauptlaichzeit ist April; Schlupf nach 5 Tagen bis 3 Wochen; Entwicklungszeit der Larven bis zur
Metamorphosegrofie 6-16 Wochen; erste umgewandelte Tiere ab Juni, gelegentlich noch bis Anfang September.
Laichgewasser: v. a. Sumpfwiesen und Flachmoore sowie sonstige Wiesen und Weiden sowie Laub- und
Mischwalder (v.a. Au- und Bruchwalder) mit hohem Grundwasserstand; in Ostdeutschland auch deutliche
Praferenz fir Teiche, Weiher, Altwasser, Solle, gefolgt von Gewassern in Erdaufschliissen, Graben, sauren
Moorgewassern und Uferbereichen von Seen (pH-Wert nicht unterhalb von 4,5).

Sommerlebensraum: Nach dem Ablaichen wandern die Tiere nicht sofort wieder ab, sondern verweilen teilweise
mehrere Wochen in der Nahe des Laichgewassers (durchschnittl. Aufenthaltsdauer 1 Monat); charakteristische
Moorfroschhabitate durch hohe Grundwasserstédnde gekennzeichnet (v.a. Nasswiesen, Zwischen-, Nieder- und
Flachmoore sowie Erlen- und Birkenbriiche; Land- und Tagesverstecke bevorzugt Binsen- und Grasblilten oder
ahnliche vor Austrocknung schiitzende Strukturen, deutliche Praferenz fiir Grabenrander und Ufervegetation.
Uberwinterung: in frostfreien Landverstecken, ein Eingraben in lockere Substrate méglich (hier bevorzugt lichte
feuchte Walder mit geringer Strauch-, aber artenreicher Krautschicht, z. B. Erlen- und Birkenbriiche, feuchte
Laub- und Mischwalder); auch in Dranrohren, Kellern, Bunkern auflerhalb von Gebauden.
Aktionsradius: Jungtiere wandern oft weiter von den Laichgebieten weg (bis 1.000 m) als die Adulten (bis 500
m); im Herbst nahert sich ein Teil der Population wieder dem Laichgewasser, besonders ein Teil der Mannchen
Uberwintert auch darin (ca. 10-20 % der untersuchten Populationen im oder am Laichgewasser).

In Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Teilen Sachsen-Anhalts erreicht die Art ihre bundesweit
groften Abundanzen und die héchste Verbreitungsdichte.

Verbreitung im UG

Sommerlebensrdume und ggf. Laichgewdsser potenziell innerhalb der slidwestlich und nordéstlich
angrenzenden Feuchtgehélze (aullerhalb des Planungsraumes). Wanderkorridore potenziell innerhalb des
feuchten, von Drainagegrdben durchzogenen Nordbereichs. Direkte Nachweise fehlen fiir 2022.

2. Prognose und Bewertung der Schadigungs- und Stérungsverbote nach § 44 Abs. 1i. V. m. Abs. 5
BNatSchG

Schéadigungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG
Nachstellung, Fang, Verletzung, Tétung von Tieren bzw. Entnahme, Beschadigung oder Zerstérung ihrer
Entwicklungsformen

Im Zuge der Baufeldvorbereitungen kann die Gefahr von Individuenverlusten durch potenziell wandernde
Individuen zwischen den Gehélzen im Norden und Westen des Planungsraumes bestehen (Bauprozesse,
Baugruben). Durch geeignete MalBBnahmen (Vars 7) wird eine baubedingte To6tung oder Verletzung von
Individuen weitestgehend verhindert. Anlage- und betriebsbedingte Wirkungen kénnen ausgeschlossen werden,
da die Einzdunung der Photovoltaik-Anlage unter Beachtung einer Bodenfreiheit von mind. 15 cm erfolgt, so dass
Amphibien unbeeintréchtigt durch die Fldche wandern kénnen.

Vermeidungsmafnahmen Vars 1, Vars 2, Vare 5, Vars 6, Vars 7
Tatbestand Schadigungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 nicht erfullt

BNatSchG

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG nicht erforderlich
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Storungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG )
Erhebliches Stdren von Tieren wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und
Wanderungszeiten

Wéhrend des Baubetriebs kann es durch Erschiitterungen oder optische Reize zu Stérungen peripher siedelnder
Individuen kommen. Eine Auswirkung auf den Erhaltungszustand des lokalen Bestands ist nicht zu erwarten.
Betriebsbedingt sind Stérungen durch den kleintiergdngigen Anlagenzaun sowie eine geringe Wartungsfrequenz
der Anlage weitgehend ausgeschlossen.

Vermeidungsmaflnahmen Vars 1, Vars 2, Vare 4, Vare 5, Vars 6,
Vars 7
Storungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG nicht erfiillt

Schadigungsverbot Lebensraum gem. § 44 Abs. 1, Nr. 3 BNatSchG

Entnahme, Beschadigung, Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestéatten. Abweichend davon liegt ein Verbot
nicht vor, wenn die 6kologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder
Ruhestatten im raumlichen Zusammenhang gewahrt wird.

Bei Umsetzung der geplanten VermeidungsmalBnahmen liegt kein Tatbestand vor. Nach Beendigung der
Baumalnahmen und vegetativer Etablierung der PV-Anlage ist deren Besiedlung sowie die Nutzung der neu
entstandenen Strukturen méglich. Potenziell bestehende Fortpflanzungs- und Ruhestétten bleiben erhalten.
Zudem werden durch die Herrichtung und dauerhafte Pflege der MalBnahmenflichen neue Lebensrdume
geschaffen.

Vermeidungsmaflnahmen, sonstige Mallnahmen Vare 1, Vars 2, Vare 5, Vare 6
Schadigungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 3 BNatSchG nicht erfiillt

Erfordernis der Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 nicht erforderlich
BNatSchG

3 Fazit

Unter Beriicksichtigung der Wirkungsprognose einschlieBlich vorgesehener MaBnahmen
treten die Verbotstatbestande gemaR § 44 Abs. 1, Nr. 1-3i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG nicht ein, so
dass keine Ausnahme gemaR § 45 Abs. 7 BNatSchG i. V. m. Art. 16 FFH-RL erforderlich ist.
ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustands der betroffenen Art im Bezugsraum des Vorhabens
zu befiirchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren Ausnahmebedingungen die
Voraussetzungen gemaf § 45 Abs. 7 BNatSchG i. V. m. Art. 16 FFH-RL erfillt sind.
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7 Fazit

7.1  Ausnahmepriifung

Da im vorliegend abgearbeiteten Projekt fir Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie
sowie europaischer Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie keine Verbotstatbestande geman
§ 44 Abs. 1 i.V. m. Abs. 5 BNatSchG erfillt sind, ist die Darlegung der naturschutzfachlichen

Voraussetzungen flr eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG derzeit nicht erforderlich.

7.2  Zusammenfassung

Mit dem vorgestellten Vorhaben sind potenziell Eingriffe in Lebensrdume von Arten des Anhanges IV
der FFH-Richtlinie sowie europaischer Vogelarten verbunden. Daher wurde im vorliegenden
Fachbeitrag beurteilt, inwieweit durch das Vorhaben die Verbote des § 44 BNatSchG tatbestandlich

werden.

Die Uberpriifung hat ergeben, dass bei Realisierung der in Kap. 5 vorgestellten MaRnahmen zur
Vermeidung und Sicherung der kontinuierlichen 6kologischen Funktionalitdt die durch die Planung
anstehenden Eingriffe keine signifikanten Veranderungen des Ist-Zustandes des Lebensraumes aller
betroffenen Tierarten auslésen. Die Voraussetzungen zur langfristig gesicherten Erhaltung der

Populationen der Arten im Untersuchungsgebiet bleiben somit erflillt.

Im Geltungsbereich des Vorhabens werden bezogen auf das behandelte Projekt keine
Verbotstatbestédnde des § 44 Abs. 1i.V.m. Abs. 5 des BNatSchG erfullt, weder fir Arten des Anhangs
IV der FFH-Richtlinie noch fir Vogelarten gem. Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie. Eine Gefahrdung der
lokalen Populationen potenziell vorkommender sowie nachgewiesener Arten des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie sowie der europdischen Vogelarten ist durch die Realisierung des Vorhabens nicht zu
erwarten. Ein Erfordernis zur Zulassung einer Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG ist derzeit nicht

gegeben.
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9 Anhang

Mafnahmenblatter 1 — 8

Ubersichtskarten (Drohnenfotos 2022)

Abschichtungstabelle

Abschlussbericht: OEKOPLAN Halle — Faunistische Erfassungen — kommentierte Artenlisten
2022 & 2024
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MaRnahmenblatter 1 — 8 (Erlauterungen zu den Vermeidungsmaflinahmen)

MaRnahmenblatt Projekt: Solarprojekt ,Walkendorf*

Allgemeine Baufeldbeschrankung und -
Vars 1 sicherung

Relevante Arten/ Artengruppen

alle

Realisierung/ Herrichtung

Eine Beeintrachtigung peripherer nicht be- oder (berbaubarer Bereiche durch Befahren,
Materiallagerungen etc. ist generell auszuschliefen. Hierzu sind zumindest optische Barrieren,
besser Zaunungen zu installieren. Diese Malnahmen sind durch die artenschutzrechtliche
Baubegleitung zu kontrollieren.

Pflege Nicht erforderlich
Funktionskontrolle Wahrend der gesamten Bauzeit erforderlich

MaRnahmenblatt Projekt: Solarprojekt ,Walkendorf*

VarB 2 Gehoélzentfernung

Relevante Arten/ Artengruppen

Brutvogel (Geholzbriter)
(Fledermause)

Realisierung/ Herrichtung

Eine Gehdlzentfernung ist im aktuellen Planungsstadium nicht vorgesehen.

Ausnahmen sind mit entsprechend zeitlichem Vorlauf anzuzeigen. In diesem Falle erfolgt geman §
39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG die Entfernung relevanter Strukturen in der Zeit vom 01.10. bis zum 28.02.,
um Toétungen von Individuen bzw. Beschadigungen ihrer Fortpflanzungs- und Ruhestatten im
Rahmen der Baufeldfreimachung zu vermeiden. In Ricksprache mit der zusténdigen
Naturschutzbehérde sind hierzu Kontrollen und Freigaben unmittelbar vor den MalRhahmen durch
fachkundige Personen umzusetzen.

Pflege Nicht erforderlich
Funktionskontrolle Nicht erforderlich
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MaBRnahmenblatt Projekt: Solarprojekt ,WWalkendorf*

Vare 3 Bauzeitenregelung

Relevante Arten/ Artengruppen

alle

Realisierung/ Herrichtung

Brutvogel
Die Baumalnahmen sind auRerhalb der Brutzeiten der Végel (01. Marz bis 31. Juli) zu beginnen. Ist

dies nicht moéglich, kann eine Freigabe nur durch die 6kologische Baubegleitung und Ricksprache
mit der Naturschutzbehérde erfolgen. In dem Falle sind Kontrollen auf Brutvogel mit partieller
Freigabe, VergramungsmaRnahmen etc. notwendig und kénnen zu erheblicher Verzégerung der
BaumafRnahmen fihren. Auch bei langeren Unterbrechungen der Baumalinahmen innerhalb der
Brutzeiten werden Kontrollen und Freigaben durch fachkundige Personen in Abstimmung mit den
zustandigen Behdrden notwendig.

Rastvogel
Arbeiten zur Vermeidung baubedingter Stérungen rastender Zugvogel (Ganse, Kraniche) sind

insbesondere ab Mitte Oktober bis Ende Februar zu vermeiden. Ausnahmen sind kalte Winter, in
denen die normalerweise im Norden iberwinternden Tiere nach Siiden ausweichen. Hierbei zielt ein
geplanter Baustart vor Oktober darauf ab, dass die Zugpopulationen ihre Rastplatze von vornherein
in gréRerer Entfernung wahlen und hierdurch Stérungen ausgeschlossen werden.

Amphibien
Baumalinahmen sind hinsichtlich der nachtlichen Wanderaktivitat der relevanten Arten auf die
Tageszeit zwischen Sonnenauf- und Sonnenuntergang zu begrenzen.

Pflege Nicht erforderlich
Funktionskontrolle Nicht erforderlich
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MaBRnahmenblatt Projekt: Solarprojekt ,WWalkendorf*

Begrenzung von Schall-, Schadstoff- und
Lichtemissionen

Vars 4

Relevante Arten/ Artengruppen

alle

Realisierung/ Herrichtung

Zur Vermeidung oder Minimierung baubedingter Stérungen sind ausschliellich Maschinen und
Fahrzeuge, die den Anforderungen der 32. Verordnung der BImSchV genligen und mit dem RAL-
Umweltzeichen (RAL — ZU 53) ausgestattet sind, einzusetzen.

Beim Einsatz kiinstlicher Lichtquellen sind auf den unmittelbaren Arbeitsbereich abgeblendete
Natriumdampfniederdrucklampen zu verwenden.

Pflege Nicht erforderlich
Funktionskontrolle Wahrend der gesamten Bauzeit erforderlich

MaRnahmenblatt Projekt: Solarprojekt ,Walkendorf*

Baubegleitung zur Beriicksichtigung

Vare 5 artenschutzbezogener Kriterien

Relevante Arten/ Artengruppen

alle

Realisierung/ Herrichtung

Zur Vermeidung oder Minimierung baubedingter, artenschutzrechtlich relevanter Konflikte ist mit
diesbezlglich dringend empfohlenen Kontrollen und Beratungen wahrend der gesamten Bauzeit
sowie der Umsetzung von Vermeidungsmalnahmen erfahrenes, fachkundiges Personal zu
beauftragen.

Pflege Nicht erforderlich
Funktionskontrolle Wahrend der gesamten Bauzeit erforderlich
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MaBRnahmenblatt Projekt: Solarprojekt ,WWalkendorf*

vV 6 Ausgrenzung, Herrichtung und Erhalt von
) okologisch Wert gebenden Bereichen

Relevante Arten/ Artengruppen

Braunkehlchen, Grauammer, Rohrammer, Schwarzkehlchen, Wiesenpieper, weitere Brutvogelarten
der Feuchtwiesen mit teils hohem Schutzstatus, Amphibien

Realisierung/ Herrichtung

Zur Kompensation bzw. Vermeidung bau- und anlagebedingten Entzugs von Lebensraum einiger
Arten wurde ein 6kologisch wertvoller Bereich identifiziert und aus dem geplanten Baubereich
ausgegrenzt (Gesamtflache ca. 5,5 ha). Es handelt sich um derzeit drainierte Sumpfmoorbereiche
des die Nordgrenze des Planungsraumes bildenden Bachlaufs.

Eine Wiedervernassung dieses Bereichs kann weiteren hochwertigen Lebensraum generieren.
Hierzu sind allerdings im Vorfeld entsprechende MalRnahmen zu planen. Neben der Erfassung des
Ist-Zustands sind Zieloptionen zu formulieren und Konflikte zu analysieren. Laut Informationen des
Investors gibt es hierzu schon Kontakt zu entsprechenden Arbeitsgruppen der Universitat Greifswald.

Pflege Extensivbeweidung bzw. Mahd
Bei Wiederverndssung entsprechende
MafRnahmen

Funktionskontrolle Monitoring (Funktionskontrolle) im 3jahrigen

Turnus empfehlenswert
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MaBRnahmenblatt Projekt: Solarprojekt ,WWalkendorf*

Vare 7 Einfriedung der Anlage

Relevante Arten/ Artengruppen

Amphibien, Kleinsauger

Realisierung/ Herrichtung

Bei der sicherheitsbedingten Einfriedung der PV-Anlage ist zur Gewahrleistung der
Kleintiergangigkeit ein Bodenabstand von 10-15 cm einzuhalten.

Pflege Nicht erforderlich
Funktionskontrolle Nicht erforderlich
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MaBRnahmenblatt Projekt: Solarprojekt ,WWalkendorf*

v 8 Planungsanpassung Modulfelder (incl.
AFB okologischer Aufwertung)

Relevante Arten/ Artengruppen

Feldlerche, Schafstelze, Grauammer, Brut- und Gastvogel, Wirbellose

Realisierung/ Herrichtung

Zur Vermeidung oder Minimierung des anlagebedingten Verlusts bzw. verminderter Eignung von
Lebens- und Fortpflanzungsraum der Feldlerche sowie weiterer Arten(gruppen) sind
Voraussetzungen zur Ansiedlung der Arten im Bereich des Eingriffs zu schaffen.

Hierzu haben sich einzelne Freiflachen mit einer Mindestausdehnung direkt innerhalb der PV-
Anlagen bewahrt. Dies ist durch die Schaffung entsprechender Bereiche bereits im Verlauf der
Anlagenplanung zu erreichen. Einzelne, ca. 10 m breite und regelmafig Uber die Anlage verteilte,
unbebaute, dem normalen Pflegemanagement unterliegende Zwischenmodulreihen, welche auch als
Wirtschaftswege fungieren kdnnen, sind hierfur vorzusehen. Der Anteil dieser Freibereiche an der
Gesamtflache sollte 30% nicht unterschreiten (ist im Normalfall mit Freiflachen durch GRZ zu
bewerkstelligen). Diese Bereiche sind dariiber hinaus punktuell mit einigen Strukturelementen zu
versehen (Steinhaufen, kleine Gehodlzgruppen niedrigbleibender Arten).

Beispiel einer Modulanordnung mit Fokus auf Bodenbruter (Feldlerche).

Pflege Nicht explizit erforderlich, unterliegt dem
betrieblichen Pflegemanagement.

Funktionskontrolle Nicht erforderlich
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Aktueller Planungsraum, Rot = anndherungsweise Grenze des Geltungsbereichs, Blick nach Osten, Aufnahmedatum: 09.06.2022
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Nordliche Feuchtwiesen im Juni, der renaturierte Bachlauf markiert die Grenze des Planungsraums, Blickrichtung Ost.






Empfindlich-

Potenzielles keit gegeniiber | Vorkommen im UR, erfolgter
VGG . e . . .. u .
Wissenschaftlicher | Deutscher BArtSchv RL . Projektwir _ Nachweis im Be.relch_des Priifung der V(atrbotstatt?festa_\nde notwendlg_
im UR/Vorha- | kungen/ Beein- | Vorhabens [Art im Wirkraum durch | [ggf. Kurzbegriindung fiir Nichtbetroffenheit bzw.
Name Name Anl. 1, Sp. 3 M-V . R
bensgebiet trachtigungen Bestandserfassung Ausschluss der Art]
[po] durch Vorhaben | nachgewiesen= ja/ erforderlich= e]
moglich
Amphibien
Pot. Fortpflanzungsgewasser bleiben erhalten,
Bombina bombina Rotbauchunke X 2 keine Nachweise Beriicksichtigung ggf. wandernder Einzelindividuen durch
MaRnahme Moorfrosch
Pot. Fortpflanzungsgewasser bleiben erhalten,
Bufo calamita Kreuzkréte X 2 keine Nachweise Berlcksichtigung ggf. wandernder Einzelindividuen durch
MaRnahme Moorfrosch
Pot. Fortpflanzungsgewasser bleiben erhalten,
Bufo viridis Wechselkréte X 2 keine Nachweise Beriicksichtigung ggf. wandernder Einzelindividuen durch
MaRnahme Moorfrosch
Pot. Fortpflanzungsgewasser bleiben erhalten,
Hyla arborea Laubfrosch X 3 keine Nachweise Berlcksichtigung ggf. wandernder Einzelindividuen durch
MaRnahme Moorfrosch
Pot. Fortpflanzungsgewasser bleiben erhalten,
Pelobates fuscus Knoblauchkréte X 3 keine Nachweise Beriicksichtigung ggf. wandernder Einzelindividuen durch
MaRnahme Moorfrosch
Gewa teils als Laichhabitat ignet, peripher teil
Rana arvalis Moorfrosch X 3 po X keine Nachweise evyasser ers ais Laichna I at geeignet, peripher tefls
geeigneter Lebensraum, Prifung erfolgt
Rana dalmatina Springfrosch X 1 keine Nachweise Aulerhalb des Verbreitungsgebiets
Kleiner . . . .
Rana lessonae X 2 keine Nachweise Auferhalb des Verbreitungsgebiets
Wasserfrosch
Pot. Fortpflanzungsgewasser bleiben erhalten,
Triturus cristatus Kammmmolch X 2 keine Nachweise Beriicksichtigung ggf. wandernder Einzelindividuen durch
MaRnahme Moorfrosch
Reptilien
Coronella austriaca Schlingnatter X 1 AuBerhalb des Verbreitungsgebiets
Lacerta agilis Zauneidechse X 2 Keine Nachweise Es fehlen grof¥flachig essenzielle Habitatstrukturen






Empfindlich-

Potenzielles keit gegeniiber | Vorkommen im UR, erfolgter
Wissenschaftlicher | Deutscher BArSchV RL Yorkommen Projektwir- _ Nachweis im Be.reich_des Priifung der Vgrbotstatt?festé_inde notwendig_
im UR/Vorha- | kungen/ Beein- | Vorhabens [Art im Wirkraum durch | [ggf. Kurzbegriindung fiir Nichtbetroffenheit bzw.
Name Name Anl. 1, Sp. 3 M-V . R
bensgebiet trachtigungen Bestandserfassung Ausschluss der Art]
[po] durch Vorhaben | nachgewiesen= ja/ erforderlich= e]
moglich
Europaische
Emys orbicularis Sumpfschild- X 1 Auferhalb des Verbreitungsgebiets
krote
Weichtiere
Zierliche Tellers-
Anisus vorticulus lerliche Tefiers X 1 Keine geeigneten Gewasser als Lebensraum
chnecke
) Gemeine . . N
Unio crassus X 1 Keine geeigneten Gewasser als Lebensraum
Flussmuschel
Libellen
- Griine . . -
Aeshna viridis o X 2 Essenzielle Habitatrequisiten fehlen (Krebsschere)
Mosaikjungfer
Gomphus flavipes Asiatische
phu \.”p I ) I X - Keine geeigneten Gewasser als Lebensraum
(Stylurus flavipes) Keiljungfer
L hini Ostlich
el‘Jcorr nia Ost IC_ © X 1 Keine Keine Nachweise mehr in Mecklenburg
albifrons Moosjungfer
Leucorrhinia Zierliche « 0 Keine Keine Nachweise mehr in Mecklenburg, es fehlen geeignete
caudalis Moosjungfer Gewasser
L hini Grol
eucorrilnla 0 (.a X 2 keine Keine geeigneten Gewasser im Planungsraum
pectoralis Moosjungfer
S di Sibirisch
ympecma paedisca I_ |r|sc. © X 1 Keine geeigneten Gewasser mit Rohrichtbestanden
Winterlibelle
Kafer
Essenzielle Lebensraumstrukturen und Nahrungspflanzen
Cerambyx cerdo Grofer X 1 fehlen im Planungsraum, potenziell geeignete Gehdlze im
Eichenbock ’

UR bleiben bestehen






Empfindlich-

Potenzielles keit gegeniiber | Vorkommen im UR, erfolgter
Wissenschaftlicher | Deutscher BArSchV RL Yorkommen Projektwir- _ Nachweis im Be.reich_des Priifung der V(atrbotstatt?festé_inde notwendig_
im UR/Vorha- | kungen/ Beein- | Vorhabens [Art im Wirkraum durch | [ggf. Kurzbegriindung fiir Nichtbetroffenheit bzw.
Name Name Anl. 1, Sp. 3 M-V . R
bensgebiet trachtigungen Bestandserfassung Ausschluss der Art]
[po] durch Vorhaben | nachgewiesen= ja/ erforderlich= e]
moglich
Dytiscus latissimus Breitrand X - Keine geeigneten Gewasser als Lebensraum
Schmalbindi
Graphoderus © .m? incliger . . R
L Breitfligel- X - Keine geeigneten Gewasser als Lebensraum
bilineatus A
Tauchkafer
Eremit Essenzielle Lebensraumstrukturen und Nahrungspflanzen
Osmoderma eremita i X 4 fehlen im Planungsraum, potenziell geeignete Gehdlze im
Juchtenkafer .
UR bleiben bestehen
Falter
Lvcaena dispar Groler « 9 Flussapferbestande (Rumex hydrolapathum) als
4 P Feuerfalter Raupenfutterpflanze fehlen im Plangebiet
Blauschillernder Essenzielle Lebensraumstrukturen und Nahrungspflanzen
Lycaena helle X 0 )
Feuerfalter fehlen im Planungsraum
Proserpinus Nachtkerzen- « 4 Essenzielle Lebensraumstrukturen und Nahrungspflanzen
proserpina schwarmer fehlen im Planungsraum
Meeressauger
Phocoena phocoena | Schweinswal X 2 Keine geeigneten Gewasser als Lebensraum
Landsauger
Kein unmittelbar geeignter Lebensraum, keine Nachweise,
Castor fiber Biber X 3 keine Funde im Zuge der regelmafig durch das LUNG
durchgefiihrten Revierkartierungen
Lutra lutra Fischotter « 9 Kein.e ge?igr\eten Nahrungsgewasser, temporare Wechsel im
Gebiet moglich
Muscardinus . .
Haselmaus X 0 Auferhalb des Verbreitungsgebiets

avellanarius






Empfindlich-

Potenzielles keit gegeniiber | Vorkommen im UR, erfolgter
VGG . e .. . .. u .
Wissenschaftlicher | Deutscher BArtSchv RL . Projektwir _ Nachweis im Be.relch_des Priifung der V(atrbotstatt?festa_\nde notwendlg_
im UR/Vorha- | kungen/ Beein- | Vorhabens [Art im Wirkraum durch | [ggf. Kurzbegriindung fiir Nichtbetroffenheit bzw.
Name Name Anl. 1, Sp. 3 M-V . R
bensgebiet trachtigungen Bestandserfassung Ausschluss der Art]
[po] durch Vorhaben | nachgewiesen= ja/ erforderlich= e]
moglich
Planungsraum befindet sich in einem aktuellen Territorium
Canis lubus Européaischer « 0 o nein eines Wolfspaares (Recknitztal), einzelne Frequentierungen
P Wolf P maoglich (www.wolf-mv.de), Verbotstatbestdnde werden
gepruft
Fische
Acipenser sturio Baltischer Stor X 0 Keine geeigneten Gewasser als Lebensraum
GefaBpflanzen
. . Sumpf- ) ) ) ) )
Angelica palustris X 1 Keine geeignete Habitatkulisse im Planungsraum
Engelwurz
Kriechender
Apium repens Scheiberich, - X 2 Keine Nachstgelegene Nachweise bei Gustrow
Sellerie
Cypripedium ) . . ) .
Frauenschuh X R Keine geeignete Habitatkulisse im Planungsraum
calceolus
Jurinea cyanoides Sand- X 1 Keine geeignete Habitatkulisse im Planungsraum
4 Silberscharte geelg 9
Sumpf-
Liparis loeselii Glanzkraut, Torf- | x 2 Keine Nachstgelegene Nachweise bei Ribnitz-Damgarten
Glanzkraut
) Schwimmendes . Nachstgelegene Nachweise am Breeser See sudlich
Luronium natans X 1 keine

Froschkraut

Gustrow




http://www.wolf-mv.de/
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Anlass & Beschreibung des Vorhabenbereiches

Innerhalb eines ca. 100 ha umfassenden Areals ist innerhalb der Gemarkung Walkendorf, Amt Tessin,

Rostocker Landkreis die Errichtung einer Photovoltaikanlage geplant.

Wahrend der Planungen erfolgte eine Anpassung der in Anspruch zu nehmenden Flachen. Hierdurch
entfiel der komplette westliche Bereich (ca. 32 ha) und das Areal wurde im Sidosten um etwa 32 ha
erweitert (vgl. Abb. 2).

Um die mit jedem Bauvorhaben einhergehenden Wechselwirkungen hinsichtlich des Eingriffsbereichs
sowie des Umfelds zu bertcksichtigen, sind grundsatzlich auf die zu betrachtenden Artengruppen
abgestimmte Wirkbereiche mit in Betracht zu ziehen. Insbesondere hinsichtlich der Artengruppe der
Brutvogel (sensible Arten) umfasste diese Erweiterung einen ca. 10 bis 40 m breiten Umring um das
Planareal. Der Gesamtbereich ergibt im Folgenden den Untersuchungsraum — UR. Zusatzliche
Erfassungen erfolgten gemaf § 23 Abs. 4 des Gesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur
Ausfiihrung des Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausfiihrungsgesetz - NatSchAG M-V) im 100

m — Umfeld bezlglich am Brutplatz stérsensibler Grof3vogel.

Bauvorhaben stellen gemeinhin einen mehr oder minder intensiven Eingriff in den Naturhaushalt dar
und bedingen grundsatzlich die Beachtung der Vorschriften beziglich besonders und streng
geschutzter Tier- und Pflanzenarten gemaf § 44 BNatSchG. Hierbei ist fur das Plangebiet zu priifen,
ob lokale Populationen streng geschutzter Arten des Anhangs IV der FFH-RL, europaische Vogelarten
und Arten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 aufgefiihrt sind (BArtSchV), erheblich
gestért bzw. beeintrdchtigt werden. Eine erhebliche Stérung liegt vor, wenn sich durch
vorhabenbedingte Stérwirkungen der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert
(§ 44 BNatSchG).

National besonders geschitzte Arten sind gemaf § 44 (5) BNatSchG innerhalb der Eingriffsregelung
abzuhandeln. Diese manifestiert sich in Ausgleich- und Kompensationsmaflinahmen, welche sich aus
der Bilanzierung des ,Flachenverbrauchs® der fur den Eingriffsbereich zu erfassenden Biotoptypen

ergeben. Die Ausfihrungen hierzu sind nicht Gegenstand der vorliegenden Dokumentation.

Fur die streng geschutzten Arten ist somit laut behdérdlicher Auflage zu prifen, inwieweit die
Zugriffsverbote des Bundesnaturschutzgesetzes (§ 44) beziglich der Planung und Umsetzung des
Projektes tatbestandlich und wie in diesem Falle Konfliktidsungen herbeigefiihrt werden kdnnen. Im
vorliegenden Dokument werden die Ergebnisse der faunistischen Kartierungen bezogen auf ihre
artenschutzrechtliche Relevanz prasentiert. Aufgrund der ausschlielich auf Acker- und Weideflachen
geplanten BaumaRnahmen (kein Eingriff in Gehdlzflachen und sonstige Strukturen) reduzieren sich die
betrachteten Artengruppen auf Sdugetiere (aufler Fledermause), Brut- und Rastvdgel, Reptilien sowie

Amphibien.
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Abb. 1: Lage der Projektflache im Umfeld, Quelle Karte: © Bundesamt fiir Kartographie und Geodasie — 2024.

Das norddstlich der Ortslage Walkendorf gelegene Planareal umfasst einen Geltungsbereich von etwa

104 ha sowie einen 100 m — Umkreis zur Erfassung oben erwahnter Wirkbereiche (Abb. 2).

Die naturrdaumlich im Rickland der Mecklenburgischen Seenplatte verortete Flache ist landschaftlich
Teil des Flach- und Hugellandes um Warnow und Recknitz. Dementsprechend reich gegliedert 1asst
sich das Areal wie folgt charakterisieren. Rund ein Viertel der Gesamtflache ist im Sudosten von
Intensivackerland gepragt. 2 Feldgeholze strukturieren das Areal. In Richtung Norden und Westen
schlielt sich frisches Griinland an, welches im Erfassungszeitraum recht intensiv von Rindern beweidet
wurde. Durch die Grundmoranenlandschaft bedingt, befindet sich der zentrale Bereich etwas exponiert
und das Gelande fallt insbesondere nach Norden und Westen ab. Im Norden entwassern
Drainagegraben den Bereich in ein kirzlich renaturiertes FlieRgewasser, welches die gesamte westliche
und nordliche Geltungsbereichsgrenze bildet. Im sudlichen Zentrum tritt das Sickerwasser in einigen

Temporar- und 2 Permanentgewassern zutage.

Mehrere Feldgehdlze pragen das Bild im Nordwesten sowie im mittleren Stden. Zwischen diesen
bestehen noch linienhafte Reste von Allee- und Saumbestéanden entlang der ehemaligen Wege und
Graben. Der Sudosten ist wiederum durch ein reliefiertes, allerdings trockeneres Grinland
charakterisiert, welches innerhalb der Vegetationsperiode des Erfassungsjahrs einer Schafbeweidung

unterlag. Dieser Bereich wird in alle Richtungen hin entwassert.

Eingebettet in eine alte, ackerbaulich gepragte Kulturlandschaft grenzt im Stden weiteres Ackerland
an den Planungsraum. In die Ubrigen Richtungen setzt sich hingegen bewirtschaftetes Grinland,
welches durch zahlreiche Feldgehdlze und Graben charakterisiert ist, fort. Durch relativ hoch
anstehendes Grundwasser haben sich Uberwiegend moorige und anmoorige Béden entwickelt, welche

allerdings durch die seit langer Zeit existente Entwasserung nicht mehr allerorts die typische Vegetation
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aufweisen. Selbst entlang der westlichen und nérdlichen Niederungen entlang des Vorfluters hat sich

statt der dort naturlicherweise vorkommenden Réhrichte und GroRseggenriede nutzungstypisch durch

die recht intensive Beweidung ein eher von Siiigrasern dominiertes Griinland herausgebildet.

Abb. 2: Ubersichtskarte der Projektflache; Rot = weggefallener Bereich, Blau = verbliebener Bereich, Griin = hinzugekommener
Bereich; Quelle Karte: © GeoBasis-DE/ M-V — 2024.

Im Folgenden erfolgt der Bezug sémtlicher Ausflihrungen auf die aktuell Gberplante Fldche (rot
umrandet in Abb. 2).

Die Eingriffsplanung umfasst ausschlieRlich derzeit bewirtschaftetes Gelande. Samtliche (wertgebende)

Strukturen bleiben von einer Uberbauung ausgenommen.

Saugetiere

Im Untersuchungsraum konnten innerhalb des gemaf des Anhangs 4 der FFH-Richtlinie (Richtlinie
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natirlichen Lebensraume sowie der
wildlebenden Tiere und Pflanzen (Fauna-Flora-Habitat- Richtlinie) streng geschutzten Artenspektrums
keine entsprechenden Spezies nachgewiesen werden. Fledermause bleiben fiir das hier dokumentierte
Bauvorhaben insoweit unberlcksichtigt, dass im expliziten Eingriffsareal keine essenziellen
Lebensraumstrukturen (Quartiere) vorhanden sind. Eine Nutzung als Nahrungshabitat ist zumindest fiir
einige Arten nicht auszuschlieBen. Beispielsweise jagen GroRe Mausohren gern am Boden nach
groBeren Insekten (Kafer), Beweidungsflachen bieten hier hoheres Potenzial. Da jedoch eine
weiterfiihrende Beweidung innerhalb der Anlagen angedacht ist, kann auch hierbei dem Planungsraum

insofern keine besondere Bedeutsamkeit beigemessen werden, bzw. die Eingriffsareale werden
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zumindest teilweise weiterhin als Nahrungshabitat fungieren (Uber diesbeziigliche Raumnutzungs-

strategien der Artengruppe besteht noch immenser Forschungsbedarf).

Avifauna

Methodik

Die Erfassung der Brut- und Gastvégel im UG erfolgte nach den erforderlichen Mindeststandards zur

Bestimmung des Status der Arten'in den frilhen Morgenstunden bei geeigneten Witterungs-
bedingungen (schwacher bis maBiger Wind, kein Regen) bzw. abends/ nachts an insgesamt 10
Gelandetagen zwischen Marz und Juli 2022 sowie zwischen Marz und Juli 2024 (vgl. folgende
Tabellen).

Begehungstermine (2022)

21.03. 8°C, wolkenlos, schwacher Wind 18.05. N 12°C, wolkenlos, schwacher Wind
21.03. N 4°C, wolkenlos, schwacher Wind 09.06. 20°C, bewolkt, schwacher Wind
10.04. 0°C, wolkig, maRiger Wind 17.07. 16°C, heiter, schwacher Wind
29.04. | 4°C, heiter, schwacher Wind 30.08. agncd wolkig, schwacher/ maRiger
17.05. 5°C, wolkig, schwach windig

Tab. 1: Erfassungszeiten Brutvégel 2022 (N = Begehung wahrend der Dammerung sowie in der ersten Nachthalfte)

Begehungstermine (2024)

21.03. 9°C, bedeckt, schwacher Wind 27.04. 12°C, wolkenlos, schwacher Wind
21.03. N 6°C, heiter, schwacher Wind 13.05. 20°C, bewolkt, schwacher Wind
11.04. 0°C, wolkig, maRiger Wind 28.06. 24°C, bedeckt, kein Wind

Tab. 2: Erfassungszeiten Brutvogel auf der Ergénzungsflache 2024 (N = Begehung wahrend der Dammerung sowie in der ersten
Nachthélfte)

Im Detail erfolgte wahrend der einzelnen Begehungen eine punktgenaue Registrierung der
Beobachtungen und akustischen Erfassungen nach den entsprechenden Kriterien (typische
Reviergesdange und Warn- oder Lockrufe, spezifische Verhaltensweisen wie beispielweise das
LVerleiten“, Transport von Nistmaterial, Futter, Kotballen etc., Beobachtung von Familienverbanden,
kaum flugger Jungvigel etc.) auf Tageskarten, welche zu Artkarten zusammengefasst und als
sogenannte ,Papierreviere“ umgrenzt wurden. In der Karte der (potenziellen) Brutnachweise (Anhang

bzw. Abb. 3) ist jeweils das Zentrum eines solchen Papierreviers dargelegt.

1 SUDBECK et al. 2005
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Die Auswertung der Kartierergebnisse erfolgt ebenfalls auf der Grundlage der Methodenstandards nach
SUDBECK. Es wurden nur die jeweils fir die einzelnen Arten angegebenen Wertungszeitrdume (mit

geringen Abweichungen) berucksichtigt.

Ziel von Vogelkartierungen ist es, zu ermitteln, welche Arten in einem Gebiet als Brutvogel gewertet
werden mussen und welche ausschlielich als Nahrungsgaste oder Durchzigler den UR frequentieren.
Je nach dem ,Status” einer Art ergeben sich aus einer solchen Kartierung variierende planungsrelevante
Aussagen. Durchzligler kénnen  beispielsweise bei kleineren  Bebauungsplanen im
Siedlungsrandbereich in der Regel weitgehend unbeachtet bleiben, wahrend Brutvogel, deren
Fortpflanzungs- und Ruhestatten durch ein Vorhaben zerstort bzw. anderweitig beeintrachtigt werden,

eine groRere Planungsrelevanz entfalten — bis hin zur Frage der artenschutzrechtlichen Behandlung

dieser Arten.

Detaillierte Tabellen und Karten sind zusatzlich im Anhang zu finden.

Brutvogel

Ergebnisse

Nomenklatur Schutz/ Gefahrdung
Anzahl der
> Brutreviere im
= o o N -
wissenschaftlicher 0T | 0 & S 3 2 _ | Untersuchungs

deutscher Name Name g | B< 2 G ol 2 g raum & davon im

| 2 Sl g ol 2 £ | (Planungsraum)

5 5322 585 <3

o xodl o><|do
Amsel Turdus merula 6
Baumfalke Falco subbuteo 1
Blaumeise Cyanistes caeruleus 7
Bluthanfling Carduelis cannabina \'} 3 2
Braunkehlchen Saxicola rubetra 3 2 1(1)
Buchfink Fringilla coelebs 14
Buntspecht Dendrocopos major 6
Elster Pica pica 1
Feldlerche Alauda arvensis 3 17 (14)
Feldsperling Passer montanus 3 A" 2
Fitis Phylloscopus trochilus 1
Gartenbaumlaufer Certhia brachydactyla 1
Gartenrotschwanz Phoen./curus 6

phoenicurus

Gelbspotter Hippolais icterina 1

7125






BV: PVA Walkendorf, Amt Gnoien, LK Rostock - Faunistische Erfassungen 2022 & 2024
Goldammer Emberiza citrinella 8
Grauammer Emberiza calandra Vv 8
Grinfink Carduelis chloris 5
Haubenmeise Parus 1
Klappergrasmiicke Curruca curruca 1
Kleiber Sitta europaea 5
Kleinspecht Dryobates minor 1
Kohlmeise Parus major 15
Kolkrabe Corvus corax 1
Moénchsgrasmucke Sylvia atricapilla 9
Nebelkrahe Corvus cornix 2
Neuntéter Lanius collurio 1
Pirol Oriolus oriolus 2
Ringeltaube Columba palumbus 6
Rohrammer Botaurus stellaris 1
Rotkehlchen Erithacus rubecula 6
Schafstelze Motacilla flava 2(1)
Schwanzmeise Aegithalos caudatus 1
Schwarzkehichen Saxicola rubicola 2
Singdrossel Turdus philomelos 4
Sommergoldhahnchen | Regulus ignicapilla 1
Star Sturnus vulgaris 8
Stieglitz Carduelis carduelis 4
Sumpfmeise Parus palustris 5
Sumpfrohrsanger Acrocephalus palustris 1
Wachtel Coturnix coturnix 3(2)
Waldbaumlaufer Certhia familiaris 2
Waldkauz Strix aluco 1
Wiesenpieper Anthus pratensis 2 3(2)
Zaunkonig Troglodytes troglodytes 9
Zilpzalp Phylloscopus collybita 9

Tab. 3: nachgewiesene Brutvogel/ Brutverdacht (2022 & 2024); farbig unterlegt = wertgebende, streng geschitzte Arten (vgl.

Text).
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Im Untersuchungsraum wurden 2022 & 2024 insgesamt 45 Brutvogelarten mit mindestens 193 Revieren
nachgewiesen (vgl. Tabelle 3 sowie Gesamtliste im Anhang). Hiervon entfallen auf den direkten

Planbereich 20 Brutreviere von 5 Arten.

Um den Untersuchungsraum bezlglich seiner avifaunistischen Planungsrelevanz entsprechend
bewerten zu kénnen, werden unter den nachgewiesenen Brutvogelarten die entsprechenden Spezies
herausgestellt und von den sog. ,Allerweltsarten® unterschieden sowie in der Konfliktanalyse
(Artenschutzfachbericht) konkret behandelt. Als wertgebend gelten in den aktuellen Roten Listen
Mecklenburg-Vorpommerns und Deutschlands als gefahrdet gelistete Arten sowie jene, welche
strengem gesetzlichen Schutz nach dem Bundesnaturschutzgesetz bzw. der
Bundesartenschutzverordnung oder der europaischen Vogelschutzrichtlinie Anhang 1 unterliegen
(Tabellen 1 & 2). Dartiber hinaus fallen auch als stérsensibel geltende Koloniebriter (Seeschwalben,
Graureiher) sowie Arten mit hohen territorialen Anspriichen (z.B. Seeadler, Schwarzstorch, Weil3storch)
in diese Kategorie. Fir M-V gilt aulRerdem eine zusatzliche Berlcksichtigung schutz- und
managementrelevanter Arten gemafl Art. 4 Abs. 2 Vogelschutzrichtlinie. Dies betrifft im behandelten
Projekt allerdings lediglich den Gartenrotschwanz (Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern
heimischen Vogelarten, Landesamt fir Umwelt, Naturschutz und Geologie [Fassung vom 08. November
2016]). Da es sich im entsprechenden Artikel um den Schutz regelmaRig auftretender Zugvogelarten
bzw. deren Vermehrungs-, Mauser- und Uberwinterungsgebiete sowie der Rastplatze in ihren
Wanderungsgebieten handelt, fiir welche insbesondere Feuchtgebieten bedeutend sind, kann hier kein
direkter Zusammenhang erkannt werden. Zwar ziehen die Populationen Skandinaviens teilweise Gber
das Gebiet Mecklenburg-Vorpommerns und Westeuropa, um in die Subsahara zu gelangen, jedoch

entsprechen Feuchtgebiete nicht zwingend den Habitatpraferenzen der Art. Aus diesem Grund wird auf

eine Wichtung als wertgebende Art verzichtet.

Abb. 3: Verteilung der Reviermittelpunkte nachgewiesener Brutvogel bzw. Arten, fir welche 2022 bzw. 2024 Brutverdacht
bestand; Quelle Karte: © GeoBasis-DE/ M-V — 2024.
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Diskussion & Bewertung

Die aktuelle Rote Liste der Brutvdgel Mecklenburg-Vorpommerns stammt aus dem Jahre 2014. Sie
spiegelt zwar nicht mehr die aktuelle Situation wider, jedoch zeigen sich im Vergleich mit der
vorangegangenen Version (2003) starke Veranderungen bezlglich der Bestandstrends. Die vielfaltigen
und teils drastischen Bestandsschwankungen innerhalb relativ kurzer Zeitrdume werden auch aus den
Resultaten der zahlreichen bundesweiten Erfassungen der letzten Jahre ersichtlich. Hierzu liefert
darlber hinaus die aktuelle Rote Liste der Brutvogel Deutschlands (2021) in Verbindung zur letzten
Version (2016) wertvolle Hinweise. Die erarbeiteten Daten zu den Bestandsentwicklungen besitzen

hohe Bedeutsamkeit als Planungs- und Diskussionsgrundlage.

Der Untersuchungsraum bietet hinsichtlich seiner Habitataustattung den Vertretern der Avifauna einen
ausnehmend vielgestaltigen Lebensraum. Demzufolge konnten mehr Arten nachgewiesen werden als
gemeinhin in intensiv landwirtschaftlich gepragten Regionen Ublich. Hierbei wird das Gelande nicht
homogen besiedelt, sondern es zeichneten sich ,Hotspots® ab. So fand sich erwartungsgemafd
innerhalb der Gehdlzbereiche sowie insbesondere an den Strukturrdndern und Ubergangszonen
zwischen verschiedenen Biotoptypen eine weitaus hdhere Artenvielfalt als im rein agrarischen Bereich

oder im von Einzelgehdlzen gepragten Offenland.

Die weitaus hochsten Arten- sowie auch Individuendichten wurden in den Randbereichen der
flachenhaften Geholzstrukturen erfasst. Diese Strukturgrenzen generieren infolge eines breiteren

Spektrums an Habitattypen meist eine héhere Diversitat aller Artengruppen.

Die nordwestliche Gehélzstruktur wird im dstlichen Bereich von Kiefern und im Ubrigen von Laubholz
dominiert. Zudem variieren die Gehdlzstrukturen von mehr oder weniger unterholzreichen
Altbaumbereichen (neben den Kiefern auch Stieleichen, Ahorn, Birken, Weiden und Erlen) mit

zahlreichen Héhlungen bis hin zu peripherem Samlingsaufwuchs.

Dementsprechend konnten hier exemplarisch Pirol und Kleinspecht fiir Arten der alteren Bestande, aber
auch andere Vertreter unterschiedlicher Nistgilden mit weniger expliziten Habitatpraferenzen

nachgewiesen werden.

Im Altbaumbestand fanden sich hier 2 Horststandorte, deren Brutstatten 2022 alle besetzt waren (Abb.

4). Fur Baumfalke und Nebelkrdhe konnte je eine erfolgreiche Brut registriert werden.

Einen weiteren Hotspot bezilglich der Brutvdgel stellte der Gehdlzkomplex im Siidwesten des
Planungsraumes dar. Der mit kleinen Temporargewassern durchsetzte Auwaldbereich wird vor allem
durch typische Arten wie Schwarzerlen, Weiden, Stieleichen, Rot- und WeilRbuchen, aber auch durch
Birken, Kiefern und Ahorn charakterisiert, welche wiederum eine heterogene Altersstruktur bis hin zum
reichlich vorhandenen Totholz aufweisen. Im Sudbereich vervollstdndigen hinsichtlich der friheren
Bebauung alte Obstbdume und Reste von verschiedenen Bauwerken das Bild. Ein reiches
Hoéhlenangebot sowie stellenweise ausgepragter Unterwuchs bieten hier Vertretern der Hoéhlen-,

Nischen- und Gehdlzbritergilden gleichermalen Lebens- und Fortpflanzungsraum. Vom

10/25





BV: PVA Walkendorf, Amt Gnoien, LK Rostock - Faunistische Erfassungen 2022 & 2024

Schwarzspecht gezimmerte Hohlungen boten 2022 Waldkauz und Hohltaube geeignete Brutstatten. Ein

Horst knapp auRerhalb des Untersuchungsraums war im selben Jahr von Nebelkrahen besetzt.

Im Nordosten grenzt der Planungsraum an ein weiteres Gehdlz. Hierbei handelt es sich um einen alten
Erlenbruch, welcher nach Osten und Siden hin aufgrund zunehmender Exposition von weiteren Arten
(Esche, Birke, Fichte, Ahorn) gepragt ist. Eine ausgepragte Strauchschicht bietet insbesondere
Gebulschbritern wie beispielsweise Zaunkdnig, Rotkehlchen, Grasmiicken u.a. optimalen Lebensraum.
Die Horstkartierung im zeitigen Friihjahr ergab fir diesen 6stlichen Bereich des Untersuchungsraumes
2 Standorte. Der sidliche befindet sich auf einer Fichte in etwa 14 m Hohe und gewahrte kaum Einsicht.
Obgleich in unmittelbarer Nahe mehrfach ein weiblicher Habicht gesichtet wurde, kann nicht mit
Sicherheit von einem Fortpflanzungsversuch ausgegangen werden, zumal diese Art am Brutplatz
extrem scheu ist. Dartber hinaus wurden auch regelmafig Kolkraben iber dem Gebiet beobachtet. Der

nordliche Horst auf einer Erle blieb unbesetzt.

Die 3 durch Kiefern und Fichten bzw. verschiedene Laubhoélzer dominierten Feldgehdlze im dstlichen
und stdostlichen Planungsraum weisen hingegen eine lichte Vegetationsstruktur auf. Dennoch zeitigen
sie infolge ihrer Inselwirkung und Lage im Intensivackerland eine affine Wirkung auf Brutvogel

entsprechender Habitatpraferenzen.

Innerhalb der Westhalfte des Untersuchungsraums befinden sich entlang friiherer Wege und Graben
dartber hinaus linienhafte Gehodlzstrukturen in Form von Baumreihen sowie Einzelbdume und
Baumgruppen. Aufgrund der relativ lichten Belaubung wurden jedoch nur die alteren Exemplare
vereinzelt von Hohlenbritern genutzt. Haufiger wurden diese Strukturen hingegen zur Nahrungssuche
frequentiert. Besonders schitzenswert sind eine Reihe alter, vor langerer Zeit als Kopfbaume
geschnittener Silberweiden (Salix alba) im Norden. Aufgrund ihres Reichtums an Hoéhlungen und

Totholz bieten diese Veteranen Lebensraum fir Vertreter zahlreicher Artengruppen.

Die o6stliche Grenze des Planungsraums zieht sich im neuen Teilbereich 2024 entlang weiterer
flachenhafter Gehdlzstrukturen, welche im Studen zudem vom in Nordrichtung flieRenden Grandbach
tangiert werden. Dies generiert eine heterogene Artenstruktur der Gehdlzvegetation. In Richtung
Planungsraum dominieren meist altere Kiefern, in Richtung Osten hingegen unterholzreiche
Laubholzbestande. Dies hat zur Folge, dass 2024 hier eine entsprechend hohe Anzahl von Arten und
teils auch Artendichte von Brutvégeln beobachtet werden konnte. Hohlenbriter finden hier neben
GebuUschbritern ebenso geeignete Habitate wie Arten unterschiedlicher Praferenzen hinsichtlich der

Vegetationsdeckung.

Von den insgesamt 11 nachgewiesenen wertgebenden Brutvogelarten (Tabelle 2) sind 6 mehr oder

weniger an Geholze gebunden. Hierzu zahlen in erster Linie die Spechtarten (Schwarz- und
Kleinspecht), welche in Mecklenburg-Vorpommern aktuell (noch) ungefahrdet sind. Weiter nutzten
recht zahlreich Stare sowie mindestens 2 Brutpaare des Feldsperlings das Hohlenangebot der
Altgeholze sowie die angrenzenden Griinlandbereiche zur Nahrungssuche. Ein Brutrevier des in M-V in

der Vorwarnliste gefiihrten Neuntoéters befand sich 2024 im sudlichen der 3 Feldgehdlze.
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Wie oben erwdhnt, sind in den vorliegenden Planungen samtliche Geholz- sowie auch
Gewasserstrukturen von einer Uberbauung ausgenommen. Bei zusétzlich ausreichendem Abstand,
welcher die angrenzenden Griinlandbereiche als Pufferzonen umfasst, kann eine Berlcksichtigung der
Waldarten bezlglich der meisten Wirkfaktoren des Vorhabens entfallen. Den Feldsperling betreffend
sind aus eigener, langjahriger Erfahrung mittels der Installation entsprechender Nisthilfen innerhalb der
Modulreihen alternative Fortpflanzungsstatten und somit Lebensrdume zu generieren. Teils wurden

hiermit Nachweise von mehr als 20 Brutrevieren/ 10 ha Solaranlage festgestellt.

Das letztendlich dem direkten Eingriff durch das Solarprojekt unterliegende Griinland erfahrt seine
Auspragung infolge einer seit vielen Jahren recht intensiven Beweidung mit Rindern innerhalb der
Ostlichen 2 Drittel des Geltungsbereichs sowie durch Schafe im tibrigen Areal. Dementsprechend pragt
ausnehmend niedrige Bodenvegetation ein Grofteil der Flachen wahrend der Brutsaison. Diese
Bereiche werden nur von wenigen Arten wie beispielsweise der Feldlerche toleriert. Der 2024er
Erweiterungsbereich war im Erfassungsjahr mit Sommerroggen bestellt. Zwar war hiermit die Saat zu
Beginn der Brutperiode Ende Marz noch nicht aufgelaufen, aber iber dem Areal wurde dennoch rege

gebalzt.

Diese, als eine der 4 wertgebenden bodenbriitenden und somit vom Eingriff direkt betroffenen Arten,
konnte im offenen Planungsraum (etwa 57 ha) mit etwa 14 Brutpaaren (gesamter UR 17) nachgewiesen
werden, welche recht homogen verteilt waren. Lediglich innerhalb der Bereiche héherer Bodenfeuchte
im Norden und Westen fehlten entsprechende Nachweise. Insgesamt liegt die Abundanz von etwa 2,5
Brutpaaren je 10 ha etwa im Durchschnitt landwirtschaftlich genutzter Flachen in Mecklenburg-

Vorpommern?2,

Bezlglich der Feldlerchen im Gebiet sind geeignete Vermeidung- und KompensationsmafRhahmen,
letztere sollten raumlich verbunden sein, anzuraten. Hierbei kénnte die Anlage sog. Feldlerchenfenster
innerhalb angrenzender Acker- und Brachflichen diskutiert werden. Feldlerchen nutzen
bekanntermalien mittlerweile zunehmend gréRere Freiflachensolaranlagen insbesondere aufgrund der
Stérungsarmut und des reichen Nahrungsangebotes. Jedoch sind hierfiir einige Voraussetzungen wie

ausreichend dimensionierte Modulreihenabstande bzw. groRere Freiflachen Voraussetzung?.

Braunkehlchen und Wiesenpieper, 2 weitere der wertgebenden Arten, werden aufgrund starker
mittel- und kurzfristiger Bestandsriickgdnge in den Roten Listen M-Vs als gefahrdet bzw. stark gefahrdet
eingestuft. Dies bedingt eine besondere Berlcksichtigung. Diese beiden Arten als typische
Wiesenbriter bendtigen neben einer Mindesthéhe der Bodenvegetation zusatzlich Vertikalstrukturen
als Ansitz- und Singwarte. Hierzu dienten in den Bereichen, innerhalb derer Nachweise gelangen,
Weidezaunpfahle, Einzelgeholze sowie eigens hierfir installierte Strukturen aus Wurzelstdcken. Diese
Voraussetzungen waren in ihrer Gesamtheit ausschliellich im Norden entlang des renaturierten
Bachlaufes sowie der angrenzenden Feuchtwiesen gegeben. Wahrend der Wiesenpieper

(Gesamtnachweise: 3 BP, hiervon 2 BP im Planungsraum) fast ausschlief3lich Frisch- und Feuchtwiesen

2 SCHOBEL 2016
3 BNE 2019
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praferiert, besiedelt das Braunkehlchen (1 BP, dieses im Planungsraum) durchaus auch Trocken- und

Halbtrockenrasen.

Um der Bedeutung des Schutzes dieser beiden Arten gerecht zu werden, sollte eine Ausgrenzung der
entsprechenden Lebensbereiche erwogen werden. Sollte eine Wiederverndssung der Feuchtgebiete im
Planungsraum angestrebt werden, zdge dies eine Aufwertung nach sich, welche weiteren gefahrdeten
Arten eine Wiederbesiedlung erleichtern kdnnte. Dariiber hinaus kénnten hierdurch mit dem Eingriff

einhergehende Beeintrachtigungen von Lebensraumen zumindest teilweise ausgeglichen werden.

Das sudostliche Areal, im Erfassungsjahr ackerbaulich genutzt und mit Erbsen- und
Sonnenblumenkulturen bestellt, bot neben der Feldlerche auch 2 Brutpaaren der Wachtel geeigneten
Lebensraum. Bei dieser ungefahrdeten Art wird derzeit in Mecklenburg-Vorpommern ein kurz- und

mittelfristig positiver Bestandstrend beobachtet.

Der Grauammer, mittlerweile auf der Vorwarnliste der RL M-V, dennoch ein haufiger Brutvogel, kommt
im Bundesland eine erhéhte Verantwortlichkeit zu, da ihr hiesiger Anteil am bundesdeutschen Bestand
mehr als 40 % betragt. Sie wurde im Gebiet mit 7 Brutpaaren nachgewiesen. Die Grauammer bevorzugt
halboffene Biotope mit Vertikalstrukturen und dichter Bodenvegetation, weshalb sie im expliziten
Planungsraum fehlt. Dariiber hinaus ist die Grauammer eine der Arten, welche von den sog.
Randeffekten der PVAen profitieren kann. Insofern werden Vertreter dieser Spezies zunehmend in

hoheren Abundanzen in und um Solaranlagen festgestellt als im Vorfeld der Errichtung*.

Ein typischer Bewohner von Waldsdumen und strukturreichem Halboffenland ist der Bluthénfling,
welcher mit 1 Brutpaar im Nordwesten und einem im Osten des Untersuchungsraums nachgewiesen
wurde. Bei dieser einstmals haufigen Art ist ein starker kurz- und mittelfristiger Bestandsriickgang zu
verzeichnen, welcher allerdings in Mecklenburg-Vorpommern im Vergleich zum gesamten
Bundesgebiet noch relativ moderat ausfallt. Ursachlich hierfir werden prioritdr immer noch
FlurbereinigungsmaRnahmen (Versiegelungen, Rickgang der Ruderal- und Brachflachen)

angenommen.’

Da der Strukturreichtum im Gebiet erhalten bleibt bzw. durch die Randeffekte der PV-Anlagen teils sogar

erhoht wird, ist ein negativer Effekt auf die Art nicht zu erwarten.

4 BNE 2019
5 RYSLAVY et al. 2019
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Abb. 4: Ergebnisse der Horstkartierung 2022 & 2024, Nk = Nebelkrahe, Bf = Baumfalke, (Kr) = ggf. Kolkrabe, (Ha) = ggf. Habicht;
Quelle Karte: © GeoBasis-DE/ M-V — 2024.

Nahrungsgaste & weitere Sichtungen

Ergebnisse und Diskussion

Wahrend der Brutvogelerfassungen wurden auch Nahrungsgaste sowie die Projektflache querende
Vertreter der Avifauna erfasst (Tabelle 4 sowie Gesamttabellen im Anhang). Hierbei wird auf eine

erneute Erwdhnung der nachgewiesenen Brutvogelarten verzichtet.

. Erfassungs- | Status
Nomenklatur Schutz/ Gefahrdung dichte (2022)
wissenschaftiicher . |RLMv |[RLD | YON

deutscher Name Name §§ 2014 2021 insgesamt 8

Begehungen
Graureiher Ardea cinerea 2 N
Griinspecht Picus viridis 88§ 1 N
Habicht Accipiter gentilis 2 N
Hockerschwan Cygnus olor 1 U]

14/25






BV: PVA Walkendorf, Amt Gnoien, LK Rostock - Faunistische Erfassungen

2022 & 2024

Kiebitz Vanellus vanellus 88§ 2 2 1 U]
Kranich Grus grus §§ 3 N
Lachméwe Larus ridibundus 8§ \% 2 N
Mé&usebussard Buteo buteo §§ 3 N
Rauchschwalbe Hirundo rustica V V 5 N
Rohrweihe Circus §§ 3 2 N

aeruginosus

Haliaeetus 1 (N)
Seeadler albicilla §§

Anas 3 N
Stockente platyrhynchos

Tab. 4: Nahrungsgaste und Rastvogel Avifauna Ausgangsareal 2022 (die Gefahrdungseinstufung erfolgte auf dem Status als
Brutvogel); N = Nahrungsgast, U = Uberflug.

Nomenklatur Schutz/ Gefahrdung e
dichte
doutscher Name | Wissenschafticher | . | RLM-V | RLD yon
Name 2014 2021 g
Begehungen
) Fringilla
Bergfink montifringilla 1 N
Eichelhaher Garrulus 1 N
glandarius
Graugans Anser anser 1 N
Graureiher Ardea cinerea 1 N
. Passer
Haussperling domesticus Vv 2 N
Heckenbraunelle Prunella_ 1 N
modularis
Heidelerche Lullula arborea 1 N
Kranich Grus grus 3 N
Mausebussard Buteo buteo 3 N
Rauchschwalbe Hirundo rustica \% \% 2 N
Rotdrossel Turdus iliacus 1 N
Rotmilan Milvus milvus 8§ V 5 N
Saatkrahe Corvus frugilegus 8§ 1 N
Schwanzmeise Aegitalus 1 N
caudatus
Schwarzmilan Milvus migrans 2 N
Haliaeetus
Seeadler albicilla 8§ 2 (N)
Tannenmeise Periparus ater 1 N
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Weillstorch Ciconia ciconia \% 1 N

Tab. 5: Nahrungsgaste und Rastvogel Avifauna Erweiterungsareal 2024 (die Gefahrdungseinstufung erfolgte auf dem Status als
Brutvogel); N = Nahrungsgast, U = Uberflug.

Der Planungsraum war schon aufgrund seiner Grofle, insbesondere aber seiner Habitatausstattung
durch zahlreiche Frequentierungen von Nahrungsgasten und querenden Vogeln charakterisiert. Hierbei
waren es vor allem die heterogen strukturierten Bereiche im Westen und Norden, welche bevorzugt
durch Greifvdogel wahrend ihrer Beutefliige auf- und abgesucht wurden. Die grof3en Freiflachen wurden
weit weniger tangiert. Die intensive Beweidung verhinderte hier die Ausbildung einer fur Kleintiere
essenziellen, Deckung bietenden Bodenvegetationsschicht. Trotz gut grabbaren Bodens waren im
Erfassungsjahr kaum frische Kleinnagerbaue zu finden. Dies kann sich allerdings hinsichtlich der
typischen periodischen Schwankungen von Populationsparametern (Abundanz, Populationsgrofie)

innerhalb der Kleinnagergesellschaften jahrlich &ndern.

RegelmaRige Frequentierungen waren in erster Linie von Krahenvogeln (Nebelkrdhe, Kolkrabe) zu
beobachten. Teils groftere Ansammlungen suchten insbesondere die Ruheplatze der Weidetiere sowie

die Gewassersdume nach Nahrung ab.

Letztere waren, nicht zuletzt aufgrund der hier recht flachendeckenden Amphibienprasenz, favorisierte

Nahrungsgriinde von Kranich, Graureiher und Rohrweihe.

Fir den Seeadler bietet der Planungsraum kaum geeignete Nahrungshabitate. Dieser bevorzugt
groRere, fisch- und wasservogelreiche Gewasser. Die einzige Beobachtung stammt von 3 Jungvogeln,
welche Mitte Juli den Planungsraum im Westen mehrfach tberflogen. Es ist nicht auszuschlieRen, dass

beispielsweise verendete LaAmmer oder Kalber der Art als Nahrung dienen.

Dem Rotmilan, welcher westlich, knapp auRerhalb des UR auch als Brutvogel nachgewiesen wurde,
kommt der Bundesrepublik Deutschland eine besondere Verantwortlichkeit zu. Die Gesamtpopulation

des Rotmilans wird auf 19 - 24.000 Brutpaare geschatzt, von denen im Bundesgebiet etwa 50 % briiten®.

Wie erwahnt, wurde im Erfassungsjahr ein Horst im nordwestlichen Kieferngeholz genutzt, auf dem das
Paar britend beobachtet werden konnte. Da der sich auf einer Altkiefer in etwa 12 m Héhe befindliche
Horst schlecht einsehbar war und zudem eine unndtige Stérung vermieden werden sollte, konnten keine
Jungvogel am Horst nachgewiesen werden. Dennoch wurde angesichts der Kotspuren am Boden und
da nahezu wahrend jeder Begehung beide Altvogel in der Nahe gesichtet werden konnten, von einer

erfolgreichen Brut ausgegangen.

Der Rotmilan wird derzeit als Brutvogel mit stabilem Bestand gelistet, im M-V wird er in der
Vorwarnkategorie erfasst. Da er allerdings auch als prominentes Schlagopfer der Windkraftanlagen gilt,
kann angesichts eines kurzfristig anstehenden, bundesweiten Ausbaus dieser Anlagen wieder von einer

Verschlechterung der Bestandslage ausgegangen werden. Solaranlagen hingegen haben eine affine

6 NICOLAI et al. 2000
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Wirkung auf die Art. Sie werden gern ins Nahrungshabitat integriert und die Module dienen oft als

Sitzwarten. Dennoch werden weiterhin offene, strukturreiche Gebiete zur Nahrungssuche bendétigt.

Das groRere, vegetationsarme Permanentgewasser im sddlichen Zentrum war im gesamten
Erfassungsjahr auffallend selten von (Wasser)vogeln frequentiert. Lediglich einige Stockenten sowie

vereinzelt Graureiher und Lachmowe waren hier zu beobachten.

Zur Zugzeit war Ende August schlieBlich noch ein kleiner Schwarm Kiebitze (ca. 40 Individuen —

vergesellschaftet mit etwa ebenso vielen Staren) zu beobachten.

Reptilien

Methodik und Resultate

Bezuglich des in Rede stehenden Projekts dient zur Artbetrachtung die gemal® § 7 Abs. 2 Nr. 14
BNatSchG erstellte Liste der in Mecklenburg-Vorpommern streng geschiitzten heimischen Tier- und
Pflanzenarten (Stand: 22.07.2015).

Fur Vertreter der Artengruppe der Reptilien existieren laut aktueller Verbreitungskarten im
entsprechenden MTB 2041 keine Nachweise planungsrelevanter Arten dieser Liste. Nachstgelegene
(altere) Nachweise der Zauneidechse sind aus dem 4. Quadranten des MTB 1940 bekannt (ca. 5 km
Distanz). Lediglich die Ringelnatter wird gemafR Artenfachdaten des LUNG im Gebiet mit ebenfalls

alteren Nachweisen gelistet.

Dennoch erfolgten Kontrollen im Planbereich bei geeigneten Witterungsbedingungen innerhalb der

Begehungsintervalle bis in den September hinein.

In Frage kommende Lebensrdume innerhalb des Untersuchungsraumes befanden sich lediglich an den
sud- und westexponierten Sdumen der Feldgehdlze im Osten sowie an einigen wenigen Bereichen an

den Gehdlzstrukturen im Westen.

Ein Vorkommen von Vertretern der Artengruppe konnte innerhalb des Untersuchungs(zeit)raumes nicht
nachgewiesen werden. Eine explizite Berlicksichtigung der Artengruppe kann somit flir die untersuchten

Eingriffsbereiche entfallen.
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Amphibien
Methodik

Im Planungsraum existieren zahlreiche Gewasser. Viele davon nur temporar. Dauerhaft Wasser flihrt
zum einen der Grandbach knapp 0stlich des Planareals sowie das die westliche und nérdliche Grenze
des Geltungsbereichs einnehmende Fliefigewasser. Letzteres unterlag noch im Erfassungsjahr 2022
RenaturierungsmalRnahmen, welche nun abgeschlossen sind. Zum anderen waren dies ein ca. 5000
m?2 groRer Weiher sowie 2 kleinere Tumpel im Westen des Untersuchungsraums. Die 2024 untersuchte
Erweiterungsflache umfasst keine geeigneten Laichgewasser. Im Nordosten der Erweiterung
entwassert die Ackerflache in den Grandbach. Hier entstanden im Friihjahr kleine Temporargewasser,
welche durchaus von einigen Arten zur Fortpflanzung praferiert werden (z.B. Rotbauchunke). Jedoch
waren diese Situationen firr eine erfolgreiche Larvalentwicklung selbst dieser Art (mindestens 5-6
Wochen) von zu kurzer Dauer. Der im UR als beschatteter Waldbach in Richtung Norden flielende
Grandbach hat neben der Beschattung eine zu hohe Strdmungsgeschwindigkeit, so dass er als

Laichgewasser fiir in der Region prasente Arten ungeeignet ist.

Demgegenuber entsprechen weite Bereiche des Untersuchungsraums, insbesondere die gesamte
ostliche Geholzflache, der feuchtegepragte Norden und auch die westliche Peripherie der praferierten
Habitatkulisse zahlreicher Amphibienarten. Es muss hier von einer Nutzung dieser Strukturen als
Sommerlebensraum ausgegangen werden. Die FlieRgewasser und Geholze bieten hierbei lberdies

geeignete strukturelle Voraussetzungen fur Migrationsbewegungen wanderfreudiger Arten.

Bezlglich des Nachweises von Vertretern der Artengruppe erfolgte ausschlieBlich eine qualitative
Erfassung der Arten. Hierbei waren hinsichtlich weiterer Planungen insbesondere die Lokalisierung
potenzieller Laichgewasser sowie eine Einschatzung zu projektrelevanten Wanderkorridoren zwischen

diesen und artspezifischen Sommer- und Winterlebensrdumen zu beriicksichtigen.

Die Methodik, angelehnt an gangige Praxis 7-8 &9 umfasste an folgenden Zeitrdumen das Verhoren von
Paarungsrufen zur Fortpflanzungszeit, Kdscherfange bzw. Sichtbeobachtungen von Schwanzlurchen
und Larven sowie das Absuchen potenzieller Versteckstrukturen. Daruber hinaus erfolgten
Sichtbeobachtungen wahrend der Kartierungen aller Artengruppen sowie eine Laichballenerfassung

innerhalb einsehbarer Bereiche.

21.-22.03.2022 | 16. — 18.05.2022 | 21.03.2024
09. — 11.04.2022 | 09. — 10.06.2022 | 11.04.2024
28.-30.04.2022 | 16. — 18.07.2022 | 28.06.2024/ 05.07.2024

Tab. 6: Erfassungszeitraume der Amphibien 2022 & 2024

"HENLE et al. 1997
8 HACHTEL et al. 2009
9 SCHLUPMANN et al. 2009
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Abb. 5: Amphibiengewasser im Untersuchungsgebiet; Quelle Karte: © GeoBasis-DE/ M-V — 2022.

Resultate & Diskussion

Eine durchgefiihrte Literaturrecherche ' bestatigt fir den MTBQ 4041-1 das Vorkommen
planungsrelevanter Spezies wie Kammmolch, Knoblauchkréte, Moorfrosch, Rotbauchunke und

Laubfrosch.

Nachgewiesen wurden im UR ausschlieBlich Arten, welche nicht im Anhang IV der FFH-Richtlinie
gelistet sind, Teichfrosch und Grasfrosch.

Da derzeit eine korrekte Artbestimmung des Griinfroschkomplexes infolge des Auftretens zahlreicher
Bastarde, (Kreuzungen zwischen allen Arten sind méglich und bringen fertile Nachkommen hervor, nicht
moglich ist, kann auch ein Auftreten der FFH-Art Kleiner Wasserfrosch ohne genetischen Nachweis

nicht mehr verifiziert werden'".

Die Auspragung des Fersenhockers gefangener Individuen weist jedoch eher auf den haufigeren

Teichfrosch hin. Letztere Art ist quasi an fast allen Gewassern im Untersuchungsraum zu finden.

0 GDI-MV 2022
1" PLOTNER 2010
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Lediglich einige Temporargewasser und Grabenabschnitte, welche bereits friih im Jahr kein Wasser

mehr flhrten, blieben 2022 ohne Nachweis.

Vom Grasfrosch wurden lediglich einige Laichballen in den Gewassern des sudlichen Feldgehdlzes

sowie 2 adulte Tiere Anfang April des Erfassungsjahres gesichtet.

Fir diese und auch weitere Artengruppen wird die Ausgrenzung von Pufferzonen um die
Nachweisgewasser und Sommerlebensrdume westliche und 6stliche Gehdlzbereiche sowie des

Feuchtgriinlands im gesamten Norden empfohlen.
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Fazit

Der Planungsraum des in Rede stehenden Solarprojekts bietet durch die Vielzahl adaquater
Lebensraumtypen insbesondere zahlreichen Vertretern der Avifauna Fortpflanzungs- und
Nahrungshabitate. Dennoch konzentrieren diese sich in einigen gut abgrenzbaren Bereichen. Weite
Areale intensiven Ackerbaus sowie auch recht intensiver Weidewirtschaft werden hingegen als
faunistisch weniger wertgebend interpretiert (Abb. 7). Trotz der Lage im SPA-Gebiet ,Recknitz- und
Trebeltal mit Seitentalern und Feldmark® (DE 1941-401) ware somit auf einigen dieser Flachen die
Realisierung des Bauprojekts relativ konfliktarm moglich. Erste empirische Befunde fir eine
Konfliktanalyse hinsichtlich der Zielarten des Schutzkonzepts liegen mit dieser Unterlage vor und sollten
im Zusammenhang mit weiteren naturschutzfachlichen Daten zu einem Konsens bezlglich der

Okologischen und 6konomischen Projektvertraglichkeit fiihren.

Abb. 6: Relativ unkritische Bereiche hinsichtlich des faunistischen Konfliktpotenzials; Quelle Karte: © GeoBasis-DE/ M-V — 2024.
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Anhang

- Brutvdgel Revierzentren Ubersichtskarte
- Gesamttabellen Brutvogelerfassungen 1 & 2
- Fotodokumentation
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BV Walkendorf 1 Photovoltaik - Brutvogelerfassungen - 2022

Nahrungsgast/
Vogelart Besondere Schutzwirdigkeit Nachweise Zugvogel
Brut-
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1 Amsel Turdus merula A 3 X X
2 Baumfalke Falco subbuteo Bf X X
3 Baumpieper Anthus trivialis Bp 3 V X X
4 Blaumeise Parus caeruleus Bm X X
5 Bluthanfling Carduelis cannabina Ha \% 3 X X
6 Braunkehlchen Saxicola rubetra Bk 3 2 X X X
7 Buchfink Fringilla coelebs B X X
8 Buntspecht Dendrocopos major Bs X X
9 Eichelhaher Garrulus glandarius Ei X X
10 Elster Pica pica E X X
11 Feldlerche Alauda arvensis Fl 3 3 X X X
12 Feldsperling Passer montanus Fe 3 V X X
13 Fitis Phylloscopus trochilus F X X
14 Gartenbaumlaufer Certhia brachydactyla Gb X X
15 Gartengrasmiicke Sylvia borin Gg X X
16 Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus Gr X X
17 Gelbspotter Hippolais icterina Gp X X
18 Goldammer Emberiza citrinella G \% X X
19 Grauammer Emberiza calandra Ga \Y V X X X
20 Graureiher Ardea cinerea Grr X X
21 Grunfink Carduelis chloris Gf X X
22 Griinspecht Picus viridis Gu X X
23 Haubenmeise Lophophanes cristatus Hm X X
24 Habicht Accipiter gentilis Ha (x) X
25 Hockerschwan Cygnus olor Ho6 X
26 Hohltaube Columba oenas Hot X X
27 Kiebitz Vanellus vanellus Ki 2 2 X X
28 Kleiber Sitta europaea Kl X X
29 Kleinspecht Dryobates minor Ks 3 X X
30 Kohlmeise Parus major K X X
31 Kolkrabe Corvus corax Kra X X
32 Kranich Grus grus Kch X X X
33 |Kuckuck Cuculus canorus Ku 3 (x) X
34 Lachmowe Larus ridibundus Lm \Y X






35 Mausebussard Buteo buteo Mb

36 Monchsgrasmiicke  [Sylvia atricapilla Mg X X
37 Nebelkrahe Corvus cornix Nk X X
38 Nilgans Alopochen aegyptica Nig

39 Pirol Oriolus oriolus P X X
40 Rauchschwalbe Hirundo rustica Rs

41 Ringeltaube Columba palumbus Rt X

42 Rohrammer Botaurus stellaris Ra X X
43 Rohrweihe Circus aeruginosus Row

44 Rotdrossel Turdus iliacus Rd

45 Rotkehlchen Erithacus rubecula R X X
46 Rotmilan Milvus milvus Rm X X
47 Schwanzmeise Aegitalus caudatus Sm X X
48 Schwarzkehlchen Saxicola rubicola Swk X X
49 Schwarzspecht Dryocopus martius Ssp X X
50 Seeadler Haliaeetus albicilla Sea

51 Singdrossel Turdus philomelos Sd X X
52 Sommergoldhahnchen Regulus ignicapilla Sg X X
53 Star Sturnus vulgaris S X

54  |Stieglitz Carduelis carduelis Sti X X
55 Stockente Anas platyrhynchos Sto

56 Sumpfmeise Parus palustris Sum X X
57 Wachtel Coturnix coturnix Wa X X
58 Waldkauz Strix aluco Wz X X
59 Waldwasserlaufer Tringa ochropus Waw

60 Wiesenpieper Anthus pratensis W X

61 Zaunkonig Troglodytes troglodytes Z X X
62 Zilpzalp Phylloscopus collybita Zi X X
Brutvogel 47

Nahrungsgaste

15






BV Walkendorf 2 Photovoltaik - Brutvogelerfassungen - 2024

Nahrungsgast/
Vogelart Besondere Schutzwirdigkeit Nachweise Zugvogel
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1 Amsel Turdus merula A X X
2 Bachstelze Motacilla alba Ba X
3 Bergfink Fringilla montifringilla Ber X
4 Blaumeise Parus caeruleus Bm X X
5 Bluthanfling Carduelis cannabina Ha X X
6 Buchfink Fringilla coelebs B X X
7 Buntspecht Dendrocopos major Bs X
8 Eichelhaher Garrulus glandarius Ei X
9 Elster Pica pica E X
10 Feldlerche Alauda arvensis Fl 3 3 X X X
11 Feldsperling Passer montanus Fe 3 V X X
12 Fitis Phylloscopus trochilus F X
13 Gartenbaumlaufer Certhia brachydactyla Gb X X
14 Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus Gr X X
15 Goldammer Emberiza citrinella G \% X X
16 Grauammer Emberiza calandra Ga \% \% X X X
17 Graugans Anser anser Gra X
18 Graureiher Ardea cinerea Grr X
19 Grinfink Carduelis chloris Gf X X
20 Haubenmeise Lophophanes cristatus Hm X X
21 Haussperling Passer domesticus H V X
22 Heckenbraunelle Prunella modularis Hb X
23 Heidelerche Lullula arborea HI \% X
24 Klappergrasmuicke Curruca curruca Kg
25 Kleiber Sitta europaea Kl X X
26 Kohlmeise Parus major K X X
27 Kolkrabe Corvus corax Kra X X
28 Kranich Grus grus Kch X X X
29 Mausebussard Buteo buteo Mb X
30 Monchsgrasmiicke  |Sylvia atricapilla Mg X X
31 Nebelkrahe Corvus cornix Nk X X
32 Neuntoéter Lanius collurio Nt \% X X X
33 Pirol Oriolus oriolus P \% X
34 Rauchschwalbe Hirundo rustica Rs V V X X






35 Ringeltaube Columba palumbus Rt X

36 Rotdrossel Turdus iliacus Rd X
37 Rotkehlchen Erithacus rubecula R X

38 Rotmilan Milvus milvus Rm \% X

39 |Saatkrdhe Corvus frugilegus Sk 3 X
40 Schafstelze Motacilla flava Sst \% X

41 Schwanzmeise Aegitalus caudatus Sm X
42 Schwarzkehlchen Saxicola rubicola Swk X

43 Schwarzmilan Milvus migrans Sm X
44 Seeadler Haliaeetus albicilla Sea

45 |Singdrossel Turdus philomelos Sd X

46 Sommergoldhahnchen Regulus ignicapilla Sg X

47 Star Sturnus vulgaris S \% X

48 |Stieglitz Carduelis carduelis Sti X

49 Sumpfmeise Parus palustris Sum X

50 Tannenmeise Periparus ater Tm X
51 Wachtel Coturnix coturnix Wa X

52 Waldbaumlaufer Certhia familiaris Wb X

53 Weildstorch Ciconia ciconia Ws X
54 Zaunkonig Troglodytes troglodytes Z X

55 Zilpzalp Phylloscopus collybita Zi X

Brutvogel 34

Nahrungsgaste 16






Blick vom Ostlichen Zentrum nach Stidwesten, links im Hintergrund die Acker-, rechts die Beweidungsflache Ende August
2022.
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Weideflache, Blick nach Norden, August 2022.





Das groRere der ostlichen Geholzinseln, Blick nach Siidosten, April 2022.

Nordostliche Feuchtwiesen, Blick von der zentralen Weideflache nach Osten, August 2022.






Blick Giber den Studbereich des PR in Richtung Nordwesten, Mitte April 2024 begann die Saatbettvorbereitung.

Blick auf das stidostliche Feldgeholz in Richtung Norden, Mitte April 2024.





Nordliche Weide mit lichtem Erlengehélz, Blick von der Nordgrenze liber das Zentrum nach Westen, April 2022.





Blick tiber den sudlichen PR, Ende Juni 2024.

Abbruch am Futter- und Hauptlagerplatz der Rinder im Westen des Planungsraums. Schiitzenswertes Biotop.





Der zentrale, nahrstoffbeeinflusste Weiher dient den Rindern als Tranke und die Ufervegetation, soweit sie erreichbar ist,
wird abgegrast.

Temporargewasser knapp aullerhalb westlich des PR, Ende August 2022 fiihrte es kein Wasser mehr.
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Laichgewadsser des Grasfrosches (Rana temporaria) im siidwestlichen Feldgehdlz, Ende Marz 2022.

Laichballen des Grasfrosches Anfang April 2022





: - 2 Innerhalb des stidostlichen Feldgeholzes befindet sich ein Soll, welcher
allerdings bereits Mitte Mai 2024 kein Wasser mehr fiihrte.

N

Schwanzmeise am Rande des norddstlichen Erlenbruchs Ende April 2022.





Wiesenpieper im nordlichen Planungsraum auf einer Erle, Mitte Mai 2022.

Braunkehlchen, Mannchen, im Norden auf einem alten Zaunpfahl, Mai 2022.





Schafstelze im stdlichen PR, Ende April 2024.

Grauammer Ende April 2024
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Die Heckenstrukturen entlang der sudlich verlaufenden Strae wurden haufig von Grauammern und wie hier, von
Feldsperlingen besucht.

Neuntéter im stidostlichen Feldgehdlz Mitte Juni 2024.






Rotmilan auf einem der Leitungsmasten im Siiden, Mitte Juni 2024.





Junger Seeadler und Rotmilan tGber dem westlichen Planungsraum Mitte Juli 2022.

Kranichpaar Ende Marz 2024 auf dem noch brachliegenden Acker im Zentrum des PA.







Mit freundlichen GriiRen
im Auftrag

Team Funkbetreiberauskunft

Referat 226
Richtfunk, Campusnetze, Flug- und Seefunk
Bundesnetzagentur flr Elektrizitat, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen

Fehrbelliner Platz 3, 10707 Berlin
Telefon: 030 22480-439

E-Mail: funkbetreiberauskunft@bnetza.de
www.bundesnetzagentur.de/bauleitplanung

Datenschutzhinweis: www.bundesnetzagentur.de/Datenschutz

Von: Lisa K6hn <koehn@mikavi-planung.de>

Gesendet: Montag, 3. Marz 2025 12:43

An: poststelle@afrirr.mv-regierung.de; poststelle@stalumm-regierund.de; toeb@lung.mv-
regierung.de; WBV_Teterower Peene@t-online.de; info@rostock.ihk.de; info@gdmcom.de;
raumbezug@laiv-mv.de; Micheal.hoehn@telekom.de; info@sw-teterow.de; sba-hst@sbv.mv-
regierung.de; dargun@Ifoa-mv.de; abteilung3@Ipbk-mv.de; leitungsauskunft@50hertz.de;
poststelle@wm.mv-regierung.de; 226-Postfach <226.Postfach@BNetzA.de>;
Kontakt@gascade.de; BAIUDwWToeB@bundeswehr.org; poststelle@ba.mv-regierung.de;
poststelle.arbsch.nb@lagus.mv-regierung.de; poststelle@nb.sbl-mv.de;
info@bundesimmobilien.de; TDRA-O-.Schwerin@vodafone.com; mecklenburg-
vorpommern@bvvg.de; info@ontras.com; poststelle@lallf.mvnet.de; info@ewe-netz.de;
poststelle@lakd-mv.de

Cc: Sophie Schramm <schramm@mikavi-planung.de>

Betreff: vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 "Photovoltaikanlage Friedrichshof" der
Gemeinde Walkendorf

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Auftrag der Gemeinde Walkendorf beteiligen wir Sie gemal3 § 4 Abs 1 BauGB als Tréger
offentlicher Belange am o.g. Vorhaben.

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme vorzugsweise an das folgende Postfach:

toeb@mikavi-planung.de

Fiir Riickfragen stehen wir Thnen gern zur Verfiigung.

Mit freundlichen Griiflen
Lisa Kohn

MIKAVI Planung GmbH
Miihlenstralle 28
17349 Schonbeck

koehn@mikavi-planung.de
www.mikavi-planung.de


mailto:funkbetreiberauskunft@bnetza.de
http://www.bundesnetzagentur.de/bauleitplanung
http://www.bundesnetzagentur.de/Datenschutz
mailto:toeb@mikavi-planung.de
mailto:koehn@mikavi-planung.de
http://www.mikavi-planung.de/

Tel. +49 3968 2111790

Geschiftsfithrerin: Christiane Leddermann
— Amtsgericht Neubrandenburg — HRB 21550 —



Lisa Kohn

Von: Seidel, Diane <diane.seidel@gascade.de> im Auftrag von Leitungsauskunft
GASCADE <leitungsauskunft@gascade.de>

Gesendet: Mittwoch, 26. Marz 2025 08:50

An: T68B

Betreff: AW: Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 "Photovoltaikanlage
Friedrichshof" der Gemeinde Walkendorf

Anlagen: WG_ vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr_ 6 _Photovoltaikanlage

Friedrichshof_ der Gemeinde Walkendorf.msg; BIL-Flyer-
Kommune_Jan-2021.pdf

GASCADE-Aktenzeichen: 20250326-084335
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir danken fiir die Ubersendung der Unterlagen zu o. g. Vorhaben.

Wir, die GASCADE Gastransport GmbH, antworten lhnen zugleich auch im Namen und Auftrag der Anlagenbetreiber
SEFE Energy GmbH (Rechtsnachfolgerin der WINGAS GmbH) sowie NEL Gastransport GmbH.

Nach Priifung des Vorhabens im Hinblick auf eine Beeintrachtigung unserer Anlagen teilen wir lhnen mit, dass
unsere Anlagen zum gegenwartigen Zeitpunkt nicht betroffen sind. Dies schliel3t die Anlagen der v. g. Betreiber mit
ein.

Fiir KompensationsmalRnahmen muss sichergestellt sein, dass diese unsere Anlagen nicht beeintrachtigen und nicht
im Schutzstreifen unserer Anlagen stattfinden werden. Sollten externe Flachen zur Deckung des
Kompensationsbedarfs erforderlich sein, sind uns diese ebenfalls mit entsprechenden Planunterlagen zur
Stellungnahme vorzulegen. Eine Auflistung der Flurstlicke in der Begriindung oder im Umweltbericht ist nicht
ausreichend.

Wir bitten Sie, uns am weiteren Verfahren zu beteiligen.

Sie haben lhre aktuelle Anfrage an kontakt@gascade.de gesandt. Wir bitten Sie unsere Kontaktdaten in Ihren
Unterlagen zu andern und kiinftig lhre Anfrage direkt an die Plan- und Leitungsauskunft der GASCADE Gastransport
GmbH, Abt. TEL, Kélnische Stralle 108-112, 34119 Kassel, leitungsauskunft@gascade.de, zu senden.

Wir méchten Sie auf die Moglichkeit hinweisen, dass Anfragen zu Leitungsauskiinften, Schachtgenehmigungen, TOB-
Beteiligungen etc. an die oben genannten Anlagenbetreiber auch alternativ iber das kostenfreie BIL-Onlineportal
unter https://portal.bil-leitungsauskunft.de eingeholt werden kénnen. Bitte richten Sie daher lhre zukinftigen
Anfragen an uns, direkt an das o.g. BIL-Portal.

Das BIL-Online-Portal ist eine Initiative und ein Zusammenschluss einer Vielzahl von Leitungsbetreibern. Gemeinsam
mit seinen Kooperationspartnern stellt das BIL-Online-Portal eine umfassende, sparteniibergreifende sowie
bundesweite Online-Leitungsauskunft bereit. Die Nutzung des BIL-Online-Portals erméglicht lhnen, lhre Bau-
/Planungsanfrage direkt online einfach und schnell zu formulieren. Bei Zusténdigkeit erfolgt die Stellungnahme durch
die jeweiligen Leitungsbetreiber und die rechtssichere Archivierung des gesamten Anfragevorganges vollsténdig
digital und (ibersichtlich innerhalb des BIL-Online-Portals.

Weitere Informationen iiber BIL kénnen Sie der Seite http://bil-leitungsauskunft.de entnehmen.




Welche personenbezogenen Daten unsererseits nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen erhoben und verarbeitet werden, kdnnen Sie unserer
Datenschutzinformation nach Art. 13, 14 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) entnehmen. Diese finden Sie im Internet unter
https://www.gascade.de/datenschutz.

Mit freundlichen Grufien
GASCADE Gastransport GmbH
Team Leitungsauskunft

E-Mail: leitungsauskunft@gascade.de
GASCADE Gastransport GmbH / Kdlnische Stral3e 108-112 / 34119 Kassel, Germany

=
[=

20250326-
084335_AD Check

www.gascade.de / GASCADE@LinkedIn

Mit uns in die Wasserstoff-Zukunft:

AquaDuctus
Flow - making hydrogen happen

GASCADE Gastransport GmbH

Sitz der Gesellschaft: Kassel, Deutschland

Handelsregister: Amtsgericht Kassel, HRB 13752

Geschéftsflihrer: Dr. Christoph-Sweder von dem Bussche-Hiinnefeld, Ulrich Benterbusch
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Christian Ohlms
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Unterstiitzung bei der rechtssicheren Durchfiihrung
von Bauleitplanungen mit Hilfe des Online-Portals BIL

Liebe Kommune,

im Rahmen Ihrer Bauleitplanung beteiligen Sie uns, die Infrastrukturbetreiber, an
lhren Planungsprozessen. Wir mochten Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie
dies auch gerne digital tun konnen. Wie genau und welchen Nutzen dies fir Sie hat,
verraten wir lhnen in diesem Flyer.

Wir wissen aus eigener Erfahrung, dass der Beteiligungsprozess mit einem hohen Personal- und
Kostenaufwand verbunden ist. Planunterlagen missen vervielfaltigt und den entsprechenden Stellen
zuganglich gemacht werden. Nicht selten mussen diese Dokumente bei uns im Hause zur Weiterver-
arbeitung digitalisiert werden, da wir unseren Anfrageneingangskanal digital verwalten.

Hierflir nutzen wir das Online-Portal BIL (Bundesweites Informationssystem zur Leitungsrecherche).
Darin kénnen Sie lhre Beteiligung komplett online und bequem in nur drei Schritten formulieren:

€ ) Behordliche Planung .
C‘ n Planvorhaben definieren

Zeichnen Sie Ihr Plangebiet online auf der Karte ein
oder laden Sie es bequem hoch

n Zustandigkeitspriifung

Abgleich mit in der BIL Datenbank gelisteten Netz- und Leitungsbetreibern

n Negativ/Positivliste

Erhalt einer Liste der fiir Ihr Planungsvorhaben zustandigen
Netz- und Leitungsbetreibern mit der Option der direkten Kontaktaufnahme

Das Schone fiir Sie dabei: Das BIL Portal bietet Ihnen einen komplett automatisierten und
standardisierten Prozess, um alle im BIL Portal mitwirkenden Betreiber zu beteiligen:

« Manuelle Auswahl der zu beteiligenden Betreiber entfillt. Es werden evtl. noch mehr Betreiber
beteiligt als Ihnen in Ihren T6B-Listen bekannt sind.

+ Keine analogen Daten mehr notwendig. Die Plandaten aller Planungstrager, sonstige Dokumente
und Bilder werden {iber das Portal mit uns ausgetauscht. Unsere Stellungnahme kdnnen Sie wiederum
direkt dort einsehen.

« Betreiberiibersicht in Echtzeit. Fir jede im Portal eingestellte Bauleitplanung wird eine Ubersicht
der zu beteiligenden und nicht zu beteiligenden Betreiber erstellt (BIL Positiv- und Negativliste).

Eine Beteiligung von nicht betroffenen Betreibern wird somit vermieden.

+ Maoglichkeit zur Adressierung weiterer T6B. Die Beteiligung kann an Ihnen bekannte E-Mailempfan-
ger weitergeleitet werden. Darliber kdnnen Sie ohne zusatzlichen Aufwand weitere T6B beteiligen.
Die Nutzung des ALIZ Recherchedienstes zur Identifikation weiterer Betreiber ist fiir Ihre Beteiligung
ebenfalls verfligbar.

+ Sie und wir gewinnen Zeit: |hre digitale Beteiligung erméglicht es uns, schneller zu reagieren
und unsere rechtlich gesicherte Stellungnahme fristgerecht an Sie zu tibermitteln.
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Durchfiihrung von Beteiligungsprozessen digital, standardisiert und sicher!

Die Nutzung des BIL Portals ist fiir Sie kostenfrei. Es unterstiitzt die rechtssichere Durchfiihrung lhres
Beteiligungsverfahrens, da wir dem Portal die Beteiligungspriifung vertraglich Gbertragen haben.
Das Portal verfigt tiber eine DSGVO-konforme Datenspeicherung in einem ISO- und TUV-zertifizierten
deutschen Rechenzentrum.

Mehr Zeit fiir anderes durch einen gemeinsamen Kommunikationskanal

Ware dies nicht auch ein Anfragekanal fiir Sie? Er unterstiitzt Sie dabei, den §4 des Baugesetzbuches
zu erfillen, Infrastrukturbetreiber aller Art, die von Ihrer Manahme betroffen sind, zu identifiziert und
zu benachrichtigen. Ein gemeinsamer Kommunikationskanal spart Ressourcen auf beiden Seiten und
schafft mehr Freude an der Arbeit, weil mehr Zeit fiir andere Dinge bleibt.

lhr Plangebiet Zustandigkeitspriifung Positiv-/Negativ-Liste

Fliche Bl Leitungsbetreiber x
Planungsvorhaben Leitungsbetreibery
Leitungsbetreiber z

Sie wollen es einmal ausprobieren? Hier geht es zur Registrierung und kostenfreien Nutzung:

www.bil-leitungsauskunft.de k
A

Gerne wiirden wir den zukiinftigen Prozess Ihres behérdlichen Beteiligungsverfahrens mit Ihnen
gemeinsam digital abwickeln und Sie bei der rechtssicheren Durchfiihrung unterstiitzen!

PS:

Sie sind bereits ein Nutzer des BIL Portals?

Das ist toll! Neu flir Sie ist nun, dass es extra einen Anfragetyp ,,Behdrdliche Planung gibt, bei dessen
Auswahl Mehrfachgeometrien méglich sind und die Begrenzung an die Anfrageflache aufgehoben ist.
Probieren Sie es aus!

Sie nutzen bereits andere Beteiligungsportale?

Beteiligungsportale fir Kommunen zur digitalen Abwicklung des kompletten Beteiligungs- und Ab-
wagungsprozesses existieren bereits, wie bspw. der Planungs- und Beteiligungsserver (PB) der Firma
tetraeder.com gmbh. Zwischen dem PB und dem BIL Portal besteht bereits eine Schnittstelle, liber die
tetraeder Nutzer automatisch die im BIL Portal gelisteten Betreiber beteiligen konnen.

Nutzen oder kennen Sie noch andere Portale? Teilen Sie uns diese gerne mit oder schreiben Sie direkt an
info@Dbil-leitungsauskunft.de.

Eine aktuelle Liste aller Infrastrukturbetreiber, die im BIL Portal gelistet sind, finden Sie hier:
https://bil-leitungsauskunft.de/verbaende_und_netzwerkpartner/
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Von: Koordinationsanfrage Vodafone DE

An: T6B

Betreff: Stellungnahme S01421826, VF und VDG, Gemeinde Walkendorf, Bebauungsplan Nr. 6 "Photovoltaikanlage
Friedrichshof"

Datum: Freitag, 7. Marz 2025 13:14:21

Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH
Eckdrift 81 * 19061 Schwerin

MIKAVI Planung GmbH - TOEB
Miihlenstralie 28
17349 Schonbeck

Zeichen: Netzplanung, Stellungnahme Nr.: S01421826

E-Mail: TDRA-O-.Schwerin@vodafone.com

Datum: 07.03.2025

Gemeinde Walkendorf, Bebauungsplan Nr. 6 "Photovoltaikanlage Friedrichshot

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns fiir [hr Schreiben vom 03.03.2025.

Wir teilen Thnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH gegen die
von Thnen geplante BaumaBnahme keine Einwédnde geltend macht. Im Planbereich

befinden sich keine Telekommunikationsanlagen unseres Unternechmens. Eine
Neuverlegung von Telekommunikationsanlagen ist unsererseits derzeit nicht geplant.

Freundliche Griif3e
Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift giiltig.


mailto:koordinationsanfragen.de@vodafone.com
mailto:toeb@mikavi-planung.de

Von: Dirk Greifenstein

An: Lisa Kéhn

Betreff: Antwort: vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 "Photovoltaikanlage Friedrichshof" der Gemeinde
Walkendorf, BVWG AZ: 2025 Gestattungen

Datum: Freitag, 14. Marz 2025 12:05:35

Sehr geehrte Frau Kohn,

vielen Dank fiir die Ubermittlung der Unterlagen zu Ihrem o. g. Planungsvorhaben
(Ihre E-Mail vom 03.03.2025). Uns liegen derzeit keine Informationen Uber
Sachverhalte vor, die aus grundsatzlichen Erwagungen heraus gegen eine
Realisierung lhres Vorhabens bzw. dessen Anderung sprechen wiirden. Auf
Grund des Umfangs und der Lage des hier angezeigten Planungsgebiete ist es
wahrscheinlich, dass keine BVVG- Vermogenswerte unmittelbar von den
geplanten MalRnhahme und den spateren Vorhaben betroffen sind bzw. konnten wir
bisher keine solchen identifizieren. Die BVVG verfugt aktuell in der Gemarkung
FRIEDRICHSHOF luber keine Eigentumsflachen mehr. Sollte sich der
vorgenannte Umstand im Zuge des weiteren Planungsverfahrens konkretisieren
und keine BVVG-Eigentumsflachen von den Vorhaben betroffen sein, erklaren wir
bereits hiermit den Verzicht auf die weitere Beteiligung daran in den beiden
vorgenannten Gemarkungen. Im Fall einer Betroffenheit von BVVG-

Flachen bitten wir Sie grundsatzlich um die Beachtung der nachfolgend
aufgefuhrten Sachverhalte zu beachten:

+ Jeglicher (zeitweilige oder dauerhafte) Inanspruchnahme von BVVG- Flachen
wird, soweit nicht durch bestehende Vertrage/Rechte bereits vereinbart, nur
zugestimmt, wenn dies aus technischen oder anderen objektiven Grinden
erforderlich ist und dazu im Vorfeld die entsprechenden vertraglichen Abreden
nach den gultigen BVVG- Vertragsmustern (i. d. R. Kaufvertrag oder
Gestattungsvertrag mit oder ohne dinglicher Sicherung) zu Stande kommen.

+ Die BVVG geht davon aus, dass eine rechtzeitige flurstlicks- und
flachenkonkrete Antragstellung, soweit hier Uberhaupt erforderlich, zum Abschluss
von Vertragen seitens des MalRhahmetragers oder eines bevollmachtigten
Dienstleistungsunternehmens erfolgen wird.

+ Alle Flachen, die im Zuge der Mal3nahme dauerhaft in Anspruch genommen
werden und deren anderweitige zuklnftige Nutzung dadurch ganz oder teilweise
ausgeschlossen ist, sind von der BVVG zum jeweiligen Verkehrswert und nach
den aktuell gultigen Vermarktungswegen anzukaufen. Das gilt auch fur Flachen,
die im Zuge ggf. erforderlicher AusgleichsmalRnahmen in Anspruch genommen
werden sollen oder fur solche reserviert werden mussen. Ein bedingungsfreier
Verkauf von BVVG-Flachen findet zz. nur noch in einem eingeschrénkten Umfang
und ggf. unter strikten Auflagen statt.

+ Die BVVG geht davon aus, dass nach der Realisierung der geplanten
Malnahmen keine Veranderungen an dem betroffenen BVVG-
Vermogensgegenstand eintreten werden, die dessen Wert bezuglich Nutzung und
Verwertung negativ beeintrachtigen. Sollten solche Veranderungen gegenuber
dem Zustand des Vermogensgegenstandes zum Zeitpunkt des Beginns der
geplanten MaRnahme dennoch eintreten, geht die BVVG von einer Entschadigung


mailto:greifenstein.dirk@bvvg.de
mailto:koehn@mikavi-planung.de

im vollen Umfang des eingetretenen Wertverlustes aus bzw. behalt sich das Recht
zur Geltendmachung solcher Anspriche ausdricklich vor.

+ Jegliche Flacheninanspruchnahme ist mit der BVVG und den jeweiligen
Nutzern/Pachtern gesondert vertraglich zu regeln und an diese ggf. entsprechend
gesondert zu entgelten. Die BVVG stellt auf Anfrage die entsprechenden
Informationen Uber Nutzer und Pachter zur Verfugung.

+ Soweit im Zuge der Realisierung der MalRinahmen ein Territorium betroffen ist, in
dem ein Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz lauft, ist die zustandige
Flurneuordnungsbehorde am Planungs- und Realisierungsverfahren zu beteiligen.

+ Die Vergewisserungspflicht Uber ggf. andere, parallel und/oder konkurrierende
dingliche Rechte oder ggf. Bodenschatzbetroffenheit gem. Bergrecht an den
betroffenen Grundsticken, insbesondere solcher nach § 9 GBBerG, liegt beim
MaRnahmetrager bzw. von ihm bevollmachtigter Dritter.

+ Die Abgabe dieser Stellungnahme fuhrt nicht zur Beendigung oder Einstellung
laufender Privatisierungsvorhaben im Rahmen unseres dazu bestehenden
gesetzlichen Auftrages. Dies kann u. U. den zuklnftigen Wechsel der jeweils am
Planungsverfahren oder den spater zu realisierenden Malinahmen zu
beteiligenden Eigentumer nach sich ziehen.

Freundliche GriilRe
Dirk Greifenstein

Dirk Greifenstein

Gruppenleiter

BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH
Niederlassung Mecklenburg-Vorpommern
Werner-von-Siemens-Stralle 4

19061 Schwerin

Tel.: +49 385 6434-240

Fax: +49 385 6434-133

www.bvvg.de

Geschaftsfiihrung: Thomas Windmodller, Martin Kreienbaum

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Ministerialrat Dr. Martin Hillebrecht von Liebenstein
Sitz der Gesellschaft: Berlin

Handelsregister: Amtsgericht Charlottenburg HRB 43990

USt-ID: DE 151744803

Berufskammer: IHK Berlin

Die Datenschutz-Informationen der BVVG finden Sie unter: www.bvvg.de/datenschutz-informationen
Eine Ubersendung der Informationen in Papierform kann formlos angefordert werden.



Von: info@ewe-netz.de

An: Lisa K6hn

Betreff: AW: vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 "Photovoltaikanlage Friedrichshof" der Gemeinde Walkendorf
ID[|#1695324880+#82228794#77701ab#|]

Datum: Freitag, 7. Marz 2025 08:37:09

Anlagen: Ihr EWE NETZ-Team.ipeq

Guten Tag Frau Kéhn,
vielen Dank fur Ihre Nachricht vom 03. Marz 2025.

Dieses Gebiet gehort jedoch nicht zum Netz der EWE NETZ GmbH, so dass wir lhre Daten nicht
verarbeiten kdnnen.

Wenden Sie sich bitte an den 6rtlichen Netzbetreiber, E.DIS Netz GmbH.
Wir bedauern die entstehenden Unannehmlichkeiten.

Haben Sie weitere Fragen? Sie erreichen uns montags bis freitags von 7 bis 20 Uhr sowie
samstags von 8 bis 16 Uhr
unter der kostenlosen Rufnummer 0800 393 6389.

Bitte geben Sie uns Feedback!

Wir mochten Ihnen stets bestmdglichen Service bieten.
Und Sie kdnnen uns dabei helfen, indem Sie der Teilnahme
an unseren Kundenbefragungen zustimmen.

Hier geben Sie in einer 2-minltigen Umfrage

direkt Feedback zur Beantwortung dieser E-Mail.

Vielen Dank!

Freundliche GriRe

Sandra Sojka

EWE NETZ GmbH
Cloppenburger Str. 302, 26133 Oldenburg

https://www.ewe-netz.de/kontakt
Internet: www.ewe-netz.de

Handelsregister Amtsgericht Oldenburg, HRB 5236
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Frank Reiners
Geschaftsfihrung: Torsten Maus (Vorsitzender) Jorn Machheit

---- Urspringliche Nachricht ----


mailto:info@ewe-netz.de
mailto:koehn@mikavi-planung.de
http://www.ewe-netz.de/formulare/kontakt/kundenbefragung
https://webfeedback.servicelogin.cloud/?id=27163&tan=339037b633943&dat=07.03.2025&h=083618&Q=50915&KAT=5589&B=nv&ESK=Nein&GRP=9170&DOK=83759453
file:////c/www.ewe-netz.de

lhr G NETZ- Tean




Von: "Lisa Kbhn" <koehn@mikavi-planung.de>

Empfangen: 03.03.2025, 12:49

An: "poststelle@afrlrr.mv-regierung.de" <poststelle@afrlrr.mv-regierung.de>;
"poststelle@stalumm-regierund.de" <poststelle@stalumm-regierund.de>; "toeb@lung.mv-
regierung.de" <toeb@lung.mv-regierung.de>; "WBV_Teterower_Peene@t-online.de"
<WBV_Teterower_Peene@t-online.de>; "info@rostock.ihk.de" <info@rostock.ihk.de>;
"info@gdmcom.de" <info@gdmcom.de>; "raumbezug@laiv-mv.de" <raumbezug@Ilaiv-mv.de>;
"Micheal.hoehn@telekom.de" <Micheal.hoehn@telekom.de>; "info@sw-teterow.de"
<info@sw-teterow.de>; "sba-hst@sbv.mv-regierung.de" <sba-hst@sbv.mv-regierung.de>;
"dargun@Ifoa-mv.de" <dargun@Ifoa-mv.de>; "abteilung3@Ipbk-mv.de" <abteilung3@Ipbk-
mv.de>; "leitungsauskunft@50hertz.de" <leitungsauskunft@50hertz.de>; "poststelle@wm.mv-
regierung.de" <poststelle@wm.mv-regierung.de>; "226.Postfach@BNetzA.de"
<226.Postfach@BNetzA.de>; "Kontakt@gascade.de" <Kontakt@gascade.de>;
"BAIUDwWToeB@bundeswehr.org" <BAIUDwToeB@bundeswehr.org>; "poststelle@ba.mv-
regierung.de" <poststelle@ba.mv-regierung.de>; "poststelle.arbsch.nb@lagus.mv-regierung.de"
<poststelle.arbsch.nb@lagus.mv-regierung.de>; "poststelle@nb.sbl-mv.de" <poststelle@nb.sbl-
mv.de>; "info@bundesimmobilien.de" <info@bundesimmobilien.de>; "TDRA-
O-.Schwerin@vodafone.com" <TDRA-O-.Schwerin@vodafone.com>; "mecklenburg-
vorpommern@bvvg.de" <mecklenburg-vorpommern@bvvg.de>; "info@ontras.com"
<info@ontras.com>; "poststelle@lallf.mvnet.de" <poststelle@lallf.mvnet.de>; "info@ewe-
netz.de" <info@ewe-netz.de>; "poststelle@lakd-mv.de" <poststelle@lakd-mv.de>

Betreff: vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 "Photovoltaikanlage Friedrichshof" der
Gemeinde Walkendorf

> Sehr geehrte Damen und Herren,

>

>

>

>im Auftrag der Gemeinde Walkendorf beteiligen wir Sie gemaR § 4 Abs 1 BauGB als Trager
offentlicher Belange am o.g. Vorhaben.

>

>

>

> Bitte senden Sie lhre Stellungnahme vorzugsweise an das folgende Postfach:
>

>

>

> toeb@ mikavi-planung.de

>

>

>

> FlUr RUckfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfligung.

>

>
>
>
>
>

Mit freundlichen GriRRen



>
>

>

> Lisa Kéhn

>

>

>

> MIKAVI Planung GmbH

>

> MUhlenstraRe 28

>

> 17349 Schénbeck

>

> koehn@mikavi-planung.de
>

> www.mikavi-planung.de

>

> Tel. +49 3968 2111790

>

V V. V V V

>
> Geschaftsfuhrerin: Christiane Leddermann
>— Amtsgericht Neubrandenburg — HRB 21550 —
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Von: toeb@lung.mv-regierung.de

An: T6B

Betreff: 25079 - vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 "Photovoltaikanlage Friedrichshof" der Gemeinde
Walkendorf

Datum: Dienstag, 25. Méarz 2025 12:54:58

Sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank fir die Beteiligung an o. g. Vorhaben.

Das Landesamt fir Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V gibt zu den eingereichten
Unterlagen vom 03.03.2025 keine Stellungnahme ab.

Mit freundlichen GriRen
Im Auftrag
Hogh-Lehner

MV =

Mecklenburg-Vorpommern

Landesamt fir Umwelt, Naturschutz und Geologie
Goldberger Str. 12 b | 18273 Gustrow

Telefon 0385/588 64 193
toeb@Ilung.mv-regierung.de
www.lung.mv-regierung.de

Allgemeine Datenschutzinformation:

Der telefonische, schriftliche oder elektronische Kontakt mit dem Ministerium fiir
Klimaschutz, Landwirtschaft, 1andliche Rdume und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern
ist mit der Speicherung und Verarbeitung der von Ihnen ggf. mitgeteilten personlichen
Daten verbunden. Rechtsgrundlage hierfiir ist Art. 6 Absatz 1 Buchstabe e der
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) der Européischen Union in Verbindung mit § 4
Abs. 1 Landesdatenschutzgesetz (DSG M-V).

Weitere Informationen erhalten Sie hier: https://www.regierung-mv.de/Datenschutz
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Von: Manja Kriiger

An: T6B
Betreff: AW: vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 "Photovoltaikanlage Friedrichshof" der Gemeinde Walkendorf
Datum: Donnerstag, 3. April 2025 09:34:41

Sehr geehrte Damen und Herren

wir kommen zurlck auf Ihre Mail vom 03.03.2025 (s. unten). Zum Vorhaben wurden die
Nachbargemeinden Behren-Liibchin und Altkalen sowie die Stadt Gnoien informiert. Seitens der
Gemeinde Behren-Liibchin und Altkalen wurden keine Bedenken vorgebracht.

Seitens der Stadt hat sich der Bauausschuss zum oben genannten Vorhaben in seiner Sitzung
beraten. Nachfolgend finden Sie dazu die Stellungnahme der Stadt Gnoien:

Da in den Unterlagen noch kein konkreter Einspeisepunkt benannt wurde, ist bei der weiteren
Planung zu beachten, dass fir die Einspeisung im Amtsbereich Gnoien nur beschrankte/nicht
ausreichende Kapazitdten, Umspannwerk bei Délitz, zur Verfigung stehen.

Sollten im Zuge der Trassenfihrung, fiir oben genannte MaRnahme, stadtische Grundstlicke
betroffen sein, muss dazu vorab eine Abstimmung mit der Stadt erfolgen. Entsprechende
Genehmigungen sind daflr im Vorfeld bei der Stadt Gnoien zu beantragen/einzuholen.

Mit freundlichen Grufken
im Auftrag

M. Kruger

Amt Gnoien

Der Amtsvorsteher

Abteilung: Bau- und Ordnungsverwaltung
Bereich:  Bauverwaltung

Teterower StralRe 11 a, 17179 Gnoien

Telefon: 039971 18223
Fax: 039971 18219
krueger@amt-gnoien.de

BDEE
Amt=—=

Gnoien =

Allgemeine Datenschutzhinweise:

Der telefonische, schriftliche oder elektronische Kontakt mit dem Amt Gnoien ist mit der Verarbeitung der von
Ihnen ggf. mitgeteilten persénlichen Daten verbunden. Rechtsgrundlage hierfir ist der Artikel 6 Absatz 1
Buchstabe e der Verordnung (EU)2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung/ DSGVO) in Verbindung mit § 4
Absatz 1 des Landesdatenschutzgesetzes (DSG M-V).

Flr Ruckfragen kénnen Sie sich an die stellv. Datenschutzbeauftragte in unserem Haus unter Tel. 039971 18260
oder fischer@amt-gnoien.de oder an den Landesbeauftragten fiir den Datenschutz (https://www.datenschutz-
mv.de/kontakt) wenden. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.amt-
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gnoien.de/Informationen_zum_Datenschutz.cfm.

Von: Info <Info@amt-gnoien.de>

Gesendet: Montag, 3. Marz 2025 15:28

An: Manja Kriiger <krueger@amt-gnoien.de>; Janette Hoter <Hoeter@amt-gnoien.de>
Betreff: WG: vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 "Photovoltaikanlage Friedrichshof" der
Gemeinde Walkendorf

Mit freundlichen GriRen
Im Auftrag

K. Fischer
Amtsleiterin

Amt Gnoien

Der Amtsvorsteher

Abteilung: Zentrale Dienste/Blrgerservice
Bereich: Hauptverwaltung

Teterower Stralle 11 a, 17179 Gnoien
Zentrale 039971 182-0

Durchw. 039971 18260

fischer@amt-gnoien.de

BEE
Amt=

Gnoien =

Allgemeine Datenschutzhinweise:

Der telefonische, schriftliche oder elektronische Kontakt mit dem Amt Gnoien ist mit der Verarbeitung der von
Ihnen ggf. mitgeteilten persénlichen Daten verbunden. Rechtsgrundlage hierfir ist der Artikel 6 Absatz 1
Buchstabe e der Verordnung (EU)2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung/ DSGVO) in Verbindung mit § 4
Absatz 1 des Landesdatenschutzgesetzes (DSG M-V). Fur Rickfragen konnen Sie sich an die stellv.
Datenschutzbeauftragte in unserem Haus unter Tel. 039971 18260 oder fischer@amt-gnoien.de oder an den
Landesbeauftragten flr den Datenschutz (https://www.datenschutz-mv.de/kontakt) wenden. Weitere
Informationen finden Sie auf http://www.amt-gnoien.de/Informationen_zum_Datenschutz.cfm

Von: Lisa Kohn <koehn@mikavi-planung.de>
Gesendet: Montag, 3. Marz 2025 13:16
An: Info <|nfo@amt-gnoien.de>

Cc: Sophie Schramm <schramm@ mikavi-planung.de>
Betreff: vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 "Photovoltaikanlage Friedrichshof" der
Gemeinde Walkendorf
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Sehr geehrte Damen und Herren,

im Auftrag der Gemeinde Walkendorf beteiligen wir Sie gemaB § 4 Abs 1 BauGB als
Nachbargemeinde (Behren-Liabchin, Stadt Gnoien, Altkalen) am o.g. Vorhaben.

Bitte senden Sie lhre Stellungnahme vorzugsweise an das folgende Postfach:

toeb@mikavi-planung.de

Fur Ruckfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfigung.

Mit freundlichen GriiBen

Lisa Kbhn
—— MIKAVI Planung GmbH
MlKAV' MuhlenstraBe 28
17349 Schonbeck
PLANUNG L
~—® koehn@mikavi-planung.de

www.mikavi-planung.de
Tel. +49 3968 2111790

Geschaftsfuhrerin: Christiane Leddermann
— Amtsgericht Neubrandenburg - HRB 21550 -
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Von: Manja Kriiger

An: T6B
Betreff: AW: vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 "Photovoltaikanlage Friedrichshof" der Gemeinde Walkendorf
Datum: Donnerstag, 3. April 2025 09:34:41

Sehr geehrte Damen und Herren

wir kommen zurlck auf Ihre Mail vom 03.03.2025 (s. unten). Zum Vorhaben wurden die
Nachbargemeinden Behren-Liibchin und Altkalen sowie die Stadt Gnoien informiert. Seitens der
Gemeinde Behren-Liibchin und Altkalen wurden keine Bedenken vorgebracht.

Seitens der Stadt hat sich der Bauausschuss zum oben genannten Vorhaben in seiner Sitzung
beraten. Nachfolgend finden Sie dazu die Stellungnahme der Stadt Gnoien:

Da in den Unterlagen noch kein konkreter Einspeisepunkt benannt wurde, ist bei der weiteren
Planung zu beachten, dass fir die Einspeisung im Amtsbereich Gnoien nur beschrankte/nicht
ausreichende Kapazitdten, Umspannwerk bei Délitz, zur Verfigung stehen.

Sollten im Zuge der Trassenfihrung, fiir oben genannte MaRnahme, stadtische Grundstlicke
betroffen sein, muss dazu vorab eine Abstimmung mit der Stadt erfolgen. Entsprechende
Genehmigungen sind daflr im Vorfeld bei der Stadt Gnoien zu beantragen/einzuholen.

Mit freundlichen Grufken
im Auftrag

M. Kruger

Amt Gnoien

Der Amtsvorsteher

Abteilung: Bau- und Ordnungsverwaltung
Bereich:  Bauverwaltung

Teterower StralRe 11 a, 17179 Gnoien

Telefon: 039971 18223
Fax: 039971 18219
krueger@amt-gnoien.de

BDEE
Amt=—=

Gnoien =

Allgemeine Datenschutzhinweise:

Der telefonische, schriftliche oder elektronische Kontakt mit dem Amt Gnoien ist mit der Verarbeitung der von
Ihnen ggf. mitgeteilten persénlichen Daten verbunden. Rechtsgrundlage hierfir ist der Artikel 6 Absatz 1
Buchstabe e der Verordnung (EU)2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung/ DSGVO) in Verbindung mit § 4
Absatz 1 des Landesdatenschutzgesetzes (DSG M-V).

Flr Ruckfragen kénnen Sie sich an die stellv. Datenschutzbeauftragte in unserem Haus unter Tel. 039971 18260
oder fischer@amt-gnoien.de oder an den Landesbeauftragten fiir den Datenschutz (https://www.datenschutz-
mv.de/kontakt) wenden. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.amt-



mailto:krueger@amt-gnoien.de

mailto:toeb@mikavi-planung.de

mailto:krueger@amt-gnoien.de

mailto:fischer@amt-gnoien.de

https://www.datenschutz-mv.de/kontakt

https://www.datenschutz-mv.de/kontakt

http://www.amt-gnoien.de/Informationen_zum_Datenschutz.cfm



gnoien.de/Informationen_zum_Datenschutz.cfm.

Von: Info <Info@amt-gnoien.de>

Gesendet: Montag, 3. Marz 2025 15:28

An: Manja Kriiger <krueger@amt-gnoien.de>; Janette Hoter <Hoeter@amt-gnoien.de>
Betreff: WG: vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 "Photovoltaikanlage Friedrichshof" der
Gemeinde Walkendorf

Mit freundlichen GriRen
Im Auftrag

K. Fischer
Amtsleiterin

Amt Gnoien

Der Amtsvorsteher

Abteilung: Zentrale Dienste/Blrgerservice
Bereich: Hauptverwaltung

Teterower Stralle 11 a, 17179 Gnoien
Zentrale 039971 182-0

Durchw. 039971 18260

fischer@amt-gnoien.de

BEE
Amt=

Gnoien =

Allgemeine Datenschutzhinweise:

Der telefonische, schriftliche oder elektronische Kontakt mit dem Amt Gnoien ist mit der Verarbeitung der von
Ihnen ggf. mitgeteilten persénlichen Daten verbunden. Rechtsgrundlage hierfir ist der Artikel 6 Absatz 1
Buchstabe e der Verordnung (EU)2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung/ DSGVO) in Verbindung mit § 4
Absatz 1 des Landesdatenschutzgesetzes (DSG M-V). Fur Rickfragen konnen Sie sich an die stellv.
Datenschutzbeauftragte in unserem Haus unter Tel. 039971 18260 oder fischer@amt-gnoien.de oder an den
Landesbeauftragten flr den Datenschutz (https://www.datenschutz-mv.de/kontakt) wenden. Weitere
Informationen finden Sie auf http://www.amt-gnoien.de/Informationen_zum_Datenschutz.cfm

Von: Lisa Kohn <koehn@mikavi-planung.de>
Gesendet: Montag, 3. Marz 2025 13:16
An: Info <|nfo@amt-gnoien.de>

Cc: Sophie Schramm <schramm@ mikavi-planung.de>
Betreff: vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 "Photovoltaikanlage Friedrichshof" der
Gemeinde Walkendorf
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Sehr geehrte Damen und Herren,

im Auftrag der Gemeinde Walkendorf beteiligen wir Sie gemaB § 4 Abs 1 BauGB als
Nachbargemeinde (Behren-Liabchin, Stadt Gnoien, Altkalen) am o.g. Vorhaben.

Bitte senden Sie lhre Stellungnahme vorzugsweise an das folgende Postfach:

toeb@mikavi-planung.de

Fur Ruckfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfigung.

Mit freundlichen GriiBen

Lisa Kbhn
—— MIKAVI Planung GmbH
MlKAV' MuhlenstraBe 28
17349 Schonbeck
PLANUNG L
~—® koehn@mikavi-planung.de

www.mikavi-planung.de
Tel. +49 3968 2111790

Geschaftsfuhrerin: Christiane Leddermann
— Amtsgericht Neubrandenburg - HRB 21550 -
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Von: Manja Kriiger

An: T6B
Betreff: AW: vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 "Photovoltaikanlage Friedrichshof" der Gemeinde Walkendorf
Datum: Donnerstag, 3. April 2025 09:34:41

Sehr geehrte Damen und Herren

wir kommen zurlck auf Ihre Mail vom 03.03.2025 (s. unten). Zum Vorhaben wurden die
Nachbargemeinden Behren-Liibchin und Altkalen sowie die Stadt Gnoien informiert. Seitens der
Gemeinde Behren-Liibchin und Altkalen wurden keine Bedenken vorgebracht.

Seitens der Stadt hat sich der Bauausschuss zum oben genannten Vorhaben in seiner Sitzung
beraten. Nachfolgend finden Sie dazu die Stellungnahme der Stadt Gnoien:

Da in den Unterlagen noch kein konkreter Einspeisepunkt benannt wurde, ist bei der weiteren
Planung zu beachten, dass fir die Einspeisung im Amtsbereich Gnoien nur beschrankte/nicht
ausreichende Kapazitdten, Umspannwerk bei Délitz, zur Verfigung stehen.

Sollten im Zuge der Trassenfihrung, fiir oben genannte MaRnahme, stadtische Grundstlicke
betroffen sein, muss dazu vorab eine Abstimmung mit der Stadt erfolgen. Entsprechende
Genehmigungen sind daflr im Vorfeld bei der Stadt Gnoien zu beantragen/einzuholen.

Mit freundlichen Grufken
im Auftrag

M. Kruger

Amt Gnoien

Der Amtsvorsteher

Abteilung: Bau- und Ordnungsverwaltung
Bereich:  Bauverwaltung

Teterower StralRe 11 a, 17179 Gnoien

Telefon: 039971 18223
Fax: 039971 18219
krueger@amt-gnoien.de

BDEE
Amt=—=

Gnoien =

Allgemeine Datenschutzhinweise:

Der telefonische, schriftliche oder elektronische Kontakt mit dem Amt Gnoien ist mit der Verarbeitung der von
Ihnen ggf. mitgeteilten persénlichen Daten verbunden. Rechtsgrundlage hierfir ist der Artikel 6 Absatz 1
Buchstabe e der Verordnung (EU)2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung/ DSGVO) in Verbindung mit § 4
Absatz 1 des Landesdatenschutzgesetzes (DSG M-V).

Flr Ruckfragen kénnen Sie sich an die stellv. Datenschutzbeauftragte in unserem Haus unter Tel. 039971 18260
oder fischer@amt-gnoien.de oder an den Landesbeauftragten fiir den Datenschutz (https://www.datenschutz-
mv.de/kontakt) wenden. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.amt-
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Von: Info <Info@amt-gnoien.de>

Gesendet: Montag, 3. Marz 2025 15:28

An: Manja Kriiger <krueger@amt-gnoien.de>; Janette Hoter <Hoeter@amt-gnoien.de>
Betreff: WG: vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 "Photovoltaikanlage Friedrichshof" der
Gemeinde Walkendorf

Mit freundlichen GriRen
Im Auftrag

K. Fischer
Amtsleiterin

Amt Gnoien

Der Amtsvorsteher

Abteilung: Zentrale Dienste/Blrgerservice
Bereich: Hauptverwaltung

Teterower Stralle 11 a, 17179 Gnoien
Zentrale 039971 182-0

Durchw. 039971 18260

fischer@amt-gnoien.de

BEE
Amt=

Gnoien =

Allgemeine Datenschutzhinweise:

Der telefonische, schriftliche oder elektronische Kontakt mit dem Amt Gnoien ist mit der Verarbeitung der von
Ihnen ggf. mitgeteilten persénlichen Daten verbunden. Rechtsgrundlage hierfir ist der Artikel 6 Absatz 1
Buchstabe e der Verordnung (EU)2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung/ DSGVO) in Verbindung mit § 4
Absatz 1 des Landesdatenschutzgesetzes (DSG M-V). Fur Rickfragen konnen Sie sich an die stellv.
Datenschutzbeauftragte in unserem Haus unter Tel. 039971 18260 oder fischer@amt-gnoien.de oder an den
Landesbeauftragten flr den Datenschutz (https://www.datenschutz-mv.de/kontakt) wenden. Weitere
Informationen finden Sie auf http://www.amt-gnoien.de/Informationen_zum_Datenschutz.cfm

Von: Lisa Kohn <koehn@mikavi-planung.de>
Gesendet: Montag, 3. Marz 2025 13:16
An: Info <|nfo@amt-gnoien.de>

Cc: Sophie Schramm <schramm@ mikavi-planung.de>
Betreff: vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 "Photovoltaikanlage Friedrichshof" der
Gemeinde Walkendorf
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Sehr geehrte Damen und Herren,

im Auftrag der Gemeinde Walkendorf beteiligen wir Sie gemaB § 4 Abs 1 BauGB als
Nachbargemeinde (Behren-Liabchin, Stadt Gnoien, Altkalen) am o.g. Vorhaben.

Bitte senden Sie lhre Stellungnahme vorzugsweise an das folgende Postfach:

toeb@mikavi-planung.de

Fur Ruckfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfigung.

Mit freundlichen GriiBen

Lisa Kbhn
—— MIKAVI Planung GmbH
MlKAV' MuhlenstraBe 28
17349 Schonbeck
PLANUNG L
~—® koehn@mikavi-planung.de

www.mikavi-planung.de
Tel. +49 3968 2111790

Geschaftsfuhrerin: Christiane Leddermann
— Amtsgericht Neubrandenburg - HRB 21550 -
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